Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montag, 21.03.2022 um
19:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses (barrierefrei), Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel statt.

Tagesordnung:
Offentlicher Teil
1 Einwohnerfragestunde
1.1 Antworten der Verwaltung zu vorangegangenen Fragen
1.2 Aktuelle Fragen der Einwohner*innen
2 Anhorung der Beirate
3 Genehmigung des offentlichen Teils des Protokolls der Sitzung vom 14.02.2022
4 Antrag der SPD- Fraktion
hier: Auswahl einer Beratungsgesellschaft
5 Kompensation der gekirzten Kreditermachtigung 2022
6 2. Nachtragssatzung zur Anderung der Hauptsatzung der Stadt Wedel
7 1. Nachtrag zur Geschaftsordnung fur den Rat und die Ausschiisse der Stadt Wedel
8 I. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Wedel Uiber die Benutzung der stadtischen

Unterkiinfte sowie die Erhebung von Benutzungsgebiihren

9 Grundstiicksangelegenheit im BusinessPark Elbufer / Anderung von vertraglichen
Bauverpflichtungen

10 Schulkinderbetreuung in Wedel
Erweiterung des Angebotes
11 Leistungsvereinbarung Stadt Wedel - Verein Wedel Marketing
12 Uberdrtliche Priifung 2019 der Stadt Wedel durch den Landesrechnungshof Schles-

wig-Holstein mit Stellungnahme der Stadt Wedel
13 Offentliche Mitteilungen und Anfragen
13.1 Spendenannahmen Stadt Wedel 2021

13.2 Bauhofkosten Veranstaltungen 2021

13.3 Haushaltskonsolidierung: kurzfristig realisierbare Manahmen
13.4 Aufbau eines Prozessregisters
13.5 Sachstandbericht zur aktuellen Corona-Situation

13.6 Bericht der Verwaltung

13.7 Offentliche Anfragen



Voraussichtlich nichtoffentlicher Teil

14 Genehmigung des nichtoffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung vom 14.02.2022
15 Nichtoffentliche Mitteilungen und Anfragen
15.1 Miindlicher Bericht Uber ein Gewerbeprojekt auf dem Businesspark Elbufer

15.2 Bericht der Verwaltung

15.3 Nichtoffentliche Anfragen

Offentlicher Teil

16 Unterrichtung der Offentlichkeit
gez. Michael C. Kissig F.d.R.:
Vorsitz Niklas Viehmann

Sollten sich die Rahmenbedingungen fur die Durchfuhrung der Sitzung aufgrund des Infekti-
onsgeschehens andern, behalt sich der Vorsitzende vor, die Sitzung kurzfristig abzusagen.

Fiir diese Sitzung gelten besondere Zugangsvoraussetzungen (,,3-G-Regel*):

Der Zugang zur Sitzung wird nur unter Vorlage eines negativen Corona-Schnelltests, eines
nachgewiesenen Impfschutzes oder einer nachgewiesenen Genesung einer Sars-Cov-2-
Erkrankung gestattet.

Halten Sie lhren Nachweis sowie einen ldentifikationsnachweis beim Betreten des Gebaudes
bereit.

Der Vorsitzende behdlt sich vor, das Tragen der Maske wahrend der Sitzungsdurchfiihrung
und iiber die gesamte Sitzungsdauer festzulegen.

Hinweise fiir die Offentlichkeit

Aufgrund der derzeitigen Situation finden die Sitzungen der politischen Gremien unter beson-
deren Bedingungen statt. Die maximale Besucherzahl im Ratssaal ist begrenzt auf 10 Perso-
nen.

Der Einlass findet nur 15 Minuten vor Sitzungsbeginn durch den Haupteingang des Rathauses
statt. Nach Einlass der maximal zulassigen Zuschauerzahl ist der Einlass ausgeschlossen. Ein
nachtraglicher Einlass ist leider nicht moglich. Seien Sie daher bitte rechtzeitig vor Ort. Besu-
cherinnen und Besucher des Rathauses miissen beim Betreten einen Mund-Nase-Schutz tragen.
Ohne diesen Schutz darf das Rathaus nicht betreten werden. Wahrend der Sitzung kann der
Mund-Nase-Schutz abgenommen werden.

Bitte haben Sie Verstandnis fiir diese Regelungen und achten Sie auf sich und lhre Mit-
menschen. Kommen Sie bitte nicht ins Rathaus, wenn Sie Erkaltungssymptome aufweisen.




TOP 4

offentlich offentlicher Antrag
Geschaftszeichen Datum
3-103 20.12.2021 ANT/2021/068
Beratungsfolge Zustandigkeit Termine
Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung 17.01.2022

Antrag der SPD- Fraktion
hier: Auswahl einer Beratungsgesellschaft

Anlage/n
1 Antrag SPD HFA 17.01.22 Beratungsgesellschaft



SPD Fraktion im Rat der Stadt Wedel Ortsverein Wedel

SPD

TOP

Antrag zum HFA am 17.01.2022, TOP Auswabhl einer Beratungsgesellschaft

Der HFA beschlief3t,

die Verwaltung zu beauftragen, zur Sitzung am 14.02.2022 die PD Berater fir die 6ffentliche Hand
GmbH einzuladen.

Die Beratungsgesellschaft wird gebeten, zum 14.02.2022 einen Vorschlag zur Konzepterarbeitung fir
folgenden Themen abzugeben:

Erarbeitung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes mit Implementierung

Erarbeitung eines Strategischen Zukunftskonzeptes mit Implementierung

Erarbeitung einer Struktur in Verbindung mit einer Prozessbeschreibung und Implementierung
Darstellung der erarbeiteten Konzepte in einem Gesamtplan

Die bisher erarbeiteten Teilergebnisse der Themenfelder sind zu beriicksichtigen.

Die Verwaltung wird gebeten, die Beratungsgesellschaft mit den notwendigen Informationen zu
versorgen.

Der HFA wird den Rat am 24.02.2022 lber das Ergebnis informieren und eine Empfehlung zum
weiteren Vorgehen aussprechen.

Begriindung

Im Dezember 2019 hat der Rat auf Antrag der CDU beschlossen, die Verwaltung zu
beauftragen, ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erarbeiten. Das Ergebnis mit Stand
heute ist, dass einige direkt umsetzbare MaRnahmen bereits in den Haushaltsentwurf 2022
eingeflossen sind und MaRnahmen mit einem Volumen von 3,6 Mio. in 2022 detailliert
erarbeitet werden sollen. Diese MaRnahmen sollen durch die Ausschiisse dem Rat bis Ende
2022 zur Entscheidung vorgelegt werden. Die bisherigen Erfahrungen der Arbeit an den
Themen durch Politik und Verwaltung lassen Zweifel zu, dass das gelingt.

Das waren dann 3 Jahre Konzeptarbeit bis zu einer Entscheidung und das Ergebnis ist schon
jetzt nach den Erfahrungen als unzureichend einzuschatzen. Der Zeitrahmen ist viel zu lang.
Es fehlt ein Manager, der fir Verwaltung und Politik den Prozess organisiert und mit
fachlichem Know How begleitet.

Die Verwaltung kann das nicht leisten. Sie ist betroffene Partei und wird sich nicht selbst neu
erfinden. Aber sie hat durch den CDU Beschluss aus 2019 die Prozesshoheit, da der
Lenkungsausschuss seine Rolle nicht, zumindest wie von mir erwartet, wahrnimmt. Allerdings
hat die Verwaltung in groRRer Fleiarbeit viele MaBnahmen zusammengestellt, die eine
Arbeitsgrundlage sind aber nicht umfassend und systemisch aufbereitet.

SPD Fraktion im Rat der Stadt Wedel
Fraktionsvorsitzende Sophia Jacobs-Emeis,
1. stv. Fraktionsvorsitzender Riidiger Folske, 2. stv. Fraktionsvorsitzender Wolfgang Riidiger
Gerhart Hauptmann StraBe 105, 22880 Wedel, Tel: 0157 / 84105285, Mail: sophiajacobs@web.de
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SPD

In der Ratssitzung im Dezember 2019, wo auch die Konsolidierung beschlossen wurde, hat
der Rat auch auf Antrag der CDU die Verwaltung beauftragt, eine Aufgabenoptimierung und
Restrukturierung zu erarbeiten, also Ablauf- und Aufbaustruktur unter dem Aspekt der
Kostenoptimierung und Modernisierung zu tberarbeiten. Da ist bis heute nichts passiert. 2
Jahre Stillstand sind zu viel.

Aulier Strategischen Handlungsfeldern und Oberzielen gibt es keine Zukunftsplanung fur
Wedel. Den Herausforderungen der Zukunft stehen wir planlos gegeniiber. Wo stehen die
Antworten, wo steht eine Kosteneinschatzung, wo steht der Realisierungszeitraum und wo
steht die Finanzierung fir die Zukunftsvorhaben? Wo steht, was Wedel benétigt fiir die
Daseinssorge in den nachsten 10 Jahren, fiir die Kitaarbeit, fir die Schulplanung, fir die
Radwegeplanung, fiir den Klimaschutz usw. Es gibt keine langfristige Planung, die die Zukunft
beschreibt. Wenn Sie heute in den Investitionsplan und die Ergebnisrechnung bis 2025
schauen, so gibt es keine Zukunftsprojekte sondern nur das Abarbeiten der notwendigsten
und auf die Zeitachse geschobene aktuellen Aufgaben.

Wir fordern nun den Einsatz einer Beratungsgesellschaft, die den Prozess zur Erarbeitung

eines strategischen Gesamtkonzeptes und dessen Implementierung steuert und Politik,

Verwaltung und Birger begleitet. Teil des Gesamtkonzeptes sollen die Erarbeitung eines 2
Zukunftskonzeptes fir die Stadt Wedel, die Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung und die
Erarbeitung einer strategiekonformen Struktur (inkl. Prozessen) sein.

Das Teilprojekt Haushaltskonsolidierung soll auf dem bisher Erreichten aufbauen, das
Erreichte optimieren, zusatzliche MalRnahmen entwickeln und einen Plan zur
Implementierung umfassen.

Das Teilprojekt Zukunftskonzept soll auf dem bestehenden Zielsystem aufbauen, ein
Zukunftskonzept erarbeiten und das Zielsystem mit Leben fillen.

Da die Struktur immer einer Strategie folgt, soll das Teilprojekt Struktur und Prozesse eine
neu Aufbau- und Ablaufstruktur in Verbindung mit einer Prozessoptimierung beschreiben
und implementieren.

Alle Teilprojekte sollen in einem Gesamtplan zusammengefiihrt werden.

Die SPD hat das bereits im Dezember 2019 beantragt. Dieser Antrag wurde insbesondere
durch das Bestreben der CDU abgelehnt. Allerdings ist auch protokolliert, dass bei einem
Scheitern der in 2019 beschlossenen Konsolidierungsbemiihungen der Einsatz einer
Beratungsgesellschaft in Erwdgung gezogen werden kann. Und da stehen wir jetzt. Die
Konsolidierungsbemiihungen sind gescheitert, die Restrukturierung wurde erst gar nicht
bearbeitet und einen Zukunftsplan hat Wedel nicht.

SPD Fraktion im Rat der Stadt Wedel
Fraktionsvorsitzende Sophia Jacobs-Emeis,
1. stv. Fraktionsvorsitzender Riidiger Folske, 2. stv. Fraktionsvorsitzender Wolfgang Riidiger
Gerhart Hauptmann StraBe 105, 22880 Wedel, Tel: 0157 / 84105285, Mail: sophiajacobs@web.de
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Deshalb sollten wir nun alle Kraft in die konstruktive und zielorientierte Gestaltung der
Zukunft Wedels einbringen. Das bedeutet fir die Politik, offener zu werden fiir Ideen und
Vorstellungen anderer Parteien und gegeniber von Interessengruppen der Wedeler
Blrgerinnen und Biirger.

Einfacher ausgedrtickt, nach 10 Jahren sind die sich zum Teil wiederholenden
Konsolidierungskonzept ihre Unwirksamkeit ausreichend bewiesen und man sollte mal die
Pferde wechseln.

Als Beratungsgesellschaft schlagen wir die Firma PD Berater der 6ffentlichen Hand GmbH
(pd-g.de) vor. Diese Gesellschaft ist mit 500 Beratern der Spezialist in der Bundesrepublik
Deutschland fir alle Themen der Verwaltungsberatung. Die Gesellschaft gehdrt dem Bund
und den Landern und den Kommunen, die die Angebote nutzen. Sie ist eine top erfahrene
Inhouse Beratung fiir die Kommunen mit Honoraren, die im Vergleich zu den McKinseys,
PWCs, Kienbaums und Accentures der Welt niedrig sind. Die PD hat eine breite
Marktkenntnis aller Themen, bei denen Kommunen Unterstiitzung benétigen, bei
Konsolidierungen genauso wie bei Digitalisierung oder grofRen Investitionsprojekten

Die Finanzierung einer Beratungsgesellschaft refinanziert sich um ein Vielfaches aus dem
Ergebnis der dann organisierten Konsolidierungs- und Restrukturierungsarbeit. 3

Wie glauben auch, dass diese MaRnahme den Innenminister von den Bemihungen Wedels
nach einer zukunftsorientierten und dauerhaften Lésung der Finanzprobleme liberzeugen
kann und moglicherweise auch den Genehmigungsrahmen der Investitionen erhéhen wird.

Dieses Vorgehen halten wir auch unabhéangig von der Birgermeisterwahl fir sinnvoll, da wir
keine wertvolle Zeit verlieren diirfen und der gewahlte Blirgermeister oder die gewéhlte
Blirgermeisterin die Unterstiitzung der Beratungsgesellschaft nutzen wird.

Den Fraktionen stehe ich in Vorbereitung der HFA Sitzung am 17.01.2022 fiir Fragen und
Erlduterungen personlich, telefonisch (0172-451 40 84) oder per Mail (r.foelske@gmx.de) zur
Verflgung.

Bitte beachten Sie die Anlage PD Unternehmensprasentation und die
Unternehmensinformationen im Internet unter pd-g.de

Fir die SPD Fraktion Riidiger Folske, 1. Stv. Fraktionsvorsitzender, Wedel, den 16.12.2021

SPD Fraktion im Rat der Stadt Wedel
Fraktionsvorsitzende Sophia Jacobs-Emeis,
1. stv. Fraktionsvorsitzender Riidiger Folske, 2. stv. Fraktionsvorsitzender Wolfgang Riidiger
Gerhart Hauptmann StraBe 105, 22880 Wedel, Tel: 0157 / 84105285, Mail: sophiajacobs@web.de
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offentlich
Verantwortlich: BESCHLUSSVORLAGE
Fachdienst Finanzen
Geschaftszeichen Datum

07.03.2072 BV/2022/023

Beratungsfolge Zustandigkeit Termine
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 21.03.2022
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 31.03.2022

Kompensation der gekiirzten Kreditermachtigung 2022

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschlieBt die folgenden im Haushaltsplan 2022 verfligbaren Ermachtigungen nicht in
Anspruch zu nehmen, sondern die InvestitionsmaBnahmen in Teilen zu sperren.
Die Mittel werden ggf. in die Finanzplanung 2023 ff. neu eingeworben.

InvestitionsmaBnahme

111022101
217001715
315401705
315401707
365001701
541001747

Grunderwerb

Modernisierung Steinberghalle
Wohnunterkunft Steinberg
Ersatzbau Unterkunft Schulauer Str.
Investitionen Kitas - Investitionsfond
Ausbau Breiter Weg

Verpflichtungsermachtigungen

217001714

Erneuerung Unterstufentrakt JRG

gesperrter Betrag

200.000 €
500.000 €
250.000 €
100.000 €
600.300 €

250.000 €
1.900.300 €

877.000 €
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Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses

Mit den Sperren bei den InvestitionsmaBnahmen wird auf die durch das Innenministerium erfolgte
Kirzung der Kreditermachtigung sowie der Verpflichtungsermachtigungen reagiert.

Darstellung des Sachverhaltes

Flir den Haushalt 2022 wurde am 21.02.2022 die kommunalaufsichtliche Genehmigung erteilt.
Sowohl die Kredite als auch die Verpflichtungsermachtigungen wurden nicht in voller Hohe
genehmigt. So wurde der Gesamtbetrag der Kreditermachtigung um 1.900.300 € auf 13.000.000 €,
sowie der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermachtigungen um 877.000 € auf ebenfalls
13.000.000 € gekurzt.

Um diese verminderten Ermachtigungen auszugleichen, missen im selben Umfang Investitions-
maBnahmen gestrichen, gekiirzt oder verschoben werden.

Verwaltungsintern wurden folgende Kurzungspotentiale ausgemacht:

InvestitionsmaBnahme gesperrter Betrag
111022101 Grunderwerb 200.000 €
217001715  Modernisierung Steinberghalle 500.000 €
315401705  Wohnunterkunft Steinberg 250.000 €
315401707  Ersatzbau Unterkunft Schulauer Str. 100.000 €
365001701 Investitionen Kitas - Investitionsfond 600.300 €
541001747  Ausbau Breiter Weg 250.000 €
1.900.300 €

Verpflichtungsermachtigungen
217001714  Erneuerung Unterstufentrakt JRG 877.000 €

Der vorgeschlagene Betrag beim Grunderwerb umfasst die eingeplanten Mittel fur pauschale
Grundsticksbevorratung. Diese werden aufgrund der aktuellen Immobiliensituation regelmaRig
nicht in Anspruch genommen. Die ubrigen Mittel sind fur konkrete Grundstuckskaufe vorgesehen.

Die Mittel aus dem Investitionsfond fur Kita-Trager stammen aus dem in 2022 zusatzlich pauschal
eingeworbenen Betrag fir noch nicht verbrauchte Mittel aus Vorjahren. Unabhangig davon stehen
fur Investitionszuschisse an Kita-Trager in 2022 weitere 3.364.800 € (einschlieBlich der 2 Mio € fur
die katholische Kirche) zur Verfligung.

Bei den vorgeschlagenen BaumaBnahen wurden die derzeitigen Planungs- und Ausfiihrungsstande
herangezogen, so dass dort die genannten Betrage gesperrt werden konnen.

Die genannten Ansatze werden technisch mit einer Sperre versehen, um sicher zu gehen, dass die
Mittel nicht in Anspruch genommen werden.

Begriindung der Verwaltungsempfehlung

Sperren bei den oben genannten MaBnahmen sind in Abstimmung zwischen dem Leitungsteam und
den jeweiligen Fachdiensten als moglich erachtet worden. Nach heutiger Prognose wird davon
ausgegangen, dass die gesperrten Mittel 2022 nicht klassenwirksam werden. Negative Auswirkungen
sind aktuell nicht zu befurchten.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Alternative MaBnahmen, die gesperrt werden konnen, werden verwaltungsseitig nicht gesehen.

Der Verzicht auf eine komplette InvestitionsmalBnahme, als Alternative zu den punktuellen Sperren
bei verschiedenen MaBnahmen, kommt zum einen wegen der GroBenordnung der Kurzung
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(1.900.300 €) und zum anderen wegen der, vielfach durch vergebene Auftrage und angeordnete
Betrage, bereits gebundene Mittel nicht mehr in Betracht.

Als Alternative zu der Sperre der Verpflichtungsermachtigungen bei der MaBnahme ,,Erneuerung
Unterstufentrakt JRG“, konnte diese bei der MaBnahme ,,Ausbau Breiter Weg“ erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [Jja X nein
Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt [lja [ teilweise [ nein
Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor: [ja [] nein
Die MaBnahme / Aufgabe ist ] vollstandig gegenfinanziert (durch Dritte)
] teilweise gegenfinanziert  (durch Dritte)

] nicht gegenfinanziert, stadt. Mittel erforderlich

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfahigkeit)
sind folgende Kompensationen fiir die Leistungserweiterung vorgesehen:

(entfallt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan
Ertrage / Aufwendungen 2022 alt | 2022 neu 2023 2024 2025 2026 ff.

in EURO

*Anzugeben bei Ertrage, ob Zuschiisse / Zuweisungen, Transferertrage, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Ertrage
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschiisse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

Ertrage*

Aufwendungen*

Saldo (E-A)

Investition 2022 alt | 2022neu | 2023 | 2024 | 2025 2026 ff.
in EURO

Investive Einzahlungen

Investive Auszahlungen

Saldo (E-A)

Anlage/n
1 Ubersicht der zu sperrenden InvestitionsmaBnahmen



Ermachtigung

bereits gebunden

Vorschlag

VE

Vorschlag

Investition Bezeichnung 2022 (angeordn. + Auftrige) verfigbar Sperre Ifd. Folgejahre | Sperre VE
111022101 Grunderwerb 459.900,00 - 459.900,00 200.000
217001714  Erneuerung Unterstufentrakt JRG 1.000.000,00 755.449,68 244.550,32 7.200.000 877.000
217001715 Modernisierung Steinberghalle 1.000.000,00 311.172,58 688.827,42 500.000
315401705 Wohnunterkunt Steinberg 1.000.000,00 346.230,78 653.769,22 250.000
315401707  Ersatzbau UK Schulauer StraBe 204.191,94 16.735,38 187.456,56 100.000
365001701 Investitionen Kitas - Investitionsfond 899.200,00 - 899.200,00 600.300
541001747 Ausbau Breiter Weg 500.000,00 73.870,20 426.129,80 250.000 2.500.000
1.900.300 877.000

* Insgesamt steht fir Investitionszuschiisse an Kita-Trager (einschlieflich Kathol. Kirche) in 2022 ein Betrag von 3.965.100 € zur Verflgung.
** Alternativ konnte die Sperre der VE auch beim Ausbau Breiter Weg erfolgen.

TOP 5
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offentlich
Verantwortlich: BESCHLUSSVORLAGE
Fachdienst Interner Dienstbetrieb
Geschaftszeichen Datum
3-103 03.03.2022 BV/2022/022
Beratungsfolge Zustandigkeit Termine
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 21.03.2022
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 31.03.2022

2. Nachtragssatzung zur Anderung der Hauptsatzung der Stadt Wedel

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat beschlieBt die Anderung der Regelung in der Hauptsatzung der Stadt Wedel fiir
Wahlen innerhalb von Sitzungen in Fallen hoherer Gewalt (8 3a der Hauptsatzung) gemal

der Formulierung in der Anlage.

2. Der Rat beschlieBt die Anzahl der Mitglieder der Ausschiisse auf festzusetzen.

3. Der Rat beschlieBt die in der Anlage beigefiigte 2. Nachtragssatzung zur Anderung der
Hauptsatzung der Stadt Wedel.
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Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

2. MaBnahmen und Kennzahlen fur die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Artikel 1 Nr. 1

Anderung § 3a Abs. 4

Aufgrund des Gesetz zur Anderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften und des
Kommunalabgabengesetzes vom 25.05.2021 erfolgte eine Anderung des § 35 a der
Gemeindeordnung.

Nach der alten Fassung des § 35 a GO waren in Sitzungen per Videokonferenz im Falle hoherer
Gewalt keine Wahlen méglich. Mit der im Mai erfolgten Anderung sind Wahlen nun auch in solchen
Sitzungen moglich. Im Falle eines Widerspruches nach § 40 Abs. 2 GO ist eine Wahl durch geheime
briefliche Abstimmung erforderlich. Das Nahere regelt die Geschaftsordnung.

In Art. 4 des o.g. Gesetzes ist geregelt, dass Kommunen, die in ihrer Hauptsatzung eine Regelung zu
dem § 35 a Abs. 3 der Gemeindeordnung (alte Fassung) getroffen haben, ihre Hauptsatzung bis
spatestens ein Jahr nach Inkrafttreten anpassen mussen.

Der Rat der Stadt Wedel hat am 01.04.2021 eine Anderung der Hauptsatzung beschlossen und eine
Regelung zu § 35 a GO getroffen. Diese Regelung sieht vor, dass in Sitzungen nach § 35 a GO keine
Wahlen maoglich sind.

Diese Regelung entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Gemeindeordnung und ist daher
binnen Jahresfrist seit der Anderung der Gemeindeordnung anzupassen.

Artikel 1 Nr. 2

Anderung § 8 Abs. 2

Aufgrund des kurzlich erfolgten Austrittes eines Ratsmitgliedes aus der Fraktion Blindnis 90 / Die
Grinen entspricht die Ausschussbesetzung nicht mehr dem politischen Krafteverhaltnis in der
Gemeindevertretung.

Aus den Reihen der Fraktionen wurde der Wunsch geauBert, innerhalb der Wahlperiode neu uber
die Besetzung der Ausschiisse und in diesem Zuge auch uber die Mitgliederanzahl der Ausschlisse zu
beraten.

Die Anzahl der Ausschussmitglieder ist in der Hauptsatzung der Stadt Wedel bestimmt. Bei einer
Veranderung der Mitgliederzahl ist eine Anderung der Hauptsatzung erforderlich.

Da sich das Krafteverhaltnis des Rates nicht zu 100 % auf die Ausschusse Ubertragen lasst, kommen
unterschiedliche AusschussgroBen in Frage. In der Sitzung des Altestenrates vom 21.02.2022 sowie
01.03.2022 fanden hierzu Beratungen der Fraktionsvorsitzenden statt. Ein Antrag zur Anderung der
Ausschussgroe wurde angekiindigt.

Der Satz 2 der urspringlichen Fassung wird gestrichen, da es keine gesetzliche Pflicht mehr dafir
gibt.

Begriindung der Verwaltungsempfehlung

Die Anderung in Artikel 1 Nr. 1 der 2. Nachtragssatzung ist aufgrund der Rechtsinderung der
Gemeindeordnung zwingend erforderlich.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Beschlussvorlage wurde ein Antrag einer Fraktion zur
Veranderung der AusschussgroBe bereits angekundigt. Daher erfolgt in Vorbereitung auf die
Beschlussfassung die Anderung des § 8 Abs. 2 Hauptsatzung durch den Artikel 1 Nr. 2 der 2.
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Nachtragssatzung zur Anderung der Hauptsatzung. Die jeweilige AusschussgroBe wird nach
Empfehlungsbeschluss des Haupt- und Finanzausschusses in die Vorlage der 2. Nachtragssatzung
eingefligt.

Der Satz 2 der ursprunglichen Fassung wird gestrichen, da es keine gesetzliche Pflicht mehr dafur
gibt.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Eine Anpassung des § 3 a Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Wedel ist aufgrund der Rechtsanderung
der Gemeindeordnung zwingend erforderlich. Wird der Beschluss nicht gefasst, ist die Regelung in
der Hauptsatzung nicht rechtskonform.

Eine Veranderung der Ausschussgrofe in § 8 Abs. 2 S. 1 kann alternativ nicht beschlossen werden.
Die Ausschisse wurden in der aktuellen GroBe weiterhin bestehen bleiben.

Artikel 1 Nr. 2 der 2. Nachtragssatzung zur Anderung der Hauptsatzung ist dann zur Ausfertigung zu
streichen.

Die Moglichkeit zur Neubesetzung der Ausschiisse ist hiervon unbertihrt.

Finanzielle Auswirkungen

Sollte die Anzahl der Mitglieder der Ausschiisse reduziert werden, konnen Sitzungsgelder und
weitere Aufwande eingespart werden.

Die genaue Summe lasst sich jedoch derzeit nicht genau beziffern und hangt von vielen Faktoren
ab.

Sollte die Anzahl der Mitglieder der Ausschiisse sich vergroBern, konnten weitere Kosten z. B. in
Form von Sitzungsgeldern sowie fur die Bereitstellung von technischem Equipment zur Teilhabe an
der digitalen Gremienarbeit entstehen.

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [Jja [nein
Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt [lja [ teilweise [ nein
Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor: [ja [ ] nein
Die MaBnahme / Aufgabe ist ] vollstandig gegenfinanziert (durch Dritte)
] teilweise gegenfinanziert  (durch Dritte)

] nicht gegenfinanziert, stadt. Mittel erforderlich

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfahigkeit)
sind folgende Kompensationen fiir die Leistungserweiterung vorgesehen:

(entfallt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan
Ertrage / Aufwendungen 2022 alt | 2022 neu 2023 2024 2025 2026 ff.

in EURO

*Anzugeben bei Ertrage, ob Zuschiisse / Zuweisungen, Transferertrage, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Ertrage
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschiisse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

Ertrage*

Aufwendungen®

Saldo (E-A)

Investition 2022 alt | 2022neu | 2023 | 2024 | 2025 2026 ff.
in EURO

Investive Einzahlungen

Investive Auszahlungen

Saldo (E-A)

Anlage/n
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1 2. Nachtragssatzung zur Anderung der Hauptsatzung der Stadt Wedel

2 Lesefassung der Hauptsatzung der Stadt Wedel in der Fassung der 2.
Nachtragssatzung zur Anderung der Hauptsatzung mit Anderungen

3 Gegenuberstellung alte Fassung- neue Fassung
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2. Nachtragssatzung zur Anderung der Hauptsatzung der Stadt
Wedel

Aufgrund des § 4 Abs. 1, Abs. 2 und des § 45 Abs. 2 der Gemeindeordnung fiir Schleswig-
Holstein (GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBL. 2003 Schl.-H. S.57), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 25. Mai 2021, (GVOBL. Schl.- H. S. 566) wird nach Beschluss
des Rates der Stadt Wedel vom (...) und mit Genehmigung des Ministeriums fur Inneres,
landliche Raume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein folgende
Nachtragssatzung zur Anderung der Hauptsatzung erlassen:

Artikel 1

1. § 3 a Abs. 4 wird wie folgt geandert:

(4) In einer Sitzung nach Absatz 1 und 3 findet eine Wahl im Falle eines Widerspruchs nach
§ 40 Abs. 2 GO durch geheime briefliche Abstimmung statt. Das Nahere regelt die Geschafts-
ordnung.

2. § 8 Abs. 2 wird wie folgt geandert:

(2) Jeder Ausschuss nach Abs. 1 besteht aus XX stimmberechtigten Mitgliedern. Die Zahl der
Ausschusssitze kann sich durch die Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 GO weiter erhohen.

Artikel 2
Diese Nachtragssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung fur Schleswig-Holstein wurde mit
Erlass des Ministeriums flr Inneres, landliche Raume, Integration und Gleichstellung des Lan-
des Schleswig-Holstein vom (...) erteilt.

Wedel, den

Niels Schmidt

Blrgermeister
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Lesefassung mit geplanten Anderungen

Hauptsatzung der Stadt Wedel

in der Fassung der 42. Nachtragssatzung

Aufgrund des § 4 Abs. 1, Abs. 2 der Gemeindeordnung flir Schleswig-Holstein (GO) und des § 6
Abs.1, Nr.1, Nr.2, Nr.4 der Landesverordnung uber die ortliche Bekanntmachung und Verkiindigung
(Bekanntmachungsverordnung) wird nach Beschluss des Rates der Stadt Wedel vom 29.08.2019 und
mit Genehmigung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein folgende Hauptsatzung flr
die Stadt Wedel erlassen:

§1
Wappen, Flagge, Siegel

(1) Das Wappen der Stadt Wedel zeigt in Rot das silberne, holsteinische Nesselblatt, darin die
goldengerustete, rotgegiirtete, schwarzbartige Gestalt eines Rolands in Vorderansicht, mit
rotem, blaugefiittertem, zuriickgeschlagenem Mantel, auf dem Kopf die goldene, mittelal-
terliche Kaiserkrone, in der rechten Hand ein bloRes, silbernes Schwert mit goldenem Knauf
an die rechte Schulter gelehnt, in der linken den goldenen Reichsapfel.

(2) Die Stadtflagge zeigt im blauen Tuch, das oben und unten von je zwei schmalen Streifen,
einem roten und einem halb so breiten weiBen, begrenzt wird, das weie, holsteinische
Nesselblatt, etwas zur Stange hin verschoben, darin den Roland des Wappens.

(3) Das Dienstsiegel zeigt das Stadtwappen mit der Umschrift "Stadt Wedel".

(4) Die Verwendung des Stadtwappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Burgermeis-
terin oder des Blrgermeisters.

§2
Stadtvertretung

(1) Die Stadtvertretung flihrt die Bezeichnung "Rat der Stadt Wedel".

(2) Die Stadtvertreterinnen fuhren die Bezeichnung "Ratsfrau”, die Stadtvertreter die Bezeich-
nung "Ratsherr”.

(3) Die oder der Vorsitzende des Rates fiihrt die Bezeichnung "Stadtprasidentin” oder "Stadt-
prasident”.

§3
Einberufung des Rates

Der Rat soll in der Regel einmal im Monat einberufen werden.
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§3a
Sitzungen in Fdllen hoherer Gewalt

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Griinden des Infektionsschutzes oder in vergleichbaren aufer-
gewohnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Ratsmitglieder an Sitzungen des Ra-
tes erschweren oder verhindern, konnen die notwendigen Sitzungen des Rates ohne per-
sonliche Anwesenheit der Ratsmitglieder im Sitzungsraum als Videokonferenz durchgefiihrt
werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung
einschlieBlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und Ton an alle
Personen mit Teilnahmerechten uUbertragen werden.

(2) Entscheidung, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 zur Durchflihrung einer
Videokonferenz vorliegen, trifft die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident in Abstim-
mung mit der Blirgermeisterin oder dem Birgermeister.

(3) Sitzungen der Ausschisse konnen im Sinne des Absatzes 1 durchgefuihrt werden. Die Ent-
scheidung, ob die Voraussetzungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 zur Durchfihrung einer
Videokonferenz vorliegen, trifft die oder der Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses in
Abstimmung mit der Birgermeisterin oder dem Burgermeister.

(4) Wahlen-diirfen-in-einer Sitzung nach-Absatz 1-und 3-nicht durchgefuhrt werden—In einer
Sitzung nach Absatz 1 und 3 findet eine Wahl im Falle eines Widerspruchs nach § 40 Abs. 2

GO durch geheime briefliche Abstimmung statt. Das Nahere regelt die Geschaftsordnung.

(5) Die Offentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Ubertra-
gung von Bild und Ton in einem offentlich zuganglichen Raum und durch eine Echtzeituber-
tragung oder eine vergleichbare Einbindung iber Internet hergestellt.

§4
Stadtprasidentin, Stadtprasident

Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident vertritt die Belange des Rates gegentiber der Blirger-
meisterin oder dem Biirgermeister als verwaltungsleitendem Organ der Stadt.

§5
Altestenrat

(1) Der Altestenrat besteht aus der Stadtprasidentin oder dem Stadtprasidenten als Vorsit-
zende oder Vorsitzendem und den Vorsitzenden der Fraktionen oder den jeweiligen Stell-
vertreterinnen und Stellvertretern. Die Burgermeisterin oder der Burgermeister kann an
den Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen.

(2) Der Altestenrat unterstiitzt die Stadtprasidentin oder den Stadtprasidenten bei der Fiihrung
und Forderung der Geschafte. Besonders obliegt ihm, eine freie Verstandigung zwischen
den Fraktionen uber Zeit und Art der Behandlung wichtiger Angelegenheiten herbeizufih-
ren.

2
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§6
Biirgermeisterin, Biirgermeister

(1) Die Burgermeisterin oder der Blrgermeister wird auf die Dauer von 6 Jahren gewahlt.

(2) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister erhalt neben der Besoldung eine Aufwandsent-
schadigung in Hohe des Hochstsatzes der Kommunalbesoldungsverordnung.

§7
Gleichstellungsbeauftragte

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich tatig.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte tragt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen
und Mannern in der Stadt Wedel bei. Sie hat insbesondere folgende Aufgaben:

Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der stadtischen Selbstverwaltungs-
gremien und der Verwaltung;
Prifung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen fir Frauen, z.B. auch bei der
Aufstellung eines Bebauungsplanes;
Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der Stadt;
Anbieten von Sprechstunden und Beratung in Gleichstellungsbelangen;
Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behor-
den, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte unterliegt der allgemeinen Dienstaufsicht der Blirgermeis-
terin oder des Birgermeisters; sie ist in Ausiibung ihrer Tatigkeit an fachliche Weisungen
der Burgermeisterin oder des Burgermeisters nicht gebunden.

(4) Die Burgermeisterin oder der Birgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen
ihres Aufgabenbereichs an allen Vorhaben so friihzeitig zu beteiligen, dass deren Initiati-
ven, Anregungen, Vorschlage, Bedenken oder sonstige Stellungnahmen beriicksichtigt wer-
den konnen. Dazu sind ihr die zur Erfullung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur
Kenntnis zu geben sowie erbetene Auskiinfte zu erteilen.

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene Offentlichkeitsarbeit
betreiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. Sie kann an den Sitzungen des Rates
und der Ausschisse teilnehmen. Dies gilt auch fur nichtoffentliche Teile von Sitzungen.
Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen sind ihr rechtzeitig bekanntzugeben. In Angele-
genheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen.

§8
Standige Ausschiisse

(1) Es werden folgende standige Ausschusse nach 88§ 45 Abs. 1 und 45 a Abs. 1 GO gebildet:

1. Haupt- und Finanzausschuss
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Angelegenheiten des Fachbereichs Innerer Service, insbesondere Aufgaben nach § 45 b
GO, Hauptsatzung, Finanzwesen, Grundstiicksangelegenheiten, Wirtschaftsforderung,
Stellenplan, Beteiligungen der Stadt

Zusammensetzung: Ratsmitglieder und die Burgermeisterin oder der Birgermeister
ohne Stimmrecht

2. Planungsausschuss

Angelegenheiten des Fachdienstes Stadt- und Landschaftsplanung, insbesondere Stadt-
entwicklung, Bauleitplanung, Bodenordnung, besonderes Stadtebaurecht, Landschafts-
planung, Umweltvertraglichkeitsprifung, Einvernehmen der Gemeinde, Verkehrspla-
nung, Stadtebauliche- und sonstige Rahmenplanungen

3. Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss

Angelegenheiten der Leitstelle Umweltschutz, des Fachdienstes Bauverwaltung und of-
fentliche Flachen, Kleingartenangelegenheiten, Friedhofsangelegenheiten, Angelegen-
heiten des Fachdienstes Gebaudemanagement inkl. Hochbau, der Stadtentwasserung ,
des Feuerloschwesen

4. Ausschuss fiir Bildung, Kultur und Sport

Angelegenheiten der Fachdienste Bildung, Kultur und Sport und Weiterbildung/VHS,
insbesondere Schulen, Schulkinderbetreuung, Kindertagestatten, Sport, Musikschule,
Stadtblicherei, Weiterbildung, Kultur. Ausgenommen sind Jugendfragen.

5. Sozialausschuss

Angelegenheiten der Fachdienste ,,Soziales“ und ,,Ordnung und Einwohnerservice“, Ju-
gendfragen, soziale Angelegenheiten, Wohnen, Senioren

(2) Jeder Ausschuss nach Abs. 1 besteht aus XX stimmberechtigten Mitgliedern. Die Zahl der
Ausschusssitze kann sich durch die Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 GO weiter erhohen.

(3) Neben den in Abs. 1 genannten standigen Ausschiissen des Rates werden weitere nach be-
sonderen gesetzlichen Vorschriften zu bildende Ausschisse bestellt.

(4) In die Ausschisse konnen mit Ausnahme des Haupt- und Finanzausschusses auer Ratsmit-
gliedern auch andere zum Rat der Stadt Wedel wahlbare Birgerinnen und Burger gewahlt
werden; ihre Zahl darf die der Ratsmitglieder im Ausschuss nicht erreichen.

(5) Der Rat wahlt auf Vorschlag der Fraktionen je Fraktion und Ausschuss bis zu fiinf stellver-

tretende Ausschussmitglieder. Stellvertretende Ausschussmitglieder konnen auch zum Rat
wahlbare Birgerrinnen und Blirger sein, auBer im Haupt- und Finanzausschuss.

4
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§9
Aufgaben des Rates

(1) Der Rat trifft die ihm nach den §§ 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit er
diese nicht auf die Burgermeisterin oder den Burgermeister, den Hauptausschuss oder die
standigen Ausschusse Ubertragen hat.

(2) Der Rat trifft auf Vorschlag der Birgermeisterin oder des Burgermeisters die Personalent-
scheidungen fir Inhaberinnen oder Inhaber von Stellen, die der Biurgermeisterin oder dem
Burgermeister unmittelbar unterstellt sind und Leitungsaufgaben erfiillen.

§10
Aufgaben und Entscheidungen der Biirgermeisterin oder des Biirgermeisters

Der Burgermeisterin oder dem Birgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich Ubertragenen
Aufgaben.
Sie oder er entscheidet ferner im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel Uber

a) Stundungen;

b) den Verzicht auf Anspriiche der Stadt und die Niederschlagung solcher Ansprliche jeweils
bis zu einem Betrag von 50.000,-- Euro, die Flihrung von Rechtsstreiten bis zu einem Streit-
wert von 125.000,-- Euro und den Abschluss von Vergleichen, wenn diese einen Betrag von
50.000,-- Euro nicht Ubersteigen;

c) die Ubernahme von Biirgschaften, den Abschluss von Gewahrvertragen und die Bestellung
anderer Sicherheiten flr Dritte sowie Rechtsgeschafte, die dem wirtschaftlich gleichkom-
men, wenn die Verpflichtung einen Betrag von 50.000,-- Euro nicht Ubersteigt;

d) den Erwerb von Vermogensgegenstanden, soweit der Wert des Vermogens einen Betrag von
125.000,-- Euro nicht Ubersteigt;

e) den Abschluss von Leasingvertragen, soweit die Belastung einen jahrlichen Betrag von
125.000,-- Euro nicht Ubersteigt;

f) die VerauBerung und Belastung von Stadtvermogen, soweit der Wert des Vermogensgegen-
standes oder die Belastung einen Wert von 125.000,-- Euro nicht Ubersteigt;

g) die unentgeltliche VerauBerung (Schenkung) von Stadtvermogen, soweit der Wert einen
Betrag von 2.500,-- Euro nicht ubersteigt, Annahme und Vermittlung von Schenkungen,
Spenden und ahnlichen Zuwendungen bis zu einem Wert von 10.000,-- Euro;

h) die Annahme von Erbschaften;

i) Anmietung oder Anpachtung und Vermietung oder Verpachtung von Grundstiicken und Ge-
bauden;
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j) Entscheidungen uber Firmenausschluss bei Preisabsprachen oder Abgabe unrichtiger Erkla-
rungen;

k) die Vergabe von Auftragen im Rahmen der zur Verfugung stehenden Haushaltsmittel;

) die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen im Rahmen der zur Verfiigung ste-
henden Haushaltsmittel;

§11
Aufgaben der Ausschiisse

Die den standigen Ausschiissen Ubertragenen Entscheidungen ergeben sich aus § 8 dieser
Hauptsatzung und aus der vom Rat der Stadt Wedel durch Beschluss erlassenen Zustandig-
keitsordnung, die Anlage dieser Hauptsatzung ist.

§12
Einwohnerversammlung

(1) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident soll einmal im Jahr eine Versammlung der
Einwohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht des Rates, die Einberufung einer
Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberiihrt.

(2) Fur die Einwohnerversammlung ist von der Stadtprasidentin oder dem Stadtprasidenten
eine Tagesordnung aufzustellen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung
sind offentlich bekanntzugeben. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung
erganzt werden, wenn mindestens 50 % der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner
einverstanden sind.

(3) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder
er kann die Redezeit auf bis zu fiinf Minuten je Rednerin oder Redner beschranken, falls
dies zur ordnungsgemaBen Durchfiihrung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie
oder er ubt das Hausrecht aus.

(4) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident berichtet in der Einwohnerversammlung Uber
wichtige Angelegenheiten der Stadt und stellt diese zur Erorterung. Einwohnerinnen und
Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Uber Anregungen und Vorschlige
aus der Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anre-
gungen und Vorschlage schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn fur sie
die Stimmen von mindestens 50 % der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abge-
geben werden. Eine Abstimmung Uber Anregungen und Vorschlage, die nicht die Angele-
genheiten der Stadt betreffen, ist nicht zulassig.

(5) Uber jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift
soll mindestens enthalten:

die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,

die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,

die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,
den Inhalt der Anregungen und Vorschlage, uber die abgestimmt wurde und

A WN -
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5. das Ergebnis der Abstimmung.

Die Niederschrift wird von der Stadtprasidentin oder dem Stadtprasidenten und der Proto-
kollfuhrerin oder dem Protokollfuhrer unterzeichnet.

(6) Vorschlage und Anregungen der Einwohnerversammlung, die im Rat behandelt werden mus-
sen, sollen diesem zur nachsten Sitzung zur Beratung vorgelegt werden.

§13
Vertrage der Stadt mit Ratsmitgliedern, Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der
Ausschiisse nach § 46 Abs. 3 GO und der Biirgermeisterin oder dem Biirgermeister

(1) Vertrage der Stadt mit Ratsmitgliedern, Mitgliedern oder stellvertretenden Mitgliedern der
Ausschusse nach § 46 Abs. 3 GO oder der Burgermeisterin oder dem Birgermeister oder mit
juristischen Personen, an denen Ratsmitglieder, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder
der Ausschiisse nach § 46 Abs. 3 GO oder die Blirgermeisterin oder der Birgermeister be-
teiligt sind, sind ohne Genehmigung des Rates rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe
unter Anwendung des fur die jeweilige Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und
der Auftragswert den Betrag von 30.000,-- Euro, bei wiederkehrenden Leistungen von mo-
natlich 2.500,-- Euro nicht Ubersteigt.

(2) Erfolgt die Auftragsvergabe unter den Voraussetzungen des Satzes 1 im Wege der freihan-
digen Vergabe/ Verhandlungsvergabe, ist der Vertrag ohne Beteiligung des Rates rechts-
verbindlich, wenn der Auftragswert den Betrag von 30.000,--Euro, bei wiederkehrenden
Leistungen einen Betrag von 2.500,-- Euro im Monat nicht Ubersteigt.

5§14
Verpflichtungserklarungen

Verpflichtungserklarungen zu Geschaften, deren Wert 150.000,-- Euro, bei wiederkehren-
den Leistungen 5.000,-- Euro monatlich, nicht libersteigt, sind auch dann rechtsverbindlich,
wenn sie nicht den Formvorschriften des § 64 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 56 Abs. 3
GO entsprechen.

§15
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Namen, Anschrift, Funktion, Fraktionszugehorigkeit und Tatigkeitsdauer der Mitglieder des
Rates sowie der sonstigen Ausschussmitglieder werden von der Stadt zu allen mit der Aus-
ubung des Mandats verbundenen Zwecken verarbeitet. Die Daten nach Satz 1 werden auch
nach dem Ausscheiden aus dem Amt zu archivarischen Zwecken weiter verarbeitet.

(2) Daruber hinaus verarbeitet die Stadt Anschrift und Kontoverbindung der in Abs.1 genannten

Personen fiir den Zweck der Zahlung von Entschadigungen. Eine Ubermittlung an Dritte
findet nicht statt.
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(3) Fur den Zweck, Gratulationen auszusprechen, kann die Stadt auch das Geburtsdatum der
in Abs.1 genannten Personen verarbeiten, soweit dafur die Einwilligung der Betroffenen
vorliegt.

(4) Die Absatze 1-3 gelten entsprechend fir die Daten von ehrenamtlich Tatigen.

(5) Die Daten nach Abs. 1 Satz 1 werden durch die Stadt in geeigneter Weise veroffentlicht,
ggf. zusammen mit weiteren Daten nach § 32 Abs. 4 GO.

5§16
Bekanntmachungen/ Veroffentlichungen

(1) Satzungen und Verordnungen der Stadt Wedel werden durch Bereitstellung im Internet un-
ter der Internetadresse

www.wedel.de

bekanntgemacht, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

(2) Andere gesetzlich vorgeschriebene ortliche Bekanntmachungen und Verkiindungen erfolgen
ebenfalls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Planen und Verzeichnissen wird in der
Form des Absatzes 1 hingewiesen.

(4) Der Inhalt der ortsublichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen im Sinne
des § 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB werden ebenfalls unter der in Absatz 1 genannten Internet-
adresse und zusatzlich auf www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung eingestellt.

(5) Jede Person kann sich Satzungen und Verordnungen von der Stadt Wedel, Rathausplatz 3-
5, 22880 Wedel kostenpflichtig zusenden lassen. Im Rathaus der Stadt Wedel werden zudem
Textfassungen zur Mitnahme ausgelegt oder bereitgehalten.

§17
Inkrafttreten

Die Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-
satzung vom 07.03.2003 i.d.F. der IV. Nachtragssatzung vom 11.09.2013 auBer Kraft.

Die Genehmigung nach § 4 Abs.1 der Gemeindeordnung wurde durch Erlass des Innenministeriums
Schleswig-Holstein vom 18.09.2019 erteilt.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Wedel, den 29.10.2019

Schmidt
Burgermeister



http://www.wedel.de/
http://www.schleswig–holstein.de/bauleitplanung
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Alte Fassung Hauptsatzung

Neue Fassung Hauptsatzung (2. Nach-
tragssatzung)

Begriindung

§3a
Sitzungen in Fallen hoherer Gewalt

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Griinden des Infek-
tionsschutzes oder in vergleichbaren auBer-
gewohnlichen Notsituationen, die eine Teil-
nahme der Ratsmitglieder an Sitzungen des Ra-
tes erschweren oder verhindern, konnen die
notwendigen Sitzungen des Rates ohne person-
liche Anwesenheit der Ratsmitglieder im Sit-
zungsraum als Videokonferenz durchgefuhrt
werden. Dabei werden geeignete technische
Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung
einschlieBlich der Beratungen und Beschluss-
fassungen zeitgleich in Bild und Ton an alle
Personen mit Teilnahmerechten ubertragen
werden.

(2) Entscheidung, ob die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Satz 1 zur Durchfihrung einer
Videokonferenz vorliegen, trifft die Stadtpra-
sidentin oder der Stadtprasident in Abstim-
mung mit der Burgermeisterin oder dem Biir-
germeister.

§3a
Sitzungen in Fallen hoherer Gewalt

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Griinden des Infek-
tionsschutzes oder in vergleichbaren auBer-
gewohnlichen Notsituationen, die eine Teil-
nahme der Ratsmitglieder an Sitzungen des Ra-
tes erschweren oder verhindern, konnen die
notwendigen Sitzungen des Rates ohne person-
liche Anwesenheit der Ratsmitglieder im Sit-
zungsraum als Videokonferenz durchgefuhrt
werden. Dabei werden geeignete technische
Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung
einschlieBlich der Beratungen und Beschluss-
fassungen zeitgleich in Bild und Ton an alle
Personen mit Teilnahmerechten ubertragen
werden.

(2) Entscheidung, ob die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Satz 1 zur Durchfuhrung einer
Videokonferenz vorliegen, trifft die Stadtpra-
sidentin oder der Stadtprasident in Abstim-
mung mit der Burgermeisterin oder dem Bur-
germeister.
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(3) Sitzungen der Ausschisse konnen im Sinne des
Absatzes 1 durchgefuhrt werden. Die Entschei-
dung, ob die Voraussetzungen im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 1 zur Durchfihrung einer
Videokonferenz vorliegen, trifft die oder der
Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses in Ab-
stimmung mit der Burgermeisterin oder dem
Burgermeister.

(4) Wahlen durfen in einer Sitzung nach Absatz 1
und 3 nicht durchgeflihrt werden.

(5) Die Offentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz
1 GO wird durch eine zeitgleiche Ubertragung
von Bild und Ton in einem offentlich zugangli-
chen Raum und durch eine Echtzeitubertra-
gung oder eine vergleichbare Einbindung iiber
Internet hergestellt.

(3) Sitzungen der Ausschusse konnen im Sinne des
Absatzes 1 durchgefuhrt werden. Die Entschei-
dung, ob die Voraussetzungen im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 1 zur Durchfiihrung einer
Videokonferenz vorliegen, trifft die oder der
Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses in Ab-
stimmung mit der Blrgermeisterin oder dem
Burgermeister.

In einer Sitzung nach Absatz 1 und 3 findet eine
Wahl im Falle eines Widerspruchs nach § 40
Abs. 2 GO durch geheime briefliche Abstim-
mung statt. Das Nahere regelt die Geschafts-
ordnung.

(5) Die Offentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz
1 GO wird durch eine zeitgleiche Ubertragung
von Bild und Ton in einem offentlich zugangli-
chen Raum und durch eine Echtzeitubertra-
gung oder eine vergleichbare Einbindung Uber
Internet hergestellt.

Anderung notwendig auf-
grund einer Anderung der
Gemeindeordnung -> Anpas-
sung an den Gesetzestext.

§ 8 Abs. 2
Standige Ausschiisse

(2) Jeder Ausschuss nach Abs. 1 besteht aus 13
stimmberechtigten Mitgliedern, die Zahl der
Ausschusssitze kann sich durch die Anwendung
des 8 46 Abs. 1 u.2 der Gemeindeordnung
fiir Schleswig-Holstein weiter erhohen. Werden
im Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
Kleingartenangelegenheiten beraten, wird je 1

§ 8 Abs. 2
Standige Ausschiisse

(2) Jeder Ausschuss nach Abs. 1 besteht aus XX
stimmberechtigten Mitgliedern. Die Zahl der
Ausschusssitze kann sich durch die Anwendung
des § 46 Abs. 1 und 2 GO weiter erhohen.

Aufgrund der veranderten
Mehrheitsverhaltnisse  im
Rat, ausgelost durch einen
Fraktionsrucktritt, steht die
aktuelle AusschussgroBe zur
Debatte.
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Vertreter des Kleingartenvereins und des
Ortsbauernverband als Sachkundiger gehort.

Je nach politischer Ent-
scheidung wird die jewei-
lige Anzahl der Ausschuss-

mitglieder eingesetzt.

Der Satz 2 der ursprungli-
chen Fassung wird gestri-
chen, da es keine gesetzli-
che Pflicht mehr dafur gibt.
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offentlich
Verantwortlich: BESCHLUSSVORLAGE
Fachdienst Interner Dienstbetrieb
Geschaftszeichen Datum
3-103/dka 15.10.2021 BV/2021/116
Beratungsfolge Zustandigkeit Termine
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 21.03.2022
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 31.03.2022

1. Nachtrag zur Geschaftsordnung fiir den Rat und die Ausschiisse der
Stadt Wedel

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat beschlieBt die Anderung der Geschiaftsordnung fiir den Rat und die Ausschiisse der
Stadt Wedel nach der in dieser Verwaltungsvorlage aufgefiihrten Alternative | fur die Formulierung
des § 32 - Sitzungsprotokoll.

2. Der Rat beschlieBt den in der Anlage beigefugten 1. Nachtrag zur Geschaftsordnung fur den
Rat und die Ausschiisse der Stadt Wedel. Dabei wird die in Nr. 1 beschlossenen Alternative sowie
die Erganzung in § 30 Abs. 4 und Streichung des § 33 Abs. 6 umgesetzt.
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Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

2. MaBnahmen und Kennzahlen fur die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Bereits wahrend eines informellen Austauschs zwischen den Fraktionsvorsitzenden und
Vertreter*innen der Verwaltung zur Optimierung der Gremienarbeit am 04.04.2019 wurde seitens
der Fraktionsvorsitzenden der Wunsch geaufert, dass die Verwaltung eine Beschlussvorlage zur
Anderung der Protokollfithrung in die politische Diskussion einbringe. Nachdem die Einfiihrung von
Ergebnisprotokollen per Beschluss vom 28.11.2019 zunachst grundsatzlich beschlossen wurde,
erfolgte die dafiir notwendige Anderung der Geschiftsordnung nicht, da sich die politische Mehrheit
fir die erforderliche Anderung der Geschaftsordnung dann nicht mehr fand. Erst im Nachhinein
wurde die datenschutzrechtliche Problematik bekannt und das Ergebnis der Prifung per
Mitteilungsvorlage MV/2020/103 bekanntgegeben. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
vom 07.06.2021 erging daraufhin an die Verwaltung der Auftrag, ein Modell zur
datenschutzkonformen Protokollfuhrung zu erarbeiten und hierzu einen entsprechenden
Beschlussvorschlag vorzulegen.

Aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben und organisatorischer sowie wirtschaftlicher Grenzen

ergeben sich letztlich zwei Alternativen, um die Protokollierung von Sitzungen der
kommunalpolitischen Vertretungen rechtssicher und datenschutzkonform zu gestalten.

A. Tabellarischer Vergleich der Alternativen

Alternative | | Alternative II
§ 30 Abs. 4 Unterbrechung, Zu erganzen:
Vertagung und Aufhebung der »(4) Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren
Sitzung Tagesordnungspunkte aufgerufen. Der in Beratung

befindliche Tagesordnungspunkt wird abschlieBend
behandelt. Danach ist die Sitzung zu schlieBen. Die
restlichen Punkte sind in der direkt nachfolgenden Sitzung
an vorderer Stelle auf die Tagesordnung zu setzen.“

§ 32 Abs. 2 Ziff. 2 e Namen der streichen

fehlenden Ratsmitglieder

§ 32 Abs. 2 Ziff. 6. f. eine kurze streichen neue Fassung:
Darstellung der unterschiedlichen »eine kurze Darstellung der
Standpunkte der Fraktionen unterschiedlichen

Standpunkte der Fraktionen,
ohne dass ein Riickschluss
auf personenbezogene Daten
der vortragenden Person

moglich ist;“

§ 32 Abs. 2 Ziff. 6. g. den Wortlaut | streichen (keine Anderung)

von Anfragen und den Inhalt der

Antworten, wenn die

Fragestellerin oder der

Fragesteller nicht auf die

Protokollierung verzichtet

§ 32 Abs. 6 S. 1: ,,Das Protokoll soll | (keine Anderung) neue Fassung:

innerhalb von 30 Tagen ,,Das Protokoll soll innerhalb

elektronisch vorliegen.“ von 30 Tagen elektronisch
vorliegen.“

§ 33 Einwohnerfragestunde Absatz 6 streichen
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B. Ausfiihrliche Gegeniiberstellung der Alternativen | + Il

Alternative | - Protokollierung reduziert auf den gesetzlichen Mindestinhalt zzgl. notwendiger
Dokumentation des ordnungsgemaBen Sitzungsablaufes

Das gesetzliche MindestmaB einer Niederschrift ist in § 41 Abs. 1 Gemeindeordnung S-H wie folgt
definiert:
(1) Uber jede Sitzung der Gemeindevertretung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die
Niederschrift muss mindestens
1. die Zeit und den Ort der Sitzung,
2. die Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
3. die Tagesordnung,
4. den Wortlaut der Antrdge und Beschliisse und
5. das Ergebnis der Abstimmungen
enthalten. Die Niederschrift muss von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung
und der Protokollfiihrerin oder dem Protokollfiihrer unterzeichnet werden. Sie soll
innerhalb von 30 Tagen, spdtestens zur ndchsten Sitzung, vorliegen.

Diese Regelung setzt einen Zwang zur Datenerhebung und stellt somit eine Legitimierung nach Art.
6 (1) c Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) fur die Datenverarbeitung dar. Wirden weitere
Daten erhoben und verarbeitet, wie beispielsweise Wortbeitrage, Wohnanschriften oder berufliche
Qualifizierungen der Sitzungsteilnehmer, ware diese erweiterte Datenerhebung nicht durch Art. 6
(1) ¢ DSGVO i.V.m. § 41 Abs. 1 GO legitimiert.

Die Geschaftsordnung des Rates der Stadt Wedel sieht in § 32 Abs. 2 eine Protokollierung folgender
Inhalte zwingend vor:
1. den Ort und den Tag der Sitzung sowie die Zeit des Beginns, einer Unterbrechung
und des Endes;

2. den Namen
a. der oder des Vorsitzenden,
b. der Ubrigen anwesenden Ratsmitglieder,
c. der Protokollfiihrerin oder des Protokollfiihrers,
d. der sonstigen personlich geladenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
e. der fehlenden Ratsmitglieder,
f. derjenigen Ratsmitglieder, die von der Beratung und Entscheidung bestimmter
Angelegenheiten ausgeschlossen und daher nicht anwesend sind;

3. die Tagesordnung;

4. den Wortlaut der Antrage und Beschlisse;

5. das Ergebnis der Abstimmungen, wobei gegebenenfalls das Erfordernis eines

besonderen Quorums anzugeben ist;

6. Angaben Uber
a. die Feststellung der Beschlussfahigkeit und Beschlussunfahigkeit,
b. den Ausschluss und die Wiederherstellung der Offentlichkeit,
c. die Form, in der Wahlen vorgenommen werden,
d. OrdnungsmalBnahmen (Ruf zur Sache, Ruf zur Ordnung, Wortentziehung,

Ausschluss von Ratsmitgliedern, Ausschluss von Zuhorerinnen oder Zuhorern),
e. Unterbrechungen, Vertagung und Aufhebung der Sitzung;
f. eine kurze Darstellung der unterschiedlichen Standpunkte der Fraktionen;
g. den Wortlaut von Anfragen und den Inhalt der Antworten, wenn die
Fragestellerin oder der Fragesteller nicht auf die Protokollierung verzichtet.

Bei einer Reduzierung der Protokollfiihrung auf das gesetzlich vorgegebene Minimum waren
daher folgende Inhalte zu streichen:
1. 8 32 Abs. 2 Ziff. 2. e. Namen der fehlenden Ratsmitglieder
2. § 32 Abs. 2 Ziff. 6. f. eine kurze Darstellung der unterschiedlichen Standpunkte der
Fraktionen
3. §32 Abs. 2 Ziff. 6. g. den Wortlaut von Anfragen und den Inhalt der Antworten, wenn
die Fragestellerin oder der Fragesteller nicht auf die Protokollierung verzichtet
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Zu 1.: Die Verpflichtung nach § 41 Abs. 1 GO erstreckt sich nur auf ,,Teilnehmerinnen und
Teilnehmer®, nicht jedoch auf abwesende Gremienmitglieder.

Zu 2.: Die Standpunkte der Fraktionen sind zur Dokumentation einer rechtmaRBigen
Beschlussfassung nicht erforderlich. Einzig das Abstimmungsergebnis ist maBgeblich. Die
Redebeitrage konnen jedoch selbst bei moglichst neutraler Formulierung Riickschlisse auf Personen
ermoglichen. Insbesondere bei Fraktionen mit kleiner Mitgliederzahl ist solch ein Rickschluss sehr
einfach moglich.

Zu 3.: Der Gesetzgeber verpflichtet die Gemeinde dazu, ihren Einwohnerinnen und Einwohnern die
Moglichkeit zur AuBerung und Fragestellung im Rahmen der Einwohnerfragestunde einzuraumen.
Eine gesetzliche Verpflichtung zur Protokollierung der Anfragen und MeinungsauBerungen besteht
jedoch nicht.

Die Angaben Uber die Feststellung der Beschlussfahigkeit und Beschlussunfahigkeit, den Ausschluss
und die Wiederherstellung der Offentlichkeit, die Form von Wahlen sowie Unterbrechungen,
Vertagung und Aufhebung der Sitzung gehoren nicht zum verpflichtenden Inhalt nach § 41 (1) GO.
Sie enthalten jedoch keine personenbezogenen Daten und lassen auch keine Ruckschlusse auf
personenbezogene Daten zu. Die weitere Protokollierung ist daher unkritisch.

Die Dokumentation von OrdnungsmaBnahmen (Ruf zur Sache, Ruf zur Ordnung, Wortentziehung,
Ausschluss von Ratsmitgliedern, Ausschluss von Zuhorerinnen oder Zuhorern) in der Niederschrift ist
nicht in dem verpflichtenden Inhaltskatalog des § 41 (1) GO enthalten. Jedoch sind diese Angaben
zwingend erforderlich, um eine ordnungsgemale und unanfechtbare Beschlussfassung zu belegen
und sollten daher auch weiterhin protokolliert werden.

Die Alternative | reduziert die Protokollierung daher nicht stringent auf das gesetzliche
MindestmalB, sondern erfasst auch die notwendigen Dokumentationen eines ordnungsgemaBen
Sitzungsablaufes.

Alternative Il -Protokollierung mit Einverstandniserklarung zur Datenverarbeitung

Eine andere Ermachtigung zur Datenverarbeitung konnte gem. Art. 6 (1) a DSGVO erfolgen, indem
vor jeder Sitzung das Einverstandnis von allen Sitzungsteilnehmenden eingeholt wird. Da jede
Sitzungsniederschrift einen neuen Datenerhebungsvorfall darstellt und Einverstandniserklarungen
nicht pauschal, sondern nur fiir den konkreten Vorgang erteilt werden konnen, musste vor jeder
Sitzung von jedem®r Sitzungsteilnehmenden eine Einverstandniserklarung abgegeben werden. Dies
wirde aus Praktikabilitatsgrinden zusammen mit der Anwesenheitsliste erfolgen.

Eine unveranderte Protokollflihrung ,wie bisher” kann auch bei Aufrechterhaltung des bisherigen
Inhalts nicht mehr erfolgen. Bei allen Gremienmitgliedern, bei geladenen Gasten und bei
anwesenden Einwohner*innen ist eine schriftliche Einverstandniserklarung zur Datenverarbeitung
einzuholen. Mindliche Zustimmungen genugen der Nachweispflicht nicht.

Einwohner*innen, die ihr Einverstandnis zur Datenverarbeitung nicht geben, missten im Rahmen
der Einwohnerfragestunde dennoch gehort werden und die Wortmeldung ware zu protokollieren.
Den Protokollfiihrungen sind die Einwohner*innen fiir gewohnlich nicht personlich bekannt, so dass
eine Zuordnung von erteilten Einverstandniserklarungen zu den Wortbeitragen haufig nicht wahrend
der Sitzung gelingen wird. Wortbeitrage und Fragen der Einwohner*innen mussten also anonymisiert
in der Niederschrift erfasst werden und auch aus dem Wortbeitrag bzw. der Antwort des Gremiums
oder der Verwaltung selbst darf sich kein Ruckschluss auf die Person ergeben.

Bei Anwendung der Alternative Il wiaren somit folgende Anderungen der Geschiftsordnung
notwendig:
1. Zu streichen ware § 32 Abs. 2 Ziff. 2 e Namen der fehlenden Ratsmitglieder.
2. § 32 Abs. 2 Ziff. 6 f neue Fassung: ,,eine kurze Darstellung der unterschiedlichen
Standpunkte der Fraktionen, ohne dass ein Riickschluss auf personenbezogene Daten
der vortragenden Person moglich ist;“
3. § 32 Abs. 6 S. 1 neue Fassung: ,,Das Protokoll soll innerhalb von 30 Tagen
elektronisch vorliegen. “
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Zu 1.: Fehlende Ratsmitglieder konnen zum Beginn der Sitzung keine Einverstandniserklarung zur
Datenverarbeitung abgeben. Die Verpflichtung nach § 41 Abs. 1 GO erstreckt sich nur auf
»leilnehmerinnen und Teilnehmer“, nicht jedoch auf abwesende Gremienmitglieder. Es fehlt eine
Legitimierung zur Datenverarbeitung insgesamt (88 6 Abs. 1 a + ¢ DSGVO) und die Nennung der
fehlenden Ratsmitglieder ist mit den Regelungen der DSGVO nicht vereinbar.

Zu 2.: Schon heute schreibt die Geschaftsordnung keine namentliche Nennung von Rednern vor,
sondern sieht lediglich eine Darstellung von Standpunkten der Fraktionen vor. Bei Verbleib dieser
Regelung obliegt es den Protokollfihrungen eine moglichst neutrale oder ggf. auch anonymisierte
Darstellung der Standpunkte der Fraktionen zu formulieren.

Die vorgesehene Erganzung ,,..ohne dass ein Riickschluss auf personenbezogene Daten der
vortragenden Person moglich ist;“ ist dennoch sinnvoll, um den eindeutigen Willen zur
datenschutzkonformen Protokollierung zu dokumentieren.

Da vor allem in den Ausschissen teilweise nur jeweils ein*e Vertreter*in der Fraktion anwesend ist,
lasst selbst ein Verzicht auf die namentliche Benennung des*der Redner*in Rickschlisse auf den*die
Redner*in zu, wenn der Standpunkt der Fraktion dokumentiert wird. Die Abgabe der
Einverstandniserklarung zur Datenverarbeitung ist also zusatzlich erforderlich.

Zu 3.: Die aktuell verankerte Frist zur Vorlage des Protokolls von 14 Tagen kann bei Umsetzung der
Alternative Il nicht sicher gehalten werden. Die Frist betrug zuvor 30 Tage und wurde in Erwartung
einer veranderten Protokollfiihrung (Einfiihrung von Ergebnisprotokollen) reduziert. Die Anderung
der Protokollfuihrung erfolgte nicht. Dennoch wurde die Frist zur Vorlage des Protokolls auf 14 Tage
herabgesetzt. Bei derzeitiger Protokollfuhrung ist diese Frist nicht konsequent zu halten, da
insbesondere flr Planungsausschuss und Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss aufgrund der sehr
umfangreichen Abstimmungsbedarfe deutlich langere Zeiten fir die Protokollerstellung erforderlich
sind. Die Frist nach § 32 Abs. 6 der Geschaftsordnung des Rates sollte bei Anwendung der
Alternative Il daher wieder auf 30 Tage angehoben werden. Die Frist entsprache dann wieder der
Regelung des § 41 Abs. 1 Satz 4 GO.

Weitere Anderungen der Geschaftsordnung sind nicht erforderlich. Die notwendigen Anpassungen
betreffen im Weiteren nur den organisatorischen Ablauf der Sitzungen und die praktische
Durchfiihrung der Protokollierung bei Anwendung der Geschaftsordnung.

Weitere Anderungen (in beiden Alternativen gleichermaBen vorgesehen):

§ 30 Abs. 4 - Verbindliches Sitzungsende:

Am 17.06.2021 hat der Rat der Stadt Wedel beschlossen, die Geschaftsordnung fiir den Rat und die
Ausschusse der Stadt Wedel im § 30 ,,Unterbrechung, Vertagung und Aufhebung der Sitzung®“ um
folgenden neuen Absatz zu erganzen:

»(4) Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte aufgerufen. Der in Beratung
befindliche Tagesordnungspunkt wird abschlieBend behandelt. Danach ist die Sitzung zu schlieBen.
Die restlichen Punkte sind in der direkt nachfolgenden Sitzung an vorderer Stelle auf die
Tagesordnung zu setzen.

Die Regelung wird bereits praktiziert. Die Aufnahme der Regelung in die Geschaftsordnung bedarf
jedoch eines formalen Beschlusses Uber einen Nachtrag bzw. Uber eine Neufassung der
Geschaftsordnung, welche mit diesem Beschluss nachgeholt wird.

§ 33 - Einwohnerfragestunde

Abs. 1 und Abs. 6 regeln, dass die Einwohnerfragestunde grundsatzlich erster Tagesordnungspunkt
einer offentlichen Ratssitzung (Abs. 1) bzw. einer offentlichen Ausschusssitzung (Abs. 6) ist.

Nach § 36 Abs. 4 gelten die Regelungen des Rates fir die Sitzungen der Ausschiusse sinngemal.
Somit ist die Regelung in § 33 Abs. 6 doppelt, sodass der Absatz gestrichen werden kann.
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C. Erganzende Erlauterungen/ Hinweise

Die Umsetzung einer der beiden Alternativen fiihrt jeweils zu unterschiedlichen Auswirkungen
hinsichtlich des Informationswertes fiir die interessierte Offentlichkeit, der personellen und
finanziellen Aufwendungen sowie der verbleibenden datenschutzrechtlichen Risiken.

Offentliches Interesse an Protokollierung von Redebeitragen

Sitzungsniederschriften sind im Stadtarchiv, in der Stadtbiicherei und im Burgerinformationssystem
(online) einsehbar. Der Nutzungsgrad dieser Recherchemoglichkeiten lasst einen ungefahren
Ruckschluss auf das offentliche Interesse der Birger*innen an moglichst detaillierten
Protokollierungen zu.

Im Stadtarchiv werden samtliche Sitzungsniederschriften archiviert und konnen dort von
interessierten  Burger*innen  eingesehen  werden. Bislang  wurden  jedoch  keine
Sitzungsniederschriften von interessierten Blrger*innen abgefordert oder eingesehen. Betrachtet
wurde hierbei ein Zeitraum von mehr als 15 Jahren. Einzig verwaltungsinterne Krafte
recherchierten vereinzelt in den Unterlagen nach Beschlusstext und Abstimmungsergebnis.

Die Sitzungsunterlagen liegen ebenfalls in der Stadtbucherei zur Einsichtnahme aus. Bis vor der
Corona-Pandemie wurden diese von lediglich vier Stammlesern relativ regelmaBig eingesehen. Ob
hierbei die Sitzungsunterlagen einer zukiinftig stattfindenden Sitzung eingesehen wurden oder eine
Einsichtnahme in Sitzungsniederschriften bereits vergangener Tagungen erfolgte, kann nicht
eingegrenzt werden. Festgestellt wurde jedoch, dass diese Stammleser auch haufig personlich in
den Sitzungen anwesend waren.

Seit April 2020 wurde die Auslage in der Stadtblicherei laut den dort Beschaftigten gar nicht mehr
genutzt. In diesem Zeitraum war die Stadtbiicherei coronabedingt lber mehrere Wochen
geschlossen. Doch auch seit Offnung der Einrichtung konnte eine Einsichtnahme in die
Sitzungsunterlagen nicht festgestellt werden. Stadtebauliche Planungsunterlagen wurden in der
Stadtbucherei nach Auskunft der Mitarbeitenden noch nie eingesehen.

In der Stadtblicherei liegen die Sitzungsunterlagen und Niederschriften Uber einen Zeitraum von
einem Jahr ab Sitzungstermin und werden dann vernichtet. Niederschriften zu Sitzungen, die langer
als ein Jahr zuriickliegen, konnen dann nur im Stadtarchiv eingesehen werden.

Interessierte Burger*innen haben zusatzlich zu den gedruckten Exemplaren auch die Moglichkeit im
digitalen Burgerinformationssystem Sitzungsniederschriften fir den offentlichen Sitzungsteil
einzusehen. Die Anzahl der Aufrufe kann jedoch nicht ausgewertet werden, da die Klick-Zahlen
nicht aufgezeichnet werden. Ein Tracking konnte zwar durch den Softwareanbieter eingerichtet
werden, allerdings liefert dies dann nur fir die Zukunft entsprechende Daten. Zudem wiirde sich
dies negativ auf die Nutzerfreundlichkeit des Biirgerinformationssystems auswirken, da dann dort
ebenfalls die entsprechenden Einverstandniserklarungen zum Tracking und zur Cookie-Nutzung
abgefordert werden miuissten.

Ein besonderes, ausgepragtes Interesse der Offentlichkeit an einer umfangreichen Niederschrift von
politischen Sitzungen konnte, zumindest bezogen auf die gedruckten Exemplare, nicht festgestellt
werden. Die Einsichtnahme in Sitzungsunterlagen findet nur auBerst selten statt. Weder die
Reduzierung der Niederschrift auf den gesetzlichen Mindestinhalt zuzuglich der Dokumentation
eines ordnungsgemaBen Sitzungsablaufes noch eine anonymisierte Protokollierung der
Fraktionsstandpunkte wird absehbar zu einer nennenswerten Beeintrachtigung des offentlichen
Interesses fuhren.

Datenschutz

Die behordliche Datenschutzbeauftragte (BDSB) stellte nach Prifauftrag im August 2020 fest, dass
die derzeitige Protokollfihrung nicht datenschutzkonform erfolgt. Mit Mitteilungsvorlage
MV/2020/103 wurde der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 07.06.2021 und der Rat in
seiner Sitzung am 17.06.2021 hieruber informiert. Im Diskussionsverlauf wurde kritisiert, dass die
Ausarbeitung der BDSB lediglich eine Einzelmeinung darstelle und nicht Allgemeingiltigkeit
entfalte. Hierzu ist daher zu erganzen, dass die BDSB dem Team Datenschutz des kommunit IT-
Zweckverbandes Schleswig-Holstein zugehorig ist. Derartige Stellungnahmen werden dort stets
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teamintern abgestimmt, damit bei allen betreuten Verbandskommunen eine gleichmaBige
Behandlung der Datenschutzthemen erfolgt. Die Stellungnahme der BDSB ist folglich keine
Einzelmeinung, sondern Ausfluss der rechtlichen Priifung mehrerer Fachjuristen.

Die behordliche Datenschutzbeauftragte empfiehlt ausdriicklich, nur den gesetzlichen
Mindestinhalt zu protokollieren. Diese Datenerhebung ware dann gesetzlich legitimiert und bedarf
keiner weiteren Vorbereitung.

Sofern Uber den gesetzlichen Mindestinhalt hinaus Daten protokolliert und somit verarbeitet
werden, bedarf es einer anderweitigen Legitimierung. Auf die ausfiuihrliche Darstellung der
behordlichen Datenschutzbeauftragten wird an dieser Stelle verwiesen (MV/2020/103). Eine solche
Protokollierung ist wie in Alternative Il -Protokollierung mit Einverstandniserklarung zur
Datenverarbeitung dargestellt moglich. Die Protokollfuhrungen miussen fiir eine solch neutrale
Protokollierung ggf. noch gesondert geschult werden.

Sofern Sitzungsteilnehmende jedoch ihr Recht auf Loschung der personlichen Daten geltend
machen, muss nach heutiger Rechtslage dennoch in digitalen und gedruckten Sitzungsunterlagen
nach vorhandenen Daten zu der jeweiligen Person geforscht werden. Diese Daten mussen dann
nachtraglich entfernt werden, sofern die Datenerhebung in den Niederschriften Uber den gesetzlich
legitimierten Mindestinhalt hinausgeht. Der erhebliche personelle Aufwand sowie kostenpflichtige
Dienstleistungen des Softwareanbieters der Gremiensoftware miissten dann zwangslaufig in Kauf
genommen werden.

Personalbedarfe

Der Aufwand fir die Sitzungsbetreuung ist je nach Gremium stark schwankend. Neben der
Protokollfliihrung obliegt der Sitzungsbetreuung die Organisation der Raumlichkeit, der
HygienemaBnahmen, der technischen Ausstattung und weiterer MaBnahmen, damit die Sitzung
ordnungsgemal erfolgen kann.

Die datenschutzkonforme Protokollierung mit Einverstandniserklarung der Sitzungsteilnehmenden
wirde den Aufwand fir Organisation und Durchfiihrung der Sitzung weiter erhohen. Zu jeder
Sitzung mussten die erteilten Einverstandniserklarungen bei Erstellung der Niederschrift geprift
werden. Ein groBerer Zeitaufwand wird zudem notwendig, um eine erforderliche Anonymisierung in
den Redebeitragen vorzunehmen.

Daruber hinaus waren alle Gremienbetreuungen fur die laufende Aktualisierung der
Datenschutzerklarung und der Vorlage zur Einverstandniserklarung zustandig. Rechtsanderungen
mussten zeitnah in beiden Dokumenten eingearbeitet/ bericksichtigt werden. Zumindest dieser
Arbeitsschritt konnte jedoch zentral erfolgen.

Der personelle Mehrbedarf pro Ausschusssitzung fiur Druck der Einverstandniserklarung und der
Datenschutzerklarung sowie Verteilung der Dokumente vor der Sitzung, fiir eine Rucklaufkontrolle
der Erklarungen vor der Sitzung, fur Erlauterungen fur Gaste/ Burger*innen, flir Anonymisierung der
Redebeitrage und fur eine digitale Dokumentation der Einverstandniserklarungen kann mangels
Vergleichs- und Erfahrungswerte noch nicht exakt beziffert werden.

Dieser Mehraufwand bindet personelle Kapazitaten. Diese fehlen dann bei der Bewaltigung der
ubrigen Fachaufgaben, die den Gremienbetreuungen in ihren jeweiligen Fachdiensten obliegen und
wirde zudem die Aufwendungen fir den Sitzungsdienst weiterhin ansteigen lassen. Bereits heute
liegt Wedel mit seinen Aufwendungen im Vergleich der Mittelzentren deutlich Uber dem
Durchschnitt, wie die ,,Uberdrtliche Priifung 2019 der Stadt Wedel“ durch den Landesrechnungshof
zeigte.

Steuerungsinstrument ELM* Qu* WE* 0]
Verfiigbare VZA 2,84 1,02 3,14 2,33
Kosten gesamt 187.039 € 90.656 € 172.252 € 149.982 €
Anzahl Sitzungen 57 61 64 61

Kosten pro Sitzung 3.281 € 1.486 € 2.691 € 2.486 €

(Quelle: LRH Pr 1885/2019 vom 30.09.2021; S. 108, Pkt. 3.7.5 Organisation des Sitzungsdiensts)
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Die Protokollierung des gesetzlichen Mindestinhaltes zuziiglich der notwendigen Dokumentation des
ordnungsgemalen Sitzungsablaufes wiirde keine nachtragliche Anonymisierung erfordern, da die
Einschrankungen des Datenschutzes gesetzesimmanent sind und somit keine weitere Legitimierung
der Datenerhebung notwendig ist. Auch die erforderlichen Sitzungsvorbereitungen wirden sich auf
das jetzt bereits praktizierte Verfahren beschranken.

Begriindung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung empfiehlt, die Alternative | umzusetzen und eine Protokollierung nach gesetzlichem
MindestmaB gemaB § 41 Abs. 1 GO S-H zuziglich einer notwendigen Dokumentation des
ordnungsgemalen Sitzungsablaufes einzufuhren. Alternative Il fuhrt zu einem noch groBeren
Aufwand fur Sitzungsvorbereitung, -durchfihrung und -protokollierung und unterstiitzt die
derzeitigen Bemiihungen um eine effiziente und ehrenamtsfreundliche Gremienarbeit nicht.

Zudem verbleibt bei Alternative Il ein Restrisiko, dass die Legitimierung zur ordnungsgemalen
Datenverarbeitung im Nachhinein durch Widerruf der Einverstandniserklarung wieder entzogen
wird.

Die Reduzierung auf das gesetzliche MindestmaB an Protokollierung zuzliglich der notwendigen
Dokumentation des ordnungsgemaBen Sitzungsablaufes fiihrt zur Einfihrung eines Ergebnis-
protokolls. Dies fand, wie bereits dargestellt, bei der letzten Anderung der Geschaftsordnung keine
politische Mehrheit. Bei Betrachtung aller maoglichen Optionen zur Herstellung einer
datenschutzkonformen Protokollfiihrung ergibt sich jedoch, dass die Verwendung von
Ergebnisprotokollen nach gesetzlichem MindestmaB am besten geeignet ist, um verlasslich und
nachhaltig einen datenschutzkonformen Zustand herzustellen. Aufgrund des geringeren
Personalbedarfes ist sie zudem die wirtschaftlichere Losung bei gleichzeitiger Wahrung der
offentlichen Interessen.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Die hier vorgeschlagene Anderung der Geschaftsordnung unter Anwendung der Alternative | konnte
alternativ nicht beschlossen werden. Stattdessen konnte die Anderung der Geschaftsordnung wie in
Alternative Il  dargestellt  beschlossen  werden. Der grundsatzliche Umfang der
Sitzungsniederschriften wiirde sich im Verhaltnis zum heutigen Stand kaum andern. Durch eine
Anonymisierung der Redebeitrage und Einholung der Einverstandniserklarung zur Datenverarbeitung
vor jeder Sitzung konnte ein datenschutzkonformer Zustand herbeigefiihrt werden.

Die Personalaufwande fur die Gremienbetreuung wirden sich jedoch durch die aufwandigere
Sitzungsvor- und -nachbereitung erhohen. Erste Erfahrungswerte zeigen, dass mit einer
Aufwandssteigerung von durchschnittlich 3 Stunden pro Gremium zu rechnen ist.

Alternative Il fuhrt zu einer Fortfihrung der auch bisher praktizierten, dezentralen
Gremienbetreuung durch Mitarbeitende der zugeordneten Fachdienste, um eine Dokumentation mit
fachlich korrektem Terminus durch die Protokollfihrung sowie durch deren Vertretung zu
ermoglichen. Die Protokollfuhrer*innen wirden hinsichtlich einer anonymisierten, datenschutz-
konformen Protokollfiihrung geschult werden.

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [ija X nein
Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt [lja [ teilweise [ nein
Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor: [ja [] nein
Die MaBnahme / Aufgabe ist ] vollstandig gegenfinanziert (durch Dritte)
] teilweise gegenfinanziert  (durch Dritte)

L] nicht gegenfinanziert, stadt. Mittel erforderlich
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Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfahigkeit)
sind folgende Kompensationen fiir die Leistungserweiterung vorgesehen:

(entfallt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan

Ertrage / Aufwendungen 2021 alt | 2021 neu 2022 2023 2024 2025 ff.

in EURO

*Anzugeben bei Ertrage, ob Zuschiisse / Zuweisungen, Transferertrage, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Ertrage
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschiisse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

Ertrage*

Aufwendungen*

Saldo (E-A)

Investition 2021alt | 2021 neu | 2022 | 2023 | 2024 2025 ff.

in EURO

Investive Einzahlungen

Investive Auszahlungen

Saldo (E-A)

Anlage/n

1 1. Nachtrag zur Geschaftsordnung fir den Rat und die Ausschisse der Stadt Wedel
2 Lesefassung Geschaftsordnung fur den Rat und die Ausschusse der Stadt Wedel idF
1. Nachtrag



1. Nachtrag zur Geschaftsordnung
fiir den Rat und die Ausschiisse der Stadt Wedel

Aufgrund des § 34 Abs. 2 und § 46 Abs. 12 letzter Satz der Gemeindeordnung flir Schleswig-
Holstein (Gemeindeordnung - GO -) in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBL.2003
Schl.-H. S.57), zuletzt geandert durch Gesetz vom 25.05.2021 (GVOBL. Schl.-H. S. 566), hat
der Rat der Stadt Wedel am XX.XX.XXXX folgenden Nachtrag zur Geschaftsordnung fur den
Rat und die Ausschusse der Stadt Wedel vom 01.07.2020 beschlossen:

Artikel 1

1. Im § 30 wird ein neuer Absatz (4) eingefugt:

(4) Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte aufgerufen. Der in
Beratung befindliche Tagesordnungspunkt wird abschlieBend behandelt. Danach ist
die Sitzung zu schlieBen. Die restlichen Punkte sind in der direkt nachfolgenden
Sitzung an vorderer Stelle auf die Tagesordnung zu setzen.

2. Der § 32 Abs. 2 erhalt folgende Fassung:

(2) Das Sitzungsprotokoll muss enthalten:

1. den Ort und den Tag der Sitzung sowie die Zeit des Beginns, einer
Unterbrechung und des Endes;
2. den Namen
a. der oder des Vorsitzenden,
b. der Ubrigen anwesenden Ratsmitglieder,
c. der Protokollfuihrerin oder des Protokollfiihrers,
d. der sonstigen personlich geladenen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer,
e. derjenigen Ratsmitglieder, die von der Beratung und Entscheidung
bestimmter Angelegenheiten ausgeschlossen und daher nicht
anwesend sind;
3. die Tagesordnung;
4. den Wortlaut der Antrage und Beschlisse;
5. das Ergebnis der Abstimmungen, wobei gegebenenfalls das Erfordernis
eines besonderen Quorums anzugeben ist;
6. Angaben uber
a. die Feststellung der Beschlussfahigkeit und Beschlussunfahigkeit,
b. den Ausschluss und die Wiederherstellung der Offentlichkeit,
c. die Form, in der Wahlen vorgenommen werden,
d. OrdnungsmafBnahmen (Ruf zur Sache, Ruf zur Ordnung,
Wortentziehung, Ausschluss von Ratsmitgliedern, Ausschluss von
Zuhorerinnen oder Zuhorern),
e. Unterbrechungen, Vertagung und Aufhebung der Sitzung;

3. 8§33 Abs. 6 wird gestrichen.
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Artikel 2

Dieser Nachtrag tritt am Tag nach seiner Bekanntmachung in Kraft.

Wedel, den XX.XX.XXXX

gez.

Stadtprasident
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Geschaftsordnung

fuir den Rat und die Ausschiisse der Stadt Wedel
vom 01.07.2020*

*in der Fassung des 1. Nachtrages zur Geschaftsordnung fuir den Rat und die
Ausschisse der Stadt Wedel vom xx.xx.2022
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Geschaftsordnung fiir den Rat und die Ausschiisse der Stadt Wedel

Aufgrund des § 34 Abs. 2 und § 46 Abs. 12 letzter Satz der Gemeindeordnung fur Schleswig-
Holstein (Gemeindeordnung - GO -) in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBL.2003 Schl.-
H. 5.57), zuletzt geandert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBL. Schl.-H. S. 6), hat der Rat
der Stadt Wedel am 25.06.2020 folgende Geschaftsordnung beschlossen:

§1
Offenlegung von Tatigkeiten

(1) Soweit dies fur die Ausibung ihres Mandats von Bedeutung sein kann, haben die
Ratsmitglieder und die Ausschussmitglieder der Stadtprasidentin oder dem
Stadtprasidenten ihren Beruf - auch ihre berufliche Stellung und ggf. den Arbeitgeber
- sowie andere vergutete sowie ehrenamtliche Tatigkeiten mitzuteilen. Dieses gilt
nicht fur Beiratsmitglieder i. S. d. § 47 d Gemeindeordnung.

(2) Als mitzuteilende andere Tatigkeiten kommen insbesondere in Betracht:

1. Tatigkeiten als Mitglied eines Organs einer Korperschaft, Anstalt oder Stiftung des
offentlichen Rechts, z. B. als Kreistagsmitglied, Mitglied des Verwaltungsrats der
Kreissparkasse oder Kirchenvorstandsmitglied.

2. Tatigkeiten als Mitglied eines Vorstands, Aufsichtsrats oder gleichartigen Organs
einer Gesellschaft, Genossenschaft oder eines in anderer Rechtsform gefiihrten
Unternehmens, es sei denn, die Tatigkeit wird als Vertreterin oder Vertreter oder
auf Vorschlag der Stadt Wedel ausgelibt.

3. Tatigkeiten als Mitglied des Vorstands eines Vereins oder einer privatrechtlichen
Stiftung.

(3) Ob der Beruf oder die andere Tatigkeit fur die Ausibung des Mandats von Bedeutung
sein kann, entscheiden die Ratsmitglieder und die Ausschussmitglieder in eigener
Verantwortung nach pflichtmaBigem Ermessen.

(4) Die Mitteilung hat unverziglich schriftlich nach der ersten Sitzung des Rates nach
Beginn der Wahlzeit, beim Nachricken eines Ratsmitgliedes nach der darauffol-
genden Sitzung des Rates und bei spaterer Wahl von Ausschussmitgliedern nach dieser
Wahl zu erfolgen. Im Laufe der Wahlzeit eintretende Anderungen sind ebenfalls un-
verziglich mitzuteilen.

(5) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident gibt die Angaben zu Beginn der Wahlzeit
sowie spatere Veranderungen durch Aushang am Rathaus bekannt. Auf diesen
Aushang ist in der Form, die in der Hauptsatzung fiir ortliche Bekanntmachungen
vorgesehen ist, hinzuweisen.

§2
Stadtprasidentin, Stadtprasident

(1) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident leitet die Sitzungen des Rates un-
parteiisch. Sie oder er hat die Wurde und die Rechte des Rates zu wahren.
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(2) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident wird im Falle der Verhinderung von den
Stellvertreterinnen oder Stellvertretern in der gewahlten Reihenfolge vertreten.

(3) Will die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident sich als Rednerin bzw. Redner an
der Beratung beteiligen, so gibt sie oder er wahrend dieser Zeit den Vorsitz ab.

§3
Fraktionen

(1) Die Ratsmitglieder konnen sich durch Erklarung gegenuber der Stadtprasidentin oder
dem Stadtprasidenten zu einer Fraktion zusammenschlieBen. Die Mindestzahl einer
Fraktion betragt zwei Personen.

(2) Eine Fraktion kann beschlieRen, dass dem Rat nicht angehorende Ausschussmitglieder
Stimmrecht in den Fraktionssitzungen erhalten. Die Geschaftsordnung der Fraktion
kann bestimmen, dass das Stimmrecht auf Angelegenheiten ihres Ausschusses
beschrankt wird; das Stimmrecht kann fiir Wahlen und Wahlvorschlage ausgeschlos-
sen werden.

(3) Die Fraktionen mussen die Namen ihrer Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden
und ihrer Mitglieder sowie etwaige Anderungen der Stadtprasidentin oder dem
Stadtprasidenten unverziglich mitteilen.

§4
Einladung und Tagesordnung

(1) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident setzt nach Beratung mit der Burgermeis-
terin oder dem Blirgermeister die Tagesordnung fur die Sitzung des Rates fest.

(2) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident muss eine Angelegenheit auf die Ta-
gesordnung setzen, wenn es die Burgermeisterin oder der Blirgermeister, ein Drittel
der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder, der Haupt- und Finanzausschuss, ein Aus-
schuss oder eine Fraktion verlangt. Auf die Tagesordnung der nachsten Sitzung des
Rates braucht die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident die Angelegenheit nur
dann zu setzen, wenn das Verlangen der Burgermeisterin oder des Birgermeisters
spatestens bei der Beratung der Tagesordnung oder das Verlangen der lbrigen
Berechtigten spatestens zwei Wochen vor der Sitzung geauBert worden ist.

(3) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident hat den Ratsmitgliedern die Einladung
bekannt zu geben. Die Ladungsfrist betragt mindestens eine Woche. Die Frist kann in
begriindeten Ausnahmefallen unterschritten werden, es sei denn, dass ein Drittel der
gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder bis zur Feststellung der ordnungsgemalen
Ladung in der Sitzung widerspricht.

(4) Die Einladung muss Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung enthalten.

(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind unverzuglich ortlich bekannt zu machen.
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(6) Die Bereitstellung der Unterlagen erfolgt ab 2021 grundsatzlich digital uber das Bur-
ger- und Ratsinformationssystem. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt die Bereitstellung
der Unterlagen weiterhin in Papierform.

(7) Mit entsprechender Technik sollen ausgestattet werden:

1. Ratsmitglieder

2. Birgerliche Ausschussmitglieder

3. Je ein Mitglied des Umweltbeirates, des Seniorenbeirates und des Jugendbeirates
4. 1. Stellvertretungen der Ausschussmitglieder

Nach Ausscheiden aus den stadtischen Gremien sind die auf der zur Verfligung
gestellten Technik gespeicherten Daten zu loschen und die Ausstattung ist unver-
zuglich an die Stadt zuruckzugeben.

Die oben genannten Mitglieder konnen zu Beginn einer Wahlperiode gegeniiber dem
Sitzungsdienst erklaren, dass Sie weiterhin eine Papierzustellung wiinschen.

(8) Die Ratsmitglieder erhalten Einsicht in samtliche nichtoffentliche Unterlagen des
Rates und der Ausschisse. Die burgerlichen Ausschussmitglieder und deren Ver-
tretungen erhalten Einsicht in die nichtoffentlichen Unterlagen ihres jeweiligen
Ausschusses. Die offentlichen Unterlagen der Ausschisse sind allen zuganglich. Die
Beirate erhalten zusatzlich Einsicht in nichtoffentliche Unterlagen, die als beiratsrel-
evant gekennzeichnet sind.

(9) Die Einladung zu den Sitzungen erfolgt durch Bereitstellung der Unterlagen im Biirger-
und Ratsinformationssystem. Die Einladungen und Vorlagen werden mindestens eine
Woche vor dem Sitzungstermin im Burger- und Ratsinformationssystem zur Verfugung
gestellt. Uber die Bereitstellung der Einladung, Sitzungsunterlagen und Protokolle fiir
ihr jeweiliges Gremium werden die ordentlichen und biirgerlichen Mitglieder sowie
die dem Gremium zugeordneten Beiratsmitglieder per E-Mail informiert. Die Ladung
wird als schriftliches Dokument innerhalb der Stadtverwaltung vorgehalten und ar-
chiviert.

(10) Fur jeden Tagesordnungspunkt der Verwaltung soll den Ratsmitgliedern mit
der Einladung eine Vorlage der Blrgermeisterin oder des Birgermeisters be-
reitgestellt werden.

Die Vorlage soll enthalten:

- Beschlussentwurf

- Begriindung

- Aussagen zu Alternativen zum Beschlussentwurf mit deren Auswirkungen
- Deckungsvorschlag und Auswirkungen auf den Haushalt

- Empfehlung des Fachausschusses

- Hinweis, ob Vorlage offentlich oder nichtoffentlich ist

- Hinweis auf Beiratsrelevanz

(11) Die Fraktionsvorsitzenden und die Vorsitzenden der Beirate erhalten fur Ver-
tretungsfalle einen Satz Papierunterlagen zur Weitergabe an Vertretungen, die nicht
mit digitaler Technik ausgestattet sind. Die Verwaltung halt zu jeder Sitzung zwei
Exemplare der Einladungen inklusive aller nichtoffentlichen Anlagen bereit.

(12) Wahrend der Sitzung ist eine angemessene Zahl der Einladungen und Vorlagen
vom offentlichen Teil der Sitzung auszulegen.
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(13) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident ist berechtigt, den Rat zu Infor-
mationssitzungen einzuladen. In diesen Sitzungen durfen keine Beschlusse gefasst
werden; sie dienen ausschlieBlich der Unterrichtung lber wichtige Angelegenheiten
der Stadt.

§5
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die Mitglieder des Rates und der Ausschisse, die im Rahmen der Ausubung ihrer eh-
renamtlichen Tatigkeit Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die personenbezogene
Daten enthalten, haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangen, diirfen solche Daten nur
zu dem jeweiligen der rechtmaRigen Aufgabenerflillung dienenden Zweck verarbeiten
oder offenbaren.

(2) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben uber personliche oder sachliche Verhalt-
nisse einer naturlichen Person. Hierzu zahlen auch Daten, die alleine oder in Kombi-
nation mit anderen Daten eine Zuordnung zu einer bestimmbaren natirlichen Person
ermoglichen.

(3) Vertrauliche Unterlagen sind Schriftstiicke, automatisierte Dateien und sonstige Da-
tentrager, die als solche gekennzeichnet sind oder personenbezogene Daten enthal-
ten. Hierzu zahlen auch mit vertraulichen Unterlagen in Zusammenhang stehende
handschriftliche oder andere Notizen.

(4) Die Mitglieder des Rates und der Ausschiisse sind verpflichtet, vertrauliche Unterla-
gen so aufzubewahren, dass sie standig vor Kenntnisnahme und Zugriff Dritter
gesichert sind (z.B. Familienangehorige, Besucher, Parteifreunde, Nachbarn usw.).
Dieses gilt auch fur den Transport der Unterlagen. In begriindeten Einzelfallen ist der
Burgermeisterin oder dem Burgermeister auf Verlangen Auskunft Uber getroffene
DatensicherheitsmaBnahmen zu geben.

(5) Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilungen Uber den Inhalt an
Dritte, ausgenommen in erforderlichem Umfang bei Verhinderung an die Stellver-
tretung, ist nicht zulassig. Dieses gilt auch gegenliber Mitgliedern der eigenen Partei
oder Fraktionen, die nicht aufgrund ihrer Mitgliedschaft im Rat oder dem jeweiligen
zustandigen Ausschuss Zugang zu den vertraulichen Unterlagen erhalten.

(6) Die Mitglieder des Rates und der Ausschusse sind bei einem Auskunftsersuchen eines
Betroffenen nach dem Landesdatenschutzgesetz verpflichtet, der Biirgermeisterin
oder dem Buirgermeister auf Anfrage schriftlich Auskunft Uber die bei ihnen aufgrund
ihrer ehrenamtlichen Tatigkeit zu einer bestimmten Person gespeicherten Daten zu
erteilen.

(7) Vertrauliche Unterlagen sind unverzlglich und dauerhaft zu vernichten bzw. zu 106-
schen, wenn diese fur die Aufgabenerfullung nicht mehr bendétigt werden. Bei ver-
traulichen Beschlussunterlagen einschlieBlich aller damit im Zusammenhang ste-
henden Unterlagen ist dieses regelmaBig anzunehmen, wenn die Niederschrift tber
die Sitzung, in der der jeweilige Tagesordnungspunkt abschlieBend behandelt wurde,
beschlossen ist.

(8) Alle nichtoffentlichen Unterlagen, insbesondere vertrauliche Unterlagen, sind spates-
tens 5 Jahre nach Abschluss der Beratungen oder bei einem Ausscheiden aus dem Rat
oder einem Ausschuss sofort dauerhaft zu vernichten beziehungsweise zu loschen.
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Die Unterlagen konnen auch der Stadtverwaltung zur Vernichtung oder Loschung
ubergeben werden.

(9) Die ausgeschiedenen Mitglieder haben die Vernichtung bzw. Loschung aller vertrauli-
chen Unterlagen gegenuber der Burgermeisterin oder dem Burgermeister zu bestati-
gen.

§6
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Die dienstliche Teilnahme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt an den
Sitzungen des Rates regelt die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident im Einver-
nehmen mit der Burgermeisterin oder dem Burgermeister.

(2) Grundsatzlich sollen neben den Fachbereichsleitungen und der Leitung des Justiziar-
iats dienstlich keine weiteren Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in den
Sitzungen anwesend sein. Uber Ausnahmen entscheidet die Biirgermeisterin oder der
Burgermeister oder die von ihr oder von ihm beauftragte Fachbereichsleitung. In
nichtoffentlichen Sitzungen haben dort anwesende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nach Behandlung des Tagesordnungspunktes, zu dem sie anwesend waren, den
Sitzungsraum zu verlassen.

(3) Ausgenommen von dieser Regelung sind neben der Burgermeisterin oder dem Burger-
meister, den Fachbereichsleitungen und der Leitung des Justiziariats die Leitung der
Prifdienste, die Gleichstellungsbeauftragte und die Protokollfiihrungen.

§7
Offentlichkeit/Nichtoffentlichkeit

(1) Die Sitzungen des Rates sind offentlich.

(2) Die Offentlichkeit ist im Einzelfall auszuschlieRen, wenn iiberwiegende Belange des
offentlichen Wohles oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordern. Die Angele-
genheit kann in offentlicher Sitzung behandelt werden, wenn die Personen, deren
Interessen betroffen sind, dies schriftlich verlangen oder hierzu schriftlich ihr Ein-
verstandnis erklaren. Der Antrag auf Ausschluss der Offentlichkeit kann von den
Ratsmitgliedern und der Blirgermeisterin oder dem Biirgermeister gestellt werden.
Der Beschluss bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Ratsmitglieder.
Uber den Antrag wird in nichtoffentlicher Sitzung beraten und entschieden; ohne
Aussprache wird in offentlicher Sitzung entschieden.

(3) Nach Ausschluss der Offentlichkeit diirfen nur Ratsmitglieder, biirgerliche Ausschuss-
mitglieder, die einem Ausschuss vorsitzen, bei der Beratung in Angelegenheiten ihres
Ausschusses, Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalaufsichtsbehorde, die
Gleichstellungsbeauftragte, die Protokollfihrerin oder der Protokollfuhrer
sowie weitere hierzu ausdrucklich von der Stadtprasidentin oder dem Stadtprasiden-
ten bestimmte Personen an der Sitzung teilnehmen. Auf Aufforderung der
Stadtprasidentin oder des Stadtprasidenten haben alle anderen Personen den
Sitzungs- und Zuhorerraum und jeden anderen Raum, in dem ein Mithoren der Debat-
ten moglich sein konnte, zu verlassen.
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(4) Die Beratungen in nichtoffentlicher Sitzung sind vertraulich. Das gilt fur die Ausfuh-
rungen der Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer, das Abstimmungsverhalten der
Ratsmitglieder und fir das zahlenmaRige Abstimmungsergebnis.

(5) In nichtoffentlicher Sitzung gefasste Beschliisse sind nach Wiederherstellung der Of-
fentlichkeit, spatestens jedoch in der nachsten offentlichen Sitzung bekannt zu ge-
ben, wenn nicht Uberwiegende Belange des offentlichen Wohls oder berechtigte In-
teressen Einzelner entgegenstehen. Die Birgermeisterin oder der Burgermeister
stellt sicher, dass die Fachausschisse uber die in nichtoffentlicher Sitzung des Rates
gefassten Beschlusse, soweit ihr Aufgabengebiet beruhrt ist, informiert werden.

§8
Information der Offentlichkeit

(1) Die Vertreterinnen und Vertreter der Presse werden zur Sitzung eingeladen und
erhalten Einsicht in die offentlichen Sitzungsunterlagen uber das Birger- und
Ratsinformationssystem.

(2) Den Vertreterinnen und Vertretern der Presse sind besondere Platze vorbehalten.

(3) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident informiert die Offentlichkeit iiber An-
gelegenheiten, die der Rat entschieden hat. Die Vorsitzenden der Ausschuisse infor-
mieren die Offentlichkeit iiber Angelegenheiten, die ihr Ausschuss entschieden hat.
Die Burgermeisterin oder der Burgermeister ist hieruber anschlieBend zu un-
terrichten.

§9
Anfragen

(1) Jedes Ratsmitglied kann Anfragen an die Verwaltung stellen. Die Anfragen sollen kurz
gefasst sein und durfen sich jeweils nur auf eine Angelegenheit beziehen. Sie werden
von der Burgermeisterin oder dem Burgermeister beantwortet.

(2) Anfragen sind schriftlich zu stellen und sollen Absender, Datum und Thema erkennen
lassen. In der Sitzung des Rates konnen sie auch mundlich gestellt werden.

(3) Schriftliche Anfragen, die zwei Tage vor einer Sitzung des Rates bei der Stadtverwal-
tung eingehen, sollen grundsatzlich in dieser Sitzung beantwortet werden. Wenn sie
nicht sofort beantwortet werden konnen, erfolgt die Beantwortung in der nachsten
Sitzung des Rates.

(4) Die Antwort erfolgt miindlich; Zusatzfragen sind moglich.

5§10
Dringlichkeitsvorlagen

(1) Der Rat kann die Tagesordnung um dringende Angelegenheiten erweitern. Der Bes-
chluss bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der
Ratsmitglieder.
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(2) Dringlichkeitsvorlagen konnen nur bis zum Beginn der Sitzung des Rates eingebracht
werden. Vor Eintritt in die Tagesordnung gibt die Stadtprasidentin oder der
Stadtprasident den Antrag bekannt. Die Antragstellerin oder der Antragsteller kann
die Dringlichkeit begriinden, ein anderes Ratsmitglied gegen die Dringlichkeit
sprechen. Die Ausfihrungen dirfen jeweils hochstens funf Minuten dauern. Danach
wird ohne Aussprache lber die beantragte Erweiterung der Tagesordnung abges-
timmt.

(3) Wird die Dringlichkeit nicht bejaht, so gilt die Vorlage als an den zustandigen Aus-
schuss uberwiesen. Wird sie dort bis zur nachsten Sitzung des Rates nicht beraten, so
gilt sie als Antrag fur die nachste Sitzung des Rates.

(4) Die Behandlung von Dringlichkeitsvorlagen ist in den Fallen ausgeschlossen, in denen
die Gemeindeordnung ausdrucklich vorschreibt, dass der Punkt auf der Tagesordnung
gestanden haben muss.

511
Eroffnung und Beschlussfahigkeit

(1) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident eroffnet die Sitzung.

(2) Der Rat ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte der gesetzlichen Zahl der
Ratsmitglieder anwesend sind. Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident stellt die
Beschlussfahigkeit zu Beginn der Sitzung fest. Der Rat gilt danach als beschlussfahig,
bis die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident die Beschlussunfahigkeit auf Antrag
eines Ratsmitgliedes feststellt; dieses Ratsmitglied zahlt zu den Anwesenden. Die
Stadtprasidentin oder der Stadtprasident muss die Beschlussunfahigkeit auch ohne
Antrag feststellen, wenn weniger als ein Drittel der gesetzlichen Zahl der
Ratsmitglieder oder weniger als drei Ratsmitglieder anwesend sind.

(3) Zur Feststellung der Beschlussfahigkeit vermindert sich die gesetzliche Zahl der
Ratsmitglieder
1. um die Zahl der nach § 44 Abs. 2 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes
leerbleibenden Sitze sowie
2. im Einzelfall um die Zahl der nach § 32 Abs. 3 in Verbindung mit § 22 GO
ausgeschlossenen Ratsmitglieder.

(4) Vermindert sich die gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder um mehr als die Halfte, ist
der Rat im Falle des Absatz 3 Nr. 1 beschlussfahig, wenn mindestens ein Drittel der
gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder anwesend sind, im Fall des Absatz 3 Nr. 2, wenn
mindestens
drei stimmberechtigte Ratsmitglieder anwesend sind.

(5) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfahigkeit des Rates zuriickgestellt worden
und wird der Rat zur Verhandlung Uber denselben Gegenstand zum zweiten Mal ein
berufen, so ist der Rat gemal § 38 Abs. 3 GO beschlussfahig, wenn mindestens drei
stimmberechtigte Ratsmitglieder anwesend sind. Bei der zweiten Ladung muss auf
diese Vorschrift hingewiesen werden.
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§12
Abwicklung der Tagesordnung

(1) Die Verhandlung im Rat richtet sich nach der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte.
(2) Die Reihenfolge der Tagesordnung kann geandert werden

1. von der Stadtprasidentin oder dem Stadtprasidenten, wenn kein Ratsmitglied
widerspricht,
2. durch Beschluss des Rates.

(3) Der Rat kann durch Beschluss einzelne Punkte von der Tagesordnung absetzen, na-
chdem die Antragstellerin oder der Antragsteller Gelegenheit gehabt hat, ihren oder
seinen Sachantrag in langstens funf Minuten zu begriinden.

§13
AusschlieBungsgriinde

(1) Ratsmitglieder, die von der Beratung und Entscheidung einer Angelegenheit ausges-
chlossen sein konnen, haben dies der Stadtprasidentin oder dem Stadtprasidenten vor
Beginn der Sitzung mitzuteilen.

(2) Ob ein Ratsmitglied ausgeschlossen ist, entscheidet im Streitfall der Rat. Das Rats-
mitglied muss bei der Beratung und Entscheidung tber den Ausschluss den Sitzungs-
raum und jeden anderen Raum, in dem ein Mithoren moglich sein konnte, verlassen.

(3) Ein Ratsmitglied, das von der Beratung und Entscheidung einer Angelegenheit ausges-
chlossen ist, muss bei der Beratung und Entscheidung der Angelegenheit den Sitzungs-
raum und jeden anderen Raum, in dem ein Mithoren moglich sein konnte, verlassen.
Der Beschluss des Rates wird ihm nach Riickkehr in den Sitzungsraum durch die
Stadtprasidentin oder den Stadtprasidenten mitgeteilt.

5§14
Wortmeldung und Worterteilung

(1) Jedes Ratsmitglied kann sich durch Erheben der Hand zu Wort melden.

(2) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident erteilt den Ratsmitgliedern das Wort
in der Reihenfolge der Meldungen.

(3) Der Burgermeisterin oder dem Burgermeister ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie
oder er kann zu den Tagesordnungspunkten Antrage stellen.

(4) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident kann jederzeit das Wort zu sitzungslei-
tenden Ausfuhrungen nehmen. Sie oder er kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Stadt zum Vortrag oder um Auskunft bitten.
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§15
Begrenzung der Redezeit

(1) Der Rat kann beschlieBen, dass fur einzelne Punkte der Tagesordnung die Redezeit
begrenzt wird.

(2) Spricht eine Rednerin oder ein Redner langer, so entzieht die Stadtprasidentin oder
der Stadtprasident ihr oder ihm nach einmaliger Mahnung das Wort. Ist einer Rednerin
oder einem Redner das Wort entzogen, so darf sie oder er es zu derselben Angele-
genheit nicht wiedererhalten.

(3) Ist Uber eine Angelegenheit entschieden, darf dazu das Wort in derselben Sitzung
nicht mehr erteilt werden.

5§16
Wort zur Geschaftsordnung

(1) Das Wort zur Geschaftsordnung muss jederzeit gegeben werden. Eine Rednerin oder
ein Redner darf dadurch nicht unterbrochen werden.

(2) Antrage und Bemerkungen zur Geschaftsordnung diirfen sich nur auf die zur Beratung
stehenden Angelegenheiten oder auf die Tagesordnung beziehen.

(3) Antrage zur Geschaftsordnung gehen Sachantragen vor.

5§17
Personliche Bemerkungen

(1) Das Wort zu einer personlichen Bemerkung wird erst nach Schluss der Beratung in der
Angelegenheit erteilt. Wird die Beratung vertagt, so konnen personliche Bemer-
kungen erst unmittelbar nach beschlossener Vertagung vorgetragen werden.

(2) Die Rednerin oder der Redner darf mit einer personlichen Bemerkung nur eigene
Ausfiihrungen richtigstellen oder Angriffe gegen ihre oder seine Person zuruckweisen.

(3) Eine Aussprache findet nicht statt.

§18
Schlussantrage

(1) Ein Antrag auf Schluss der Beratung (Schlussantrag) darf erst gestellt werden, wenn
mindestens ein Mitglied jeder Fraktion Gelegenheit gehabt hat, zur Sache zu spre-
chen.

(2) Durch einen Schlussantrag wird die Beratung unterbrochen. Die Antragstellerin oder
der Antragsteller kann den Antrag begriunden, ein anderes Ratsmitglied dagegen-
sprechen. Die Ausfiihrungen durfen jeweils hochstens flnf Minuten dauern. Dann wird

9



TOP 7

Geschaftsordnung fiir den Rat und die Ausschiisse der Stadt Wedel

ohne Aussprache uber den Schlussantrag abgestimmt. Danach geht die Beratung nach
Malgabe der folgenden Bestimmungen weiter.

(3) Wird der Schlussantrag angenommen, wird die Redeliste geschlossen. Zur Sache darf
daruber hinaus nur noch sprechen, wer sich auf Befragen der Stadtprasidentin oder
des Stadtprasidenten sofort zu Wort meldet. Die Ausfuhrungen durfen jeweils hochs-
tens funf Minuten dauern.

(4) Wird der Schlussantrag abgelehnt, geht die Beratung in der Reihenfolge der vorlie-
genden und spater hinzukommenden Wortmeldungen weiter.

(5) Ein erneuter Schlussantrag in derselben Beratung ist zulassig.

5§19
Erweiterungs- und Anderungsantrige

Bei Erweiterungs- und Anderungsantragen ist zunichst iiber den Erweiterungs- oder
Anderungsantrag zu beschlieRen. Liegen mehrere Erweiterungs- oder Anderungsant-
rage vor, so wird zuerst Uber denjenigen Antrag beschlossen, der am weitesten von
dem urspriinglichen Antrag abweicht. Bei Antragen von finanzieller Auswirkung wird
zuerst Uber den Antrag abgestimmt, der mehr Ausgaben oder weniger Einnahmen zur
Folge hat.

§20
Vorbereitung der Abstimmung

(1) Es kann nur Uber Antrage abgestimmt werden, die vorher schriftlich vorgelegt oder
zu Protokoll erklart worden sind.

(2) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident stellt die zur Abstimmung stehende
Frage so, dass sie sich mit "Ja" oder "Nein" beantworten lasst. Sie oder er hat zu
fragen, ob dem Antrag zugestimmt wird.

(3) Der Beschlussvorschlag ist auf Verlangen unmittelbar vor der Abstimmung zu ver-
lesen.

(4) Uber die Reihenfolge und die Fassung der Fragen kann das Wort zur Geschaftsordnung
verlangt werden.

§ 21
Abstimmung

(1) Beschliusse werden, soweit nicht das Gesetz etwas anderes vorsieht, mit Stimmen-
mehrheit gefasst. Bei der Berechnung der Stimmenmehrheit zahlen nur die Ja- und
Neinstimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.
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(2) Es wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Auf Verlangen einer Fraktion ist
namentlich abzustimmen. Das Handzeichen kann durch Nutzung einer digitalen Ab-
stimmungsfunktion im Sitzungsraum ersetzt werden.

(3) Es ist festzustellen,
1. wie viele Ratsmitglieder dem Antrag zustimmen,
2. wie viele Ratsmitglieder den Antrag ablehnen,
3. wie viele Ratsmitglieder sich der Stimme enthalten.

(4) Halt die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident nach Rucksprache mit der Proto-
kollfuhrerin oder dem Protokollfuhrer das Ergebnis fur zweifelhaft oder wird das Ab-
stimmungsergebnis von einem Ratsmitglied angezweifelt, so ist die Abstimmung zu
wiederholen.

§ 22
Wahlen

(1) Wahlen sind Beschlusse, die durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes durch Ver-
ordnung als Wahlen bezeichnet werden.

(2) Sind mehrere Personen zu wahlen, so kann durch Gesamtwahl gewahlt werden, falls
kein Ratsmitglied widerspricht. Gewahlt wird, wenn niemand widerspricht, durch
Handzeichen, sonst durch Stimmzettel. Das Handzeichen kann durch Nutzung einer
digitalen Abstimmungsfunktion im Sitzungsraum ersetzt werden.

(3) Fur die Stimmzettelwahl wird ein Wahlausschuss gebildet, in den jede Fraktion ein
Mitglied entsendet. Der Wahlausschuss verteilt an jedes Ratsmitglied einen gleichen
Zettel. Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident gibt bekannt, in welcher Form
die Stimmzettel zu benutzen sind. Zusatzliche Vermerke machen den Stimmzettel
unglltig. Nach der Stimmabgabe sammelt der Wahlausschuss die Stimmzettel wieder
ein, zahlt sie aus und nennt das Ergebnis der Stadtprasidentin oder dem Stadtprasi-
denten.

(4) Gewahlt ist, wer die meisten Stimmen erhalt. Bei Stimmengleichheit findet ein
weiterer Wahlgang statt. Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los, das
die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident zieht. Zur Vorbereitung der Losentschei-
dung wird ein Wahlausschuss nach Absatz 4 Satz 1 gebildet.

(5) Verhaltniswahlen werden nach den gesetzlichen Bestimmungen durchgefuhrt.

(6) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident gibt das Wahlergebnis bekannt.

(7) Die Stimmzettel sind nach Beendigung der Wahl zu vernichten, soweit gesetzliche
Vorschriften nicht entgegenstehen.

§23
Stimmenthaltung

(1) Jedes Ratsmitglied kann sich bei Abstimmungen und Wahlen der Stimme enthalten.

11



TOP 7

Geschaftsordnung fiir den Rat und die Ausschiisse der Stadt Wedel

(2) Der Stimme enthalt sich, wer
1. bei einer Abstimmung weder mit Ja noch mit Nein stimmt,
2. bei einer Wahl flir keinen Wahlvorschlag stimmt.

§ 24
Ordnung und Hausrecht

Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident handhabt in den Sitzungen des Rates die
Ordnung und Ubt im Sitzungssaal und in den fur den Rat bestimmten Nebenraumen
das Hausrecht aus.

§ 25
Ruf zur Sache

Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident kann jedes Ratsmitglied unterbrechen,
um es auf die Geschaftsordnung aufmerksam zu machen oder es zur Sache zu rufen,
wenn es von der zur Beratung stehenden Angelegenheit abschweift oder sich in seinen
Ausfuhrungen wiederholt.

§ 26
Ruf zur Ordnung

(1) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident kann ein Ratsmitglied, das die Ordnung
verletzt oder gegen das Gesetz oder die Geschaftsordnung verstoBt, zur Ordnung ru-
fen.

(2) Auf AuBerungen, zu denen die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident einen Ord-
nungsruf erteilt hat, darf von dem Ratsmitglied und den folgenden Rednerinnen und
Rednern nicht wieder eingegangen werden.

§ 27
Entziehung des Wortes

(1) Ist eine Rednerin oder ein Redner bei derselben Angelegenheit zweimal zur Sache
und/oder zur Ordnung gerufen worden, so kann die Stadtprasidentin oder der
Stadtprasident ihr oder ihm das Wort entziehen. Nach dem ersten Ruf zur Sache oder
zur Ordnung muss die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident auf diese Folge hin-
weisen.

(2) Ist einem Ratsmitglied das Wort entzogen worden, so darf es ihm zu demselben
Tagesordnungspunkt nicht wieder erteilt werden.
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§28
Ausschluss von Ratsmitgliedern

(1) Hat die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident ein Ratsmitglied in einer Sitzung des
Rates dreimal zur Ordnung gerufen, so kann sie oder er das Ratsmitglied von der
Sitzung ausschlieBen.

(2) Hat die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident ein Ratsmitglied von der Sitzung des
Rates ausgeschlossen, so kann sie oder er das Ratsmitglied in der jeweils folgenden
Sitzung nach einmaligem Ordnungsruf ausschlieBen.

(3) Das ausgeschlossene Ratsmitglied hat den Sitzungssaal sofort zu verlassen. Kommt es
der Aufforderung der Stadtprasidentin oder des Stadtprasidenten hierzu nicht nach,
so hat die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident die Sitzung zu unterbrechen oder
Zu vertagen.

§ 29
Ausschluss von Zuhorerinnen oder Zuhorern

(1) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident kann Zuhorerinnen oder Zuhorer, die
trotz Verwarnung Zeichen des Beifalles oder des Missfallens geben, aus dem Sit-
zungssaal weisen.

(2) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident kann den Zuhorerraum oder Teile des
Zuhorerraums bei storender Unruhe raumen lassen.

§ 30
Unterbrechung, Vertagung und Aufhebung der Sitzung

(1) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident kann die Sitzung unterbrechen, wenn
sie durch Unruhe gestort wird oder ihre oder seine Anordnungen zur
Aufrechterhaltung der Ordnung wiederholt nicht befolgt werden.

(2) Die Sitzung gilt als unterbrochen, wenn die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident
ihren oder seinen Platz verlasst, ohne die Leitung der Verhandlung ihrer Stellver-
treterin oder ihrem Stellvertreter bzw. seiner Stellvertreterin oder seinem Stellver-
treter zu Ubertragen.

(3) Aus den in Absatz 1 genannten Grunden kann die Stadtprasidentin oder der
Stadtprasident nach Anhorung des Altestenrates die Sitzung vertagen oder aufheben.

§ 31
Protokollfiihrung

Die Blrgermeisterin oder der Blrgermeister bestimmt im Einvernehmen mit der
Stadtprasidentin oder dem Stadtprasidenten eine Mitarbeiterin der Stadt als Proto-
kollfuhrerin oder einen Mitarbeiter der Stadt als Protokollfuhrer fur die Sitzung des
Rates.
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§ 32
Sitzungsprotokoll

(1) Uber jede Sitzung des Rates ist ein Protokoll aufzunehmen.
(2) Das Sitzungsprotokoll muss enthalten:

1. den Ort und den Tag der Sitzung sowie die Zeit des Beginns, einer Unterbrechung
und des Endes;

2. den Namen

a. der oder des Vorsitzenden,

b. der uUbrigen anwesenden Ratsmitglieder,

c. der Protokollfiihrerin oder des Protokollfiihrers,

d. der sonstigen personlich geladenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

e. derjenigen Ratsmitglieder, die von der Beratung und Entscheidung bestimmter
Angelegenheiten ausgeschlossen und daher nicht anwesend sind;

die Tagesordnung;

den Wortlaut der Antrage und Beschlisse;

das Ergebnis der Abstimmungen, wobei gegebenenfalls das Erfordernis eines be-

sonderen Quorums anzugeben ist;

6. Angaben uber

die Feststellung der Beschlussfahigkeit und Beschlussunfahigkeit,

den Ausschluss und die Wiederherstellung der Offentlichkeit,

die Form, in der Wahlen vorgenommen werden,

OrdnungsmaBnahmen (Ruf zur Sache, Ruf zur Ordnung, Wortentziehung,

Ausschluss von Ratsmitgliedern, Ausschluss von Zuhorerinnen oder Zuhorern),

e. Unterbrechungen, Vertagung und Aufhebung der Sitzung;

vy hw

oan o

(3) Beim Abstimmungsergebnis ist das Abstimmungsverhalten der Fraktionen und
weiterer, fraktionsloser Ratsmitglieder zahlenmabRig zu dokumentieren.

(4) Offentliche und nichtéffentliche Teile der Sitzungen sind getrennt voneinander zu
protokollieren. Darauf kann verzichtet werden, wenn die in nichtoffentlicher Sitzung
gefassten Beschlisse nach Wiederherstellung der Offentlichkeit bekannt gegeben
werden und auBer diesen Beschlissen nichts protokolliert zu werden braucht.

(5) Das Protokoll wird von der oder dem Vorsitzenden und der Protokollfiihrerin oder dem
Protokollfuhrer unterzeichnet. Die digitale Version des Protokolls enthalt keine Un-
terschrift.

(6) Das Protokoll soll innerhalb von 14 Tagen elektronisch vorliegen. Die Mitglieder des
Rates erhalten hieriber nach Veroffentlichung im Birger- und Ratsinfor-
mationssystem eine elektronische Benachrichtigung. Der Versand der Papierunterla-
gen erfolgt unverziiglich nach Bereitstellung der digitalen Fassung. Ein Uberschreiten
der Frist ist von der oder dem Vorsitzenden zu begriinden. Innerhalb der Stadtver-
waltung wird das Protokoll schriftlich vorgehalten und archiviert.

(7) Einwendungen gegen das Protokoll sind innerhalb von 14 Tagen nach der Veroffen-
tlichung und der Information uber die Einstellung, spatestens zwei Werktage vor der
darauffolgenden Sitzung schriftlich mit konkreten Anderungsvorschlagen dem zen-
tralen Sitzungsbiiro und der oder dem Vorsitzenden vorzulegen. Der Rat entscheidet
uber diese Einwendungen.

(8) Die Einsichtnahme in die Protokolle Uber die offentlichen Sitzungen ist moglich uber
das Burger- und Ratsinformationssystem.
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§33
Einwohnerfragestunde

(1) Die Einwohnerfragestunde ist grundsatzlich erster Tagesordnungspunkt einer offen-
tlichen Ratssitzung und dauert hochstens dreiBig Minuten.

(2) In der Einwohnerfragestunde konnen Fragen zu Beratungsgegenstanden oder anderen
Angelegenheiten der ortlichen Gemeinschaft gestellt sowie Vorschlage oder
Anregungen unterbreitet werden. Redeberechtigt sind Einwohnerinnen und Einwoh-
ner. Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident kann hierfiir einen Nachweis ver-
langen.

(3) Die Fragen, Vorschlage und Anregungen sollen mindlich vorgetragen werden. Sie
werden mindlich beantwortet. Kann dies nicht sofort geschehen, erfolgt die Beant-
wortung schriftlich oder in der nachsten Einwohnerfragestunde. Eine Aussprache
findet nicht statt.

(4) Fragestellerinnen und Fragesteller haben sich in eine ausliegende Liste einzutragen
und dabei ihren Namen, ihre Anschrift und das Stichwort ihrer Anfrage anzugeben.
Die Reihenfolge der Eintragung ist maBgebend fiir die Erteilung des Wortes. Die Liste
liegt eine halbe Stunde vor Beginn der Einwohnerfragestunde aus. Fragestellerinnen
und Fragesteller, die aus zeitlichen Grinden nicht zu Wort kommen, sollen als erste
Fragesteller bei der nachsten Einwohnerfragestunde berticksichtigt werden.

(5) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident kann in begriindeten Fallen von den Re-
gelungen der Absatze 1 bis 4 abweichen.

§ 34
Anhorung

Der Rat und die Ausschisse konnen im Einzelfall beschlieen, Sachkundige sowie Ein-
wohnerinnen und Einwohner, die von dem Gegenstand der Beratung betroffen sind,
anzuhoren. Anhorung und Beratung sind strikt voneinander zu trennen. An der
Beratung und Beschlussfassung in nichtoffentlicher Sitzung durfen die angehorten
Personen nicht teilnehmen.

§35
Anregungen und Beschwerden

(1) Die Einwohnerinnen und Einwohner haben das Recht, sich schriftlich oder zur Nieder-
schrift mit Anregungen und Beschwerden an den Rat zu wenden.

(2) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident liberweist die Eingaben an den zustan-

digen Ausschuss. Sie oder er unterrichtet den Rat zu Beginn jeder Sitzung Uber den
wesentlichen Inhalt der eingegangenen Eingaben.
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(3) Der Ausschuss pruft die Eingaben und legt sie mit seinem Beschluss dem Rat vor.
Sofern dieser nichts anderes beschlieBt, verbleibt es bei dem Ausschussbeschluss. Die
oder der Ausschussvorsitzende teilt den Beschluss der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller mit.

(4) Eingaben, die sich nicht auf Selbstverwaltungsangelegenheiten beziehen, gibt die
Stadtprasidentin oder der Stadtprasident an die Blrgermeisterin oder den Biirger-
meister ab. Die Burgermeisterin oder der Biirgermeister beantwortet die Eingabe in
eigener Zustandigkeit und unterrichtet den Rat Uiber den Inhalt der Antwort.

§ 36
Ausschiisse

(1) Alle Ausschusse tagen offentlich.

Die Offentlichkeit ist im Einzelfall auszuschlieBen, wenn iiberwiegende Belange des
offentlichen Wohles oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordern.

Die Angelegenheit kann in offentlicher Sitzung behandelt werden, wenn die Personen,
deren Interessen betroffen sind, dies schriftlich verlangen oder hierzu schriftlich ihr
Einverstandnis erklaren.

Der Ausschluss der Offentlichkeit erfolgt durch Beschluss. Dieser bedarf der Mehrheit
von zwei Dritteln der anwesenden Ausschussmitglieder. Uber den Ausschluss der
Offentlichkeit wird in nichtéffentlicher Sitzung beraten und entschieden; ohne Aus-
sprache wird in offentlicher Sitzung entschieden.

(2) Zeit und Ort offentlicher Ausschusssitzungen sind unverziglich ortlich bekannt zu ma-
chen. Die Tagesordnungen werden unverziglich allgemein zuganglich ausgehangt und
im Burger- und Ratsinformationssystem veroffentlicht. Auf den Aushang und die Ver-
offentlichung im Burger- und Ratsinformationssystem im Internet wird in der
Bekanntmachung hingewiesen.

(3) Stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht Ratsmitglieder sind, durfen auch im
nichtoffentlichen Teil der Sitzungen ihres Ausschusses anwesend sein. In diesem Fall
ist eine Teilnahme an der Beratung und Beschlussfassung nicht zulassig.

(4) Im Ubrigen gelten die Regelungen des Rates fiir die Sitzungen der Ausschiisse sinn-
gemal.

§ 37
Ausschussvorsitz

(1) Aufgabe der Ausschussvorsitzenden ist es,

1. die Tagesordnung der Ausschusssitzungen festzusetzen,

2. den Ausschuss einzuberufen,

3. die nicht dem Rat angehorenden Ausschussmitglieder durch Handschlag auf die
gewissenhafte Erfillung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten und in ihr Amt ein-
zufiihren,
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die Beschlussfahigkeit des Ausschusses festzustellen,

die Verhandlungen des Ausschusses zu leiten,

bei Wahlen durch den Ausschuss im Falle der Stimmengleichheit das Los zu ziehen,
in den Sitzungen des Ausschusses die Ordnung zu handhaben und das Hausrecht
auszuuben,

die Niederschrift uber die Sitzung des Ausschusses zu unterzeichnen.

(2) Die oder der Ausschussvorsitzende tragt im Rat diejenigen Vorlagen vor, die das Auf-

gabengebiet ihres oder seines Ausschusses betreffen.

§ 38
Auslegung der Geschaftsordnung

Zweifelsfragen Uber die Auslegung der Geschaftsordnung entscheidet die Stadtprasi-
dentin oder der Stadtprasident ggf. nach Beratung im Altestenrat.

§39
Abweichung von der Geschaftsordnung

(1) Von der Geschaftsordnung kann im Einzelfall dann abgewichen werden, wenn kein

Ratsmitglied widerspricht.

(2) Von der Geschaftsordnung darf nicht abgewichen werden, wenn die Gemeindeord-

nung oder andere Rechtsnormen dem entgegenstehen.

§ 40
Inkrafttreten

(1) Diese Geschaftsordnung tritt am 01.07.2020 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Geschaftsordnung fur den Rat der Stadt Wedel vom 28.11.2019

auber Kraft.

Michael Schernikau
Stadtprasident
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offentlich
Verantwortlich: BESCHLUSSVORLAGE
Fachdienst Soziales
Geschaftszeichen Datum

10.02.2022 Bv/2022/014

Beratungsfolge Zustandigkeit Termine
Sozialausschuss Vorberatung 15.03.2022
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 21.03.2022
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 31.03.2022

I. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Wedel iliber die Benutzung
der stadtischen Unterkiinfte sowie die Erhebung von
Benutzungsgebiihren

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschlieBt die I. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Wedel uber die
Benutzung der stadtischen Unterkiinfte sowie die Erhebung von Benutzungsgebuhren.
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Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

2. MaBnahmen und Kennzahlen fur die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Die Verwaltung wurde in der Sitzung des Sozialausschusses am 07.09.2021 beauftragt, einen
beschlussreifen Satzungsentwurf zu erarbeiten:

,Die Stadt Wedel setzt fur Selbstzahler in den stadtischen Unterkiinften eine Benutzungsgebuhr
fest, die aus sozialen Griinden keine Deckung der ermittelten Kosten darstellt.

Auf Antrag wird flr diejenigen Selbstzahler, die keinen Anspruch auf weitere Transferleistungen
haben, gestaffelt die Gebiihr berechnet von 13 €/gm fir altere Unterklinfte mit einfachem
Standard (wie Schulauer Strale 65) bis maximal 18 €/gm fur neuere Unterkiinfte mit besserem
Standard (wie FeldstraBe 41-45).“

Der beschlussreife Satzungsentwurf enthalt einen neuen Paragraphen 13, die Sozialklausel. Dieser
Paragraph regelt die ErmaRigung flr Selbstzahlende in Hohe von 40% und eine Regelung zur
Einkommens- und Vermogensprifung. Zusatzlich ist der Nachweis der Suche auf dem freien
Wohnungsmarkt als Voraussetzung fur die ErmaBigung aufgenommen worden.

Begriindung der Verwaltungsempfehlung

Eine prozentuale ErmaBigung hat den Vorteil, dass es fir alle Selbstzahlenden gerecht und
nachvollziehbar ist, da die urspriingliche Gebihr der jeweiligen Unterkunft als MaBstab genommen
wird. Die Regelung zur Einkommens- und Vermdogenspriifung greift die Regelungen des
Kommunalabgabengesetzes auf, in der die ErmaRigung von Gebuihren unter Berucksichtigung des
offentlichen Interesses dem die Einrichtung dient, moglich ist. Es ist nicht im offentlichen Interesse
eine Ermafigung fur Menschen zu gewahren, die Uber Vermogen oder ein hohes Einkommen
verfugen. Die ErmaRigung soll aus sozialen Griunden erfolgen und diejenigen entlasten, die liber ein
geringes Einkommen verfiigen und fir die eine hohe Geblihr eine finanzielle Belastung darstellt.
Der Nachweis Uber die Suche einer Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt dient ebenfalls dem
offentlichen Interesse. Eine Unterbringung in einer stadtischen Unterkunft ist eine kurzfristige
Losung im Rahmen der Gefahrenabwehr, wie bereits in der Ursprungssatzung in § 1 Abs. 1
festgestellt. In § 1 Abs. 1 heiBt es: ,,Die Stadt Wedel unterhalt zur vorubergehenden Unterbringung
von obdachlosen Personen, Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, Aussiedlerinnen und Aussiedlern
und Fliichtlingen eigene stadtische Unterkiinfte in Form unselbstandiger offentlicher
Einrichtungen.“ Diesem Gedanken wird durch die Nachtragssatzung Rechnung getragen. Ziel ist es,
dass die Menschen im eigenen Wohnraum leben und nicht ihr Leben in einer Unterkunft verbringen
mussen. Fir diese Herausforderung wurde eine neue Stelle geschaffen, die sich explizit um
Bewohner*innen der Unterkiinfte kimmert und bei der Wohnungssuche behilflich ist. Die Regelung
hat somit den Vorteil, dass zumindest die Selbstzahlenden Kontakt zu der Mitarbeiterin aufnehmen
und regelmaBig Wohnungen suchen. Die Chance ist bei Selbstzahlenden recht hoch, dass sie
(wieder) in den Wohnungsmarkt integriert werden konnen. Wenn die Nachweise einer erfolglosen
Wohnungssuche regelmabig erbracht werden, ist die ErmaRigung zu gewahren und endet nicht nach
einem bestimmten Zeitablauf. Es soll sicherstellen, dass Menschen, die keine Wohnung finden und
kein hohes Einkommen haben, entlastet werden.

Die Satzung tritt zum 01.05.2022 in Kraft. Die ErmaRigung in der Nachtragssatzung ist an neue
Voraussetzungen geknupft. Es gibt auch eine klare Struktur hinsichtlich der Zeitraume und Hohe der
zu gewahrenden ErmaRigungen. Die Rechtsfolge (hier die ErmaBRigung) beruht auf einem neuen
Sachverhalt, der in der Vergangenheit noch nicht bestanden hat.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen
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Finanzielle Auswirkungen
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [ja ] nein
Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt [lja [teilweise [ nein
Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor: [1ja [] nein
Die MaBnahme / Aufgabe ist ] vollstandig gegenfinanziert (durch Dritte)
] teilweise gegenfinanziert  (durch Dritte)

] nicht gegenfinanziert, stadt. Mittel erforderlich

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfahigkeit)
sind folgende Kompensationen fiir die Leistungserweiterung vorgesehen:

(entfallt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan
Ertrage / Aufwendungen 2022 alt | 2022 neu 2023 2024 2025 2026 ff.

in EURO

*Anzugeben bei Ertrage, ob Zuschiisse / Zuweisungen, Transferertrage, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Ertrage
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschiisse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

Ertrage*

Aufwendungen*

Saldo (E-A)

Investition 2022 alt | 2022neu | 2023 | 2024 | 2025 2026 ff.
in EURO

Investive Einzahlungen

Investive Auszahlungen

Saldo (E-A)

Anlage/n

1 I. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Wedel uber die Benutzung der
stadtischen Unterkiinfte sowie die Erhebung von Benutzungsgebuhren 15.02.2022
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I. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Wedel iiber die Benutzung der stadtischen
Unterkiinfte sowie die Erhebung von Benutzungsgebiihren

Aufgrund des § 4 Absatz 1, Satz 1 und Absatz 2 der Gemeindeordnung fur das Land Schleswig-
Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBL. Schl.-H. S. 57), zuletzt
geandert durch Art. 1 Ges. v. 25.5.2021, (GVOBL. S. 566) und des § 1 Absatz 1, § 2 Absatz 1,
§ 4 und § 6 Absatze 1 bis 4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein
(KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.01.2005 (GVOBL. 2005, 27), zuletzt gean-
dert durch Art. 3 Ges. v. 25.05.2021 (GVOBL. S. 566) und des § 45 des Allgemeinen Verwal-
tungsgesetzes fur das Land Schleswig-Holstein (LVWG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 02.06.1992 (GVOBL. 1992, 243, 534), zuletzt geandert durch Ges. v. 26.02.2021 (GVOBL.
S. 222) wird nach Beschluss des Rates der Stadt Wedel vom 31.03.2022 folgende Nachtrags-
satzung erlassen:

Artikel |

1. Der § 8 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geandert:

Die Benutzerin oder der Benutzer haftet fiir alle Schaden, die der Stadt Wedel oder einer
Benutzungsnachfolgerin oder einem Benutzungsnachfolger aus der Nichtbefolgung der Pflich-
ten aus § 4 Abs. 2 Satze 2 und 3 entstehen.

2. Der § 10S. 1 wird wie folgt geandert:

Raumt die Benutzerin oder der Benutzer die zugewiesene Unterkunft nicht, obwohl gegen
sie bzw. ihn eine bestandskraftige oder vorlaufig vollstreckbare Umsetzungsverfligung vor-
liegt, so kann die Stadt Wedel die Umsetzung durch Zwangsraumung nach MaBgabe des § 215
des Landesverwaltungsgesetzes Schleswig-Holstein, LVWG, in der jeweils gultigen Fassung,
vollziehen.

3. Das in § 12 Abs. 2 genannte Gebuiihrenverzeichnis wird durch ein aktualisiertes Gebihren-
verzeichnis ersetzt.

4. Der § 12 Abs. 6 wird gestrichen.
5. Der neue § 13 (Sozialklausel) lautet:
5§13
Sozialklausel

1) Benutzer*innen, welche keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwei-
tes Buch (SGB Il), Sozialgesetzbuch Zwolftes Buch (SGB XII) oder nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG) haben und die Benutzungsgebihr vollstandig aus eigenen Mitteln auf-
bringen, kann eine ErmaRigung gewahrt werden. (Selbstzahlende)

2) Auf Antrag beim Fachdienst Soziales der Stadt Wedel wird den in Abs. 1 genannten Benut-
zer*innen fur einen Zeitraum von zehn Monaten ab Antragsstellung, beginnend mit dem da-
rauf folgenden Monat, eine ErmaBRigung gewahrt, wenn bei Antragsstellung

¢ ein Nachweis uber das Einkommen und Vermogen erbracht wird
e ein Nachweis, dass kein Anspruch nach Abs. 1 besteht und


http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=lisshfl.txt&id=FASTLINK&pass=&search=2BEM%3d20-1+AND+DART%3dG+AND+JG%3d1992+AND+HNR%3D12&format=WEBDOKFL

TOP 8

e dem/der Benutzer*in nach Abzug der Unterkunftskosten mindestens der geltende Re-
gelsatz und hochstens 1/3 liber dem Regelsatz des SGB Il bzw. SGB Xl als Einkommen
zur Verfugung steht.

Die ermaligte Benutzungsgebuhr betragt in diesen zehn Monaten 6,10 Euro pro mZ2.

3) Drei Monate vor Ablauf des unter Abs. 2. S. 1, 1. HS. genannten Zeitraums kann der / die
Benutzer*in einen Antrag auf ErmaBigung fur einen weiteren Zeitraum von 12 Monaten stel-
len. Eine ErmaRigung wird gewahrt, wenn

¢ ein Nachweis liber das Einkommen und Vermogen erbracht wird

¢ ein Nachweis, dass kein Anspruch nach Abs. 1 besteht und

e dem/der Benutzer*in nach Abzug der Unterkunftskosten mindestens der geltende Re-
gelsatz und hochstens 1/3 liber dem Regelsatz des SGB Il bzw. SGB XlI als Einkommen
zur Verfugung steht und

e der/die Benutzer*in mindestens drei Nachweise der vergangenen 12 Monate vorlegt,
dass die Suche auf dem freien Wohnungsmarkt erfolglos geblieben ist.

Die Benutzungsgeblihr betragt in diesem Zeitraum 40 % der regularen Benutzungsgebuhr. Die
ermafigte Gebuhr ergibt sich aus dem Gebuhrenverzeichnis.

Fur den Fall, dass die Nachweise nicht erbracht werden, wird die regulare Gebuihr erhoben.

Ein Folgeantrag auf ErmaRigung der Nutzungsgebiihr kann drei Monate vor Ablauf der 12
Monate gestellt werden. Die Satze 2, 3 und 4 finden Anwendung.

4) Fur Benutzer*innen, deren individueller Leistungsanspruch fiir Unterkunftskosten per be-
standskraftigem Bescheid vom jeweiligen Trager der Sozialleistung gem. Abs. 1 geringer fest-
gesetzt werden, als tatsachliche Benutzungsgebiihren anfallen, werden nur die Unterkunfts-
kosten erhoben, die auch vom jeweiligen Trager der Sozialleistung erstattet werden.

5) Die GebuhrenermaBigung gemaB der Absatze 2 und 3 entfallt mit sofortiger Wirkung bei
Zahlungsverzug.

6) Das Vermogen im Sinne des § 90 Abs. 2 und 3 SGB XII bleibt unberthrt.

7) Jede Anderung der Einkommensverhiltnisse ist dem Fachdienst Soziales der Stadt Wedel
unverzuglich mitzuteilen.

Artikel 1l

Diese Satzung tritt am 01.05.2022 in Kraft.

Wedel, den Stadt Wedel

Der Blirgermeister

Niels Schmidt
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Gebiihrenverzeichnis

(Anlage zur Satzung der Stadt Wedel uber die Benutzung der stadtischen Unterkiinfte sowie
die Erhebung von Benutzungsgebuhren)

Unterkunft 1: Ansgariusweg 17

- Baujahr: 1992

- Wohnflache: 260,79 gm

- 14 Wohneinheiten

- Benutzungsgebuhr pro Quadratmeter/Monat: 22,02 €

- Ermabigte Gebuhr pro Quadratmeter/Monat fur Selbstzahlende: 13,21 €
- Moblierungspauschale pro Person/Monat: 2,12 €

In der Benutzungsgebuhr sind die anteiligen Vorauszahlungen fur folgende Nebenausgaben
enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Nieder-
schlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.
Die Hohe der Vorauszahlungspauschale basiert i.d.R. auf friilheren Verbrauchswerten.

Unterkunft 2: Schulauer StraBe 65

- Baujahr: 1993

- Wohnflache: 401,78 gm

- 15 Wohneinheiten

- Benutzungsgebuhr pro Quadratmeter/Monat: 12,97 €

- ErmaRigte Geblihr pro Quadratmeter/Monat fur Selbstzahlende: 7,78 €
- Moblierungspauschale pro Person/Monat: 2,12 €

In der Benutzungsgebiihr sind anteilige Vorauszahlungen fiir Nebenausgaben analog zur Un-
terkunft 1 enthalten.

Unterkunft 3: Steinberg 8

- Baujahr: 1993

- Wohnflache: 316,76 gm

- 14 Wohneinheiten

- Benutzungsgebuhr pro Quadratmeter/Monat: 16,60 €

- ErmaBigte Gebuihr pro Quadratmeter/Monat fiir Selbstzahlende: 9,96 €
- Moblierungspauschale pro Person/Monat: 2,12 €

In der Benutzungsgebihr sind anteilige Vorauszahlungen flir Nebenausgaben analog zur Un-
terkunft 1 enthalten.

Unterkunft 4: Am Redder 53

- Baujahr: 1994

- Wohnflache: 302,85 gm

- 13 Wohneinheiten

- Benutzungsgebihr pro Quadratmeter/Monat: 16,13 €

- ErmaRigte Gebuhr pro Quadratmeter/Monat fur Selbstzahlende: 9,68 €
- Moblierungspauschale pro Person/Monat: 2,12 €

In der Benutzungsgebiihr sind anteilige Vorauszahlungen flir Nebenausgaben analog zur Un-
terkunft 1 enthalten.
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Unterkunft 5: Moorweg 60

- Baujahr: 1996

- Wohnflache: 313,22 gm

- 12 Wohneinheiten

- Benutzungsgebuhr pro Quadratmeter/Monat: 12,79 €

- ErmaRigte Gebuhr pro Quadratmeter/Monat fur Selbstzahlende: 7,67 €
- Moblierungspauschale pro Person/Monat: 2,12 €

In der Benutzungsgebiihr sind anteilige Vorauszahlungen flir Nebenausgaben analog zur Un-
terkunft 1 - mit Ausnahme des Niederschlagswassers - enthalten.

Unterkunft 6: Bullenseedamm 1a

- Baujahr: 2003/2004

- Wohnflache: 306,86 gm

- 16 Wohneinheiten

- Benutzungsgebuhr pro Quadratmeter/Monat: 21,47 €

- ErmaRigte Gebiihr pro Quadratmeter/Monat fur Selbstzahlende: 12,88 €
- Moblierungspauschale pro Person/Monat: 2,12 €

In der Benutzungsgebiihr sind anteilige Vorauszahlungen fiir Nebenausgaben analog zur Un-
terkunft 1 enthalten.

Unterkunft 7: Holmer Strahe 153

- Baujahr: 2004/2005

- Wohnflache: 296,84 gm

- 16 Wohneinheiten

- Benutzungsgebuhr pro Quadratmeter/Monat: 21,61 €

- Ermabigte Gebuhr pro Quadratmeter/Monat fiir Selbstzahlende: 12,97 €
- Moblierungspauschale pro Person/Monat: 2,12 €

In der Benutzungsgebiihr sind anteilige Vorauszahlungen flir Nebenausgaben analog zur Un-
terkunft 1 enthalten.

Unterkunft 8: Im Winkel 1a

- Baujahr: 2009

- Wohnflache: 278,33 gm

- 13 Wohneinheiten

- Benutzungsgebihr pro Quadratmeter/Monat: 22,95 €

- ErmaRigte Gebiihr pro Quadratmeter/Monat flir Selbstzahlende: 13,77 €
- Moblierungspauschale pro Person/Monat: 2,12 €

In der Benutzungsgebiihr sind anteilige Vorauszahlungen flir Nebenausgaben analog zur Un-
terkunft 1 enthalten.

Unterkunft 9: Ansgariusweg 15

- Baujahr 2014

- Wohnflache 258,84 gm

- 7 Wohneinheiten

- Benutzungsgebuhr pro Quadratmeter/Monat: 24,24 €



- Ermabigte Gebiihr pro Quadratmeter/Monat flir Selbstzahlende: 14,54 €
- Moblierungspauschale pro Person/Monat: 2,12 €
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In der Benutzungsgebiihr sind anteilige Vorauszahlungen fir Nebenausgaben analog zur Un-

terkunft 1 enthalten.

Unterkunft 10: Ansgariusweg 15a

- Baujahr 2014

- Wohnflache 258,84 gm

- 7 Wohneinheiten

- Benutzungsgebuhr pro Quadratmeter/Monat: 24,24 €

- Ermabigte Geblihr pro Quadratmeter/Monat fiir Selbstzahlende: 14,54 €
- Moblierungspauschale pro Person/Monat: 2,12 €

In der Benutzungsgebiihr sind anteilige Vorauszahlungen flir Nebenausgaben analog zur Un-

terkunft 1 enthalten.

Unterkunft 11: BergstraBe 19

- Baujahr: 1991

- Wohnflache: 693,28 qm

- 12 Wohneinheiten

- Benutzungsgebuhr pro Quadratmeter/Monat: 15,04 €

- ErmaRigte Geblihr pro Quadratmeter/Monat fur Selbstzahlende: 9,02 €
- Moblierungspauschale pro Person/Monat: 2,12 €

In der Unterkunft 11 hat die/der jeweilige Benutzerin/Benutzer die Stromkostenvorauszah-

lungen direkt an die Stadtwerke Wedel zu leisten.

- Fir die Wohneinheiten, fir die die Stadt den Strom bezieht, kommt eine Pauschale in
Hohe von 0,13 € pro Quadratmeter/Monat hinzu.

In der Benutzungsgebuhr sind anteilige Vorauszahlungen fiir Nebenausgaben analog zur Un-

terkunft 1 enthalten.

Unterkunft 12: FeldstraBe 41-45

- Baujahr: 2017

- Wohnflache: 726,40 gm

- 15 Wohneinheiten

- Benutzungsgebuhr pro Quadratmeter/Monat: 27,13 €

- Ermaligte Gebuhr pro Quadratmeter/Monat fur Selbstzahlende: 16,28 €
- Moblierungspauschale pro Person/Monat: 2,12 €

In der Benutzungsgebihr sind anteilige Vorauszahlungen flir Nebenausgaben analog zur Un-

terkunft 1 enthalten.

Unterkunft 13: VoBhagen 43

Baujahr ca. 1924

Wohnflache: 165 gm

2 Wohneinheiten

Benutzungsgeblihr pro Quadratmeter/Monat: 16,27 €

ErmaBigte Gebuhr pro Quadratmeter/Monat fur Selbstzahlende: 9,76 €



Moblierungspauschale pro Person/Monat: 2,12 €
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In der Benutzungsgebuhr sind anteilige Vorauszahlungen flir Nebenausgaben analog zur Un-

terkunft 1 enthalten.

Unterkunft 14: FeldstraBe 97

Baujahr: 1931

Wohnflache: 92,24 gm

1 Wohneinheit

Benutzungsgebuhr pro Quadratmeter/Monat: 17,54 €

ErmaRigte Gebuhr pro Quadratmeter/Monat fur Selbstzahlende: 10,54 €
Moblierungspauschale pro Person/Monat: 2,12 €

In der Benutzungsgebiihr sind anteilige Vorauszahlungen flir Nebenausgaben analog zur Un-

terkunft 1 enthalten.

3. Von Dritten angemietete oder sonst in Anspruch genommene Unterkiinfte:

Benutzungsgeblihr pro Quadratmeter/ Monat: 23,70 €
ErmaRigte Gebuhr pro Quadratmeter/Monat fir Selbstzahlende: 14,22 €

In der Benutzungsgebiihr sind anteilige Vorauszahlungen fur Nebenausgaben analog zur Un-

terkunft 1 enthalten. Ebenso sind die Kosten fir die Ausstattung mit einer dem Nutzungs-

zweck entsprechenden Moblierung enthalten.

Adressen der angemieteten Wohnungen:

Ansgariusweg 14
Beksberg 24, EG
Brombeerweg 9
Eichkamp 23
Feldstr. 96a
Feldstr. 114d
Feldstr. 121,
Galgenberg
Hellgrund 10
Industriestr. 23
Kronskamp 127
Kronskamp 127b
Mollers Park 1
Moorweg 27
MuhlenstraBe 19
Reepschlagerstr. 36
Rissener Str. 28
Rissener Str. 75
Rollberg 18
Rud.-Breitscheid-Str. 42
Rud.-Breitscheid-Str. 63
Tinsdaler Weg 93

Beksberg 16

Bekstr. 22 (TSV Heim)
Croningstr. 17
Feldstr. 24 - 26
Feldstr. 111

Feldstr. 119

Feldstr. 135
Goethestr. 54

Im Winkel 24
Klintkamp 2
Kronskamp 127a
Lerchenweg 6

Mollers Park 14
Mihlenstr. 18
Pinneberger StraBe 92 (DRK)
Rissener Str. 3
Rissener Str. 39
Riststr. 21
Rosengarten 14
Rud.-Breitscheid-Str. 61
Rud.-Hockner Str. 6 b
Trischenstr. 9
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offentlich
Verantwortlich: BESCHLUSSVORLAGE
Fachdienst Wirtschaft und Steuern
Geschaftszeichen Datum
3-221 11.02.2022 BV/2022/015
Beratungsfolge Zustandigkeit Termine
Planungsausschuss Vorberatung 15.03.2022
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 21.03.2022
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 31.03.2022

Grundstiicksangelegenheit im BusinessPark Elbufer /| Anderung von
vertraglichen Bauverpflichtungen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschlieRt eine Anderung der Bauverpflichtung fiir die Fassadengestaltung
der Elbcubes 2 bis 5 gemal beiliegender Plane. Die Fassadengestaltung des geplanten, sich daran
anschlieBenden, Erweiterungsbaus soll mit dieser Neuplanung abgestimmt werden.
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Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

2. MaBnahmen und Kennzahlen fur die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Mit Beschluss des Rates vom 02.06.2016 wurde der Verkauf eines ca. 10.000 m? groBen
Grundstiickes (in der Anlage 1 grau gekennzeichnet) zur Realisierung von funf Birogebauden
(,,Elbcube5“) auf dem BusinessPark Elbufer beschlossen. GemalB Beschluss sollte der Kaufer das
Projekt einschlieBlich einer vorgesehenen Glasfassade (siehe Anlage 2) herstellen. Dies wurde auch
in dem daraufhin abgeschlossenen Kaufvertrag vereinbart. Das erste (siebengeschossige) Gebaude
wurde in der Zwischenzeit fertiggestellt. Zwei weitere am Elbring gelegenen Gebaude sollen nun
erstellt werden. Aus okologischen Gesichtsgrinden und aufgrund der hohen Betriebskosten mochte
der Bauherr fir die Gebaude 2 bis 5 von der Glasfassade abweichen und eine ,Lochfassade*
realisieren (siehe Anlage 3). Diese wirde den durch Sonnenschein bedingten Warmeeintrag und die
damit verbundenen Energiekosten betrachtlich reduzieren. Bis auf die Fassadengestaltung sollen
alle wesentliche Merkmale der Bauverpflichtung, wie Grundrisse und Gebaudeform, beibehalten
bleiben. Lediglich die zwei viergeschossigen Elbcubes sollen im Zuge der Anderung um ein Geschoss
aufgestockt werden.

Mit Beschluss des Rates vom 17.06.2021 wurde auch der Verkauf einer weiteren direkt
angrenzenden ca. 7.000 m2 groBen Teilflache (in der Anlage 1 violett gekennzeichnet) an den
Bauherren beschlossen, um darauf vor allem von den Nutzern der Elbcubes benotigte Lagerflachen
zu realisieren. Auch hierfur soll gemaB dem bereits erfolgten Beschluss der politischen Gremien
eine Bauverpflichtung zum Tragen kommen (sieche Anlage 4). Die dazu vorgesehene
Fassadengestaltung soll jetzt zweckmaBigerweise aber aus stadtebaulichen Gesichtspunkten an die
veranderte Fassade der Elbcubes angeglichen werden (siehe Anlage 5). Zudem ist geplant, die Halle
in zwei Bauabschnitten zu erstellen, um flexibler auf den Fortschritt der Vermietung der
Buroflachen reagieren zu konnen.

Begriindung der Verwaltungsempfehlung

Die ursprunglichen Planungen fir die Elbcubes sind mittlerweile etliche Jahre alt. Heute wiirde man
aus okonomischen und okologischen Grlinden wahrscheinlich auf die damals geplanten Glasfassaden
verzichten. Unter dem Aspekt des Klimaschutzes und der Betriebskosten ist der Wunsch einer
veranderten Fassadengestaltung nachvollziehbar. Kritisch gesehen werden kann, dass nun durch die
vorgesehenen Lochfassaden der Gebaude 2 bis 5 von dem urspriinglichen Konzept eines Ensembles
von funf Tuirmen Abschied genommen wiirde. Sollte einer Fassadenanderung fir die restlichen
Elbcubes zugestimmt werden, ware es sinnvoll auch die Gestaltung des Erweiterungsbaus daran
anzugleichen.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Seitens der Stadt konnte im Hinblick auf den Kaufvertrag flir die funf Elbcubes auf die Umsetzung
der beschlossenen Bauverpflichtungen bestanden werden.

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [ija X nein
Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt [lja [ teilweise [ nein
Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor: [ja ] nein
Die MaBnahme / Aufgabe ist ] vollstandig gegenfinanziert (durch Dritte)
] teilweise gegenfinanziert  (durch Dritte)

L] nicht gegenfinanziert, stadt. Mittel erforderlich

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfahigkeit)
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sind folgende Kompensationen fiir die Leistungserweiterung vorgesehen:

(entfallt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan

Ertrage / Aufwendungen 2022 alt | 2022 neu 2023 2024 2025 2026 ff.

in EURO

*Anzugeben bei Ertrage, ob Zuschiisse / Zuweisungen, Transferertrage, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Ertrage
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschiisse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

Ertrage*

Aufwendungen*

Saldo (E-A)

Investition 2022 alt | 2022neu | 2023 | 2024 | 2025 2026 ff.

in EURO

Investive Einzahlungen

Investive Auszahlungen

Saldo (E-A)

Anlage/n

Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4
Anlage 5

UNWN =
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Visualisierung schematisch:

Anmerkung:

Es handelt sich hierbei um Entwurfsplane, die exakte Struktur und Farbgebung der
Fassade wird im weiteren Projektverlauf festgelegt, sodass leichte Abweichungen
maoglich sind.
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offentlich
Verantwortlich: BESCHLUSSVORLAGE
Fachdienst Bildung, Kultur und Sport
Geschaftszeichen Datum
1-402 15.02.2022 BV/2022/016
Beratungsfolge Zustandigkeit Termine
Ausschuss fur Bildung, Kultur und Sport Vorberatung 16.03.2022
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 21.03.2022
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 31.03.2022

Schulkinderbetreuung in Wedel
Erweiterung des Angebotes

Beschlussvorschlag:
Der Rat beschlieft:

1. Das Angebot der Schulkinderbetreuung wird zum 01.08.2022 um vier weitere
Betreuungsgruppen fiir Schilerinnen und Schiler der Altstadtschule und der Moorwegschule
erweitert. Hierzu wird der Stellenplan zum Produkt Schulkinderbetreuung (3650-02000) um
19,5 Stunden Teamleitung (S12), 107 Stunden Gruppenleitung (S8a), 118 Stunden Assistenz
(53) und 19,5 Std. zentrale Verwaltung EG 8 erweitert.

2. Fir Umbaukosten, Mobiliar, Kiche und Personal- und Sachaufwand werden im Haushalt
2022 455.000,- € auBerplanmalig bereitgestellt.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, eine neue Entgeltordnung fur die Schulkinderbetreuung
zu erarbeiten mit dem Ziel, den Kostendeckungsgrad der Einrichtung deutlich zu erhohen.
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Ziele
Begriindung fiir Beschlussvorschlag:

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses

1. Ziele

1.1 Strategischer Beitrag des Beschlusses

Die Erweiterung des Gruppenangebotes erleichtert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und
gewabhrleistet eine qualitativ gute Betreuung der Schulkinder. Sie verfolgt das Oberziel der
Vorhaltung

eines nachfragegerechten, bezahlbaren und verlasslichen Betreuungsangebotes fur Kinder.

1.2 MaBnahmen und Kennzahlen fir die Zielerreichung des Beschlusses
Die MaBnahme ist die Schaffung von Platzen, die Kennzahl ist, dass diese Platze auch tatsachlich
belegt sind.

Darstellung des Sachverhaltes

Die Schulkinderbetreuung ist seit der Grindung durch eine Elterninitiative 1980 kontinuierlich
ausgebaut und konzeptionell weiter entwickelt worden. Dabei wurden nicht nur die Bedurfnisse der
Kinder und Eltern berticksichtigt, sondern auch der Bedarf und die Rahmenbedingungen der
jeweiligen Grundschulen. Die heute bestehende Schulkinderbetreuung ermoglicht nicht nur

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und damit die Teilhabe am Erwerbsleben, sondern bringt
gleichzeitig ihre padagogischen Kompetenzen ein, um problematische Lebensbedingungen fir
Kinder zu entlasten und zu verbessern und den Erziehungsauftrag der Eltern zu unterstitzen.

Der Rat hat sukzessive in den vergangenen Jahren eine nachfragegerechte Ausweitung beschlossen.
Insbesondere der Standort Forderzentrum wurde ausgebaut und mit neuen Gruppen versehen,
zuletzt 2017 und 2019.

Die Nachfrage nach Betreuung steigt weiter an. Das liegt an einer steigenden Schiilerzahl zum
neuen Schuljahr (ca. 80 SuS zusatzlich) und offensichtlich an einem Mehrbedarf an Betreuung aus
dem Bestand heraus.

Fir die Altstadt- und die Moorwegschule gibt es zusatzlichen angemeldeten Betreuungsbedarf fur
ca. 80 Kinder zum neuen Schuljahr. Es ist sicher, dass mindestens vier weitere Gruppen
eingerichtet werden miissten, eventuell sogar mehr, falls bis zum Sommer weitere Anmeldungen
kamen, die Berlicksichtigung finden sollen. Als Betreuungszeit wird ein Angebot 2 x bis 16.00 Uhr
und 2 x bis 15.00 Uhr angenommen.

Am Forderzentrum, wo ATS- und MWS-Kinder betreut werden, steht eventuell noch ein Raum zur
Verfugung, der fur eine weitere Gruppe nach Sanierung genutzt werden konnte. Das reicht nicht. Es
ist deshalb beabsichtigt, das ehemalige TSV-Heim an der BekstraBe kurzfristig zu ertiichtigen,
damit dort vier Gruppen eingerichtet werden konnen. Ziel ist, dann keine Altstadtschulkinder mehr
am Forderzentrum zu betreuen.

Um die vier neuen Gruppen betreiben zu konnen, werden Teamleitung, Gruppenleitungen (S8a) und
Assistenzen (S3) benotigt. Die Gesamtstundenzahlen ergeben sich aus den Betreuungszeiten, den
Verfugungszeiten, einem Anteil fur Ausfalle anhand des Krankenstandes der vergangenen Jahre und
der Anpassung der Freistellung fur die Teamleitungen. Die Teamleitung an der ATS ware mit 30
Wo.std. zu bemessen, so dass Teamleitung und Schulsozialarbeit personell getrennt waren.
Mittlerweile ist der Verwaltungsaufwand aus den erfolgten Angebotsausweitungen verwaltungsseitig
nicht mehr kompensierbar. Es werden voraussichtlich noch zusatzliche Anforderungen (z.B.
flexiblere Angebote) hinzukommen im politischen Diskussions- bzw. Entscheidungsprozess, so dass
eine zusatzliche 0,5-Stelle fiur Verwaltung erforderlich ist.
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Insgesamt werden zur Zeit ca. 365 Kinder an ATS und MWS in der SKB betreut, das sind ca. 50 % der
Schiilerinnen und Schiiler dort. An der ASS werden in der Modulgruppe ca. 65 Kinder zusatzlich bzw.
im Anschluss an die Gebundene Ganztagsschule betreut.

Der Versorgungsgrad fur alle drei Grundschulen zusammen betragt ca. 66 % (ASS=100%). Im
Schuljahr 2022/23 wirde dieser Versorgungsgrad auf ca. 72 % steigen.

Begriindung der Verwaltungsempfehlung

Politischer Wille ist bisher, dass jedem Grundschulkind bzw. den Eltern ein bedarfsgerechter Platz
angeboten wird. Wenn dies weiter in dem bisherigen Umfang geschehen soll, sind zusatzliche
Gruppen unumganglich.

Ab dem Sommer 2026 wird es sukzessive nach Jahrgangen aufsteigend einen Rechtsanspruch auf
Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich geben. Die Stadt Wedel gewabhrleistet diesen kommenden
Anspruch bereits seit Jahren. Insofern ist es konsequent und naheliegend, diesen Weg weiter zu
beschreiten.

Die naheren Bedingungen der Rechtsanspruchserfiillung sind landesseitig in der Erarbeitung.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Schulkinderbetreuung ist (noch) eine freiwillige Leistung der Stadt. Es konnte daher auch auf eine
Ausweitung verzichtet werden. Dann mussten Zugangsbeschrankungen erfolgen bzw. ware ein
Nachriicken uber die Warteliste moglich.

Die Erhohung der Elternentgelte zur Kompensation entstehender Kosten wird als Teil der
HaushaltskonsolidierungsmaBnahmen zur Zeit in einer Arbeitsgruppe zur Qualitat der
Schulkinderbetreuung insgesamt mit der Politik diskutiert. Ergebnis dieser Beratungen der nachsten
Zeit sollte sein, den Kostendeckungsgrad deutlich zu erhohen. Die Kompensation

des Mehraufwandes 2022 muss daher im Rahmen der Bewirtschaftung des Gesamthaushaltes
erfolgen.

Finanzen:
Personal: 19,5 Wochenstunden TVoD S12 = 37.000 €

107 Wochenstunden TVoD S8a = 150.000 €
118 Wochenstunden TVoD S3 = 145.000 €

19,5 Wochenstunden EG 8 = 30.000 €
Sachaufwand 2.000 €/ Gruppe = 8.000 €
Nebenkosten (Telefon etc.) 1.000 €

Gesamtaufwand: 371.000 € (fur 2022 = 155.000 €)

Elternbeitrage: 120.000 € (fur 2022 = 50.000 €)
Landeszuschuss:  6.000 € (fur 2022 = 2.500 €)
Jahrliches Defizit: 245.000 € (fur 2022 = 102.000 €)

Kosten fur Umbau/ Sanierung/ Kiiche/ Mobiliar in FOZ und BekstraBe 2022: 300.000 €
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Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt

[1ja

[ ja

[ ] teilweise

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:

Die MaBnahme / Aufgabe ist

[ ] nein
X nein
[ ja

] vollstandig gegenfinanziert (durch Dritte)

X teilweise gegenfinanziert

(durch Dritte)
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[ ] nein

L] nicht gegenfinanziert, stadt. Mittel erforderlich

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfahigkeit)
sind folgende Kompensationen fiir die Leistungserweiterung vorgesehen:

Die Kompensation muss im Rahmen der Bewirtschaftung des Gesamthaushaltes bzw. iiber einen
Nachtragshaushalt erfolgen.

Ergebnisplan

Ertrage / Aufwendungen

2022 alt

2022 neu

2023

2024

2025

2026 ff.

in EURO

*Anzugeben bei Ertrage, ob Zuschiisse / Zuweisungen, Tr.
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozial

ansferertrage, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Ertrage
transferaufwand, Sachaufwand, Zuschiisse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

Ertrage* 52500 126000 126000 126000 126000
Aufwendungen* 155000 371000 371000 371000 371000
Saldo (E-A) ./.102500 | ./.245000 | ./.245000 | ./.245000 ./.245000
Investition 2022 alt | 2022neu | 2023 | 2024 | 2025 2026 ff.

in EURO
Investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen 300000
Saldo (E-A) ./.300000
Anlage/n

Keine
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offentlich
Verantwortlich: BESCHLUSSVORLAGE
Biro des Burgermeisters
Geschaftszeichen Datum

17.02.2022 BV/2022/019

Beratungsfolge Zustandigkeit Termine
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 21.03.2022
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 31.03.2022

Leistungsvereinbarung Stadt Wedel - Verein Wedel Marketing

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschlieBt die als Anlage beigefligte Vereinbarung uber die Zusammenarbeit zwischen der
Stadt Wedel und dem Verein Wedel Marketing fiir den Zeitraum vom 1.4.2022 bis 31.12.2026.




Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2022/019
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Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

Die Stadt Wedel soll als attraktiver Ort mit einem vielseitigen kulturellen, sportlichen und
touristischen Angebot bekannt und beliebt sein bei Besuchern und Touristen aus dem ganzen
Bundesgebiet, insbesondere aber auch aus dem weiteren Umland und der Stadt Hamburg. Die Stadt
Wedel und der Verein Wedel Marketing machen es sich zur gemeinsamen Aufgabe, in enger
Abstimmung das Stadtmarketing, in den vereinbarten Bereichen, weiter auszubauen. Mit der
Vereinbarung werden die Verantwortlichkeiten und Aufgaben der Beteiligten definiert.

Darstellung des Sachverhaltes

Die Vereinbarung uber die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wedel und dem Verein Wedel
Marketing muss aufgrund des Wegfalls des Ochsenmarktes und neuen Aufgabenfeldern beim Verein
aktualisiert werden.

Begriindung der Verwaltungsempfehlung

Die Stadt und der Verein haben einvernehmlich eine neue, schlankere und ubersichtlichere Struktur
der Leistungsvereinbarung erarbeitet, die die Grundsatze der Zusammenarbeit aber nicht in
wesentlichen Teilen beruhren. Hierbei wurde sich vielmehr auf die relevanten Themen der
Zusammenarbeit beschrankt. Die Anderungen sind in der Anlage 1 gekennzeichnet, und in der
Anlage 2 ist die iiberarbeitete Vereinbarung unter Beriicksichtigung der Anderungen aufgefiihrt.

Wesentliche Anderung in der neuen Leistungsvereinbarung sind:

- Der Wegfall des Ochsenmarktes.

- Eine Passage zum Vorgehen fiir den Fall, dass Vertragsinhalte vom Verein nicht erfullt werden
konnen.

- Neue Strukturierung, Erganzung und Zusammenfassung der Aufgaben des Vereins.

- Streichung einiger selbstverstandlicher und nicht mehr relevanter Themen in der
Zusammenarbeit, wie z.B. die Nutzung der Geschaftsraume.

Auch trotz des Wegfalls des Ochsenmarktes empfiehlt die Verwaltung den jahrlichen Zuschuss in
Hohe von 95.000€ beizubehalten. Wedel Marketing unterliegt nun der Umsatzsteuerpflicht, sodass
der Zuschuss nicht mehr in vollem Umfang fur die vereinbarten Leistungen zur Verfligung steht.
Zudem ist das wichtige Thema ,,Lokale Wirtschaft“ neu hinzugekommen, welches zu erheblichen
Teilen durch Mitglieder mitfinanziert wird. Die Stadt wird den Verein mit den bisherigen
Ochsenmarkt-Mitteln somit bei der Steuerthematik und dem Thema lokale Wirtschaft unterstitzen.

Es wird, wie in der vorherigen Vereinbarung, eine Laufzeit von 5 Jahren vereinbart. Die Laufzeit ist,
aufgrund der jahrlichen Kiindigungsfrist, unkritisch zu bewerten.

Die Verwaltung befurwortet die weitere Zusammenarbeit mit dem Verein.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Die Alternative ware es keine Leistungsvereinbarung abzuschlieBen und damit misste der Verein
seine Arbeit einstellen. Wenn der Verein die bisherigen Leistungen nicht mehr ausfiihren wiirde,
musste die Stadt bereits begonnene Aufgaben selbst Uibernehmen und Kosten die bereits entstanden
sind, mussten ohnehin getragen werden. Wenn die Projekte auch nicht in Ganze gefahrdet waren,
so konnten diese mit Sicherheit nicht im bisherigen Umfang weiter betrieben werden, denn hierfur
reichen die personellen Ressourcen in der Verwaltung nicht aus.

Finanzielle Auswirkungen




Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2022/019

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt

X ja

X ja

[] teilweise

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:

Die MaBnahme / Aufgabe ist

[ ] nein
] nein
[ ja

] vollstandig gegenfinanziert (durch Dritte)

] teilweise gegenfinanziert

(durch Dritte)

TOP

X nein

X nicht gegenfinanziert, stadt. Mittel erforderlich

11

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfahigkeit)
sind folgende Kompensationen fiir die Leistungserweiterung vorgesehen:

(entfallt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan

Ertrage / Aufwendungen

2022 alt 2022 neu

2023

2024

2025

2026 ff.

in EURO

*Anzugeben bei Ertrage, ob Zuschiisse / Zuweisungen, Transferertrage, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Ertrage

Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschiisse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

Ertrage*

Aufwendungen* 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

Saldo (E-A)

Investition 2022 alt | 2022neu | 2023 | 2024 | 2025 2026 ff.
in EURO

Investive Einzahlungen

Investive Auszahlungen

Saldo (E-A)

Anlage/n

1 Anlage1 _LV_WedelMarketing_2022_V3_,§nderungen_nachzuvollziehen
2 Anlage2_LV_WedelMarketing_2022_V5_Anderungen_umgesetzt
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Inhalt

1. Praambel

2. Grundsatzliches

3. Leistungsumfang Stadt Wedel

4, Aufgaben des Vereins Wedel Marketing
5. Veranstaltungen
bt Ceheonpadd
5.3. Hafenfest
Es—olinrnachs
6-5.  Leistungsnachweis des Vereins

6.7. Geltungsdauer der Vereinbarung



TOP 11

1. Praambel

Diese Leistungsvereinbarung zwischen dem Verein Wedel Marketing und der Stadt
Wedel wird geschlossen unter Berlicksichtigung

e der Vereinssatzung

e der Richtlinien Uber die Bewilligung und Verwendung von Zuschissen der Stadt
Wedel an Dritte (Zuschussrichtlinien) und

e der stadtischen Ausschreibungs- und Vergabeordnung.

2. Grundsatzliches

Entscheidungskompetenzen und Verantwortung fir den Bereich Stadtmarketing
werden von der Stadt auf den Verein ubertragen. Die detaillierten Aufgaben ergeben
sich aus Teil 4. der Vereinbarung.

3. Leistungsumfang Stadt Wedel

Zuschuss Stadt Wedel:
2020-bis-2024-2022 bis 2026 jahrlich 95.000,-- Euro (inkl. MwSt.).

Die Stadt uberweist die Summe in 2 Raten. Rate 1 mit 50 % des gesamten Zuschusses
wird im Januar des jeweiligen Jahres gezahlt. Die 2. Rate wird nach Vorlage des
Jahresabschlusses des Vereins aus dem Vorjahr und nach Prifung durch die
stadtischen Prufdienste uberwiesen.

21. Die Stadt stellt 1 Vertretung im Vorstand. Dieses kann der Burgermeister/Die
Blrgermeisterin_als geborenes Mitglied oder ein von ihm/ von ihr zu benennende

Person sein.

3:2. Sollten die Vertragsinhalte vom Verein nicht erfullt werden konnen, ist eine
Ruckzahlung oder anderweitige Verwendung des nicht verwendeten Zuschusses
vorzuschlagen.

Aktwl%afeen beworben

6.—Die Stadt informiert den Verein frihzeitig Uber kommunale Projekte, soweit diese

Stadtmarketmg Akt1v1taten beruhren b%w—AuigabeF#eLdepdes—\lerans—betFeﬁe;mnd




2.

8- Die Aufgaben der klassischen Wirtschaftsforderung nimmt die Stadt in eigener
Verantwortung wahr-—, davon abzugrenzen sind die Aufgaben und MaBnahmen unter
Punkt 4 3. der Verembarung, die durch den Vereln abgedeckt werden. H-]QFH-H—EGF

9. Die Stadt uberlasst dem Verein fur Stadtmarketingaktivitaten das stadtische
Corporate DeSIgn Sewe%@eé%adt—keges—und—bes&qdere—%%qs—ﬁu-pbesummfee

10:4. Die stadtischen Prufdienste prifen die Jahresrechnung und die

1.

Verwendungsnachweise des Vereins und haben daruber hinaus weitergehende
Prufrechte wahrend der Vertragsdauer dieser Vereinbarung.

4. Aufgaben des Vereins Wedel Marketing

Wedel Marketing kimmert sich seit Vereinsgrindung um die Stadtmarketing-Bereiche
Event-, Kultur- und Tourismusmarketing. Seit 2020 kummert sich der Verein
zusatzlich um die ,,Forderung der Innenstadt“. Dieser neue Aufgabenbereich wird
Bestandteil der aktuellen Leistungsvereinbarung. BPem-Damit werden dem Verein
Wedel Marketing werden-die folgenden Aufgaben ubertragen:

Tourismusmarketing:

1. Wedel Marketing pflegt auf der stadtischen Internetseite die Inhaltsseiten Tourismus
& Freizeit.

o Kommunikation zu felgenden-allen touristisch und kulturell relevanten Themen wie

peispielsweise Sehenswirdigkeiten, Veranstaltungen und
Ubernachtungsmoglichkeiten.

3-¢ Wedel Marketing koordiniert die kulturellen Angebote in Wedel und fordert die

Vernetzung der Kulturschaffenden, indem der Verein regelmafBig zu einem
Kulturstammtisch einladt.+

e Der Verein vertritt die Stadt im ubertragenen Aufgabenbereich in Uiberregionalen

Verbanden und Projekten sowie in regionalen und lberregionalen Touristik- und
Marketing-Organisationen.

Event- und Kulturmarketing:
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Wedel Marketing koordiniert die kulturellen Angebote in Wedel und fordert die Vernetzung
der Kulturschaffenden, indem der Verein regelmaBig zu einem Kulturstammtisch einladt.

° Wedel Marketing ist im Geltungszeitraum dieser Vereinbarung Veranstalter des
Hafenfestes und der Kulturnacht. Das Hafenfest ist aktuell bis auf Widerruf eine
Premiumveranstaltung.

° Hafenfest: Der Verein veranstaltet jahrlich ein Hafenfest. Zur Durchfuhrung kann der
Verein eine Agentur beauftragen. Die Hafenfeste sollten jeweils vor den Sommerferien von
Freitag bis Sonntag stattfinden. Die Stadt stellt fur die Zeit der Veranstaltung die
Anlegestellen am Willkomm-Hoft und im Schulauer Hafen kostenfrei zum Anlegen von
Schiffen zur Verfiigung. Der Verein beantragt die jeweiligen Anlegegenehmigungen fir die
Schiffe bei der Stadt.

Bestandteile des Hafenfestes sollten neben den maritimen Angeboten kostenfreie
Prasentationsmoglichkeiten fur Wedeler Vereine, Verbande und Institutionen sein. Zudem
sollten regionale Kinstlerlnnen Auftrittsmoglichkeiten bekommen (Kulturbuhne).

° Kulturnacht: Der Verein veranstaltet alle zwei Jahre eine Kulturnacht. Sie dient der
Offentlichkeitsarbeit der ortlichen Kulturinstitutionen, der Theater, Museen, Schulen und
anderer offentlicher und privater Einrichtungen. In das Programm werden Wedeler
Kulturschaffende umfassend eingebunden.

4




3. Forderung des lokalen Handels und der Wirtschaft:

— Forderung derlnnenstadt

Wedel Marketing kimmert sich um MaBnahmen, Projekte oder Veranstaltungen, die
die Wedeler Innenstadt unterstitzen. Das konnen beispielsweise neben der
Fortfuhrung des bereits eingefuhrten Stadtgutscheins (Wedel Gutschein) Angebote
sein, die einen oder beide verkaufsoffenen Sonntage starken und damit ihren Beitrag
dazu leisten, die Kaufkraft in Wedel zu halten.

56. Leistungsnachweis des Vereins

Der Verein legt der Verwaltung jahrlich einen Geschaftsbericht-Bericht vor—, aus dem
die MaBnahmen und Projekte hervorgehen, die der Verein durchgefuhrt hat. Eine
Ubersicht iiber die Ausgaben und Einnahmen des Vereins ist beizulegen. Die
Verwaltung informiert den Haupt- und Finanzausschuss.

Der Geschiftshericl hilt die folcenden.B toile:
Dic Gowi | Verl I

Die_Bil
Eine K ibersicl

67Z. Geltungsdauer der Vereinbarung
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Die Vereinbarung beginnt am 04-:04-2020xx 01.04.2022 und endet am 31.12.20264.
Die Vertragsparteien nehmen im 4. Quartal 20253 Gesprache uUber eine Verlangerung
der Vereinbarung auf. Es gibt keinen Anspruch auf eine Vertragsverlangerung.

Die Stadt und der Verein behalten sich ein jahrliches Kindigungsrecht dieser
Vereinbarung vor, jeweils mit der Frist von einem Jahr zum Jahresende.

Wedel,

Ort, Datum

Stadt Wedel
Fachbereichsleiter Innerer Service

Jorg Amelung

Wedel,

Ort, Datum

Wedel Marketing e.V
Vorsitzender

Marc Cybulski

Wedel Marketing e.V.

NN
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1. Praambel

Diese Leistungsvereinbarung zwischen dem Verein Wedel Marketing und der Stadt
Wedel wird geschlossen unter Berucksichtigung

e der Vereinssatzung

¢ der Richtlinien Uber die Bewilligung und Verwendung von Zuschlissen der Stadt
Wedel an Dritte (Zuschussrichtlinien) und

e der stadtischen Ausschreibungs- und Vergabeordnung.

2. Grundsatzliches

Entscheidungskompetenzen und Verantwortung fiir den Bereich Stadtmarketing
werden von der Stadt auf den Verein ubertragen. Die detaillierten Aufgaben ergeben
sich aus Teil 4. der Vereinbarung.

3. Leistungsumfang Stadt Wedel

Zuschuss Stadt Wedel: 2022 bis 2026 jahrlich 95.000,-- Euro (inkl. MwsSt.).

Die Stadt uberweist die Summe in 2 Raten. Rate 1 mit 50 % des gesamten Zuschusses
wird im Januar des jeweiligen Jahres gezahlt. Die 2. Rate wird nach Vorlage des
Jahresabschlusses des Vereins aus dem Vorjahr und nach Prifung durch die
stadtischen Prufdienste uberwiesen.

Die Stadt stellt 1 Vertretung im Vorstand. Dieses kann der Birgermeister/die
Burgermeisterin als geborenes Mitglied oder ein von ihm/ von ihr zu benennende
Person sein.

Sollten die Vertragsinhalte vom Verein nicht erfullt werden konnen, ist eine
Rickzahlung oder anderweitige Verwendung des nicht verwendeten Zuschusses
vorzuschlagen.

Veranstaltungen und Aktionen des Vereins werden uber kommunale Verteiler
beworben.

Die Stadt informiert den Verein frihzeitig iber kommunale Projekte, soweit diese
Stadtmarketing-Aktivitaten berihren.

Die Aufgaben der klassischen Wirtschaftsforderung nimmt die Stadt in eigener
Verantwortung wahr, davon abzugrenzen sind die Aufgaben und MaBnahmen unter
Punkt 4. 3. der Vereinbarung, die durch den Verein abgedeckt werden.

Die Stadt Uuberlasst dem Verein flr Stadtmarketingaktivitaten das stadtische
Corporate Design.

Die  stadtischen  Prifdienste prifen die Jahresrechnung und die
Verwendungsnachweise des Vereins und haben daruber hinaus weitergehende
Prufrechte wahrend der Vertragsdauer dieser Vereinbarung.
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4. Aufgaben des Vereins Wedel Marketing

Wedel Marketing kiimmert sich seit Vereinsgriindung um die Stadtmarketing-Bereiche
Event-, Kultur- und Tourismusmarketing. Seit 2020 kiummert sich der Verein
zusatzlich um die ,Forderung der Innenstadt“. Dieser neue Aufgabenbereich wird
Bestandteil der aktuellen Leistungsvereinbarung. Damit werden dem Verein Wedel
Marketing die folgenden Aufgaben Ubertragen:

1. Tourismusmarketing:

o Wedel Marketing pflegt auf der stadtischen Internetseite die Inhaltsseiten
Tourismus & Freizeit.

e Kommunikation zu allen touristisch und kulturell relevanten Themen wie
beispielsweise Sehenswiirdigkeiten, Veranstaltungen und
Ubernachtungsmaglichkeiten.

o Wedel Marketing koordiniert die kulturellen Angebote in Wedel und fordert
die Vernetzung der Kulturschaffenden, indem der Verein regelmaRig zu einem
Kulturstammtisch einladt.

e Der Verein vertritt die Stadt im Ubertragenen Aufgabenbereich in
Uberregionalen Verbanden und Projekten sowie in regionalen und
Uberregionalen Touristik- und Marketing-Organisationen.

2. Event- und Kulturmarketing:

o Wedel Marketing koordiniert die kulturellen Angebote in Wedel und fordert
die Vernetzung der Kulturschaffenden, indem der Verein regelmaRig zu einem
Kulturstammtisch einladt.

o Wedel Marketing ist im Geltungszeitraum dieser Vereinbarung Veranstalter
des Hafenfestes und der Kulturnacht. Das Hafenfest ist aktuell bis auf Widerruf
eine Premiumveranstaltung.

e Hafenfest: Der Verein veranstaltet jahrlich ein Hafenfest. Zur Durchfihrung
kann der Verein eine Agentur beauftragen. Die Hafenfeste sollten jeweils vor
den Sommerferien von Freitag bis Sonntag stattfinden. Die Stadt stellt fur die
Zeit der Veranstaltung die Anlegestellen am Willkomm-Hoft und im Schulauer
Hafen kostenfrei zum Anlegen von Schiffen zur Verfugung. Der Verein
beantragt die jeweiligen Anlegegenehmigungen fur die Schiffe bei der Stadt.
Bestandteile des Hafenfestes sollten neben den maritimen Angeboten
kostenfreie Prasentationsmoglichkeiten fiir Wedeler Vereine, Verbande und
Institutionen sein. Zudem sollten regionale Kinstlerinnen
Auftrittsmoglichkeiten bekommen (Kulturbiihne).

e Kulturnacht: Der Verein veranstaltet alle zwei Jahre eine Kulturnacht. Sie
dient der Offentlichkeitsarbeit der ortlichen Kulturinstitutionen, der Theater,
Museen, Schulen und anderer 6ffentlicher und privater Einrichtungen. In das
Programm werden Wedeler Kulturschaffende umfassend eingebunden.

3. Forderung des lokalen Handels und der Wirtschaft:

Wedel Marketing kimmert sich um MaBnahmen, Projekte oder
Veranstaltungen, die die Wedeler Innenstadt unterstlitzen. Das konnen
beispielsweise neben der Fortfiihrung des bereits eingeflihrten
Stadtgutscheins (Wedel Gutschein) Angebote sein, die einen oder beide
verkaufsoffenen Sonntage starken und damit ihren Beitrag dazu leisten, die
Kaufkraft in Wedel zu halten.
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5. Leistungsnachweis des Vereins

Der Verein legt der Verwaltung jahrlich einen Bericht vor, aus dem die MaBnahmen
und Projekte hervorgehen, die der Verein durchgefiihrt hat. Eine Ubersicht iiber die
Ausgaben und Einnahmen des Vereins ist beizulegen. Die Verwaltung informiert den
Haupt- und Finanzausschuss.

6. Geltungsdauer der Vereinbarung

Die Vereinbarung beginnt am 01.04.2022 und endet am 31.12.2026. Die
Vertragsparteien nehmen im 4. Quartal 2025 Gesprache uber eine Verlangerung der
Vereinbarung auf. Es gibt keinen Anspruch auf eine Vertragsverlangerung.

Die Stadt und der Verein behalten sich ein jahrliches Kindigungsrecht dieser
Vereinbarung vor, jeweils mit der Frist von einem Jahr zum Jahresende.

Wedel, Wedel,
Ort, Datum Ort, Datum
Stadt Wedel Wedel Marketing e.V

Fachbereichsleiter Innerer Service

Jorg Amelung

Vorsitzender

Marc Cybulski

Wedel Marketing e.V.
NN
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offentlich
Verantwortlich: BESCHLUSSVORLAGE
Biro des Burgermeisters
Geschaftszeichen Datum
0-13 / sxk 01.03.2022 BV/2022/021
Beratungsfolge Zustandigkeit Termine
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 21.03.2022
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 31.03.2022

Uberértliche Prifung 2019 der Stadt Wedel durch den
Landesrechnungshof Schleswig-Holstein mit Stellungnahme der Stadt

Wedel

Beschlussvorschlag:
Die Rat beschlieBt die Stellungnahme der Stadt Wedel zum Bericht der Uberortlichen Priifung 2019
der Stadt Wedel durch den Landesrechnungshof Schleswig-Holstein (LRH).
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Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

Handlungsfeld 6
Die Stadtverwaltung betreibt eine aktive Informationspolitik und transparente
Entscheidungsfindung.

2. MaBnahmen und Kennzahlen fur die Zielerreichung des Beschlusses

Hierzu gibt es keine MaBnahmen und Kennzahlen.

Darstellung des Sachverhaltes

Der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein hat im Oktober 2021 den Bericht uber die Uberortliche
Prifung 2019 der Jahresrechnungen / Jahresabschliisse 2013 bis einschlieBlich 2018 vorgelegt.

Die Stadt Wedel hat sich intensiv mit dem Bericht befasst und sieht darin zahlreiche
nachvollziehbare Handlungsempfehlungen. Einige Hinweise erscheinen der Stadt Wedel dabei
allerdings aus jeweils unterschiedlichen Griunden als nicht zweckmaBig. Die in der Anlage 2
befindliche Stellungnahme will im Folgenden die Haltung der Stadt Wedel zu den jeweiligen
Anmerkungen und Empfehlungen detailliert darstellen.

Begriindung der Verwaltungsempfehlung

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Es gibt keine Alternativen.

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [lja X nein
Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt [lja [teilweise [X] nein
Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor: [ja X nein
Die MaBnahme / Aufgabe ist ] vollstandig gegenfinanziert (durch Dritte)
] teilweise gegenfinanziert  (durch Dritte)

] nicht gegenfinanziert, stadt. Mittel erforderlich

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfahigkeit)
sind folgende Kompensationen fiir die Leistungserweiterung vorgesehen:

(entfallt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan
Ertrage / Aufwendungen 2022 alt | 2022 neu 2023 2024 2025 2026 ff.
in EURO

*Anzugeben bei Ertrage, ob Zuschiisse / Zuweisungen, Transferertrage, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Ertrage
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschisse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

Ertrage*
Aufwendungen*
Saldo (E-A)

Investition 2022 alt | 2022 neu | 2023 | 2024 | 2025 2026 ff.
in EURO
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Investive Einzahlungen

Investive Auszahlungen

Saldo (E-A)

Anlage/n

1 Bericht der tiberortlichen Priifung 2019 der Stadt Wedel durch den
Landesrechnungshof Schleswig-Holstein
2 Anlage 2_ Stellungnahme der Stadt Wedel zum LRH-Bericht 2019



Landesrechnungshof Anlage
Schleswig-Holstein zum Schreiben
43 - Pr 1885/2019 vom 30. September 2021

Prafungsmitteilung

Ergebnis der
uberortlichen Priufung 2019
der Stadt Wedel

Die Priifungsmitteilung enthilt schitzenswerte
personen- und/oder geschaftsbezogene Daten.
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Teill Vorbemerkungen
1. Allgemeine Angaben
1.1 Einwohnerzahl'

Stand am: 31.03.

2008 2009 2010 2011 2012* | 2013* | 2014* | 2015* | 2016* | 2017* | 2018*
32.023 | 32.159 | 32.187 | 32.210 | 31.403 | 31.784 | 32.287 | 32.724 | 33.067 | 33.335 | 33.435

*Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011.

1.2 Stadtvertretung und Stadtverwaltung?

Stadtprasident: Michael Schernikau (CDU)

Rat:
38 Mitglieder, davon

11 CDU
7 SPD
7 Bundnis 90/Die Grlinen
4 FDP
3 Die Linke
4 Wahlergemeinschaft Wedeler Soziale Initiative (WSI)
2 Fraktionslose

Biirgermeister3: Niels Schmidt (parteilos)

1.3 Flache des Stadtgebiets: 33,81 km?

2. Allgemeine Angaben der vergleichend gepriiften Stadte

Bezogen auf 2019 geben einige ausgewahlte Eckdaten einen ersten
Uberblick tber die parallel gepriiften Kommunen:

Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Berichte ,Die Bevolkerungsentwicklung in Schles-
wig-Holstein®, jeweils 1. Quartalsbericht des betreffenden Jahres.

Stand zum Prifungszeitpunkt, Marz 2020.
3 siehe FuBinote 1.

Quelle: Statistikamt Nord, Gemeindeverzeichnis Schleswig-Holstein zum Gebietsstand
am 01. Januar 2017, herausgegeben am 23.12.2016.
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Allgemeine Angaben 2019
Basisdaten Elmshorn Quickborn Wedel
Einwohner per 31.12.2019 49.983 21.331 33.708
Flache in km? 21,36 43,16 33,81
Gesamtbetrag der Ertrage in € 119.209.400 58.251.100 82.689.100
Allgemeine Deckungsmittel in € 80.368.000 42.641.400 58.106.000
Gesamtbetrag der Aufwendun- | 117.562.500 57.838.800 81.999.900
genin€
Jahresilberschuss in € 1.646.900 412.300 689.200
Kreditverbindlichkeiten Kern- | 125.498.000 78.278.000 | 101.842.000
haushalt in €
Hebesatz Grundsteuer B in % 390 400 425
Hebesatz Gewerbesteuer in % 390 390 380

Priifungsaufgabe

Der Landesrechnungshof (LRH) iiberwacht nach Art. 64 Abs. 2 LV5 und
§ 2 Abs. 2 LRH-Gb die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsfiilhrung der
kommunalen Korperschaften. Im Rahmen dieses Auftrags fiihrt er tGberort-
liche Prafungen bei den Kreisen und Stadten tber 20.000 Einwohner nach
§ 2 Abs. 1 KPG? durch. Umfang sowie Zeitpunkt der Priifung bestimmt der
LRH als Prifungsbehérde nach pflichtgemalem Ermessen selbst. Das
Verfahren bestimmt sich nach den speziellen gesetzlichen Vorgaben des
KPG (8§ 5 bis 7).

Nach dem Aufgabenversténdnis des LRH dient die tUberortliche Prifung in
erster Linie der kommunalen Selbstverwaltung. Aufgaben und Geschafts-
prozesse stehen im Hinblick auf ordnungsgemalfes, wirtschaftliches und
zweckmalfiges Verwaltungshandeln im Fokus der Priifungshandlungen.

Prifungsziel ist es, finanzielle Daten, Organisationsstrukturen, Verfahrens-
ablaufe sowie getroffene Entscheidungen zu ausgewahlten Prufungsthe-
men zu ermitteln und zu analysieren. Aus diesen Erkenntnissen werden
Optimierungspotenziale und Korrekturerfordernisse abgeleitet, um inner-
halb des geltenden Rechts kommunale Aufgaben effizienter erfiillen zu
kénnen.

5 Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 02.12.2014, GVOBI.
Schl.-H. S. 344, zuletzt gedndert durch Art. 51 des Gesetzes vom 19.12.2016, GVOBI.
Schl.-H. S. 1008.

6 Gesetz (ber den Landesrechnungshof Schleswig-Holstein (LRH-G) vom 02.01.1991,
GVOBI. Schl.-H. S. 3, zuletzt geandert durch Gesetz vom 25.02.2011, GVOBI. Schl.-H.
S. 71.

7 Gesetz iber die (berdrtliche Prifung kommunaler Koérperschaften und die Jahres-
abschluBprifung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (Kommunalpriifungsgesetz - KPG -) in
der Fassung vom 28.02.2003, GVOBI. Schl.-H. S. 129, zuletzt gedndert durch Art. 5 des
Gesetzes vom 23.06.2020, GVOBI. Schl.-H. S. 364.
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Die Stadt Wedel ist zusammen mit den Stadten Elmshorn und Quickborn
gepruft worden. Dieser Prifungsansatz wurde gewahlt, um die festgeleg-
ten Prufungsfelder nebeneinanderstellend untersuchen und hieraus im
Sinne eines ,best practice® Handlungsempfehlungen ableiten zu kénnen.

Vor Beginn der o6rtlichen Erhebungen sind im September 2019 den Stad-
ten zu den einzelnen Prifungsthemen sogenannte Erhebungsbégen zuge-
leitet worden.

Die ortlichen Erhebungen fanden von November 2019 bis Marz 2020 statt.
Bei der Stadt Wedel wurden diese in der Zeit vom 02.03.2020 bis
11.03.2020 in den Raumen der Stadtverwaltung durchgefiihrt. Die Ort-
lichen Erhebungen mussten Corona-bedingt vorzeitig beendet werden. Die
Auswertung der Unterlagen fand nach Abschluss der oOrtlichen Erhebun-
gen samtlicher Stadte am Sitz des LRH in Kiel statt.

Die uberdrtliche Prifung der Mittelstadte ElImshorn, Quickborn und Wedel
wurde von Herrn Ministerialdirigenten Erhard Wollny geleitet.

An dem Prufungsverfahren waren folgende Pruferinnen und Prifer betei-
ligt:

Saskia Habelt
Britta Weigelt
Regina Blocker
Daniel Schlichting
Marc Westphal
Bernd Treuschel.

Die Prifung umfasste die Jahresrechnungen/Jahresabschlisse 2013 bis
einschlieRlich 2018.

Um die aktuellen und zukinftigen Finanzentwicklung der Stadte beurteilen
zu kdnnen, wurden die jeweiligen Haushaltsplane 2019 sowie die Finanz-
planungen bis 2023 beriicksichtigt.

Der vorgegebene Zeitrahmen erforderte es, Prifungsschwerpunkte zu bil-
den; deshalb konnten nicht alle Verwaltungsbereiche geprift werden.

Die vorangegangene Prifung fand in 2004 statt (Aktenzeichen der Pru-
fungsmitteilung des LRH 42 - Pr 1407/2004).
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Teil L Zusammenfassung

Wedel hat deutlichen Optimierungsbedarf.

Die finanzielle Lage der Stadt Wedel wurde fiir den Prifungs- und Pla-
nungszeitraum 2013 bis 2023 betrachtet. Dabei wurde unmittelbar vor der
Corona-Pandemie geprift. Insoweit spiegeln die Erkenntnisse des LRH
die regulare finanzielle Entwicklung wider. Wie sich die Pandemie auf die
Stadtfinanzen auswirken wird, konnte noch nicht bertcksichtigt werden.

Aktuell ist die finanzielle Lage angespannt. Die dauernde Leistungsfahig-
keit der Stadt Wedel ist derzeit nicht gegeben.

Obwohl Wedel vergleichsweise gut mit allgemeinen Deckungsmitteln aus-
gestattet ist, konnte der erforderliche Haushaltsausgleich nicht immer er-
reicht werden. Nach den Jahresergebnissen summierte sich fur 2013,
2014 und 2018 ein Defizit von 14,3 Mio. €. Ab 2020 werden durchweg er-
hebliche Fehlbetrage von mehr als 4 Mio. € jahrlich erwartet. Trotz des
verminderten Gewerbesteuerumlagesatzes, der den Haushalt ab 2020 um
1,8 Mio. € entlastet, bleibt die Deckungsliicke hoch.

Mit den erwirtschafteten Mitteln aus laufender Verwaltungstatigkeit ist die
ordentliche Tilgung von Investitionskrediten nicht immer gesichert.

Wedel muss in Anbetracht der erwarteten Fehlbetrdge die begonnene
Haushaltskonsolidierung fortfiUhren. Mdgliche Ertragspotenziale kosten-
rechnender Einrichtungen von bis zu 0,5 Mio. € sollten genutzt werden.

Dies gilt erst recht angesichts weiterer Kostenzuwachse.

Tendenziell steigen die Ausgaben jahrlich um 0,7 Mio. € an. Die bereinig-
ten Auszahlungen lagen in 2016 und 2018 weit Uber den empfohlenen
Werten des Haushaltserlasses.

Eine gealterte StraReninfrastruktur weist bei einem Anlagenabnutzungs-
grad von 62 % einen bilanziellen Reinvestitionsbedarf von tber 26 Mio. €
auf. Wedel muss den Anlagenabnutzungsgrad im Blick behalten. Zuneh-
mend Uberalternde Vermdgenswerte sollten nicht in einem Sanierungs-
oder Investitionsstau minden.

Der Schuldenstand wird sich bis 2023 auf voraussichtlich 99,6 Mio. € er-
héhen. Der Schuldendienst wird damit deutlich auf 187 € je Einwohner
anwachsen und finanzielle Spielrdume weiter einschranken. Wedel sollte
sich intensiver mit den Ergebnissen der LRH-Querschnittsprifung zum
Schuldenmanagement auseinandersetzen, um hier weitere Optimierungs-
potenziale zu erschlieflen.

Angesichts erwarteter Jahresdefizite, steigender Ausgaben, einer altern-
den Infrastruktur und anwachsender Schulden muss Wedel steuernde
Strategien fir eine solide Finanzlage entwickeln.
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Das Forderungsmanagement der Stadt Wedel kénnte effizienter sein.
Die Forderungsaufienstande betrugen im Durchschnitt von 2014 bis 2018
rd. 2,3 Mio. € oder 69 € pro Einwohner.

Die ohnehin negative Liquiditat wird durch die offenen Forderungen zu-
satzlich belastet. Mit Blick auf die Zahlungsfahigkeit der Stadt lieRe sich
die negative Liquiditdt um rd. 36 % verbessern, wenn die offenen Forde-
rungen weitgehend realisiert wirden.

Wedel muss jederzeit einen Uberblick (iber die Anzahl der Mahnverfahren
sowie die Héhe gemahnter Summen sicherstellen. Entsprechende Kenn-
zahlen sind zu entwickeln, um das Verwaltungshandeln zu dokumentieren
und zu optimieren.

Die Erfolgsquoten des Vollstreckungsdiensts sollten im Sinne einer wirt-
schaftlichen Aufgabenerfilllung regelmaRlig hinterfragt und optimiert wer-
den. Um Vollstreckungshandlungen unverzuiglich anzubinden, sollte Wedel
kiinftig auf wochentliche Mahnlaufe umstellen.

Der hohe Anteil an Wertberichtungen offener Forderungen ist bei der Li-
quiditatsplanung aufwandswirksam zu bericksichtigen.

Wirtschaftliches Arbeiten erfordert funktionsfahige Organisationsstruktu-
ren. Sie missen regelmafig hinterfragt und aktualisiert werden. Dabei
kommt den Fuhrungskraften eine wichtige Rolle zu.

Als wesentliches Steuerungsinstrument ist ein Geschéaftsverteilungsplan
zu erstellen. Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen sind zu aktua-
lisieren und sollten auf langstens 3 Jahre befristet werden.

Wedel begann bereits 1999 mit einem umfangreichen Zielfindungspro-
zess, der bis heute nicht abgeschlossen ist. Die in steuerungsrelevant und
nicht steuerungsrelevant eingeteilten Produkte des Haushalts blenden da-
bei ein erhebliches Haushaltsvolumen aus. Vorhandene Ziele und Kenn-
zahlen sind bislang zu wenig steuerungsgeeignet. Wedel hat hier Optimie-
rungsbedarf. Ziele und Kennzahlen sollten im Haushalt so hinreichend
definiert sein, dass ein aktives Steuern stadtischer Produkte mdglich wird.
Dieser Prozess ist mit einem aussagekraftigen und rechtskonformen Be-
richtswesen nach § 45¢ GO zu untermauern, das bislang fehlt.

Mit unterdurchschnittlichen 31 % hat Wedel starkes Optimierungspotenzial
bei der Umsetzungsquote baulicher Investitionen.

Wedel hat begonnen, den Sitzungsdienst neu zu organisieren. Die Stadt
sollte evaluieren, ob es so gelingt, die Kosten fir den Sitzungsdienst wei-
ter zu senken.
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Trotz eines gut aufgestellten Personalmanagements besteht in der Per-
sonalwirtschaft Optimierungs- und Handlungsbedarf. Mit 329 € je Ew. fal-
len die Personalaufwendungen gegeniber vergleichbar groflen Stadten
hoch aus.

Bei der Beziigeabrechnung weist Wedel mit 16,11 € je Personal-
Abrechnungsfall einen wirtschaftlichen Wert aus.

Ein pflichtiger Personalbericht wird jahrlich erstellt. Er ist jedoch stark op-
timierbar, da wesentliche Kennzahlen nicht enthalten sind. Gremien und
Flhrungsebene fehlen damit grundlegende Informationen, die steuernd
genutzt werden konnten.

Wedel hat erst 2020 eine Beurteilungsrichtlinie erlassen. Bis dahin lie} die
Stadt die Chance ungenutzt, den Beschaftigten ein regelmaliges Feed-
back zu geben. Mit Blick auf die laufbahnrechtlichen Beurteilungsvorgaben
fur Beamte ist zu begriRen, dass ab diesem Zeitpunkt ein korrektes Ver-
fahren sichergestellt ist.

Einer leistungsorientierten Bezahlung hat sich Wedel entzogen. Die als
Leistungsentgelt gedachten Mittel werden jahrlich pauschal ausgeschittet
und verfehlen eine motivierende Wirkung.

In den kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Wedel wird zu wenig
kostenrechnerisch gearbeitet.

Einheitliches und verbindliches Vorgehen beim Fihren der kostenrechnen-
den Einrichtungen fehlt. Die notwendigen Mindestanforderungen sollten
entsprechend der Arbeitshilfe des LRH definiert und zentral im Fachdienst
Finanzen, Bereich Controlling organisiert werden.

AuBer fir die ,Obdachlosenunterbringung” sind weder jahrliche Betriebs-
kostenabrechungen erstellt, noch Kosten und Entgelte nach wirtschaftli-
chen Grundsatzen bemessen worden. Die Gebuhren fiir die Stralenreini-
gung, den Bauhof, die Markte, den Wohnmobilabstellplatz und das
Parkdeck sind kiinftig kostendeckend zu kalkulieren.

Der Offentlichkeitsanteil fir die StraRenreinigung sollte neu berechnet
werden. AulRerdem sind die Kosten des Winterdiensts klnftig auf die Stra-
Renreinigungsgebihr umzulegen.

Fiar den Bauhof bedarf es zeitnah einer Kosten- und Leistungsrechnung.
Nur so kénnen erbrachte Bauhofleistungen in die Gebuhrenkalkulationen
einflieBen und refinanziert werden.

Wedel sollte im Zuge erforderlicher Kalkulationen ber die Héhe der kalku-
latorischen Zinsen neu entscheiden.
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Fehlende Kostenfortschreibungen, unberticksichtigte kalkulatorische Kos-
ten sowie fehlende interne Leistungsbeziehungen lassen Verluste entste-
hen. Sie sind letztlich aus allgemeinen Steuereinnahmen auszugleichen.

Werden die kostenrechnenden Einrichtungen ordnungsgemaf gefihrt,
konnte Wedel die Ertrage insgesamt um mehr als 0,5 Mio. € jahrlich ver-
bessern. Hinzu kdmen weitere Ertrage von dem Wohnmobilstellplatz und
aus einem angemessen festgesetzten kalkulatorischen Zinssatz.

Wedel hat den urspriinglich bis zum 31.12.2020 festgelegten Ubergangs-
zeitraum genutzt, um sich auf die neuen steuerrechtlichen Vorgaben
vorzubereiten. Haushalts- und Vertragsscreening wurden 2019 weitge-
hend abgeschlossen. Die Ergebnisse sind umfassend und nachvollziehbar
dokumentiert. Der Umstiegsprozess wurde vergleichsweise kostenintensiv
bewaltigt.

Die politischen Abwagungsprozesse stehen jedoch noch aus. Ortsrechtli-
che Regelwerke beispielsweise zu Parkgebuhren, Markten oder Raumnut-
zungen sind noch zu diskutieren. In Corona-Zeiten wird es den Gremien
dabei nicht leichtfallen, sich fir héhere Nutzungsentgelte zu entscheiden.
Zu treffende Entscheidungen werden sich aufgrund des zwischenzeitlich
bis zum 31.12.2022 verlangerten Ubergangszeitraums ab 2023 auf den
Haushalt auswirken.

Fir die freier gestaltbaren, internen Verfahrensablaufe blieb in Wedel bis-
lang zu wenig Zeit. Zentrale Verfahrensfragen, innerdienstliche Beziehun-
gen, Berichts- und Informationsvorgaben sowie Kontrollmechanismen,
sind noch optimierungsbediirftig. Insofern weist das zu erstellende Tax
Compliance Management-System (TCMS) noch deutliche Licken auf.
Wedel sollte diese Punkte nachdricklich verfolgen.
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Vergleichende Gesamtschau der Priifungsschwerpunkte
ELM Qu WED | lll/Tz.

Finanzen

Jahresabschliisse

Jahresergebnisse

Eigenkapitalverdnderungsgrad

Innenfinanzierungskraft

Investitionsdeckung

Anlagenabnutzung Stralennetz

Forderungen

offene Forderungen je Ew.

Forderungsorganisation

Forderungsveranderungen

Mahnwesen

Vollstreckung

Wertberichtigungen

Organisation

Geschéftsverteilung
DA/DV
Ziele/Steuerung

Berichtswesen

Krankenstand
BEM

Umsetzung Bauinvestitionen

Konsolidierung

Sitzungsdienst

Prozessaufwand

Personal

Kernverwaltung / Ew.

Abrechnungsaufwand

Personalbericht

Beurteilungsangelegenheiten
LOB
Frauenférderplan
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ELM QuU WED | lll/Tz.

Kostenrechnende Einrichtungen

Kostenrechnung

Internes Vorgehen

StraRenreinigungsgebihr

Stadtentwésserung

Obdachlosenunterbringung
Baubetriebshof

Marktwesen

Blicherei
VHS
Parkhauser

Offentliche Parkplétze

Ortsrecht
RechtmaRige Vorschriften

§ 2b UStG
Personal-/Beratereinsatz

Verfahrensstand

Tax Compliance

-** keine Datenerhebung

B kein Optimierungsbedarf geringer Optimierungsbedarf
maRiger Optimierungsbedarf I deutlicher Optimierungsbedarf
Il dringender Optimierungsbedarf
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Teil lll Einzelfeststellungen

1.1

1.2

Finanzlage

Die finanzielle Lage der Stadt Wedel wird als angespannt bewertet.
Die dauernde Leistungsfahigkeit ist aktuell nicht gegeben. Die Stadt
muss in den kommenden Jahren ihre bereits aufgenommenen An-
strengungen zur Haushaltskonsolidierung strategisch weiterfiihren.
Dabei sollte die Stadt Wedel auch das Ertragspotenzial kostenrech-
nender Einrichtungen mit 0,5 Mio. € ausnutzen. Die haushaltsrechtli-
chen Vorschriften zu internen Leistungsbeziehungen sind zu beach-
ten.

Allgemeines

Um die Finanzlage einer Kommune einschatzen und bewerten zu kénnen,
wird die dauernde finanzielle Leistungsfahigkeit untersucht. Sie ergibt sich
u. a. aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und gilt als gesi-
chert, wenn die Gemeinde in der Lage ist, ihren bestehenden Verpflich-
tungen nachzukommen, ihr Vermdgen pfleglich und wirtschaftlich zu ver-
walten sowie die Finanzierungskosten und Folgekosten bevorstehender
notwendiger Investitionen zu tragen.

Die finanzielle Lage analysiert der LRH Uber die Ergebnis-, Finanz- sowie
die Vermdgens- und Schuldenlage. Betrachtet wird auch, wie sich die fi-
nanzielle Lage nach den Prognosen der mittelfristigen Ergebnis- und Fi-
nanzplanung entwickelt. Beriicksichtigt wird darliber hinaus, ob die Stadt
sich aufRerhalb des Kernhaushalts finanziell betatigt (z. B. Beteiligungen).

Diese Prifung ist in Form einer Vergleichsprifung durchgefuhrt worden. In
die Prifung einbezogen sind die Stadte Elmshorn (Elm), Quickborn (Qu)
und Wedel (We). Innerhalb des Prifungszeitraums 2013 bis 2018 und des
Planungszeitraums 2019 bis 2023 fiihrten alle 3 gepriften Mittelstadte ihre
Haushaltswirtschaft doppisch.

Bei der Stadt Wedel lagen die Ergebnisse der Jahresabschlisse fir 2013
bis 2018 vor. Der Planungszeitraum 2019 bis 2023 wurde nach dem am
20.02.2020 von dem Rat beschlossenen Haushalt 2020 ausgewertet und
analysiert.

Ziel: Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Ertrage die
Hohe des Gesamtbetrags der Aufwendungen erreicht oder Ubersteigt. Das
Jahresergebnis (der Saldo aus dem Gesamtbetrag der Ertrdge und dem
Gesamtbetrag der Aufwendungen) fallt dann positiv aus. Dies bedeutet,
dass der Haushalt die Finanzierungs- und Folgekosten von bisher ge-
troffenen finanziellen Entscheidungen tragen kann.

TOP 12
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1.2.1

Entwicklung der Jahresergebnisse
Die Jahresabschlisse im Priifungszeitraum 2013 bis 2018 schlieen nicht
alle mit positivem Ergebnis ab. Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich

konnte nicht fur alle Jahre im Prifungszeitraum erreicht werden.

Jahresergebnisse im Priifungszeitraum in Mio. €

2013 2014 2015 2016 2017 2018

-7,23 -5,38 0,02 0,02 2,78 -4,48

Abzulesen ist, dass nach den Jahresergebnissen im Priifungszeitraum ein
Defizit von 14,3 Mio. € aufgelaufen ist.

Nach der beschlossenen Haushaltssatzung 2020 wird der erforderliche
Haushaltsausgleich ebenfalls nicht fir alle Jahre im Planungszeitraum er-

reicht werden konnen.

Jahresergebnisse im Priifungszeitraum in Mio. €

2019 2020 2021 2022 2023

0,69 -4,92 -4,03 -4,36 -4,01

Lediglich das Planungsjahr 2019 weist noch einen Jahresuberschuss aus.
Das zu erwartende Defizit im Planungszeitraum belauft sich danach auf
16,6 Mio. €. Mit dem aufgelaufenen Defizit des Prifungszeitraums von
14,3 Mio. € ergibt sich damit ein voraussichtliches Gesamtdefizit im Pri-
fungs- und Planungszeitraum von 30,9 Mio. €. Damit setzt sich die desola-
te Haushaltslage der Stadt Wedel fort.

Nach dem Erlass zur Aufstellung der Haushaltsplane der Kommunen fir
das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltserlass 2020) wird der Gewerbesteu-
erumlagesatz ab 2020 abgesenkt. Durch den Wegfall des Finanzierungs-
beitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds ,Deutsche Einheit*
und dem Wegfall der Erhéhung fiir den Solidarpakt betragt der Gewerbe-
steuerumlagesatz ab 2020 35 %. Der abgesenkte Gewerbesteuerumlage-
satz nach dem Haushaltserlass 2020 ist in der Haushaltsplanung 2020 der
Stadt Wedel fur die mittlere Ergebnis- und Finanzplanung entsprechend
bertcksichtigt. Der Haushalt 2020 der Stadt Wedel wird auf Basis der ge-
planten Gewerbesteuerertrage 2019 damit um 1,8 Mio. € jahrlich entlastet.

Im Prifungs- und Planungszeitraum ist der Haushaltsausgleich von der
Stadt Wedel fiir viele Jahre verfehlt. Eine generationengerechte Haus-
haltsfiihrung erreicht die Stadt Wedel nicht.

TOP 12
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1.2.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Ausbau und Erhalt der kommunalen Infrastruktur spiegelt sich im An-
lagevermdgen der Kommune wider. Nur wenn das Eigenkapital entspre-
chend zunimmt, kann das Verhaltnis der Finanzierung des Vermoégens der
Kommune durch Eigenkapital und Fremdkapital gewahrt bleiben.®

Deshalb betrachtet der LRH u. a., wie sich das Eigenkapital und die
Eigenkapital- und Fremdkapitalquote im Prifungszeitraum entwickelt
haben. Zunachst wird analysiert, wie sich das Eigenkapital im Prifungs-
zeitraum entwickelt hat. Dazu wird das in der jeweiligen Bilanz des Jah-
resabschlusses ausgewiesene Eigenkapital in Bezug zum Eigenkapital der
Eréffnungsbilanz gesetzt. Der sich daraus ergebende Eigenkapitalveran-
derungsgrad zeigt, wie sich das Eigenkapital im Prifungszeitraum und
auch zum festgestellten Wert in der Eréffnungsbilanz entwickelt hat:

Eigenkapitalveranderungsgrad

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Elmshorn 0,99 0,97 1,03 1,02 1,12 1,22
Quickborn 0,94 0,94 0,96 0,96 0,96 0,95
Wedel 0,71 0,64 0,65 0,65 0,68 0,63

Der Eigenkapitalveranderungsgrad spiegelt fir die Stadt Wedel die erwirt-
schafteten Jahresfehlbetrage im Prifungszeitraum wider. Es kann danach
abgelesen werden, dass das Eigenkapital im Vergleich von 2013 zu 2018
deutlich gesunken ist. Lediglich 2015 bis 2017 kann mit den positiven Jah-
resergebnissen ein leichter Anstieg des Eigenkapitals gesehen werden.
Mit den aufgelaufenen Defiziten am Ende des Prufungszeitraums fiel der
Eigenkapitalveranderungsgrad ab und der Eigenkapitalwert liegt noch
deutlicher unter dem in der Erdffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapi-
talwert.

Damit gelang es der Stadt Wedel, seit Umstieg auf die Doppik nicht das
Eigenkapital zu erhéhen. Durch das im Planungszeitraum 2019 bis 2023
geplante Gesamtdefizit wird das Eigenkapital der Stadt Wedel weiter sin-
ken.

Betrachtet man den niedrigen Eigenkapitalveranderungsgrad zu Beginn
des Prifungszeitraums und wie er sich entwickelt hat, stellt sich die deso-
late Haushaltslage der Stadt Wedel nicht erst seit ,gestern” so dar. Sie
zeigt vielmehr eine Uber einen langeren Zeitraum andauernden Verzehr
des Eigenkapitals. Daran andert auch eine dem Grunde nach vorhandene
»Vollkostenrechnung® nichts (siehe Tz. 1.8).

8 Erlauterungen zu § 26 Abs. 5 GemHVO-Doppik, Buchstabe h).
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1.3

Der geringe Eigenkapitalveranderungsgrad ist aus Sicht des LRH mit Blick

auf die nachstehende Eigen- und Fremdkapitalquote negativ zu bewerten.

Aus dem Verhaltnis des Eigen- zum Fremdkapital kann u. a. abgeleitet

werden, wie das Vermogen der Stadt Wedel finanziert wurde. Dazu wurde

das Verhaltnis des Eigen- und des Fremdkapitals in Quoten wie folgt er-

mittelt:

¢ Eigenkapitalquote = Eigenkapital (Kontengruppe 20): Bilanzsumme;

o Fremdkapitalquote = Sonderposten fiir Geblhrenausgleich (Kontenart
234) + Ruckstellungen (Kontengruppen 25 bis 28) + Verbindlichkeiten
(Kontenklasse 3) : Bilanzsumme.

Die sich daraus ergebenden Eigenkapital- und Fremdkapitalquoten der
3 gepruften Mittelstadte zeigen dabei folgenden Verlauf:

Eigenkapitalquote (EKQ) und Fremdkapitalquote (FKQ) in %:

2013 2014 2015 2016 2017 2018
EKQ 24 23 23 23 25 26
Eim FKQ 48 50 50 51 50 49
EKQ 41 40 40 40 40 37
Qu FKQ 38 39 39 39 40 45
EKQ 29 24 24 23 24 22
e FKQ 45 49 50 51 51 51

Die sinkende Eigenkapitalquote bei gleichzeitig steigender Fremdkapital-
quote bewertet der LRH kritisch. Spiegelt doch die abfallende Eigenkapi-
talquote die Uberwiegend negativen Jahresergebnisse wider. Mit Blick auf
den Planungszeitraum werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskredi-
ten steigen, bei gleichzeitig erwarteten Jahresfehlbetragen. Das Verhaltnis
des Eigenkapitals zum Fremdkapital wird sich voraussichtlich zu Unguns-
ten des Eigenkapitals weiter verschieben. Das sich verdndernde Quoten-
verhaltnis ist jedoch nicht nur eine beliebige Kennzahl.

Mit der steigenden Verschuldung steigt ebenfalls der zu leistende Schul-
dendienst (siehe auch Tz. 1.5.1). Im Vergleich zu 2018 wird er Gber 2022
hinaus den Handlungsspielraum der Stadt Wedel um jahrlich 1,0 Mio. €
einschranken.

Entwicklung der wichtigsten Ertrage und der Aufwendungen

Die Ertrage und Aufwendungen bestimmen maRgeblich, wie sich die Jah-
resergebnisse der Kommunen entwickeln. Nicht alle Ertrage und Aufwen-
dungen sind mit entsprechenden Ein- und Auszahlungen verbunden. Auch
die sogenannten nicht zahlungswirksamen Ertrdge und Aufwendungen
werden beriicksichtigt. Durch die Ertrage und Aufwendungen werden der
Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen einer Kommune
dargestellt. Der Verlauf der wichtigsten Ertrage und der Verlauf von Auf-
wendungen wurden naher betrachtet.

TOP 12



LRH Pr 1885/2019 Uberdrtliche Priifung 2019 Seite 22
30. September 2021 der Stadt Wedel
1.3.1 Entwicklung der wichtigsten Ertrage

Zunachst wurden die Ertrage aus Steuern und ahnlichen Abgaben be-

trachtet. Dabei wurden die folgenden 3 Gruppen gebildet:

o Netto-Gewerbesteuer: Aufkommen aus der Gewerbesteuer abzuglich
Gewerbesteuerumlage,

¢ Gemeinschaftssteuern: Anteile der EKSt und USt, Leistungen nach
Familienleistungsausgleich,

e Ubrige Steuern: Aufkommen der Grundsteuer A und B, Hunde- und
Vergniigungssteuer sowie ggf. weitere kommunale Steuern.

Dabei entwickeln sich die Ertrage aus Steuern und ahnlichen Abgaben wie
folgt:

Entwicklung der wichtigsten Einnahmequellen

Mio. €
30

25

20

15

10

5

0 T T T T T T T T )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

—— Netto-Gewerbesteuer —%— Gemeinschaftssteuermn Ubrige Steuern

Quelle: Landesrechnungshof Schleswig-Holstein

Die Gewerbesteuerertrage (Netto) zeigen deutliche Schwankungen im
Prufungszeitraum. Die schwankenden Gewerbesteuerertrdge sind durch
einmalige Gewerbesteuererstattungen bzw. -nachzahlungen meistens
gréRerer Steuerpflichtiger begriindet. Uberwiegend liegen die Ertréage der
Netto-Gewerbesteuer unter denen der Gemeinschaftssteuern. Damit ist
die durch die Stadt Wedel selbst unmittelbar beeinflussbare Einnahme-
quelle aufkommensschwacher.

Allerdings ist der unmittelbare Einfluss durch die Stadt auch begrenzt.
Werden Betriebe von Gewerbesteuerzahlern eingegliedert, umstrukturiert,
verlagert oder im unglinstigsten Fall geschlossen, drohen Ausfalle bei der
Gewerbesteuer. Ganz abgesehen von konjunkturellen Verldufen. Die in
der obigen Grafik dargestellten, schwankenden Gewerbesteuerertrage im
Prufungszeitraum belegen dies.
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Deshalb sollten die beiden wichtigsten Einnahmequellen weiter besonders
im Blick gehalten werden. Zeichnen sich spurbare Einnahmeverluste bei
nur einer der beiden Ertragsarten ab, wird die Stadt Wedel weiter gezwun-
gen sein gegenzusteuern.

Denn schon jetzt gelingt der Stadt Wedel der erforderliche Haushaltsaus-
gleich nicht durchgangig. Ganzheitliche Konsolidierungspotenziale sind
bisher nicht erkennbar ermittelt worden. Dies kann durch eine strategische
Haushaltskonsolidierung erfolgen. Eine strategische Haushaltskonsolidie-
rung macht u. a. aber auch Produktkritik notwendig. Mit dieser wird ..., der
Wirkungsbeitrag eines Produktes oder eines Projektes zur Erreichung stra-
tegischer Ziele erfasst und damit das Verhdltnis von Ressourceneinsatz
und Zielerreichungsgrad hinterfragt“.® Wedel sollte fiir die Produkte ihres
Haushalts im Bedarfsfall zeithah Konsolidierungspotenziale auch auf der
Aufwandsseite ermitteln.

Die begonnene Haushaltskonsolidierung sollte strategisch fortgefiihrt wer-
den. Damit kdnnte die Stadt Wedel ihren finanziellen Spielraum wiederer-
langen und ggf. erhalten.

Die Ubrigen Steuern (wie z. B. Grundsteuer A und B, Vergniigungssteuer,
Hundesteuer) nehmen von der Héhe her eine gleichbleibende, aber eher
untergeordnete Rolle ein.

Wie der Grafik enthommen werden kann, stellen neben der Gewerbesteu-
er auch die Gemeinschaftssteuern eine wichtige Einnahmequelle der Stadt
Wedel dar. Nachfolgend wird daher naher auf die grote Position der Ge-
meinschaftssteuern, den Anteilen an der Einkommensteuer, die Struktur
der Gewerbesteuerzahler und den Netto-Deckungsmitteln eingegangen.

Anteile an der Einkommensteuer

Bei allen 3 gepriften Mittelstddten haben sich die Einnahmen aus den
Gemeinschaftssteuern positiv entwickelt. Dabei macht der Anteil an der
Einkommensteuer neben der Gewerbesteuer die grofite Position aus.
Nachstehend ist dargestellt, wie sich die Ertrdge der Anteile an der Ein-
kommensteuer im Prifungszeitraum im Vergleich der 3 gepriiften Mittel-
stadte entwickelt haben:

Anteile an der Einkommensteuer in Mio. €

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Elmshorn 17,64 18,05 19,28 19,95 21,75 23,04
Quickborn 9,75 9,98 10,66 11,03 12,03 12,62
Wedel 14,09 14,73 15,63 16,35 17,95 17,94

9 KGSt-Handbuch Nr. 21/2014 Strategische Haushaltskonsolidierung.
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Die Zuwéachse bei den Anteilen an der Einkommensteuer sind in allen
3 Mittelstadten zu erkennen.

Betrachtet man die Anteile an der Einkommensteuer je Einwohner, werden
allerdings Unterschiede sichtbar:

Anteile an der Einkommensteuer in €/Ew

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Elmshorn 371,17 378,09 401,79 408,29 441,13 463,28
Quickborn 488,43 495,14 519,54 532,82 576,93 597,31
Wedel 443,21 456,22 477,60 494,50 538,56 536,65

Hier zeigt sich, dass die Stadt Wedel unter dem Niveau der Anteile an der
Einkommensteuer der Stadt Quickborn liegt, aber auch deutlich tber dem
Niveau der Stadt Elmshorn. Ein Grund dafiir veranschaulicht eine Statistik
Uber Lohn- und Einkommensteuer fiir 2016 der Statistischen Amter des
Bundes und der Lander:

Lohn- und
Gesamtbetrag Lohn- und Ein-
Stadte Einkommen- .
der Einkiinfte kommensteuer
steuerpflichtige
Anzahl Tausend € Tausend €

Elmshorn 24.215 852.845 138.270
Quickborn 10.843 532.055 109.634
Wedel 17.595 701.964 131.940

Quelle: Statistische Amter des Bundes und der Lénder, Deutschland, 2021.

Zwar fallen die Anzahl der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen, der
Gesamtbetrag der Einklinfte sowie die Lohn- und Einkommensteuer in der
Stadt Wedel geringer als in EImshorn aus.

Betrachtet man jedoch die durchschnittliche Hohe der Einkiinfte in den
3 gepriuften Mittelstadten ergibt sich folgendes Bild:

durchschnittliche Héhe der Einkiinfte je Lohn- und
Stadte Einkommensteuerpflichtigen
€
Elmshorn 35.220
Quickborn 49.069
Wedel 39.896

Die durchschnittliche Hohe der Einklinfte in der Stadt Wedel fallt jedoch
héher aus als in der Stadt EImshorn. Diese vergleichsweise hdheren Pro-
Kopf-Einkiinfte wirken unmittelbar auf die zugewiesenen Lohn- und Ein-
kommensteueranteile. Sie belaufen sich aktuell auf 20 % des &rtlichen
Aufkommens.
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Struktur der Gewerbesteuerzahler

Neben den Anteilen an der Einkommensteuer zahlt die Gewerbesteuer mit
zu den wichtigen Einnahmequellen der Kommunen. Betrachtet wird vom
LRH deshalb auch die Struktur der Gewerbesteuerertrage. So kann einge-
schatzt werden, wie sich diese aus der Anzahl der festgesetzten Gewer-
besteuerfalle zusammensetzen. Nach Angaben der Stadt Wedel zeigt sich
folgende Struktur der Gewerbesteuerzahler insgesamt und der grof3en
Gewerbesteuerzahler:

Struktur der Gewerbesteuerzahler

Haushaltsjahr 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Anzahl festgesetzter

Gewerbesteuerfalle, 816 823 861 875 891 917
davon

bis 25.000 € 631 620 642 663 692 690
bis 100.000 € 41 54 52 49 67 55
bis 300.000 € 10 6 15 13 11 18
bis 500.000 € 0 2 6

bis 1.500.000 € 6 4

Uber 1.500.001 € 4 2 4

Die Anzahl festgesetzter Gewerbesteuerfalle ist im Prufungszeitraum ge-
stiegen. Zu beachten ist bei den Gewerbesteuerertragen der Anteil der
Gewerbesteuerpflichtigen, die mehr als 300.000 € zahlen (grof’e Gewer-
besteuerzahler):

Anteil der groBen Gewerbesteuerzahler an den

Gewerbesteuerertragen

Gewerbesteuerertrage der .
Haushalts- | Gewerbesteuerertrag Anteil

. L groBen Gewerbesteuerzahler .
jahr in Mio. € L in %

in Mio. €

2013 21,99 16,05 73,0
2014 21,20 16,71 78,8
2015 21,90 15,30 69,9
2016 31,02 26,84 86,5
2017 31,70 24,39 76,9
2018 17,22 10,22 59,3

Generell ist festzustellen, dass die Gewerbesteuerertrage stark schwan-
ken. Besonders deutlich wird dies in 2016 und 2017. Hier stiegen die Ge-
werbesteuerertrage durch Steuernachzahlungen deutlich gegeniiber den
anderen Haushaltsjahren. Dies birgt auch fir die Stadt ein gewisses Pla-
nungsrisiko. Im Zuge der Haushaltsaufstellung hat Wedel dabei jeweils die
gebotene Sorgfalt walten lassen. Insbesondere die Planansatze der Ge-
werbesteuerertrage der mittleren Ergebnis- und Finanzplanung sind nicht
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mit den prognostizierten Steigerungsraten des aktuellen Haushaltserlas-
ses geplant worden.

Die groflen Gewerbesteuerzahler tragen zu einem erheblichen Teil der
Gewerbesteuerertrage bei. Dies bedeutet eine finanzielle Abhangigkeit
von wenigen groRen Gewerbesteuerzahlern. Bei Ausfallen groRer Gewer-
besteuerzahler konnen finanzielle Risiken durch Ertragsausfalle entstehen.
Der Vergleich der gepruften Mittelstadte zeigt folgende Anteile der grof3en
Gewerbesteuerzahler:

Prozentuale Anteile der groRen Gewerbesteuerzahler an den

Gewerbesteuerertragen in %

@ 2013 bis
Haushaltsjahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 2018
Elmshorn 60 57 55 52 54 66 57
Quickborn 74 70 58 65 59 46 62
Wedel 73 79 70 87 77 59 74

Fir die Stadt Wedel ergibt sich ein durchschnittlicher Anteil am Steuerauf-
kommen grofl’er Gewerbesteuerzahler von 74 %. Im Vergleich der gepruf-
ten Mittelstéadte ist deren durchschnittlicher Anteil (noch) am hdchsten.
Dies liegt vor allem an den hohen Anteilen, die groRe Gewerbe-
steuerzahler 2013 bis 2017 am Gesamtaufkommen hatten. Der um 18 %
gesunkene Anteil in 2018 verschlechterte die Einnahmesituation der Stadt
um 14 Mio. € erheblich. Generell ist festzuhalten, dass das Bild in allen
Kommunen ahnlich ist. Auch wenn prozentual leichte Unterschiede er-
kennbar sind, wird regelmaflig der Hauptanteil der Gewerbesteuerertrage
von wenigen Gewerbesteuerzahlern erbracht. Wedel gelang es in den letz-
ten Jahren, die Gruppe der Gewerbesteuerpflichtigen zwischen 25.000 €
und 300.000 € zu starken. Insbesondere die groRen Gewerbesteuerzahler
sollten von der Stadt Wedel weiter im Blick gehalten werden.

Netto-Deckungsmittel

Neben den Einnahmen aus der Gewerbesteuer stehen der Stadt Wedel
weitere Einnahmen als allgemeine Deckungsmittel zur Verfigung. Diese
bieten einen Anhalt Uber die allgemeine Finanzausstattung der gepriften
Mittelstadte. Ermittelt werden die Netto-Deckungsmittel aus den Steuerer-
tragen und Ertrdgen aus Schlisselzuweisungen und Fehlbetragszuwei-
sungen, abziglich der Aufwendungen fir Gewerbesteuer- und Kreisum-
lage. Wie sich die Netto-Deckungsmittel im Vergleich der anderen gepruf-
ten Mittelstadte entwickelt haben, ist nachstehenden Tabellen zu entneh-
men:
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1.3.2

Allgemeine Deckungsmittel in Euro/Ew. im Priifungszeitraum

@ 2013 bis
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
Elm | 802,95| 838,28| 907,36| 784,85| 983,48|1.062,95 896,65
Qu [1.030,99| 799,34 | 822,80|1.030,21| 956,94 | 987,59 937,98
We 802,53 | 887,07 | 900,00]1.179,96 | 1.205,00 | 850,46 970,84

Allgemeine Deckungsmittel in Euro/Ew. im Planungszeitraum

@ 2019 bis
2019 2020 2021 2022 2023 2023
Elm 1.032,17| 1.066,93| 1.106,75| 1.130,02| 1.156,73 1.098,52
Qu 1.244,16| 1.342,71| 1.339,58| 1.366,04| 1.396,53 1.337,80
We 1.08517| 1.146,41| 1.190,60| 1.366,06 | 1.217,86 1.201,22

Die schwankenden Gewerbesteuerertrage beeinflussen ablesbar die all-
gemeinen Deckungsmittel. So sanken die Gewerbesteuerertrdge von
31,7 Mio. € (2017) auf 17,2 Mio. € (2018) um mehr als 14 Mio. € ab. Ent-
sprechend sanken die allgemeinen Deckungsmittel von 1.205 €/Ew auf
850 €/Ew.

Die Tabellen zeigen, dass die Stadt Wedel im Vergleich der gepriiften Mit-
telstaddte mit allgemeinen Deckungsmitteln gut ausgestattet ist. Dies wird
auch im kommunalen Finanzausgleich deutlich. Hier zahlte die Stadt We-
del im Prufungszeitraum durchgéangig eine Finanzausgleichsumlage.

Trotz dieser vergleichsweise komfortablen Situation gelang es Wedel nicht
durchgangig, den Haushalt auszugleichen. Auch fir den Planungszeitraum
werden weitere Fehlbetrage erwartet.

Entwicklung der Aufwendungen

Neben den Ertrdgen wird das Jahresergebnis auch durch die Hohe der
Aufwendungen des Haushaltsjahres beeinflusst. In der Stadt Wedel haben

sich die Aufwendungen im Prifungszeitraum wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Gesamtaufwendungen in Mio. €

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gesamtaufwendungen 86,2 84,0 85,4 95,6 96,7 92,0
Veranderung Vorjahr

in % -2 2 12 1 -5
nachrichtlich: Ge-
samtertrage 78,9 78,7 85,5 95,7 99,5 87,6

Die Gesamtaufwendungen sind im Prifungszeitraum insgesamt um
6,2 Mio. € angestiegen. Betrachtet man die Aufwendungen nach der Auf-
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wandsart, veranderten diese sich im Vergleich von 2013 und 2018 wie

folgt:

o die Personalaufwendungen inkl. der Versorgungsaufwendungen von
16,4 Mio. € (2013) um 2,2 Mio. € auf 18,6 Mio. € (2018).

o die Aufwendungen fiur Sach- und Dienstleistungen von 9,6 Mio. €
(2013) um 1,5 Mio. € auf 11,1 Mio. € (2018). Die wesentlichen Anteile
bei den Sach- und Dienstleistungen entfallen wiederum auf Aufwen-
dungen fir die Unterbringung von Flichtlingen sowie auf Aufwendun-
gen fur Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstiicken und bauli-
chen Anlagen.

e die Transferaufwendungen (ohne Gewerbesteuer-, Kreis- und Finanz-
ausgleichsumlagen) von 9,2Mio.€ (2013) um 1,2 Mio.€ auf
10,4 Mio. € (2018). Hier entfallen die wesentlichen Anteile auf die lau-
fenden Zuschisse an freie Trager von Kindertageseinrichtungen.

Betrachtet man die Aufwendungen nach Produktbereichen mit den hochs-
ten Steigerungen von 2013 auf 2017, ergibt sich folgendes Bild:

Steigerungen nach Produktbereichen in Mio. €

Produktbereich 2013 2018 Saldo in %
Zentrale Verwaltung 23,3 24,2 0,9 4
Schule und Kultur 13,1 15,2 2,1 16
Soziales und Jugend 12,8 15,6 2,8 25

Die grofite prozentuale Steigerung ist im Produktbereich Soziales und Ju-
gend zu erkennen. Gefolgt von den Produktbereichen Zentrale Verwaltung
und Gestaltung der Umwelt.

Es ist festzustellen, dass die Aufwendungen im Prifungszeitraum insge-
samt gestiegen sind. Dies wirkt sich bei den zahlungswirksamen Aufwen-
dungen auch in den Auszahlungen in der Finanzrechnung aus (siehe
Tz. 1.4.1).

Den erheblich gestiegenen Aufwendungen der Stadt Wedel standen im
Vergleich aber nicht immer kongruent wachsende Ertrage gegeniber.
Somit konnte die Stadt Wedel nicht fur jedes Haushaltsjahr im Prifungs-
zeitraum den erforderlichen Haushaltsausgleich erreichen. Problematisch
wird es, wenn Aufwendungen bei gleichzeitig stagnierenden oder sinken-
den Ertragen weiter steigen.

Insbesondere durch den bilanziellen Reinvestitionsbedarf von 26 Mio. €
beim StralRennetz der Stadt Wedel bestehen aus Sicht des LRH erheb-
liche Risiken fur die Aufwandseite. Und auch die Finanzierungs- und Fol-
gekosten, z. B. der Investitionen in die stadtischen Schulen und Verkehrs-
flachen, werden die Aufwandseite weiter ansteigen lassen. Hier wird die
Stadt Wedel gefordert sein, steuernd auf Ertrag- und Aufwandseite einzu-
greifen.
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1.4.1

Liquiditat umschreibt die Fahigkeit einer Kommune, ihren bestehenden
Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukom-
men. In der Praxis bedeutet dies, die Zahlungen zu leisten, die im tag-
lichen Geschaft anfallen. In der Finanzrechnung werden samtliche Zah-
lungsstrome nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Die Zu-
oder Abgange liquider Mittel werden mit ihr dargestellt.

Zu betrachten ist insbesondere der Saldo aus laufender Verwaltungstatig-
keit (Differenz zwischen laufenden Ein- und Auszahlungen). Er zeigt, in-
wieweit liquide Mittel aus dem laufenden Betrieb der Verwaltung erwirt-
schaftet werden. Dieser Zahlungsmitteliberschuss steht letztlich zur
Finanzierung weiterer Aktivitdten der Kommune zur Verfligung.

Neben der Hohe der Einzahlungen beeinflusst auch die Hohe der Auszah-
lungen den Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit. Daher betrachtet der
LRH u. a. auch, wie sich die bereinigten Auszahlungen im Vergleich zu
den Uber dem jeweiligen Haushaltserlass empfohlenen Eckwerten entwi-
ckeln.

Bereinigte Auszahlungen

Die bereinigten Auszahlungen entwickeln sich ahnlich zum steigenden
Verlauf der Aufwendungen. Ermittelt werden die bereinigten Auszahlun-
gen, indem von den gesamten Auszahlungen aus der laufenden Verwal-
tungstatigkeit die ausgezahlten allgemeinen Umlagen und Finanzaus-
gleichsumlagen sowie die Gewerbesteuerumlage abgezogen werden.

In der Stadt Wedel sind die bereinigten Auszahlungen im Prifungs-
zeitraum gestiegen:

Entwicklung der bereinigten Auszahlungen 2013 bis 2018 in Mio. €

2013 2014 2015 2016 2017 2018

bereinigte
42,2 40,1 39,1 451 43,5 46,2
Auszahlungen

Veranderung Vorjahr
in % -5,0 -2,3 15,2 -3,5 6,2
Empfehlung laut

<=10| <=10| <= 25| <=25|<=15
Haushaltserlass in %

Insgesamt stiegen die bereinigten Auszahlungen von 2013 bis 2018 um

4 Mio. €. In den Auszahlungsarten entsprechend den Aufwandsarten

(Tz. 1.3.2) im Vergleich von 2013 und 2018 wie folgt:

e Personal- und Versorgungsauszahlungen von 15,3 Mio. € (2013) um
3,2 Mio. € auf 18,5 Mio. € (2018),
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e Auszahlungen fir Sach- und Dienstleistungen von 10,2 Mio. € (2013)
um 1,2 Mio. € auf 11,4 Mio. € (2018),

e Transferauszahlungen (ohne Gewerbesteuer-, Kreis- und Finanzaus-
gleichsumlagen) von 9,1 Mio. € (2013) um 2,8 Mio. € auf 11,9 Mio. €
(2018).

Der Stadt Wedel gelang es bis auf 2016 und 2018 die bereinigten Auszah-
lungen zu senken. Dies wurde auch durch den Wegfall der Beteiligung an
den Unterkunftskosten im Bereich der Grundsicherung fir Arbeitssuchen-
de nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB Il) ab 2015 begiins-
tigt. Im Rahmen der Neuordnung des Finanzausgleichs zum 01.01.2015
entfiel der stadtische Anteil. Die Stadt Wedel wurde um ca. 0,6 Mio. € jahr-
lich entlastet.

Auffallig ist, dass die Auszahlungen fir die Sach- und Dienstleistungen im
Vergleich von 2013 und 2018 lediglich um 1,2 Mio. € angestiegen sind.
Unter die Auszahlungen fir die Sach- und Dienstleistungen fallen z. B.
auch die Auszahlungen fir die Unterhaltung von Gebauden, Straflien,
Platzen, Wegen und technischen Anlagen.

In der Ubersicht iber umgesetzte MaRnahmen aus den Konsolidierungs-
paketen | und Il und deren Auswirkung auf die Haushaltsjahre 2014 bis
2020 des Haushaltsplans 2020 (Seite 18 ff.) der Stadt Wedel, wird u. a. fir
den Bereich der Gemeindestralten die Reduzierung der Unterhaltungs-
aufwendungen dargestellt. Danach belaufen sich die kumulierten Min-
deraufwendungen auf Uber 2,1 Mio. €, die sich auch in entsprechend ge-
ringeren Minderauszahlungen widerspiegeln. Auch im Bereich des
Gebaudemanagements sind die Bauunterhaltungsmittel danach reduziert
worden.

Die reduzierten Unterhaltungsmittel fir Gebaude und Gemeindestrallen
sind vom LRH nicht ndher untersucht worden. Sollte die Stadt Wedel je-
doch ihren Haushalt zulasten ihres Vermogens konsolidieren, wird dies
vom LRH kritisch bewertet. Vermdgensgegenstande sind pfleglich und
wirtschaftlich zu verwalten'0. Dazu zahlt auch die Unterhaltung und In-
standsetzung von Vermdgensgegenstanden.

Aufgeschobene Unterhaltungs- und Instandsetzungsauszahlungen kénnen
rein rechnerisch dem Einhalten von Steigerungsraten bei den bereinigten
Auszahlungen dienen. Zwangslaufig kénnte jedoch ein Unterhaltungs- und
Sanierungsstau entstehen, der auch wieder aufgeldst werden muss und zu
entsprechend hohen Aufwendungen und Auszahlungen flhren kann.

Mit dem jahrlichen Haushaltserlass des Innenministeriums wird den Kom-
munen eine moderate Ausgabenbegrenzung empfohlen. Vor dem Hinter-
grund der aufgezeigten Risiken der Aufwandseite, die sich in der Regel
auch auf die Hohe der Auszahlungen auswirken, sollte die Stadt Wedel

10 § 88 Abs. 2 Gemeindeordnung fiir Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung -GO-) in der
Fassung vom 28.02.2003, GVOBI. Schl.-H. S. 57, zuletzt gedndert durch Art. 1 des Ge-
setzes vom 07.09.2020, GVOBI. Schl.-H. S. 514.
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1.4.2

kiinftig die empfohlenen Steigerungsraten der bereinigten Auszahlungen
beachten, allerdings nicht zulasten ihrer Vermégensgegenstande.

Innenfinanzierungskraft

In der Finanzrechnung werden samtliche Zahlungsstrome nach dem Kas-
senwirksamkeitsprinzip abgebildet. Die Zu- oder Abgange liquider Mittel
werden mit ihr dargestellt. Zu betrachten ist insbesondere der Saldo aus
laufender Verwaltungstatigkeit (Differenz zwischen laufenden Ein- und
Auszahlungen). Er zeigt, inwieweit liquide Mittel aus dem laufenden Be-
trieb der Verwaltung erwirtschaftet werden. Dieser Zahlungsmittel-
Uberschuss steht letztlich zur Finanzierung weiterer Aktivitdten der Kom-
munen zur Verfugung. Allerdings kénnen die Kommunen nicht uneinge-
schrankt Uber diese Mittel verfiigen. Zunachst missen die ordentlichen
Tilgungszahlungen abgezogen werden. Die so ermittelte Innenfinanzie-
rungskraft dient als Gradmesser fur die finanzielle Leistungsfahigkeit der
Kommune.

Die Entwicklung der strukturellen Innenfinanzierungskraft der 3 gepriften
Mittelstadte ist nachstehend dargestellt:

Innenfinanzierungskraft im Priifungszeitraum in €/Ew

@ 2013 bis
Haushaltsjahr 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 2018
Elm -35 6 67 -1 167 | 195 66
Qu 198 -45 9| 147 36 -7 56
We -285| -126 75| 351 148 | -255 -15

Innenfinanzierungskraft im Planungszeitraum in€/Ew

@ 2019 bis
Haushaltsjahr 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2023
Elm 20 -1 -15 -1 6 2
Qu 52| 113 36 45 43 58
We -211] -251| -136] -148] -140 -177

Die strukturelle Innenfinanzierungskraft der Stadt Wedel zeigt im Durch-
schnitt des Prifungszeitraums mit -15 €/Ew im Vergleich den niedrigsten
Wert. Nach den abgezogenen Tilgungszahlungen verflgt die Stadt Wedel
im Prufungszeitraum rechnerisch damit tUber keine finanziellen Mittel, um
weitere Aktivitdten zu finanzieren. Fir den gesamten Planungszeitraum
gelingt dies der Stadt Wedel voraussichtlich ebenfalls nicht.

Damit werden voraussichtlich vertraglich eingegangene Zahlungsverpflich-
tungen von der Stadt Wedel aus eigener finanzieller Kraft nicht bedient
werden konnen. Eine dramatische Situation, da zu erwarten ist, dass Kre-
dittilgungen mit Kassenkrediten finanziert werden.
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Im Vergleich der strukturellen Innenfinanzierungskraft aus Uberdrtlichen
Prifungen anderer Mittelstadte zeigen sich teilweise deutliche Unterschie-

de:
Vergleich der Innenfinanzierungskraft in € je Ew

22013 22013 22013

bis 2018 bis 2018 bis 2017
Elmshorn 66 Geesthacht 10 Ahrensburg 176
Quickborn 56 Itzehoe 142 Bad Oldesloe 99
Wedel -15 Reinbek 146 Bad Schwartau 89
Kaltenkirchen 148

Die strukturelle Innenfinanzierungskraft macht im Vergleich deutlich, dass
die Stadt Wedel rechnerisch im Durchschnitt Uber keine Mittel zur Finan-
zierung weiterer ,freier” Aktivitaten verfigt. Mit Blick auf den Planungszeit-
raum wird sich diese desolate Situation der Stadt Wedel fortsetzen. Ziel
der Stadt Wedel muss es sein, wieder einen finanziellen Spielraum zu er-
langen. Umso bedeutsamer wird das Entwickeln steuernder Strategien
(siehe Tz. 3.5.1und 3.5.2) fir den Erhalt und Ausbau der Innenfinanzie-
rungskraft. Aber auch Potenziale, die die Hohe der Innenfinanzierungskraft
beeinflussen, sollten genutzt werden, wie nachstehendes Beispiel zeigt.

Verbesserungspotenzial

Die Innenfinanzierungskraft lasst sich u. a. auch durch realisierte Einnah-
men aus Forderungen beeinflussen. So zeigt die Hohe der durchschnittli-
chen offenen Forderungen in den 3 gepriften Mittelstadten folgendes Bild
(siehe Tz. 2.2.1):

Durchschnittliche offene Forderungen

Zeitraum durchschnittliche offene Forderungen in Mio. €
Elm @ 2014 bis 2018 2,91
Qu @ 2014 bis 2018 1,89
We @ 2014 bis 2018 2,31

Unter der Annahme, die Forderungen lieRen sich 2014 bis 2018 in
5 gleichen Betragen realisieren, wirde dies die strukturelle Innenfinanzie-
rungskraft im Prifungszeitraum wie folgt beeinflussen:

Verbesserungspotenzial in €/Ew.

9 2014 bis
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 2018 @ Verbesserung
Elm 18 79 11 179 | 206 99 12
Qu -27 27 | 165 54 11 46 18
We -113 88 | 365 162 | -241 52 14
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1.5

1.51

Die Tabelle zeigt, dass sich die strukturelle Innenfinanzierungkraft der
Stadt Wedel durch realisierte Einnahmen aus Forderungen positiv beein-
flussen lasst. Im Durchschnitt wirde sich die Innenfinanzierungskraft um
14 €/Ew verbessern lassen und damit einen finanziellen Spielraum fir die
Stadt Wedel eréffnen.

Schulden

Die Investitionen der Kommunen werden unterschiedlich finanziert. Den
Auszahlungen aus der Investitionstatigkeit stehen vielfach auch entspre-
chende Einzahlungen (z. B. Zuwendungen von Bund, Land oder anderen
Kommunen) gegenuber. Ein verbleibender Finanzierungssaldo muss dann
als zu finanzierender Eigenanteil aufgebracht werden. Sollten die vorhan-
denen liquiden Mittel nicht ausreichen, bleibt bei unveranderten Haus-
haltsansatzen in der Regel nur die Aufnahme eines Investitionskredits.

Die Folgen aus der Aufnahme der Investitionskredite belasten die Haus-
halte der Kommunen durch den Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleis-
tungen) in der Zukunft langfristig.

Entwicklung der Schulden

Der Stadt Wedel gelang es in den Jahren des Prifungszeitraums nicht,
ihren Schuldenstand abzubauen. Das Volumen der investiven Schulden
wuchs in 2013 bis 2018 von 47,5 Mio. € auf 76,9 Mio. € an. Und auch im
Planungszeitraum wird sich der Schuldenstand bis Ende 2023 voraussicht-
lich auf 99,6 Mio. € erhéhen. Die nachstehende Grafik verdeutlicht den
Verlauf der Schuldenstande:

Entwicklung Schulden/Schuldendienst
Kernhaushalt - ohne Kassenkredite -

Mio. € Mio. €
120 - - 7,00
2100 - - 6,00 N
..‘;). (2]
5 - 500 3

3 80
2 =
3 - 400 €
=}
60 - Q@
L 3,00
40
- 2,00
20 - - 1,00
0 - - 0,00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
mmmm Schuldenstand am 31.12. d. Jahres —&— Schuldendienst

Quelle: Landesrechnungshof Schleswig-Holstein
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Entsprechend wird voraussichtlich auch der Schuldendienst steigen. Der
voraussichtlich steigende Schuldendienst und die Folgekosten der Inves-
titionen werden den finanziellen Spielraum der Stadt Wedel noch weiter
einengen.

Hohe der Schulden und des Schuldendienstes in €/Ew.

2013 2023 Verénderung in %
Hohe der Schulden 1.493 2.779 186
Hohe des Schuldendienstes 97 187 193

Die Tabelle verdeutlicht, dass die Stadt Wedel 2023 voraussichtlich 90 € je
Einwohner mehr fir den Schuldendienst leisten muss als noch 2013. Die
Stadt Wedel wird daher noch mehr gefordert, u. a. Finanzierungs- und
Folgekosten von Investitionen in Entscheidungsprozessen einzubeziehen.

Der Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung des Kernhaushalts in den
3 gepruften Mittelstadten zeigt Folgendes:

€/Ew Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt
6.000 - -ohne Kassenkredite
5.000 -
4.000 -
3.000 -
2.000 -
1.000 -
0 4
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
= Elm Qu We

Quelle: Landesrechnungshof Schleswig-Holstein

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt im Vergleich der gepriften Mittelstadte
am Ende des Prifungszeitraums 2018 mit 2.301 € je Einwohner rund
500 € je Einwohner niedriger als in der Stadt Quickborn. Betrachtet man
die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Wedel im Landesdurchschnitt, liegt
sie jedoch rund 1.100 € hoher als diese. Laut der Schuldenstatistik des
Statistischen Amtes fir Hamburg und Schleswig-Holstein entfielen auf je-
de Einwohnerin und jeden Einwohner Schleswig-Holsteins in 2018 rein
rechnerisch 1.257 € der kommunalen Schulden."

11 Statistisches Amt fiir Hamburg und Schleswig-Holstein, Statistik informiert Nr. 102/2019
vom 31.07.2019.
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Das Kreditportfolio der Stadt Wedel wurde bei der ortlichen Erhebung
stichprobenweise geprift. Dabei konnte festgestellt werden, dass Kredit-
laufzeiten und Zinsbindungsfristen Uberwiegend identisch sind und vor-
nehmlich KIF-Darlehen gewahlt wurden. Damit sind tendenziell keine
Zinsanderungsrisiken fur die Stadt Wedel erkennbar.

Andererseits werden die Investitionskredite durch diese Situation lediglich
verwaltet. Die Zinsen konnen so bei dem bestehenden Kreditportfolio und
der derzeitigen Niedrigzinsphase nicht optimiert werden. In den bestehen-
den Kreditvertragen ist u. a. das auch den Kommunen zustehende Kindi-
gungsrecht ausgeschlossen worden.

Und in den Fallen, wo die Stadt Wedel hatte die Zinsen optimieren kon-
nen, ist dies nicht erfolgt. Denn die jeweiligen Restschulden aus den KIF-
Darlehen kénnen nach den bestehenden Vertragen bei einer bestimmten
Restschuldhdhe entgeltfrei getilgt bzw. abgeldst werden. Die Zinssatze
liegen bei diesen KIF-Darlehen in der Stadt Wedel zwischen 3,0 und
4,5 %. Zum Ende 2013 betrug die Gesamtrestschuld von 12 dieser KIF-
Darlehen 948.000 €. Nachstehendes Beispiel anhand eines dieser KIF-
Darlehen der Stadt Wedel verdeutlicht das Einsparpotenzial:

Ein KIF-Darlehen wurde im Oktober 2002 tber 502.875 € aufgenommen.
Der Zinssatz betrug bis 31.12.2006 1,5 % und ab 01.01.2007 4,5 %. Uber
die gesamte Laufzeit bis zum 30.12.2022 werden Zinsen in Héhe von ins-
gesamt 121.278 € gezahlt. Am 30.12.2012 betrug die ausgewiesene Rest-
schuld dieses Darlehens 167.225 €. Bei einer angenommenen Umschul-
dung zu diesem Zeitpunkt mit einer 10-jahrigen Laufzeit und einem
Zinssatz von 2,1 % hatte die Stadt Wedel 20.000 € Zinsen nur fir dieses
KIF-Darlehen auf die restliche Laufzeit von 10 Jahren einsparen kénnen.

Betrachtet wurde im Rahmen der Uberdértlichen Prifung der prozentuale
Anteil des Zinsaufwands an dem Schuldenstand des Kernhaushalts und
der Gesamtaufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung) zum
31.12.2018. Aus den vorherigen Uberértlichen Prifungen wurden einige
Ergebnisse zu Vergleichszwecken mit dargestellt:
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Anteil Zinsaufwand an Schulden und Gesamtaufwendungen

Schulden- Zinsauf-

stand Gesamtauf-| wand Anteil Zinsen

in wendungen in Anteil Zinsen Gesamt-
Stand Tausend in Tausend Schulden aufwand
31.12.2017 € Tausend € € in % in %
Geesthacht 324 57.544 - 0,00 0,00
Itzehoe 29.443 65.951 802 2,72 1,22
Reinbek 21.374 54.881 805 3,77 1,47
Kaltenkirchen | 42.579 42.541 401 0,94 0,94
Schulden- Zinsauf-

stand Gesamtauf-| wand Anteil Zinsen

in wendungen in Anteil Zinsen Gesamt-

Stand Tausend in Tausend Schulden aufwand
31.12.2018 € Tausend € € in % in %

Elmshorn 115.155 111.222 2.660 2,31 2,39

Quickborn 60.729 54.238 1177 1,94 2,17

Wedel 76.935 71.560 1.857 2,41 2,59

Bei den Gesamtaufwendungen der Stadt Kaltenkirchen handelt es sich um den Planansatz.

Wie die Tabelle zeigt, weist die Stadt Wedel einen Schuldenstand von
Uber 76 Mio. € auf. Der Zinsauswand féllt, bezogen auf den Schuldenstand
der aktuell gepriften Stadte und die Gesamtaufwendungen aller Ver-
gleichsstadte, am hdchsten aus. Verglichen mit dem Anteil der Stadt Kal-
tenkirchen, muss die Stadt Wedel im Verhaltnis damit mehr Zinsen auf-
wenden. Ganz praktisch bedeutet dies: 0,5 % hoherer Zinsanteil am
Gesamtaufwand entspricht in der Stadt Wedel 350.000 €.

Der niedrige Anteil der Zinsen an den Schulden in der Stadt Kaltenkirchen
wird u. a. darauf zuriickgeflihrt, dass das Kreditportfolio der Stadt durch-
mischt ist aus Kreditvertragen mit langerer und kirzerer Laufzeit.

Der LRH empfiehlt bei Investitionskrediten u. a. eine Mischung von Vertra-
gen mit langerer Laufzeit zur Zinssicherung und kirzerer Laufzeit mit
einem Zinsoptimum. Zudem sollte beim Vergleich von Darlehensangebo-
ten der Ausschluss des Kiindigungsrechts nach § 489 Abs. 4 BGB'2 be-
rucksichtigt werden.

Weiterhin wird der Stadt Wedel empfohlen, sich intensiver mit den Ergeb-
nissen aus der Querschnittsprifung des LRH zum Schuldenmanage-
ment'3 auseinanderzusetzen, um sich weitere Optimierungspotenziale zu
erschlief3en.

12 Burgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.2002 (BGBI. |
S. 42, 2909; 2003 | S. 738), zuletzt gedndert durch Artikel 13 des Gesetzes vom
22.12.2020 (BGBI. | S. 3256).

13 Prifungsmitteilung Gber das Ergebnis der Querschnittsprifung ,Kommunales Schulden-
management” des LRH vom 26.03.2018, Pr 1828/2016.
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1.6 Kommunales Anlagevermogen

1.6.1

Das kommunale Anlagevermdgen dient primar der Aufgabenwahrneh-
mung und somit der Daseinsvorsorge. Investitionen erhalten oder vergro-
Rern kommunale Vermdgenswerte. Abgesehen z. B. von Grundstiicken
unterliegen Vermdgensgegenstande einer Abnutzung. Diese werden als
wertmindernde Aufwendungen - den bilanziellen Abschreibungen - darge-
stellt. Der LRH betrachtet u. a. die Vermdgensstruktur. Damit soll ermittelt
werden, ob bilanzielle Werte erhalten werden und wie sich das durch-
schnittliche Alter von Sachanlagen darstellt. Je hoher das durchschnittliche
Alter der Sachanlagen sich darstellt, umso gréRer sind zukiinftige Nach-
holbedarfe fiir Investitionen. Die dann anstehenden Investitionsauszahlun-
gen fuhren zum Abfluss liquider Mittel. Sofern diese nicht zur Verfiigung
stehen oder nicht aus der laufenden Verwaltungstatigkeit erwirtschaftet
werden kénnen, missen sie durch die Aufnahme von Investitionskrediten
finanziert werden. Der daraus entstehende Schuldendienst schrankt den
finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Bilanzieller Werterhalt

Es wurde zunéachst untersucht, inwieweit dem Substanzverlust des Anla-
gevermdgens durch Abschreibungen neue Investitionen gegenuiberstehen.
Dazu werden die Zugadnge und Umbuchungen auf das abschreibbare
Sachanlagevermoégen ins Verhaltnis zu den entsprechenden Abschreibun-
gen gesetzt (Investitionsquote). Von der Stadt geleistete investive Zuwei-
sungen und Zuschisse werden ebenfalls beriicksichtigt.

Eine Investitionsquote Uber 100 % kann dahingehend interpretiert werden,
dass Investitionen der Daseinsvorsorge fur die Zukunft getatigt werden. Al-
lerdings ist eine hohe Investitionsquote regelmafig auch mit entsprechen-
den laufenden Aufwendungen (Abschreibungen, Instandhaltungsaufwand,
evtl. Zinsaufwand etc.) verbunden. Anders als in der Privatwirtschaft kann
eine hohe Investitionsquote im kommunalen Bereich nicht zwingend ein
Indiz fuir zukilinftige Ertragssteigerungen sein.

Eine Investitionsquote von unter 100 % konnte unproblematisch sein,
wenn die Kommune zukilnftig fir die Aufgabenerfillung weniger Anlage-
vermdgen bendtigt. Weiterhin sollte man auch bedenken, dass altersbe-
dingte EffizienzeinbuRen im Verlauf der Nutzungsdauer eines Anlageguts
nicht grundsatzlich eintreten missen. Bei regelmafliger Wartung und In-
standhaltung kann auch ein bereits wertmaRig abgeschriebenes Anlage-
objekt weiterhin zur Leistungserfillung der Kommune beitragen. Die Inves-
titionsquote in der Stadt Wedel stellt sich wie folgt dar:
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Mio. € Investitionsquote %
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Quelle: Landesrechnungshof Schleswig-Holstein

Die Investitionsquote der Stadt Wedel liegt lediglich in 2015 und 2018
deutlich Uber 100 %. In den ubrigen Jahren des Prifungszeitraums lag die
Investitionsquote unter 100 %. Der deutliche Anstieg der Investitionsquote
2015 ist auf das Sanierungsgebiet Stadthafen Wedel zurlckzufihren. Al-
lein dafiir betrug der aktivierte Vermogenswert im Anlagenspiegel 2015
Uber 19 Mio. €. Der Vergleich der Investitionsquote der 3 gepriften Mittel-
stadte zeigt Folgendes:

Investitionsquote in %

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Elm 397 130 364 124 175 172
Qu 75 62 284 50 164 30
We 74 64 489 61 98 147

Die teilweise deutlich geringe Investitionsquote spiegelt sich auch im rech-
nerisch ermittelbaren Durchschnitt der abgeschriebenen Vermégenswerte
wider, dem Anlagenabnutzungsgrad. Dieser zeigt das Verhaltnis der ku-
mulierten Abschreibungen auf Sachanlagen zu den historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten des Anlagevermdgens. Je hdher der Anla-
genabnutzungsgrad ist, desto hoher ist die Wahrscheinlichkeit, dass
zeitnah notwendige Ersatz- und Erhaltungsinvestitionen anfallen. Die
nachstehende Tabelle zeigt, wie sich fir einige Bilanzpositionen der Anla-
genabnutzungsgrad entwickelt hat:
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Anlagenabnutzungsgrad ausgewabhlter Bilanzpositionen in %:

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gebéaude, Aufbauten und Betriebsvor-
richtungen bei Wohnbauten

Gebéaude, Aufbauten und Betriebsvor-
richtungen bei Kinder- und Jugendein-
richtungen

Gebaude, Aufbauten und Betriebsvor-
richtungen bei Schulen

Gebaude, Aufbauten und Betriebsvor-
richtungen bei sonstigen Dienst-, Ge-
schéafts- und Betriebsgebauden
Strallennetz mit Wegen, Platzen und
Verkehrslenkungsanlagen

60 59 61 62 43 45

41 43 44 46 48 50

18 19 19 21 22 24

36 38 39 40 42 44

53 56 58 60 61 62

Wie die Ubersicht zeigt, ist der Anlagenabnutzungsgrad insbesondere bei
der Bilanzposition ,Stralennetz® mit am hochsten. Nun bildet der Anla-
genabnutzungsgrad lediglich einen durchschnittlich rechnerisch ermittelten
Wert und wird durch Bewertungseffekte bei der Erstellung der Eréffnungs-
bilanz zusatzlich verzerrt. Andererseits sind Tendenzen eines Uberaltern-
den StralRennetzes erkennbar. Die Stadt Wedel wird diesbezliglich finan-

Ziell gefordert.

Der LRH hat das tendenziell Uberalternde Bilanzvermdgen der Position
.Straennetz mit Wegen, Platzen und Verkehrslenkungsanlagen® naher

untersucht:
Anlagenabnutzungsgrad StraBennetz o
Mio. € %
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Quelle: Landesrechnungshof Schleswig-Holstein
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Durch den Werteverzehr von uber 62 % ist ein bilanzieller Wertverlust ein-
getreten. Inwieweit die bilanzielle Abnutzung auch der tatsachlichen Ab-
nutzung der Stralen, Wege, Platze und Verkehrslenkungsanlagen ent-
spricht, muss vor Ort geklart werden. Es ist jedoch abzulesen, dass es der
Stadt Wedel im Prifungszeitraum mit den getéatigten Investitionen nicht ge-
lang, den Werteverzehr dieser Bilanzposition aufzuhalten.

Bei dem erreichten Anlagenabnutzungsgrad von uber 62 % bezogen auf
die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten von 42 Mio. €
ergibt sich ein bilanzieller Reinvestitionsbedarf von tber 26 Mio. €.

Gewinnabfiihrungen und Verlustausgleiche bei den Beteiligungen

Offentlichen Aufgaben werden teilweise auRerhalb des Kernhaushalts der
Stadte wahrgenommen. Die finanzwirtschaftliche Verbindung zwischen
dem Kernhaushalt und den ausgegliederten Einheiten stellen die Gewinn-
abflihrungen und Verlustausgleiche dar.

Die Stadt Wedel hat hierzu Angaben zu ihren unmittelbaren und mittelba-
ren Beteiligungen gemacht. Die wesentlichen ausgegliederten Einheiten
sind die Stadtwerke Wedel GmbH und die Kombibad Wedel GmbH. Allei-
niger Gesellschafter ist jeweils die Stadt Wedel.

Die Stadtwerke Wedel flihren u. a. die Sparten Gas, Strom, Wasser und
Fernwarme. Die Zahlungsstrome in Form der ausgewiesenen Gewinnab-
fihrungen und Verlustausgleichszahlungen sind vom LRH naher betrach-
tet worden. Die im Prifungszeitraum erhaltenen Gewinnabflhrungsbetra-
ge der Stadtwerke Wedel GmbH und der Stadtentwasserung sind von der
Stadt Wedel wie folgt angegeben worden:

Gewinnabfiihrungen im Priifungszeitraum in Mio. €

Haushaltsjahr 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 2018

Gewinnabfiihrungen 1,08 1,05 0,97 0,98 0,81 0,92

Gewinnabfiihrungen im Planungszeitraum in Mio. €

Haushaltsjahr 2019 2020 2021 2022 2023

Gewinnabfliihrungen 0,74 0,72 0,71 0,73 0,74

Wie zu ersehen ist, sind im Prifungszeitraum Gewinnabfiihrungen an die
Stadt Wedel erfolgt. Dem stadtischen Haushalt flossen somit Mittel zu und
fihrten zu einer verbesserten Einnahmesituation. Fir den Prifungs-
zeitraum wird weiterhin mit Gewinnabfiihrungen der Stadtwerke und der
Stadtwentwasserung an den stadtischen Haushalt gerechnet.

Far die Kombibad Wedel GmbH, die Luhe-Schulau-Fahre GmbH und das
E-Fahrrad Verleihsystem stellt sich die Situation allerdings etwas anders
dar. Die im Prifungszeitraum abgefiihrten Verlustausgleichsbetrage fir die
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vorgenannten Beteiligungen sind von der Stadt Wedel wie folgt angegeben
worden:

Verlustausgleichszahlungen im Priifungsszeitraum in Mio. €

Haushaltsjahr 2013 2014 | 2015 | 2016 2017 2018

Verlustausgleich 2,13 1,96 2,2 2,03 1,28 1,97

Verlustausgleichszahlungen im Planungszeitraum in Mio. €

Haushaltsjahr 2019 2020 2021 2022 2023

Verlustausgleich 2,02 2,12 2,18 2,24 2,24

Dabei entfallt der gréRere Verlustausgleichsbetrag auf die Kombibad
Wedel GmbH. Hier fihrt die Stadt Wedel im Durchschnitt des Priifungs-
und Planungszeitraums 2 Mio. € jahrlich als Verlustausgleich ab. Dies
entspricht bei 33.435 Einwohnern (2018) einem Betrag von 59 € je
Einwohner und schrankt damit den finanziellen Spielraum der Stadt Wedel
erheblich ein.

Die Stadt Wedel als alleiniger Gesellschafter der Kombibad Wedel GmbH
sollte darauf hinwirken; den jahrlichen Verlustausgleichsbetrag zu senken.
Damit wiirde der finanzielle Spielraum der Stadt Wedel im Kernhaushalt
vergORert.

Interne Leistungsbeziehungen und Kosten- und Leistungsrechnung

In der Stadt Wedel werden in den Haushalten und Jahresabschlissen die
internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Teilplanen abge-
bildet. Nach Angaben der Verwaltung werden in der Stadt Wedel bei den
abgebildeten Betragen der internen Leistungsbeziehungen nicht nur die
Aufwendungen aus den Leistungsbeziehungen der Hilfsbetriebe einbezo-
gen. Vielmehr handelt es sich um eine ,Vollkostenrechnung®, die Uber die
internen Leistungsbeziehungen hinaus dargestellt wird. So werden nach
den Aussagen z. B. auch die Abschreibungen auf das Rathausgebaude
auf alle Teilplane (Produkte) des Wedeler Haushalts verteilt.

Weiterhin werden die fir die Gebaude anfallenden Unterhaltungsaufwen-
dungen Uber die internen Leistungsbeziehungen aus dem Produkt des
Gebaudemanagements auf die entsprechenden Produkte verteilt und ver-
bucht.

Zum besseren Verstandnis wird nachstehend zwischen Internen Leis-
tungsbeziehungen sowie einer Kosten- und Leistungsrechnung unter-
schieden.
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Interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Die haushaltsrechtlichen Vorschriften sehen interne Leistungsbeziehun-
gen'4 vor. Fiir die internen Leistungsbeziehungen sind die Aufwendungen
flr erbrachte Leistungen der Hilfsbetriebe den einzelnen Teilplanen ber
interne Leistungsbeziehungen zu belasten.

Zu den Hilfsbetrieben zahlt klassischerweise z. B. der Baubetriebshof.
Leistungsbeziehungen zu Dritten, die auRerhalb des Rechnungskreises
der Kommune stehen, gehdéren nicht in die internen Leistungsbeziehun-
gen. Interne Leistungsbeziehungen beschranken sich auf den nicht zah-
lungswirksamen Leistungsaustausch auf Produktebene.

Das Verteilen und Verbuchen von Unterhaltungsaufwendungen aus
Handwerkerrechnungen Dritter aus dem Gebaudemanagement Uber die
internen Leistungsbeziehungen auf die anderen Produkte ist deshalb zu
beanstanden. Diese Aufwendungen sind in den Produkten direkt auf den
entsprechenden Aufwands- bzw. Auszahlungskonten fir die Gebaudeun-
terhaltung einzuplanen und zu buchen.

Die Stadt Wedel muss die haushaltsrechtlichen Vorschriften beziiglich der
internen Leistungsbeziehungen zuklinftig beachten.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Kommunen kénnen unterstitzend zur Verwaltungssteuerung eine Kosten-
und Leistungsrechnung (KLR) durchfuhren. Dabei ist die KLR kein selbst-
standiges Steuerungsinstrument, sondern unterstiitzt wirtschaftliches
Steuern (iber vorgegebene Ziele.!® Das vollstidndige Abbilden der internen
Leistungsbeziehungen in Form der KLR, wie in der Stadt Wedel, erfolgt im
internen Rechnungswesen. Dabei muss der Aufwand, der notwendig ist
die erforderlichen Daten zu erheben, in einem ausgewogenen Verhaltnis
zum Erkenntnisgewinn aus diesen Daten stehen. Das externe Rech-
nungswesen ist auf die steuerungsrelevanten internen Leistungsbeziehun-
gen zu beschranken.16

Aus Sicht des LRH ergeben sich zu dem in Wedel praktizierten Ausweis

interner Leistungsbeziehungen als ,Vollkostenrechnung“ in den Haushal-

ten und Jahresabschliussen u. a. aus diesen Grinden Bedenken:

¢ In den internen Leistungsbeziehungen werden Aufwendungen fiir die
Gebaudeunterhaltung aus Rechnungen Dritter nicht rechtskonform
ausgewiesen.

o Entgegen den Aussagen der Verwaltung nehmen scheinbar doch nicht
alle Produkte an der internen Leistungsbeziehung teil. So fallt z. B. im
Haushalt 2020 auf, dass in dem Produkt Kombibad Wedel (4240) keine

14§ 15 GemHVO-Doppik.
15

16

§ 16 GemHVO-Doppik mit Erlauterungen und Anmerkungen.

schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/InneresSicherheit/
DoppischHaushaltsrecht/Ergebnisrechnung/ergebnisrechnung_node.
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Ertrdge und/oder Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
ausgewiesen sind.

Angesichts der vorstehenden Bedenken wird die Aussagekraft der ausge-
wiesenen Betrage der internen Leistungsbeziehungen angezweifelt. Wei-
terhin ist die praktizierte interne Leistungsbeziehung laut Auskunft der
Verwaltung als ,Vollkostenrechnung® zu verstehen. Hier sollte jedoch be-
achtet werden, dass das externe Rechnungswesen - z. B. der Haushalts-
plan der Stadt Wedel - grundsatzlich auf die steuerungsrelevanten inter-
nen Leistungsbeziehungen zu beschranken ist. Weiterhin kann der LRH
nach den gemachten Aussagen der Verwaltung nicht nachvollziehen, ob
und wie mit den Erkenntnissen aus der betriebenen ,Vollkostenrechnung®
Uber vorgegebene Ziele wirtschaftlich gesteuert wird. Dies scheint derzeit
auch tatsachlich kaum maglich, da der LRH in dieser Prifung zur Organi-
sation u. a. feststellt, dass das stark gekirzte Zahlenwerk des Haushalts
ohne konkrete Ziele und Kennzahlen wenig aussagekréaftig und kaum
steuerbar ist (vgl. Tz. 3.5.5).

Allerdings verfugt die Stadt Wedel mit der bereits vorhandenen Berech-
nungsmatrix flr die internen Leistungsbeziehungen, die Uber die Jahre
aufgebaut wurde, Uber ein entsprechendes Grundgeriist, um vorgegebene
Ziele auch wirtschaftlich steuern zu kénnen.

Der LRH empfiehlt der Stadt Wedel, die internen Leistungsbeziehungen zu
prifen und korrekt auszuweisen. Echte Kostentransparenz ist herzustel-
len, um eine belastbare Basis fur wirtschaftliches Steuern zu schaffen. Er-
ganzend dazu sollten u. a. die noch wenig steuerungsgeeigneten Ziele,
MafRnahmen und Kennzahlen deutlich konkretisiert und ausgebaut werden
(vgl. Tz 3.5.4).

Fazit

Die finanzielle Lage der Stadt Wedel wird als angespannt bewertet. Die
dauernde Leistungsfahigkeit ist aktuell nicht gegeben. Die Stadt muss in
den kommenden Jahren ihre bereits aufgenommenen Anstrengungen zur
Haushaltskonsolidierung strategisch weiterfiihren. Die haushaltsrechtli-
chen Vorschriften zu internen Leistungsbeziehungen sind zu beachten.

o Der Haushaltsausgleich konnte im Prifungszeitraum nicht durchgangig
von der Stadt Wedel erreicht werden. Auch der Planungszeitraum weist
Uberwiegend Fehlbetrage aus.

¢ Das Eigenkapital der Stadt Wedel sinkt infolge der negativen Jahreser-
gebnisse weiter ab und liegt unter dem in der Erdffnungsbilanz ausge-
wiesenen Wert.

o Mit allgemeinen Deckungsmitteln ist die Stadt Wedel im Vergleich der
3 gepruften Stadte gut ausgestattet.
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e Die aus der laufenden Verwaltungstatigkeit erwirtschafteten liquiden
Mittel im Prifungs- und Planungszeitraum decken nicht immer die zur
ordentlichen Tilgung notwendigen Mittel.

e Im Prifungszeitraum gelang der bilanzielle Werterhalt anfangs nicht
durchgangig. Die Stadt Wedel sollte den Anlagenabnutzungsgrad, ins-
besondere den des StralBennetzes, im Blick behalten. Eine Tendenz
Uberalternder Vermdgenswerte sollte nicht den Beginn eines sich ent-
wickelnden Sanierungs- oder Investitionsstaus darstellen.

o Der LRH empfiehlt bei Investitionskrediten eine Mischung von Vertra-
gen mit langerer Laufzeit zur Zinssicherung und kirzerer Laufzeit mit
einem Zinsoptimum. Weiterhin sollte beim Vergleich von Darlehensan-
geboten der Ausschluss des Kindigungsrechts nach § 489 Abs. 4 BGB
berlcksichtigt werden.

e Weiterhin wird der Stadt Wedel empfohlen, sich intensiver mit den Er-
gebnissen aus der Querschnittsprifung des LRH zum Schuldenma-
nagement auseinanderzusetzen, um sich weitere Optimierungspotenzi-
ale zu erschlielRen.

Bei vermutlich steigenden Ausgaben, einer bilanziell gealterten Stral3eninf-
rastruktur und den zu erwarteten Finanzierungs- und Folgekosten anste-
hender Investitionen, wird es fur die Stadt Wedel umso wichtiger, steuern-
de Strategien fur den Erhalt und Ausbau einer soliden Finanzlage zu
entwickeln.

Das Ertragspotenzial kostenrechnender Einrichtungen sollte die Stadt We-
del mit 0,5 Mio. € ausnutzen (Tz. 5.8).

Die Entwicklung der Gewinnabfiihrungen und der Verlustausgleiche - ins-
besondere bei der Kombibad Wedel GmbH -sollten aufmerksam beobach-
tet werden. Schon jetzt sollte versucht werden, den bestehenden Verlust-
ausgleich an die Kombibad Wedel GmbH zu senken und damit den
stadtischen Haushalt zu entlasten.
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Kommunen bendétigen liquide Mittel, um ihre Aufgaben zu erfiillen.
Zahlungsausfille gefahrden die Liquiditidt der Kommunen.

Forderungsmanagement muss sicherstellen, dass erwartete Einnah-
men flieRen, sobald sie fillig sind. Verstreichen Zahlungsziele, miis-
sen weiterfiihrende MaBnahmen nahtlos ankniipfen. Dazu gehort, of-
fene Forderungen zeithah zu mahnen und zu vollstrecken. Je alter
Forderungen sind, desto hoher ist das Risiko, dass Zahlungen voll-
standig ausfallen.

Idealerweise werden Forderungen an zentraler Stelle systemgestiitzt
verfolgt, bis sie beglichen sind.

Mit durchschnittlich 2,3 Mio. € offener Forderungen hat Wedel deutli-
ches Optimierungspotenzial. Grundlegende Prozesse des Forde-
rungsmanagements sind neu zu strukturieren.

Finanzieren kommunaler Aufgaben

Die kommunale Finanzwirtschaft soll auskdmmliche Finanzmittel bereit-
stellen und verwalten, damit Kommunen ihre Aufgaben wahrnehmen kon-
nen. Daflr ist in geeigneter Weise sicherzustellen, dass Kommunen dau-
erhaft zahlungsfahig sind. Das Gemeindehaushaltsrecht (GO, GemHVO-
Doppik u. a.) ordnet Rechnungslegung und Rechnungsvollzug.

Mit der Doppik wurde den Kommunen ein neues kommunales Rech-
nungswesen gegeben. Es erhdht die Transparenz hinsichtlich offener For-
derungen. Forderungsspiegel der Jahresabschliisse geben Auskunft tGber
AuBensténde. Finanzprogramme bieten umfassende Mdglichkeiten, For-
derungen zu bearbeiten und auszuwerten.

Die neue Buchfiihrungssystematik erfordert es, alle Forderungen umfas-
send im Blick zu halten. Fir ein korrektes Bewerten kommunalen Vermo-
gens ist nach § 43 Abs. 8, 9 GemHVO-Doppik zu prifen, ob die Forderun-
gen werthaltig sind und gem. § 40 Abs. 1 GemHVO-Doppik vollstandig
sind. Wertlose Forderungen sind im Wert zu berichtigen.”

Wertberichtigte oder abgeschriebene Forderungen verschlechtern Rech-
nungsergebnis und Bilanzwert der Kommune. Neben einem realen Liquidi-
tatsverlust erwachsen der Kommune auch Zinsnachteile. Es entsteht ein
unmittelbarer wirtschaftlicher Schaden.

17 § 31 der Landesverordnung Uber die Aufstellung und Ausfiihrung eines doppischen
Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung Doppik - GemHVO-
Doppik) vom 14.08.2017, GVOBI. 2017, S. 433.
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Ein gutes Forderungsmanagement wirkt diesen wirtschaftlichen Schaden
entgegen. Verwaltungshandeln wird optimiert. Zahlungseingange werden
frihzeitig sichergestellt und Zahlungsausfalle gemindert.

Offentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen

Kommunales Handeln findet sowohl in den Bereichen des offentlichen
Rechts als auch des Privatrechts statt.

Offentlich-rechtlich werden Kommunen tétig, wenn sie nach Kommunalab-
gabengesetz (KAG) oder spezialgesetzlichen Regelungen, z.B.
§ 29 Abs. 2 Brandschutzgesetz (BrSchG)'8, Einnahmen erheben. In der
Regel ist dafiir eine Satzung zu erlassen, die dazu berechtigt, Steuern,
Gebuhren, Beitrage oder sonstige kommunale Abgaben zu erheben.
Kommunen treten ferner als Vermieter oder Verkaufer von Waren, Dienst-
leistungen u. 8. auf. Kommunale Unternehmen rechnen Leistungen aus
privatrechtlichen Schuldverhaltnissen mit Leistungsempféangern ab (z. B.
Miet- oder Pachtvertrage).

Far beide Rechtsbereiche gilt:

Sobald mittels Verwaltungsakt oder Zahlungsaufforderung ein Betrag an-
gefordert wird, ergibt sich eine offene Forderung. Wird diese nicht rechtzei-
tig, nur teilweise oder gar nicht beglichen, muss gemahnt, vollstreckt,
wertberichtigt oder niedergeschlagen werden.

Geplante Einnahmen versus realisierte Einnahmen

Kommunen kalkulieren jahrlich mit dem Haushaltsplan ihre Einnahmen.
Sie planen, welche Geldeingdnge im jeweiligen Haushaltsjahr verfigbar
sind, um alle Aufgaben finanzieren zu koénnen. Bereits in der Planungs-
phase ist dabei haushalterisch auf Ebene der Ertrage und Aufwendungen
im Ergebnisplan ein Haushaltsausgleich herbeizufiihren.19 Insoweit wird
bereits beim Planen der Einnahmehdhen regelmalig vorausgesetzt, dass
eine geforderte Geldschuld vollstdndig bezahlt wird. Sobald diese Geld-
schuld (Forderung) nicht rechtzeitig, nur teilweise oder gar nicht beglichen
wird, wirkt dies negativ auf den Haushaltsausgleich.

Die Folgen von Einnahmeausfallen werden an verschiedenen Stellen

sichtbar:

e Forderungsausfalle wirken unmittelbar auf den Finanzhaushalt, also auf
die Liquiditat.

18 Gesetz iiber den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzge-
setz - BrSchG) vom 10.02.1996, zuletzt geandert mit Art. 18 LVO vom 16.01.2019,
GVOBI. Schl.-H., S. 30.

19 § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung - GO fiir Schleswig-Holstein in der Fassung vom
28.02.2003, GVOBI. Schl.-H. S. 57, zuletzt geandert in Art. 1 des Gesetzes vom
07.09.2020, GVOBI. Schl.-H. S. 514; § 26 Abs. 1 der Landesverordnung Uber die Aufstel-
lung und Ausfiihrung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeinde-
haushaltsverordnung Doppik - GemHVO-Doppik) vom 14.08.2017, GVOBI. 2017, S. 433.
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e Unzureichende Liquiditdt muss Uber vermeidbare (Kassen-)Kredite
aufgenommen werden.

o Forderungsausfalle verschlechtern die Ergebnisrechnung, indem sich
geplante Einnahmeuberschisse verringern bzw. geplante Fehlbetrage
erhéhen.

e Forderungsausfalle verkiirzen die Bilanz. Vollstandige oder teilweise
Einnahmeausfalle werden unter dem Bilanzwert ,Forderungen® auf der
Aktivseite der Bilanz korrigiert. Es erfolgt eine Wertberichtigung, die
diesen Bilanzwert kirzt. Im Gegenzug verkurzt sich auf der Passivseite
der Bilanz die Position des Eigenkapitals in gleicher Héhe.

Effektives Forderungsmanagement ist unerlasslich

Offene Forderungen wirken sich erheblich auf Liquiditat, Haushalt und Bi-
lanz aus. Sie gefahrden vor allem das Erfullen kommunaler Aufgaben.

Es ist insoweit unerlasslich, dass jede Kommune ihre Forderungen stets

im Blick hat. Arbeitsprozesse miissen so gestaltet sein, dass offene Forde-

rungen nahtlos und konsequent verfolgt werden kénnen. Kommunen soll-

ten daher ihr Forderungsmanagement prozessorientiert am Schuldner

ausrichten:

e Zahlungseingange muissen fortlaufend Giberwacht werden.

e Forderungen missen zeitnah und vollstandig bei Schuldnern geltend
gemacht und eingezogen werden.

¢ Drohendes Verjahren oder Verwirken von Forderungen ist abzuwen-
den.

Ein effektives Forderungsmanagement wird dabei idealerweise zentral aus
einem Finanzfachverfahren betrieben. Arbeitsablaufe sind so gestaltet,
dass Forderungen mit vertretbarem Aufwand wirtschaftlich verfolgt werden
kdnnen.

Forderungsmanagement in den gepriiften Kommunen

Der Prifzeitraum des Forderungsmanagements umfasste 2014 bis 2018.
Der Prifungsschwerpunkt lag auf dem Umgang mit Forderungen ab deren
Entstehen bis zum Erléschen des Anspruchs.

Betrachtet wurden
o Vollstéandigkeit der Forderungen und Gesamtiiberblick,
e Organisationsprozesse in Finanzbuchhaltungen,
o systemgestitztes Erfassen von Forderungen in der Haushaltsiberwa-
chungsliste (HUEL),
e Uberwachen und Realisieren von Forderungen durch
— Mahnwesen,
— Vollstreckungswesen,
— Forderungsveranderungen,
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— Wertberichtigungen.
Offene Forderungen von 2014 bis 2018

Der LRH hat zunachst aufgenommen, in welcher Héhe offene Forderun-
gen in den gepriften Kommunen bestehen. Es handelt sich dabei um die
Gesamtbetrage offener Forderungen zum Jahresabschlussstichtag aus-
weislich der Bilanzen und den Erlduterungen im Anhang des Jahresab-
schlusses.

Forderungsbetrage der Stadte EImshorn, Quickborn und Wedel sind den
Jahresabschlussbilanzen entnommen worden.

Um ausschlieBlich gleichartige Forderungen zu vergleichen, sind alle For-
derungen auf ihren Ursprung hin tberprift worden. Wedel und Quickborn
fuhren in den ,sonstigen Vermégensgegenstanden® keine Sonder- oder
Treuhandvermodgen. Elmshorn weist in den ,sonstigen Vermdgensgegen-
stdnden” Forderungen aus stadtebaulichem Sondervermdgen aus. Die
»sonstigen Vermodgensgegenstande® wurden um diese Betrage gekurzt.

Offene Forderungen in Tausend €20

Jahr Elmshorn Quickborn Wedel vgl. Bad Schwartau
ELM Qu WE BSCH*

2014 2.228 1.735 3.98321

2015 3.529 2.097 2.442

2016 3.145 2173 1.594

2017 3.357 1.816** 1.892

2018 2.271* 1.623** 1.642

@ offene 2.906 1.888 2.311 966
Forderungen 2012 bis 2016

*BSCH = Bad Schwartau, Priifungsergebnis enthalt Forderungen 2012 bis 2016
**Die Forderungswerte ELM 2018, WE 2017 und 2018 sind vorlaufige Werte.

Die Tabelle zeigt deutlich, dass in den gepriften Kommunen erhebliche 7-
stellige Betrage noch nicht gezahlt wurden. Die Spannweite offener Forde-
rungen reicht dabei von durchschnittlich 1,9 Mio. € in Quickborn bis
2,9 Mio. € in ElImshorn.

Zwar haben sich die Forderungen der Stadt Wedel von 2014 bis 2018 um
rd. 2,3 Mio. € reduziert. Dies ist jedoch Uberwiegend auf wertberichtigte
Forderungen (siehe Tz. 2.7.1) zurlckzufuhren.

20 Bilanzieller Saldo der Forderungen abzgl. der Wertberichtigungen, abzgl. Sonder- und
Treuhandvermégen.

21 Enthalt eine Forderung Uber 2.222 T€ flr zu viel gezahlte Gewerbesteuerumlage 2014;
Anhang 2014-1, Kapitel Ill, Ziff. 2.2.
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Wedel weist im Vergleich der gepriften Kommunen mit 2,3 Mio. € den
zweithdchsten Durchschnittswert unrealisierter Forderungen auf. Die Stadt
besitzt damit deutliches Optimierungspotenzial. Verglichen mit dem Wert
der Stadt Bad Schwartau?? liegt der jahrliche offene Durchschnittswert
mehr als 1,3 Mio. € Uber dem bislang festgestellten Bestwert in Bad
Schwartau.

Vergleich offener Forderungen mit liquiden Mitteln

Mit der Forderungsinventur hat die Kommune Forderungen im Wert zu be-
richtigen und abzuschreiben. So kann die Finanzbuchhaltung feststellen,
wie stark die Liquiditat durch den hohen Forderungsbestand beeintrachtigt
wird. Die nachfolgende Tabelle zeigt den Anteil durchschnittlich offener
Forderungen im Vergleich zu den durchschnittlich verfligbaren liquiden
Mitteln.

Anteil durchschnittlicher Forderungen
an der Liquiditét - jeweils in Tausend €

ELM* Qu WE
& Forderung 2.906 1.888 2.311
d Liquiditat -2.036 -3.072 - 6.396
Erzielbare Liquiditat 870 -1.184 -4.085
mogliche Steigerung 143 61 36
der Liquiditat %**

* Die Werte ELM 2018, Wedel 2017 und 2018 sind vorlaufige Werte.

** prozentuales Verbesserungspotenzial

Alle aktuell gepruften Kommunen waren im Prifungszeitraum auf Kassen-
kredite angewiesen. Sie finanzieren damit ihr laufendes Geschaft ,auf
Pump®, da die jahrlichen Einzahlungen regelmaRig die Auszahlungen
Ubersteigen. Die Tabelle macht fur jede Stadt sichtbar, welches individuel-
le liquide Zuwachspotenzial gemessen an der eigenen Liquiditatslage be-
steht.

Die Liquiditat der Stadt Wedel kénnte sich um 36 % verbessern, wenn alle
aktuell offenen Forderungen realisiert wirden. Die Stadt Wedel kdnnte in
Hohe der realisierten Forderungen auf die Aufnahme von Kassenkrediten
verzichten. Zinsbelastungen durch Kassenkredite sind aktuell zwar zu ver-
nachlassigen. Wedel kann jedoch nicht davon ausgehen, dass diese vor-
teilhafte Situation dauerhaft anhalt. Insofern sollte Wedel alle Méglichkei-
ten ausschopfen, die Kassenkredite zu reduzieren.

22 Prifung der Mittelstadte Bad Oldesloe, Bad Schwartau, Kaltenkirchen und Ahrensburg
2017/2018.

TOP 12



TOP 12

LRH Pr 1885/2019 Uberdrtliche Priifung 2019 Seite 50
30. September 2021 der Stadt Wedel
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M Liquide Mittel ® Forderungen M Erzielbare Liquiditat

Quelle: Landesrechnungshof Schleswig-Holstein.

Abbildung 2: Erzielbare liquide Mittel, wenn Forderungsausgleich gelingt:

Das Verhaltnis offener Forderungen zu liquiden Mitteln zeigt auf, dass in
Wedel dringend Handlungsbedarf besteht. Der Durchschnittswert der li-
quiden Mittel der Stadt Wedel war im Prifungszeitraum 2014 bis 2018 ne-
gativ. Wedel hat sich in diesem Zeitraum zu wenig mit dem Verfolgen offe-
ner Forderungen befasst. Der Anteil offener Forderungen gemessen an
der Liquiditatslage ist weiter reduzierbar.

Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung?® der Stadt Wedel kénnten
die Ausstande bei den Forderungen problematisch werden.

Die Finanzplanung wies Ende 2018 noch liquide Finanzmittel von
rd. 3,2 Mio. € aus. Die Liquiditat soll sich dennoch weiter bis Ende 2023
auf den negativen Stand von rd. - 26,5 Mio. € reduzieren. Der negative
Sprung zeigt deutlich, vor welchen Liquiditdtsproblemen die Stadt zwi-
schenzeitlich steht.

Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2023 sollen Investitionen von
rd. 81,5 Mio. € getatigt werden. Daflr plant Wedel von 2018 bis 2023 In-
vestitionskredite von rund 59,5 Mio. € in den Haushalt ein. Die langfristigen
Kreditaufnahmen werden zukinftige Haushalte mit Ausgaben fir den Ka-
pitaldienst nachhaltig belasten. In den nachsten Jahren steigt damit das
Risiko deutlich, in noch weitaus grofRerem Umfang Liquiditatskredite auf-
nehmen zu muissen.

Die Stadt sollte daher die 2,3 Mio. € offenen Forderungen erwirtschaften,
um die Liquiditdt zumindest in Teilen zu starken, den Ergebnishaushalt zu
entlasten und gleichermalRen den Haushaltsausgleich zu verbessern. Dem

23 Verlauf der Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzplan des Haushalts 2020.
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drohenden Ausfall von offenen Forderungen muss Wedel energischer be-
gegnen.

Der LRH empfiehlt Wedel zudem, konsequent das Verhaltnis von Liquiditat
und offenen Forderungen im Blick zu behalten. Nur so ist Liquiditat mittel-
fristig planbar. Den stadtischen Gremien sollte halbjahrlich dartber berich-
tet werden.

Offene Forderungen pro Einwohner
Als weitere vergleichende Kennzahl kénnen die durchschnittlichen offenen

Forderungen je Einwohner herangezogen werden. Der LRH hat diese in
der nachfolgenden Tabelle fur die gepriften Kommunen gegeniiberge-

stellt.
Durchschnittlich offene Forderungen je Einwohner

ELM QU WE BSCH

&  Forderun- 2.906 1.888 2.311 0,966

gen in Tau-

send €

Einwohner* 49.740 21.123 33.435 20.023**

31.03.2018

€ je EW. 58,42 89,38 69,11 48,24

* Fir Vergleiche wird die Einwohnerzahl zum 31.03.2018 herangezogen.
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Berichte ,Die Bevodlkerungsentwicklung in Schleswig-
Holstein®, 1. Quartalsbericht 2018.
** Fir Vergleiche wurde die Einwohnerzahl zum 31.03.2016 herangezogen.
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Berichte ,Die Bevolkerungsentwicklung in Schles-
wig-Holstein®, 1. Quartalsbericht 2016.

Auf jede/-n Einwohner/-in kommen in Wedel offene Forderungen von 69 €.
Damit weist Wedel den zweithdchsten Wert der 3 Vergleichskommunen
pro Kopf aus. Gegeniiber dem bislang besten Ergebnis aller gepriften
Kommunen liegen die offenen Forderungen in Wedel fast 1,4-fach so hoch
wie die der Stadt Bad Schwartau, die das beste Ergebnis mit 48 € pro Kopf
erzielt hat.

Wedel leistet sich bei den liquiden Mitteln Auflenstdnde in Héhe von rund
41 % der Steuereinnahmen aus der Grundsteuer B fiir 2017.24

Organisationsprozesse in der Finanzbuchhaltung

Offene Forderungen einer Kommune entstehen in dem Moment, in dem
Abgaben durch Bescheid festgesetzt oder Leistungen in Rechnung gestellt
werden. Diese - dann offene - Forderung ist erst vollumfanglich befriedet,
wenn der gesamte Betrag beglichen ist.

24 gachkonto 4012000 = 5.564.021 ,26 €, Ergebnisrechnung 2017.
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Vom Entstehen der Forderung bis zum Begleichen oder zur festgestellten

(teilweisen) Uneinbringlichkeit sind je nach Zahlungsmoral der Schuldner

verschiedene Prozessschritte zu durchlaufen. Dazu gehdren im Wesentli-

chen:

e Erstellen und Versenden der Zahlungsaufforderungen,

o elektronisches Erfassen der Forderungen im Finanzfachverfahren,

e tagliche Datenubergabe von Forderungen anderer Fachverfahren an
das zentrale Finanzfachverfahren,

e Uberwachen der Zahlungseingénge,

e Verbuchen eingegangener Geldbetrage,

e Mahnen offener Forderungen,

o Vollstrecken ausstehender Forderungen,

o Wertberichtigen von Forderungen und

e (vorUbergehender) Verzicht auf uneinbringliche Forderungen.

Das komplexe Verfahren bedarf verwaltungsintern klarer organisatorischer

Vorgaben. Dies beginnt bereits bei der zu erstellenden Annahmeanord-

nung durch die Facheinheiten, die eine Zahlungspflicht festgestellt haben.

Die Kommune muss zu jedem Zeitpunkt des Prozesses sicherstellen, dass

o die Forderungen systemisch erfasst sind,

e ein vollstandiger Uberblick gewahrleistet ist,

¢ nahtlos der nachste Verfahrensschritt bearbeitet werden kann und

o fachliches sowie personelles Know-how verflgbar ist, um die Vorgange
rechtskonform zu bearbeiten.

Personalausstattung der Finanzbuchhaltung

Der LRH hat vergleichend fur die gepruften Kommunen die personelle
Ausstattung aufgenommen. Im Vordergrund standen dabei die besetzten
Stellen in den Bereichen Finanzbuchhaltung/Kasse sowie Mahn- und Voll-
streckungswesen. Die nachfolgende Ubersicht zeigt die Stellenanteile zum
Stichtag 30.06. des jeweils jungsten Jahres der Uberértlichen Prufung der
Kommunen auf.
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Besetzte Stellenanteile in der Finanzbuchhaltung
Stichtag Stadt VZA | Einwohner Durch- + bzw. -
30.06.xxxx FiBu schnittswert zum Durch-
im Verhaltnis | schnittswert
zur aktuellen VZA FiBu
Einwohnerzahl
2016 oD 2,75 25.042 3,01 -0,26
2016 AHB 4,50 32.724 3,93 + 0,57
2016 BSCH 4,00 20.023 2,40 + 1,60
2016 KAKI 2,50 20.391 2,45 + 0,05
2017 RB 2,63 27.324 3,28 -0,65
2017 V4 4,50 31.977 3,84 + 0,66
2017 GH 4,00 30.585 3,67 +0,33
2018 ELM 5,94 49.740 5,97 -0,03
2018 QB 1,85 21.123 2,53 - 0,68
2018 WE 2,36 33.435 4,01 -1,65
Summe 35,03 292.364 35,09
Durchschnitt 1,20 10.000

Mit Blick auf die Aufgabenverteilung in der Finanzbuchhaltung ohne Voll-
streckungstéatigkeiten liegt Wedel mit 1,65 Vollzeitaquivalenten (VZA) un-
terhalb des Durchschnitts.

Laut Stellenplan wurden am 30.06.2018 insgesamt 20 Mitarbeiter*innen
mit 16,72 VZA im Amt fir Finanzen eingesetzt. Auf die Finanzbuchhaltung
der Stadt Wedel entfallen 2,36 VZA.

Der LRH hat, ausgehend von den erhobenen Daten, Vergleichswerte der
0. g. Kommunen ermittelt. Dabei wurden die Durchschnittswerte der be-
setzten Stellen im Zusammenhang mit der Einwohnerzahl betrachtet.
Insoweit ergibt sich eine durchschnittliche personelle Ausstattung von
1,2 VZA je 10.000 Einwohner. Wird dieser MaRstab zugrunde gelegt, wé-
ren flir Wedel 4,01 VZA in der Finanzbuchhaltung vorzusehen. Personell
nimmt Wedel damit die Aufgaben in der Finanzbuchhaltung mit der ge-
ringsten personellen Ausstattung wahr.

Kompensieren konnte Wedel die geringere Personalausstattung scheinbar
durch die im bisherigen Finanzprogramm KIS bis Ende 2019 genutzten
technischen Vorteile.

Zum Zeitpunkt der ortlichen Erhebungen verursachte jedoch die Um-
stiegsphase auf das neue Finanzfachverfahren ,H + H proDoppik“ und al-
ler neu einzurichtenden Schnittstellen einen hohen Mehraufwand. Dies er-
zeugte auch eine hohe Arbeitsbelastung, die vor Ort wahrnehmbar war.
Angedacht war, alle bislang genutzten technischen Vorteile auch kunftig
wieder mit dem neuen Programm nutzen zu kénnen.
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Der Uberwiegende Teil des Forderungsmanagements wird zentral bearbei-
tet. In den Bereichen Ordnung, Musikschule, Blicherei oder Steuern wird
jedoch auch dezentral gearbeitet.

Insofern sind weitere nicht bezifferbare Zeitanteile dezentraler Facheinhei-
ten dem Forderungsmanagement hinzuzurechnen.

Der LRH empfiehlt nach Abschluss der Umstiegsphase organisatorisch zu
begutachten, ob die Finanzbuchhaltung auskdmmlich besetzt ist. Dezent-
rale ,Inselldsungen® des Forderungsmanagements sollten nicht ausgewei-
tet werden. Forderungen sollten zentral verfolgt werden, um alle offenen
Forderungen lberblicken zu kénnen und Einnahmen aus offenen Betragen
zu steuern.

Sofern sich die Stadt Einzelldsungen in Fachdiensten leistet, muss sie
nicht nur fir den Gesamtiberblick Uber offene Betrage sorgen, sondern
auch Personal- und Sachaufwendungen wirtschaftlich einsetzen.

Auf ausgewahlte Teilaspekte organisatorischen Handlungsbedarfs geht
der LRH im Folgenden naher ein.

Schnittstellen

Wedel setzte im Prifungszeitraum das Finanzfachverfahren ,KIS* ein. Ab
2020 wird das Finanzfachverfahren ,H + H proDoppik” eingesetzt.

Das Verfahren ,KIS* bietet ein umfangreiches Angebot fir die Geschéafts-
buchhaltung, Finanzbuchhaltung und das Steueramt an. Das Programm
besitzt Schnittstellen zu anderen IT-Verfahren, um Daten digital auszutau-
schen. Das Programm wird vom Hersteller nicht fortgeflihrt. Die bisher ge-
nutzten Schnittstellen sind fir das neue Finanzfachverfahren
»H + H proDoppik* einzurichten und zu optimieren.

¢ Der Fachdienst Ordnung setzt fir die Verwarn- und BuRgeldverfahren
des ruhenden Verkehrs das Fachverfahren ,EurOwiG* ein. Wird das
festgesetzte Verwarngeld nicht gezahlt, wird Uber das Fachverfahren
der BuRgeldbescheid erstellt und die Forderung nach erfolgloser Mah-
nung an die Finanzbuchhaltung zum Vollstrecken Ubergeben. Der Pro-
zess der Schnittstellenprogrammierung wurde Ende 2019 begonnen
und wurde erst Ende Februar 2020 beendet.2% In der 2-monatigen
Ubergangsphase wurden Daten manuell gebucht. Der Prozess der ma-
nuellen Datenibergaben war zeitaufwendig und fehleranfallig. Wedel
hat, bedingt durch den Wechsel des Finanzverfahrens, mehrmonatiges
zeitaufwendiges und fehleranfalliges Arbeiten in Kauf genommen. Der
LRH empfiehlt, kiinftige Umstiegsprozesse besser zu planen.

25 E_Mail des Fachbereichsleiters vom 12.11.2020.
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o Der Fachdienst Wirtschaft und Steuern erfasst Forderungen per
Fernzugriff im zentralen Finanzfachverfahren , KIS (bis 2020) bzw.
,H + H proDoppik® (ab 2020) z. B. fir das Festsetzen der Realsteuern,
Zweitwohnungssteuer, Hundesteuer, Vergnigungssteuer, der Pachten
und Erbbauzinsen. Die Forderungen werden auf den Veranlagungskon-
ten des Finanzfachverfahrens erfasst.

o Die Musikschule reicht die Informationen zum Festsetzen der Instru-

mentenmiete manuell aus dem Fachverfahren ,iMikel* an die Ge-
schaftsbuchhaltung. Die Volkshochschule gibt die Daten zum Erfas-
sen der Raummieten manuell aus dem Fachverfahren ,SQLBaSys* an
die Geschaftsbuchhaltung weiter.
Die Facheinheiten schreiben eine Kontierungsvorlage bzw. reichen
eine buchungsbegrindende Unterlage mit einer Vorkontierung und ge-
ben diese an die zentrale Geschiftsbuchhaltung weiter. Die Ge-
schaftsbuchhaltung erfasst die Forderung zentral fiir die Fachdienste.

o Der Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice nutzt ein eigenes
Fachverfahren, um die Forderungen festzusetzen. Allgemeine Ver-
warn- und BuRgelder erfasst der Fachdienst mit dem Programm
LAIIOWIG*.

Das Festsetzen von Forderungen der Facheinheiten erfolgt in Wedel recht
unterschiedlich. Die Weitergabe an und das manuelle Erfassen in der
zentralen Finanzbuchhaltung ist fehleranfallig. Zusatzlich ist die Weiterga-
be von vorkontierten Buchungsunterlagen mit buchungsbegriindenden Un-
terlagen aus Facheinheiten an die Geschaftsbuchhaltung zeitaufwendig.
Der Zeitfaktor wird bisher unterschatzt.

Der LRH empfiehlt der Stadt zu ermitteln, ob das Einbuchen von Forde-
rungen in AuBenstellen per Fernzugriff in das Finanzfachverfahren Zeiter-
sparnisse bringt. Weitere Schnittstellen kdnnen zwischen den Fachverfah-
ren der Volkshochschule und Musikschule zum Finanzfachverfahren
eingerichtet und genutzt werden. Durch Fernzugriffe und Schnittstellennut-
zung kénnen die Mitarbeiter der Stadtkasse entlastet werden.

Ungeklarte Zahlungseingange Wedel

2018 fehlten der Finanzbuchhaltung Wedel rund 778 Buchungs-
anordnungen fiir Zahlungseingange,26 Fachamter arbeiteten der Finanz-
buchhaltung unstrukturiert zu.

Fir eingezahlte Geldbetrage, zu denen keine elektronischen Anordnungen
existieren, richtet die Finanzbuchhaltung ein Verwahrkonto ein. Bis Ein-
zahler, Forderungsherkunft, Zahlungsanlass sowie korrekter Zahlungsbe-

26 Auswertung Fr. Lehmann vom 07.11.2019 fiir 2018.
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trag geklart sind, verbleiben diese Betrage dort. In allen Fallen muss durch
die Finanzbuchhaltung recherchiert und die Buchungsanordnung angefor-
dert werden. AnschlieBend werden die Betrage umgebucht und dem rich-
tigen Sach- bzw. Personenkonto zugeordnet.

Fehlende Anordnungen der Fachbereiche I6sten in der Finanzbuchhaltung
Mehraufwand aus. Dieses Zeitkontingent fehlt wiederum, um Forderungs-
ausfalle zu verfolgen.

Wedel sollte sicherstellen, dass

¢ von den Facheinheiten zeitgleich mit Versand von Zahlungsaufforde-
rungen eine Anordnung erstellt wird,

¢ alle Forderungen unverzuglich elektronisch im Finanzfachverfahren er-
fasst werden,

e Forderungen spatestens in dem auf den laufenden Tag folgenden Ta-
gesabschluss erfasst sind (2 Tage nach Versand von Zahlungsauffor-
derungen).

Im Interesse eines wirtschaftlichen Verwaltungshandelns sind die inner-
dienstlichen Ablaufe so zu gestalten, dass die Anzahl erforderlicher Nach-
arbeiten durch die Stadtkasse deutlich reduziert werden.

Digitales Verbuchen von Zahlungseingédngen auf Kontoausziigen

Fir Onlinebanking steht Wedel das Programm ,S-Firm“ zur Verfigung.
Zahlungseingange auf Kontoauszigen wurden im Prifungszeitraum 2013
bis 2018 damit digital per Schnittstelle in das Finanzfachverfahren KIS
eingebucht, wenn Zahlungspflichtige entsprechende Buchungsnummern
auf Uberweisungen angegeben haben. Das Finanzfachverfahren ordnet
alle Zahlungseingange nach Buchungsnummern entsprechenden Bu-
chungsanordnungen automatisch zu.

Nach Umstieg auf das Finanzfachverfahren H+H proDoppik wurde der
Verfahrenshersteller beauftragt, die Schnittstelle zu programmieren und zu
optimieren.

Digitales Einlesen elektronischer Kontoausziige

ELM Qu WE Kalten-
kirchen*
erfolgt digital nein nein ja, bis Ja
31.12.2019

*  UOP 2017/ 2018.
**  bis zum Wechsel des Finanzfachverfahrens zum 01.01.2020 in KIS.
die Schnittstelle wird fir das neue Fachverfahren H+H proDoppik programmiert.

AuBer Wedel nutzt lediglich Kaltenkirchen (Prifung 2017/2018) das auto-
matische Verbuchen der Zahlungseingange von Kontoausziigen tber das
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Finanzbuchhaltungssystem H&H proDoppik. In Kaltenkirchen konnte
dadurch eine halbe Stelle freigesetzt werden.

Die Stadt Wedel hat die Finanzsoftware 2020 von ,KIS* auf
.H + H proDoppik“ umgestellt. Die Kasse setzt nach Programmieren der
Schnittstelle in dem neuen Finanzfachfachverfahren ,H + H proDoppik* die
automatische Ist-Verbuchung von Zahlungseingdngen (Modul A-Ist von
»H + H proDoppik®) ein. Zum Zeitpunkt der oOrtlichen Erhebungen wurden
die Einzahlungen auf den Kontoausziigen manuell in das Finanzfachver-
fahren eingebucht. Im November 2020 war die Schnittstelle zwar einge-
richtet, funktionierte jedoch noch nicht zufriedenstellend.

Das Umstellen des Finanzfachverfahrens nahm 2020 erhebliche Perso-
nalkapazitaten in Anspruch. Eine Mitarbeiterin hat von Mai bis Oktober
halbtags unterstitzt. Daflr blieben die Aufgaben in der allgemeinen Fi-
nanzverwaltung liegen. Sobald Zeitanteile durch Einsetzen der Schnittstel-
le frei werden, kénnten diese innerhalb der Finanzbuchhaltung zum Ver-
folgen von offenen Forderungen genutzt werden.

Wedel hat auch hier, bedingt durch den Wechsel des Finanzverfahrens,
mehrmonatiges zeitaufwendiges und fehleranfalliges Arbeiten in Kauf ge-
nommen. Der LRH empfiehlt, kiinflige Umstiegsprozesse besser zu pla-
nen. Geldeingange sollten zeitnah Uberwiegend digital von Kontoausziigen
in das Finanzfachverfahren eingelesen werden. Manuelle Nacherfassun-
gen sollten auf ein Minimum reduziert werden.

Was sind Forderungsveranderungen?

Kommunen kdnnen Uber Forderungsveranderungen entscheiden. Zu den
Veranderungen gehoéren Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse
(§ 31 Abs. 1 bis 3 GemHVO-Doppik). Kommunen kénnen zudem auf For-
derungen verzichten und mit Zahlungspflichtigen Vergleiche schlief3en.
Generell gilt, dass Spezialvorschriften (z. B. § 11 KAG27 mit Verweis auf
die Abgabenordnung, § 222 Stundung, § 261 Niederschlagung und
§ 227 Erlass?8) den Vorschriften des § 31 GemHVO-Doppik vorgehen.

Wird eine Forderung auf Antrag des Zahlungspflichtigen gestundet, andert
die Kommune den Falligkeitszeitpunkt. Zahlungspflichtigen werden Zinsen
fir den Zeitraum der urspringlichen Falligkeit bis zum vollstdndigen Zah-
len berechnet.

27 Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10.01.2005, GVOBI. Schl.-H. S. 27, zuletzt gedndert durch Artikel 6
des Gesetzes vom 13.11.2019, GVOBI. Schl.-H. S. 425.

28 Abgabenordnung (AO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.2002, BGBI. |
S. 3866; 2003 | S. 61, zuletzt geandert durch Art. 194 V vom 19.06.2020, BGBI. |
S. 1328.
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Stellt die Finanzbuchhaltung fest, dass keine Zahlung erfolgen wird oder
die Verfahrenskosten aufler Verhaltnis zur Hohe des Anspruchs stehen,
kann eine Forderung niedergeschlagen werden.

Damit wird der fallige Anspruch zurlickgestellt und nicht beigetrieben. Eine
Niederschlagung ist nicht an einen Antrag eines Zahlungspflichtigen ge-
bunden. Sie I8st einen buchungspflichtigen Vorgang in der Finanzbuchhal-
tung aus.

Bei einem Erlass erlischt der Anspruch auf eine Forderung. Voraussetzung
fir den Erlass ist, dass fir den Zahlungspflichtigen eine besondere Harte
anzunehmen ist. Dies trifft beispielsweise zu, wenn sich der Zahlungs-
pflichtige in einer unverschuldeten wirtschaftlichen Notlage befindet oder
zu beflirchten ist, dass das Verfolgen des Anspruchs die Existenz gefahr-
den wurde.

Vergleiche mit Zahlungspflichtigen kénnen nach gerichtlichen und auler-
gerichtlichen Schuldenbereinigungen nach dem neunten Teil der Insolven-
zordnung (InsO) erfolgen.29

Samtliche Anspriiche gegentiber Dritten sind als Forderungen in die Bilanz
aufzunehmen. Werden Forderungen gestundet, niedergeschlagen, erlas-
sen oder durch Vergleich verandert, sind entsprechende Korrekturen vor-
zunehmen. Die Buchwerte sind zu berichtigen.

Dies muss an zentraler Stelle in der Finanzbuchhaltung erfolgen, um stets
einen aktuellen Uberblick zu haben, welche Werte aus den offenen Forde-
rungen noch realisiert werden kénnen.

Wo werden in Wedel Forderungsveranderungen durchgefiihrt?

In Wedel werden Forderungsveranderungen nach den Festsetzungen der
Dienstanweisung Uber die Aussetzung der Vollziehung, die Stundung, Ver-
rentung, Niederschlagung und den Erlass von Anspriichen der Stadt We-
del (DA Stundung) dezentral bearbeitet.30 Die Dienstanweisung ist zum
01.05.2003 in Kraft getreten. Die niedergeschlagenen Betrage werden von
den Facheinheiten verfolgt. Niedergeschlagene Forderungen werden im
zentralen Finanzfachverfahren gespeichert, um die Wertveranderungen im
Jahresabschluss abzubilden.

Niederschlagungslisten sind aus nachfolgenden Fachdiensten zur Verfi-
gung gestellt worden:

e Fachdienst Ordnung und Einwohnerwesen;

e Fachdienst Bildung, Kultur und Sport;

29 Ausfihrungsanweisung Nr. 28.3 zu § 30 Landesverordnung Uber die Aufstellung und
Ausfiihrung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden, Gemeindehaushaltsver-
ordnung-Kameral - GemHVO-Kameral vom 30.08.2012, GVOBI. Schl.-H. 2012, S. 670;
Gemeindehaushaltsrecht 14. Erweiterte Auflage; Brase/Hase/Leder.

30 § 7 Abs. 2 Dienstanweisung Uber die Aussetzung der Vollziehung, die Stundung, Verren-
tung, Niederschlagung und den Erlass von Anspriichen der Stadt Wedel (DA Stundung).
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e Fachdienst Soziales;

e Fachdienst Gebaudemanagement;

e Fachdienst Bauverwaltung und o6ffentliche Flachen;
e Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung;

e Fachdienst Bauaufsicht;

e Fachdienst interner Dienstbetrieb;

e Fachdienst Wirtschaft und Steuern;

e Volkshochschule, Bicherei.

Wie geht Wedel mit Forderungsverdnderungen um?

In Wedel beantragt die Stadtkasse Niederschlagungen schriftlich beim zu-
standigen Fachdienst.3! Der Beitreibungsvorgang wird dem Antrag beige-
fugt. Die Fachdienste fiihren die Entscheidung liber die Forderungsveran-
derung herbei. Die Entscheidungen zu den Forderungsveranderungen
treffen die Personen, die nach den in der Dienstanweisung festgelegten
Bemessungsgrenzen dazu befugt sind. Die Forderungen werden zum Be-
richtigen oder Ausbuchen an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet. Die
Fachbereiche dokumentieren Niederschlagungen ab 50 € in eigenen Nie-
derschlagungslisten32,

Nach der Entscheidung Uber eine Forderungsveranderung ordnen die
Fachdienste das Absetzen der unbefristet niedergeschlagenen Betrage
und die Wertberichtigungen der befristet niedergeschlagenen Betrage an
(§ 7 Abs. 4 DA Stundung). Die Forderungsveranderungen werden zentral
im Finanzfachverfahren erfasst. Die Finanzbuchhaltung fuhrt ihre Nieder-
schlagungsliste in elektronischer Form im Finanzbuchhaltungsverfahren.

Der LRH begriRt, dass Wedel auf diese Weise die FiBu jederzeit in den
Verfahrensstand einbezieht. Die FiBu hat so alle erforderlichen Informatio-
nen, um die Werthaltigkeit der Forderungen korrekt bemessen zu kdnnen.

Regelungen zu Befugnissen

Die Stadt Wedel wendet bei Forderungsveranderungen noch die kameral
konzipierte DA Stundung an, obwohl die Buchfiihrungsform 2011 auf die
Doppik umgestellt wurde. Die DA Stundung ist daher generell auf die dop-
pischen Vorgaben der GemHVO-Doppik anzupassen.

Die DA Stundung legt Bemessungsgrenzen u. a. fir Stundung, Nieder-
schlagung, Erlass bzw. Verzicht fest. Wedel hat sowohl allgemeine Be-
messungsgrenzen fur Forderungsveranderungen festgelegt als auch indi-
viduelle Bemessungsgrenzen fir Forderungsveranderungen aus Gewer-
besteuereinnahmen.

31 § 7 Abs. 2 DA Uber die Aussetzung der Vollziehung, die Stundung, Verrentung, Nieder-
schlagung und den Erlass von Anspriichen der Stadt Wedel (DA-Stundung).

32 §7 Abs. 5 DA Stundung.
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Der LRH hat sich eingehender mit den festgelegten Bemessungsgrenzen
und den daraus resultierenden Befugnissen Uber Forderungsveranderun-
gen befasst.

Folgende Punkte fielen bei der Priifung auf:

Forderungen bei der Gewerbesteuer:

Uber Forderungen aus Gewerbesteuern bis 5.000 € und aus Voraus-
zahlungen bis 12.500 € entscheidet die/der Inhaber*in der Stelle
3-202-2 (§ 5 Abs. 7 Ziff.1 DA Stundung), wenn die Stundung nicht lan-
ger als 4 Jahre ausgesprochen wird. Weil der Fachbereich ,Innerer
Service* 2014 neu strukturiert wurde, ist die DA Stundung hinsichtlich
der Stellenbezeichnung zu lberarbeiten.

Uber die Stundung von Gewerbesteuerforderungen bis 25.000 € und
einer Dauer von 8 Jahren, entscheidet die/der Leiter*in des Fach-
diensts Wirtschaft und Finanzen (§ 5 Abs. 7 Ziff. 2 DA Stundung). Die-
ser Fachdienst wurde 2014 aufgel6st. Die Fachdienste ,FD Finanzen
3-20“ und ,FD Wirtschaft und Steuern 3-22“ wurden gebildet. Die DA
Stundung ist zu aktualisieren.

Andere Forderungen:

Uber Niederschlagungen bis 7.500 € entscheidet der Leiter des jeweili-
gen Fachbereichs (§ 7 Abs. 3 Ziff. 2 DA Stundung).

Die Finanzbuchhaltung hat 2 Antrage auf befristete Niederschlagungen
von Forderungen fur die Fachdienstleitungen 1-30 vom 02./04.01.2017
und 1-50 vom 06./10.09.2018 vorbereitet. Eine Verfiigung beinhaltet die
Forderung des Fachdiensts Ordnungs- und Einwohnerwesen 1-30 Uber
2.003 €, und die andere Verfugung enthalt eine Forderung des Fach-
diensts Soziales 1-50 mit 2.486,60 €. Nicht die jeweilige Leitung des
Fachdiensts, sondern der Fachbereichsleiter hatte die Entscheidung
Uber die Forderungsveranderung treffen missen. Ob die Fachdienstlei-
tungen in Vertretung des Fachbereichsleiters tatig wurden33 ging aus
den Verfigungen nicht hervor. Die Unterzeichner haben den Zusatz
i. V. nicht in die Verfligung aufgenommen.

Uber Niederschlagungen bis 50.000 € entscheidet der Finanz- und
Hauptausschuss nach § 7 Abs. 3 Ziff. 4 DA Stundung.

Das Ubertragen der Entscheidungsbefugnis Uber Niederschlagungen
und den Verzicht auf den Hauptausschuss mittels der DA Stundung ist
unzulassig. Die Befugnis hatte per Hauptsatzung auf den Hauptaus-
schuss Ubertragen werden kénnen (§ 28 Satz 2 GO). Zudem wird der
Ausschuss nach Hauptsatzung als ,Haupt- und Finanzausschuss®
(§ 8 Abs. 1 Ziff. 1 der Hauptsatzung) bezeichnet.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat auf Grundlage der Beschlussvor-
lage BV/2017/126 am 13.11.2017 entschieden, eine Forderung uber

33

Grundsatze fir den Dienstbetrieb der Stadtverwaltung Wedel vom 09.07.2001; Ziff. 2.4
ADGA vom 29.01.2020 Ziff. 2.4.
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40.968,15 € niederzuschlagen. Die Entscheidung wurde von einem un-
zustandigen Gremium getroffen.

e Uber Niederschlagungen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 € ent-
scheidet der Rat der Stadt Wedel nach § 7 Abs. 3 Ziff. 5 DA Stundung.
Die Bemessungsgrenze sollte aufgrund der in der Hauptsatzung 2019
neu festgelegten Wertgrenze bis zu der die/der Birgermeister*in ent-
scheiden darf, angepasst werden. Nach Neufassen der Hauptsatzung
in § 10 b) im Oktober 2019 hat der Rat der Stadt Wedel die/den Biir-
germeister*in ermachtigt, auf Betrage bis zu 125.000 € zu verzichten
oder Forderungen niederzuschlagen.34 Die Anpassung der Wertgrenze
ist Uber die Hauptsatzung vorzunehmen.

Die Stadt muss dringend ihre Regelungswerke harmonisieren. Die Verwal-
tungsleitung hat sicherzustellen, dass die festgelegten Befugnisse einge-
halten werden.

Niederschlagungen durch die Volkshochschule Wedel

Der LRH hat den Umgang mit unbefristeten und befristeten Niederschla-
gungen stichprobenartig in verschiedenen Fachdiensten tberprift.

Die Niederschlagungslisten ber befristet und unbefristet niedergeschla-
gene Forderungen der Volkshochschule Wedel wurden gesichtet und aus-
gewertet. Die Facheinheit weist 15 befristet und 6 unbefristet niederge-
schlagene Forderungen zum 31.12.2018 aus. Der LRH hat insbesondere
beim Umgang mit den unbefristeten Niederschlagungen Optimierungspo-
tenzial festgestellt.

Unbefristete Niederschlagungen der VHS
Stand am 31.12.2018 (Angaben in €)

Lfd. Nr. Haupt- Nebenforde- Betrag It.
Forderung rung Uberwachungsliste
Fachdienst (!
1 34,00 24,50 58,50
2 32,00 4,00 36,00
3 157,50 0,00 157,50
4 195,50 0,00 195,50
5 141,50 0,00 141,50
6 27,50 0,00 27,50
Gesamt 588,00 28,50 616,50
Angabe in % 95,00 5,00 100,00
M Datei ,FD 1_43_Unbefristete_Niederschlagungen.pdf.
@ Datei ,WVL Niederschlagungen am 15.01.2019.xIsx".

34 § 10 b) der Hauptsatzung der Stadt Wedel vom 29.10.2019.
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Der LRH hat die nachstehend aufgefihrten Vorgange der unbefristeten
Niederschlagungen stichprobenartig gesichtet.

Vorgang 1: Eine Forderung Uber 58,50 € wurde am 16.06.2014 unbe-
fristet niedergeschlagen. Auf der Verfligung wurde kein Datum fur eine
Wiedervorlage vermerkt. Hinweise zum Unterbrechen der Verjahrung
wurden ebenfalls nicht vermerkt. Die Entscheidung, ob die Forderung
weiterhin nach § 7 Abs. 7 DA Stundung Uberwacht werden soll, wurde
nicht vermerkt. Die Forderung verjdhrte Ende 2018. Die Finanzbuchhal-
tung hat keinen Auftrag zum Ausbuchen der Forderung erhalten. Die
Forderung ist auszubuchen.

Vorgang 2: Die Forderung war am 09.06.2008 fallig. Nach einem Insol-
venzverfahren wurde die Restschuldbefreiung gegeniiber der Schuldne-
rin am 17.09.2014 erteilt. Die Forderung Uber 36 € wurde am
13.02.2017 abgesetzt.

Nach § 286 Insolvenzordnung (InsO) ist die Schuldnerin durch Erteilen
der Restschuldbefreiung von den im Insolvenzverfahren nicht erfillten
Verbindlichkeiten gegenuber der Stadt Wedel befreit.

Die Forderung ist zum Zeitpunkt der Restschuldbefreiung auszubuchen.

Die Forderungen 3 bis 6 waren bereits 2007 bzw. 2009 unbefristet nie-
dergeschlagen worden. Sie wurden zeitgleich am 20.01.2017 abgesetzt.
Alle Forderungen waren ohne weitere Prifung verjahrt.

Im Prifzeitraum sind alle unbefristet niedergeschlagenen Forderungen der
VHS Uber 616,50 € ausgefallen. Die Stadt hat die Forderungen aktiv ver-
jahren lassen. Bislang hat die Finanzbuchhaltung einen Anteil von rund
94 % der unbefristet niedergeschlagenen Forderungen wertberichtigt und
ausgebucht.

Soweit sich im Einzelfall nach erneuter Prifung eine dauerhafte Unein-
bringlichkeit ergibt, ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben (z.B.
§ 227 AO) der Erlass/Verzicht zu beschlieffen und/oder zu verfliigen. Die
Stadt muss sicherstellen, dass sie jederzeit aktiv entscheidet, wie mit einer
Forderung verfahren wird. Zielgerichtetes Verjahren von Forderungen
muss unterbleiben.

Niederschlagungen durch den FD Ordnung und Einwohnerservice
Der LRH hat stichprobenartig die Niederschlagungsvorgange des Fach-

diensts gesichtet. Im Prifzeitraum wurden nach eigenen Angaben
58 Forderungen bei den Verkehrsordnungswidrigkeiten niedergeschlagen.
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Zusammenfassung der Niederschlagungen
bei Forderungen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
2014 bis 2018 (Angaben in €)
Jahr Vor- Wert ausgebuchte | aufgehobene Wert
gange der Werte (a), Niederschla- Ende 2018
Nieder- verjahrte gungen
schlagun- Werte (b)
gen

2014 3 135,50 77,00 (a) 0,00
58,50 (b)

2015 77,00 38,50 (a) 38,50 0,00

2016 217,50 43,50 (a) 0,00
174,00 (b)

2017 13 550,50 115,50 (b) 82,00 353,00

2018 35 1.462,50 77,00 1.385,50

Summen 58 2.443,00 159,00 (a) 197,50 1.738,50
348,00 (b)

= 507,00
Anteil % 100 100 21 8 71

Quelle: Niederschlagungslisten des Fachdiensts

Ende 2018 verblieben der Facheinheit 71 % der niedergeschlagenen For-
derungen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten zum weiteren Verfolgen.

Der LRH stellte bei der Durchsicht der Vorgange fest, dass
o die Finanzbuchhaltung unterschiedlich mit dem Erlass von Nebenforde-
rungen vor dem Niederschlagen von Forderungen umgeht. Grundsatz-
lich wurden nur bei 31 von 58 Vorgangen die Forderungen getrennt

nach Haupt- und Nebenforderung ausgewiesen.

e bei 17 Vorgéngen der Betrag der Hauptforderung niedergeschlagen
wurde. Die Nebenforderungen wurden vor Niederschlagen der Haupt-
forderung erlassen.

Der LRH empfiehlt, einheitliche Bearbeitungsstandards einzufiihren. Ins-
besondere ist darauf zu achten, dass Uber die Hauptforderung entschie-
den wird. Der Umgang mit den zugehoérigen Nebenforderungen sollte sich

danach ausrichten.3%

35 Analoge Anwendung PdK SH -GemKVO Kameral- Anhang 3: DA {iber Stundung Nieder-
schlagung und Erlass sowie Vergleich von Anspriichen.
Beck-online.de, Band B 10 SH, § 5 Niederschlagung, § 5 Abs. 3.
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2.5 Mahnwesen

2.5.1

Bevor offentlich-rechtliche Forderungen vollstreckt werden dirfen, ist
die Geldschuld beim Zahlungspflichtigen anzumahnen.36
Offentlich-rechtliche Forderungen sind in der Regel sofort fallig, falls im
Bescheid kein abweichendes Zahlungsziel vereinbart wurde. Sie kdnnen
nach Ablauf einer Woche seit Bekanntgabe des Leistungsbescheids ge-
mahnt werden. Sofern ein konkreter Falligkeitszeitpunkt auferhalb der
Mindestfrist bestimmt ist, kann unmittelbar nach Verstreichen der Falligkeit
gemahnt werden. Fir die angemahnten Betrage ist eine Zahlungsfrist von
einer Woche zulassig.

Zahlungsaufforderungen von privatrechtlichen Forderungen sollten im-
mer einen eindeutigen Zahlungstermin beinhalten. Bleibt die Zahlung aus,
sollten bei privatrechtlichen Forderungen zunachst Zahlungserinnerungen
versendet werden. Der erfolglos verlaufenden Zahlungserinnerung schlief3t
sich nach ca. 5 bis 10 Tagen die ,1. Mahnung“ an. Die Forderung ist bei
Zahlungspflichtigen mit mindestens einem Mahnschreiben anzumahnen,
weitere Mahnungen sind nicht erforderlich, um einen gerichtlichen Mahn-
bescheid zu beantragen. Bis zu 3 Mahnungen kénnen an sdumige Zah-
lungspflichtige versendet werden. Den Schuldnern sollte eine Zahlungsfrist
nach jeder Mahnung von 10 Tagen eingeraumt werden.37

Mehrfaches Mahnen lasst sich vermeiden, wenn der Zugang der ersten
Mahnung durch einen Empfangsbeleg quittiert ist. Nach erfolgloser Mah-
nung ist bei Gericht ein gerichtlicher Mahnbescheid zu erwirken, z. B. via
Internet.

Kurze Mahnfristen ermdglichen den Kommunen, nicht gezahlte Betrage
zeitnah anzumahnen. Konsequentes Mahnen erhéht die Chance, Forde-
rungen schneller zu realisieren.

Wer mahnt die offenen Betrdage an und wie haufig wird gemahnt?
Der LRH hat vor Ort geprift, wie die Kommunen ausstehende Betrage
anmahnen. Dabei weicht das Vorgehen sowohl hinsichtlich der zustandi-

gen Facheinheit als auch hinsichtlich der gewahlten Zeitintervalle ab.

Bad Schwartau wird zum Vergleich abgebildet. Die Stadt hat ihre Forde-
rungsverfolgung optimal aufgestellt und erzielte sehr gute Ergebnisse.

36 Vgl. § 269 Abs. 1 Ziff. 1 - 3 LVWG vom 02.06.1992 GVOBI. Schl.-H. 1992, S. S. 243, 534
zuletzt gedndert mit Gesetz vom 13.02.2019, GVOBI, Schl.-H. S. 42.

37 Hilfestellung: http://www.mahnung-online.de/Mahnverfahren.html.
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Vergleich organisatorische Anbindung und Haufigkeit der Mahnlaufe

Elmshorn Quickborn Wedel Bad
Schwartau
zentral in FiBu offentlich- offentl.-rechtl. ja ja
rechtliche Fo. und privat-
rechtliche
Fo.®
dezentral in privatrecht- sInsellésun- zentral in
Facheinheiten liche Fo. gen® FiBu nein
§17
DA BewBest
Haufigkeit der
Haupt-
Mahnliufe monatlich (M 14-tagig 14 Tage
zentral in FiBu nach Fallig- wéchentlich
keit
Steuern und vierteljahrlich 14-tagig
Abgaben @ nach Steuer- vierteljahrlich
termin 14 Tage
nach
zusitzlich Falligkeit 1.7.
FiBu fallbezo- | nach Bedarf 14 tagig
gen je Abga- und nach
beart Bedarf nach Bedarf
nach 4 Wochen
owl 4 bis 6 Wo- nach Rechts-
chen kraft des nach
Bescheids 40 Tagen
VHS
andere privatrechtli- Mitte des
Facheinheiten che Fo. Folgemonats monatlich
dezentral nach Bedarf
dezentral

() Vermerk Leitung Amt fir Finanzen 04/05.2018

@ nach den Steuerterminen 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.,
Jahressteuertermin 01.07.

®) §6 (2)und 3 DA FiBu

Nach Angaben der Stadtkasse Wedel werden Mahnlaufe regelmaRig alle
14 Tage vollzogen. Die Mahnlaufe nach den Steuerfalligkeitsterminen
15.02., 15.05., 15.08., 15.11. sowie zur Jahresfalligkeit 01.07. finden
14 Tage nach den Falligkeitsterminen statt.

Jede/r Mitarbeiter/in der Stadtkasse bearbeitet die ihr/ihm zugewiesenen
Abgabearten. Die Mitarbeiter/-innen buchen Einzahlungen nach den zu-
gewiesenen Abgabearten. Bleiben Zahlungen zur Abgabeart aus, mahnen
und vollstrecken die Mitarbeiter/-innen die sdumigen Zahlungen individuell.
Forderungen der Realsteuern werden vierteljahrlich und zur Jahresfallig-
keit 01.07. jedes Jahres gemahnt. Forderungen der Musikschule,
Schulkostenbeitrage oder Volkshochschule mahnen die Mitarbeiter monat-
lich oder nach Bedarf.

Die Stadt Wedel hat in § 6 Abs. 2 Ziff. 2 DA FiBu festgelegt, dass alle For-
derungen, auch die privatrechtlichen Forderungen, zentral von der Finanz-
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buchhaltung verfolgt werden. Die Kasse mahnt &ffentlich-rechtliche Forde-
rungen und leitet das gerichtliche Mahnverfahren fir privatrechtliche For-
derungen ein.

Die durchschnittichen Héhen der Forderungen innerhalb des Priifungs-
zeitraums, die die Kasse zentral verfolgt hat, konnte die Stadt Wedel nicht
auswerten.

Der LRH empfiehlt, Mahnungen regelmaflig wdchentlich zu erstellen und
zu versenden, damit Vollstreckungshandlungen unverzuglich angebunden
werden kdnnen und die Forderungsverfolgung wirtschaftlich funktioniert.
Wedel kann die Prozesse des Mahnverfahrens wesentlich verbessern, in-
dem allgemein auf regelmalige automatische wdchentliche Mahnlaufe
umgestellt wird.

Der LRH halt es fur erforderlich, dass Forderungen zentral Gberwacht und

verfolgt werden sollten. Dies hat neben einem vollstandigen Uberblick tiber

die anzumahnenden Betrage weitere Vorteile:

¢ ein gleichbehandelndes Vorgehen bei allen Schuldnern,

¢ einheitliche Mahnlaufe fir alle offenen Forderungen,

e Fachwissen wird an einer zentralen Stelle konzentriert und sichert ein
ordnungsgemales Verfolgen der Forderungen.

Als besonders kritisch bewertet der LRH, dass keine der 3 aktuell gepruf-
ten Kommunen woéchentliche Mahnlaufe durchfuhrt. In Wedel vergehen
mindestens 2 bis 4 Wochen, bis ein offener Betrag angemahnt wird, ob-
wohl dies bereits nach einer Woche mdglich ware. Wedel nimmt billigend
in Kauf, dass ausstehende Geldbetrage zu spat verfolgt werden. Dies wirkt
sich negativ auf die Liquiditat der Stadt aus und erhdéht das Risiko des
Forderungsausfalls.

Der LRH empfiehlt Wedel, zeitnah auf wochentliche Mahnlaufe umzustel-
len.

Mahnverfahren der Vergleichskommunen 2018

Wedel konnte keine Angaben zur Anzahl der Mahnlaufe machen. Die Auf-
gabenbereiche der Mitarbeiter in der Kasse sind nach Abgabearten unter-
gliedert. Jeder Mitarbeiter bucht Geldeingange zu den Forderungen seiner
Abgabearten, z. B. der Realsteuer, Mieten und Pachten u. a., und verfolgt
die offenen Betrage.

Der LRH hat fiir einen Vergleich der Mahnverfahren und gemahnten Be-
trage in den gepriften Kommunen die Ubermittelten Mahnlisten, Restan-
tenlisten, Ergebnisrechnungen und Angaben aus den Erhebungsunterla-
gen herangezogen.
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Vergleich Mahnverfahren und Summen in Tausend €
Stadt Jahr Anzahl Forderun- Mahngebuhren, Summe @ Hohe

Mahnun- gen Saumniszu- Spalte gemahnter

gen* -TE- schlage, 4+5 Forderun-
Zinsen(") -Tausend gen
- Tausend € - €- -€-

Spalte 4 /

Spalte 3

ELM 2018 4.223 2.452 200@ 2.652 581
Qu 2018 2.895 1.048 54 1.102 362
WE 2018 k. A k. A. 153©) k. A. k. A.
RBM 2017 1.5561) 1.6782 58@ 1.736 1.078
1Z" 2017 3.9200 6891 71@ 760 175
GH® 2017 3.218 906 99 1.005 282
oD 2016 1.898 842 26 868 444
AHB 2016 2.762 974 41 1.015 353
BSCH 2016 2.799 1.186 19 1.205 424
KAKI 2016 2.248 1.078 41 1.119 479
gesamt 25.519 10.853 609 ohne WE 11.462 4.178
%) 2.835 1.206 68 ohne WE 1.274 425

(1) zu erhebende Auslagen im Mahnverfahren: Mahngebuhren, Sdumniszuschlage, Zinsen
ohne Ordnungswidrigkeiten, ohne Bul3gelder.

(2) Restantenliste 2017.

(3) Anlage 4 zum Erhebungsbogen.

(4) Ergebnisrechnung ELM 2018 Sachkonten 4562000, 45621000, 45622000, ohne BuRgeld.
(5) Ergebnisrechnung QU 2018 Sachkonto 456200 Saumniszuschlage 54.324,29 €; ohne
BuRgeld.

(6) Ergebnisrechnung WE 2018 Sachkonten 456210, 456213, 456214, 456215, 456220,
456222 ohne Buligeld.

Wedel war die einzige gepriifte Mittelstadt, die keine Angaben zum Mahn-
verfahren liefern konnte.

Zusatzlich wird nachrichtlich fur die Stadte Elmshorn und Quickborn ein
Vergleich der gemahnten Betrage zu den durchschnittlich offenen Gesamt-
forderungen dargestellt.

Anteil 2018 Uiber Veranlagungs-/Personenkonten gemahnter Betrage
an durchschnittlichen Gesamtforderungen in Tausend €

Elmshorn Quickborn Wedel
Forderungen 2.906 1.888 2.311
gemahnte Summen 2.452 1.048 k. A.
in Tausend €
Anteil in % 84 56 -
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2.6.1

Die Stadt Wedel muss sicherstellen, dass sie jederzeit einen Uberblick
Uber die Anzahl ihrer Mahnverfahren sowie die Hohe gemahnter Summen
besitzt. Sie sollte entsprechende Kennzahlen entwickeln, um ihr Verwal-
tungshandeln zu dokumentieren und zu optimieren.

Vollstreckung

Verlauft die Mahnung einer offentlich-rechtlichen Forderung erfolglos,
muss der Vollstreckungsbeamte unverziglich nach Verstreichen der Zah-
lungsfrist eine Vollstreckungsvorankindigung an Zahlungspflichtige ver-
senden.

Die Vollstreckung der Forderungen darf erst beginnen, wenn Zahlungs-
pflichtige vorher gemahnt wurden und bei Mahnungen die Zahlungsfrist
von einer Woche eingehalten wurde.38 Es ist ein Vollstreckungsauftrag zu
erstellen.39 Vollstreckungsbeamte haben geeignete Malknahmen, wie z. B.
Pfandungen in bewegliches oder unbewegliches Vermogen (Konto-, Ge-
haltspfandungen, Grundstiicke o. a.), einzuleiten, um die geforderte Geld-
schuld zu erzielen. Forderungen sind abzusichern, z. B. als 6ffentliche
Last im Grundbuch einzutragen. Zahlungspflichtige Eigentimer haben
Vollstreckungen in ihr Vermégen zu dulden.40 Wird kein verwertbares
Vermdgen ermittelt, ist eine Vermdgensauskunft einzuholen.41

Organisation der Vollstreckung

Vollstreckungsstellen untergliedern sich in Innendienst und AulRendienst.
Der Innendienst wertet alle eigenen Forderungen aus, die nach erfolgloser
Mahnung nicht beglichen wurden und erstellt Vollstreckungsvorankindi-
gungen. Eingehende Amtshilfeersuchen (Fremdersuchen) werden weiter-
verarbeitet.

AuRendienste erhalten ihre Vollstreckungsauftrdge von den Innendiensten.

Elmshorn und Wedel setzen eigene Innen- und Auflendienstmitarbeiter in
der Vollstreckung ein. Die Stadt Quickborn Ubergibt offene Forderungen
nach dem Mahnverfahren zum Vollstrecken an den Kreis Pinneberg. Die
Stadt Quickborn arbeitet im Vollstreckungsinnen- und Vollstreckungs-

38 §269 Abs.1 Nr.3 Satz1 Allgemeines Verwaltungsgesetz des Landes Schleswig-

Holstein (Landesverwaltungsgesetz - LVwG), GVOBI. Schl.-H. 1992 S. 243, 534) vom
02.06.1992, zuletzt gedndert mit Gesetz vom 13.02.2019, GVOBI. Schl.-H. S. 42.

§ 273 Abs. 2 Allgemeines Verwaltungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein (Landes-
verwaltungsgesetz - LVwG), GVOBI. Schl.-H. 1992 S. 243, 534) vom 02.06.1992, zuletzt
geandert mit Gesetz vom 13.02.2019, GVOBI. Schl.-H. S. 42.

§ 264 Abs. 2 Allgemeines Verwaltungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein (Landes-
verwaltungsgesetz - LVwG), GVOBI. Schl.-H. 1992 S. 243, 534) vom 02.06.1992, zuletzt
geandert mit Gesetz vom 13.02.2019, GVOBI. Schl.-H. S. 42.

§ 281a Allgemeines Verwaltungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein (Landesverwal-
tungsgesetz - LVwG), GVOBI. Schl.-H. 1992 S. 243, 534) vom 02.06.1992, zuletzt gean-
dert mit Gesetz vom 13.02.2019, GVOBI. Schl.-H. S. 42.

39

40

41
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auBendienst nach Empfehlung des LRH42 seit 201543 mit dem Kreis Pin-
neberg zusammen. Die Zusammenarbeit zwischen Quickborn und dem
Kreis Pinneberg hat sich bewahrt. Die Stadt Wedel sollte priifen, ob die
Zusammenarbeit mit dem Kreis Pinneberg die Aufgaben der Finanzbuch-
haltung wirtschaftlich ergédnzen kann.

Erfolgsquoten der Vollstreckung

Vollstreckungsinnendienst

Innendienste nutzen Kontenpfandungen, Lohn- und Gehaltspfandungen,
Zwangsversteigerungen, Fahrzeugpfandungen u. 4. Malinahmen, um das
Zahlen offener Forderungen zu bewirken. Buchwerte, wie beispielsweise
Einklinfte oder Vermdgen der Schuldner, werden festgestellt. Pfandungen
koénnen direkt auf die Werte der Schuldner ausgerichtet werden.

Der Vollstreckungsinnendienst ist in den Kommunen durchschnittlich mit
0,37 VZA bei 10.000 Einwohnern besetzt. Legt man den Durchschnittswert
fir Wedel zugrunde, so ware eine Personalausstattung des Innendiensts
der Stadt mit 1,24 VZA angemessen. Wedel liegt mit tatséchlich besetzten
1,58 VZA (iber dem Durchschnitt.

42 Forderungsmanagement in ausgewahlten Kommunen sowie Organisation und Wirtschaft-
lichkeit des kommunalen Vollstreckungswesens vom 1710.2013; PR 1698_2012.

43 Offentlich-rechtlicher Vertrag vom 16.12.2014.
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Besetzte Stellenanteile im Vollstreckungsinnendienst

Stichtag Stadt VZA Einwohner Durch- + bzw. -
30.06.xxxx Innen- schnittswert zum o
dienst im Verhaltnis VZA
zur aktuellen Innen-
Einwohner- dienst
zahl
2016 oD 2,02 25.042M 0,93 +1,09
2016 AHB 0,50 32.724M 1,21 -0,71
2016 BSCH 0,32 20.023M 0,74 -0,42
2016 KAKI 0,50 20.391M 0,75 -0,25
2017 RB 1,30 27.324?) 1,01 +0,29
2017 4 0,50 31.977@ 1,18 -0,68
2017 GH 0,50 30.585® 1,13 -0,63
2018 ELM 2,75 49.7400) 1,84 + 0,91
2018 Qu (0,15%) 21.1230)*
2018 WE 1,58 33.435® 1,24 +0,34
Summe 9 Stadte 9,97 271.241* 10,03
Durch- 0,37 10.000
schnitt

* Zuarbeit an den Vollstreckungsdienst des Kreises Pinneberg. Der Durchschnittswert wird
ohne Quickborn gebildet. Der Wert bildet keinen handlungsfahigen Innendienst ab.

™) Fir Vergleiche wird die Einwohnerzahl zum 31.03.2016 herangezogen.
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Berichte ,Die Bevodlkerungsentwicklung in Schleswig-
Holstein®, 1. Quartalsbericht 2016.

@ Fur Vergleiche wurde die Einwohnerzahl zum 31.03.2017 herangezogen.
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Berichte ,Die Bevoélkerungsentwicklung in Schleswig-
Holstein“, 1. Quartalsbericht 2017.

®) Fir Vergleiche wurde die Einwohnerzahl zum 31.03.2018 herangezogen.
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Berichte ,Die Bevolkerungsentwicklung in Schleswig-

Holstein“, 1. Quartalsbericht 2018.

Die nachfolgende Tabelle weist die Kennzahlen der Innendienste in den
Vollstreckungsbereichen der Vergleichskommunen Elmshorn, Quickborn
und Wedel fiir 2018 aus. Zum Vergleich wurde die Kennzahl von ltzehoe
eingefugt, der Stadt mit dem bisher besten Ergebnis. Das Handeln des
Vollstreckungsinnendiensts wird mit Blick auf verschiedene Kennzahlen
deutlich:
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Anteil 2018 liber Veranlagungs-/Personenkonten vollstreckter
Betrage an durchschnittlichen Gesamtforderungen in Tausend €

ELM Qu* WE 1Z**
Forderungen in Tausend € 2.906 1.888 2.31 3.197
Fallzahl 3.329 1.084 2.236 1.256
2. vollstreckte Summen 1.302 331 741 379
in Tausend €
3. Anteil Ford. in Tausend €/ 44.8 17,5 32 11,9
Zeile 2. (in %)
VZA Innendienst 2,75 0,15 1,58 0,5
Verhéltnis Fallzahl bei 1,0 VZA 1.211 1.415 2.512

*  Zuarbeit an den Vollstreckungsdienst des Kreises Pinneberg.

** ltzehoe, Priifung 1865/2019; Priifungszeitraum 2013 bis 2017; hier: Anteil 2017 voll-

streckter Betrage in Tausend €

2018 hat Wedel 2.236 Forderungen aus Veranlagungskonten vollstreckt.
Bei Schuldnern wurden Betrage von 741.000 € angefordert. Das entspricht
einem Anteil von 32 % an den Forderungen. Wedel weist damit die zweit-
ungunstigste Kennzahl bei den vollstreckten Summen der aktuellen Ver-
gleichsprifung aus.

Das erfolgreichste Ergebnis lieferte die Stadt Itzehoe in der Prifung
1865/2019 ab. Die Stadt konnte bei einem Vollzeitdquivalent 2.512 Falle
bearbeiten.

Obwohl Wedel den dritthéchsten Personalanteil im Vollstreckungsinnen-
dienst einsetzt, weist die Stadt im Verhaltnis von Personaleinsatz zu Fall-
zahlen mit 1.415 Fallen je Vollzeitaquivalent einen unglinstigen Wert aus.

Der LRH empfiehlt, die Fallzahlen zu hinterfragen und den Mahn- und

Vollstreckungsinnendienst effizienter aufzustellen, indem

e Daten der Fachdienste digital an das Vollstreckungsprogramm Uberge-
ben werden,

o Vollstreckungsaufgaben konzentriert werden,

e Mahnschreiben und Vollstreckungsankindigungen wéchentlich auto-
matisiert versendet werden und

e (ber geeignete Kennzahlen das Verwaltungshandeln dokumentiert und
gesteuert wird.

VolistreckungsauBendienst

AulRendienste setzen Forderungen bei den Schuldnern persénlich, z. B.
durch Ratenzahlungen vor Ort und in Bargeld, durch. Pfandbare Werte
werden ermittelt. Stellen Auflendienstmitarbeiter kein verwertbares Ver-
moégen bei Schuldnern fest, sind Vermégenserklarungen einzuholen4.

44 § 802a Abs. 2 Ziff. 2 Buch 8, Abschnitt 2 Teil 1 Zivilprozessordnung (ZPO) vom
05.12.2005, BGBI. | 2005, S. 3202, BGBI. | 2006 S. 431, BGBI. | 2007 S. 1781, zuletzt
geandert durch Artikel 5 Absatz 26 des Gesetzes vom 21.06.2019, BGBI. | S. 846.
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Besetzte Stellenanteile im VollstreckungsauRendienst

Stichtag Stadt VZA Einwohner | Durchschnitts- + bzw. -
30.06.xxxx Auflendienst wert im zZum o
Verhéltnis VZA
zur aktuellen AuBen-
Einwohnerzahl dienst
2016 oD * 25.042(0 -
2016 AHB 0,50 32.724M 0,85 -0,35
2016 BSCH 0,32 20.023M 0,52 -0,20
2016 KAKI 0,50 20.391M 0,53 -0,03
2017 RB 1,00 27.324®@ 0,71 + 0,29
2017 V4 0,50 31.977®@ 0,83 -0,33
2017 GH 1,00 30.585®@ 0,80 + 0,20
2018 ELM 1,00 49.7400 1,29 -0,29
2018 Qu Kreis PI** 21.123@1" ---
2018 WE 1,50 33.435% 0,87 + 0,63
Summe 8 Stadte 6,32 246.199 6,40
Durchschnitt 0,26 10.000

* kein Vollstreckungsaufendienst
** Ab 2015 nimmt der Kreis Pinneberg den VollstreckungsaulRendienst wahr.
*** Bad Oldesloe und Quickborn bleiben bei der Berechnung des Durchschnittswerts unbe-

rucksichtigt.

) Fir Vergleiche wird die Einwohnerzahl zum 31.03.2016 herangezogen.
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Berichte ,Die Bevolkerungsentwicklung in Schles-
wig-Holstein®, 1. Quartalsbericht 2016.

@ Fir Vergleiche wurde die Einwohnerzahl zum 31.03.2017 herangezogen.
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Berichte ,Die Bevolkerungsentwicklung in Schles-
wig-Holstein®, 1. Quartalsbericht 2017.

@ Fur Vergleiche wurde die Einwohnerzahl zum 31.03.2018 herangezogen.
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Berichte ,Die Bevolkerungsentwicklung in Schles-
wig-Holstein®, 1. Quartalsbericht 2018.

Der Vollstreckungsaulendienst ist durchschnittich mit 0,26 VZA je
10.000 Einwohnern besetzt. Legt man den Durchschnittswert fir Wedel
zugrunde, so ware eine Personalausstattung des Aulendiensts mit
0,87 VZA angemessen. Wedel liegt mit tatsachlich besetzten 1,5 VZA weit
Uber dem Durchschnittswert.

Far den VollstreckungsauRendienst wurden folgende Kennzahlen ermittelt:
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Erfolgsquote VollstreckungsauBendienst 2018

ELM* Qu** WE* |Z***
Forderungen in Tausend € 2.906 1.888 2.31 3.197
. Fallzahl 731 1.313 1.157* 1.745
2. Abgerechneter Geldbetrag in 28 385 360 234
Tausend €
3. Verhaltnis Anteil Zahlun-
gen / Forderungen in % 0,96 20,39 15,58 7,3
) VZA AuRendienst 1,0 - 1,5 0,5
5 Verhéltnis Fallzahl bei 1,0 VZA 731 771 3.490

*  Grundlage: Abrechnung It. Abschnitt IV der Vollstreckungsvergutungsverordnung.

** Datei ,Monatsabrechnung Fallpauschalen®; Auswertung Ergebnis des Kreises Pinneberg.

*** |tzehoe, Prifung 1865/2019; Prifungszeitraum 2013 bis 2017; hier: Anteil 2017 vollstreck
ter Betrage in Tausend €.

Der Vollstreckungsbeamte in Wedel flhrt Vollstreckungslaufe durch und
ermittelt die Vermdgenslage der Schuldner. Die Anzahl der Vollstre-
ckungslaufe je Jahr konnten nicht ermittelt werden. Der Auf3endienst er-
wirtschaftet rund 16 % der Forderungen. Betrachtet man die Ergebnisse
vorangegangener Prifungen verfugt Wedel zwar Uber die vorteilhafteste
personelle Besetzung. Im Ergebnis weist die Stadt im Verhaltnis von Per-
sonaleinsatz zu Fallzahlen mit 771 Fallen je VZA einen deutlich optimier-
baren Wert aus.

Die Stadt sollte zukiinftig ihre offenen Forderungen rechtzeitiger und kon-
sequenter verfolgen, um Forderungsausfallen effektiver entgegenzuwir-
ken. Gerade bei den hohen AuRenstanden der Stadt sollten Innen- und
AulRendienst noch effizienter werden.

Der LRH empfiehlt, das Intervall der Vollstreckungsldufe wdchentlich ein-
zurichten. Die Effizienz des Vollstreckungsdiensts ist regelmafig zu priifen
mit dem Ziel, Fallzahlen und Vollstreckungsbetrage zu erhéhen.

Wedel sollte fir die Vollstreckungsarbeit Kennzahlen fiir die zu realisie-
renden Forderungsquoten erarbeiten.

Der LRH empfiehlt, diese Daten regelmalig auszuwerten, um das eigene
Verwaltungshandeln zu optimieren. Den stadtischen Gremien ist dariber
zu berichten.

Umgang mit Kleinbetrdagen

Aus wirtschaftlichen Griinden ist es zulassig, auf das Einziehen von Klein-
betragen zu verzichten. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Aufwand
des Verwaltungshandelns mit offenen Kleinstforderungen nicht mehr im
Verhaltnis steht. § 28 Abs. 4 GemHVO-Doppik Iasst es zu, dass Kommu-
nen darauf verzichten, Anspriiche unterhalb von 25 € einzuziehen, es sei
denn, dies ist aus grundsatzlichen Erwagungen geboten.
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Fir Realsteuern gilt die Kleinbetragsregelung gem. § 156 AO, fir Gbrige
kommunale Abgaben gilt die Kleinbetragsregelung des § 11 KAG i. V. m.
§ 156 AO sowie § 13 KAG.

Die gepriften Kommunen haben in ihren Dienstanweisungen fir ihre Fi-
nanzbuchhaltungen (DA FiBu) eine ,Kleinbetragsregelung“ aufgenommen.

Vergleich der Kleinbetragsregelungen in Dienstanweisungen

Ausbuchen Ne-

ELM Qu WE
DA vom DA FiBu vom DA FiBu vom DA FiBu vom
27.05.2016, 10.04.2017: 29.11.2010:
07.06.2017: § 23 Abs. 2 § 32 Abs. 4
§ 32 Abs. 2
Kleinbe- DA FiBu verweist | DA FiBu verweist -—-
tragsrege- auf § 28 Abs. 4 auf § 28 Abs. 4
lung GemHVO- GemHVO-
Doppik Doppik
Verzicht <25€ <25€ <5€
mdglich
Mahnverfahren jeder Betrag; jeder Betrag; je Einzelforde-

Ausbuchen nied-

benforderungen riger Nebenforde- entscheidung
bis 1,00 € ohne rungen ohne im Rahmen des
Hauptforderung Hauptforderung Jahresab-
im Jahresab- im Jahresab- schlusses
schluss; mit schluss; mit
Hauptforderung Hauptforderung
Einzelfallent- Einzelfallent-
scheidung scheidung
Vollstreckung siehe siehe siehe
Mahnverfahren Mahnverfahren Mahnverfahren

rung, Einzelfall-

Im Mahn- und Vollstreckungsverfahren entscheidet Wedel, ob Forderun-
gen bis 5 € nach § 32 Abs. 4 DA FiBu eingezogen werden.

Der LRH verkennt nicht, dass kein genereller Verzicht auf Kleinbetrage
moglich ist. Aus erzieherischen Griinden ist auch diesen Betragen nach-
zugehen. Beispielsweise kdnnten im direkten, wiederkehrenden Kunden-
kontakt individuell praktikable Ldsungen gefunden werden, um offene
Kleinbetrage zu realisieren. Es sollte jedoch differenziert betrachtet wer-
den, welcher Aufwand in der eigenen Verwaltung im Einzelfall betrieben
wird.

Wedel wendet eine Kleinbetragsregelung an und entscheidet im Einzelfall,
ob eine Forderung, die unter die Kleinbetragsregelung fallt, vollstreckt
wird. Nach § 32 Abs. 4 der DA FiBu ist die Finanzbuchhaltung Uber das
Ausbuchen von Kleinstbetragen von 5 € ermachtigt, obwohl rechtlich ein
héherer Betrag definiert ist.
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271

Der Stadt wird empfohlen, die Kleinbetragsregelung des § 28 Abs. 4
GemHVO-Doppik anzuwenden und die Dienstanweisung anzupassen.

Wertberichtigungen aus Forderungsveranderungen

Werden Forderungen der Stadt nicht fristgerecht ausgeglichen, ist zu ent-
scheiden, wie mit dem offenen Betrag weiter umgegangen wird.

Dies kann beispielsweise durch Stundung des Betrags (i. d. R. auf Antrag
des Schuldners) oder durch Niederschlagung (i. d. R. behdrdeninterne
Entscheidung) bzw. Erlass (antragsgebunden), Verzicht oder Vergleich er-
folgen (vgl. Tz. 2.4).

Stundung, Niederschlagung, Erlass, Verzicht oder Vergleich verandern
den Falligkeitszeitpunkt oder den Wert der Forderung. In diesen Fallen
sind buchhalterisch Wertberichtigungen vorzunehmen.

*
Gesamtforderungen inkl. Wertberichtigungen

Far Wedel werden die kumulierten Forderungen in das Verhéltnis zu den
Wertberichtigungen gesetzt.

Bilanzielle Wertberichtungen bei Forderungen 2014 bis 2018

in Tausend €
Wedel 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 9
Gesamtforderungen 6.427 | 5.342 | 4.792 | 5.702 | 5.366 | 5.526
2. Wertberichtigung 2.444 | 2900 | 3.198 | 3.810 | 3.724 | 3.215
in Tausend €
3. Saldo (Tz. 2.2.1) 3.983 | 2.442 | 1.594 | 1.892 | 1.642 | 2.311
Wertberichtigung 38 54 67 67 69 58
in %
Zeile 1/ Zeile 2

Wedel nimmt Wertberichtigungen regelmaflig im Februar und August so-
wie im Jahresabschluss jedes Jahres vor.

Wedel hat 2014 offene Forderungen im Wert von rund 2,4 Mio. € berich-
tigt. Die Wertberichtigungen nahmen bis 2018 kontinuierlich um rund
1,3 Mio. € zu. Ende 2018 hat Wedel rund 3,7 Mio. € an wertberichtigten
Forderungen in der Bilanz mitgefiihrt. Die Wertberichtigungen stiegen im
Prifungszeitraum um rund 54 % an.

In 2014 bis 2018 wurden durchschnittlich 3,2 Mio. € wertberichtigt. Die
Stadt hat im Schnitt der ausgewiesenen Jahre festgestellt, dass Forderun-
gen in dieser GréRenordnung nicht werthaltig sind. Ungewiss ist, wie hoch
der Anteil der wertberichtigten Forderungen ist, die zukiinftig noch reali-
siert werden kdnnen.
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Drohende Einnahmeausfalle sind Uber den Ergebnishaushalt zu kompen-
sieren.

Die Stadt Wedel hat im Vergleich zu den beiden anderen Kommunen 58 %
ihrer offenen Forderungen wertberichtigt und weist damit den hdchsten
Wert aus. Wedel muss dabei zugutegehalten werden, dass mehrfach
unterjahrig konkret geprift wird, ob offene Forderungen werthaltig sind,
vgl. Tz. 2.7.2. Die hohen Wertberichtigungen sind insoweit begriindet. Sie
resultieren u. a. aus den Forderungsveranderungen, beispielsweise aus
den Niederschlagungen, den Pauschalwertberichtigungen und Forderun-
gen, die in Insolvenzverfahren angemeldet wurden.

Hohe Wertberichtigungen wirken jedoch direkt auf die Liquiditat. Ausfalle
durch Wertberichtigungen erzeugen jahresbezogen anteilige Aufwendun-
gen, die das Jahresergebnis verschlechtern.

Bei der Stadt Wedel entstanden 2014 bis 2018 durchschnittlich pro Jahr
360.000 € Aufwendungen fur Korrekturen des Umlaufvermdgens aus
Wertberichtigungen. In diesem Zeitraum wurden jedoch keine Planansatze
fir Aufwandskorrekturen in die Haushalte eingefligt. Planerisch wurden
diese erstmalig in 2020 mit 100.000 € als Aufwand fir Wertberichtigungen
im Haushalt bertcksichtigt.

Die Liquiditat der Stadt ist damit im Prifungszeitraum aufgrund der hohen
Wertberichtigungen um durchschnittlich 360.000 € jahrlich reduziert wor-
den. Einen haushalterischen Ausgleich fir die Aufwendungen bei Wertbe-
richtigungen hat Wedel nicht geschaffen.

Die Stadt Wedel sollte zukunftig im Blick behalten, wie sich ihre Liquiditat
durch das Abschreiben von Forderungen verandert. Die Stadt muss
sicherstellen, dass Aufwendungen fir ausfallende Forderungen in den
Haushalt eingeplant werden.4® Der Ausgleich ist (iber das Rechnungs-
ergebnis zu erwirtschaften.

Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung

Offentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen sind individuell zu
bewerten und zu berichtigen. Das individuelle Ausfallrisiko ist zu beriick-
sichtigen. 46

Die Fachdienste der Stadt Wedel nehmen Einzelwertberichtigungen auf
Grundlage des § 7 Abs. 1 der DA Stundung vor. Anspriche dirfen nieder-
geschlagen werden, wenn

1. feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird oder

45 § 27 GemHVO-Doppik.
46 g 39 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 GemHVO-Doppik vom 14.08.2017, GVOBI. 2017, S. 433.
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2. die Kosten der Einziehung auf3er Verhaltnis zur Héhe des Anspruchs
stehen.

Die Voraussetzungen der Ziff. 1 sind i.d. R. gegeben, wenn Vollstre-
ckungsversuche keinen Erfolg gehabt haben und die Uberpriifung der
wirtschaftlichen Verhaltnisse der Schuldner ergeben haben, dass die
Zwangsvollstreckung auch in absehbarer Zukunft erfolglos bleiben wird.

Nach eigenen Angaben hat die Finanzbuchhaltung folgende Einzelwert-
berichtigungen vorgenommen:

Verhiltnis der Einzelwertberichtigungen
an den Gesamtwertberichtigungen

Wedel 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018 o
1 Wertberlchtlgung It. Bilanz | 2.444 | 2.900 3.198 | 3.810 | 3.724 | 3.215
in Tausend €

2 Einzelwertberichtigungen | 2.424 | 2.890
" | (EWB) in Tausend €
Anteil EWB an Wertbe- 99,18 | 99,66
richtigung in %
Zeile 1/ Zeile 2

3.195 | 3.795 | 3.674 | 3.196

99,91 | 99,61 | 98,66 | 99,41

Wedel nimmt Forderungsinventuren anlassbezogen als Einzelwertberichti-
gung, laufend durch Niederschlagungen und im Jahresabschluss vor.4”
Nicht werthaltige Forderungen werden nach erfolgloser Vollstreckung nie-
dergeschlagen.

Die Mitarbeiter*innen der Kasse sichten die offenen Posten und beantra-
gen die Niederschlagung schriftlich bei den zustandigen Fachdiensten
(§ 7 Abs. 2 DA Stundung). Spatestens mit den Vorbereitungen des Jah-
resabschlusses (Sichtung der offenen Posten) erfolgt eine Inventur.48 Hie-
raus ergeben sich ggf. weitere Niederschlagungsantrdge an die Fach-
dienste. Im Rahmen des Jahresabschlusses (Auflosung des
Sammelkontos Forderungen und Verbindlichkeiten im Finanzfachverfah-
ren ,KIS“) wird der Forderungsbestand zum 31.12. jedes Jahres ermittelt.
Die Einzelwertberichtungen und eine geringe Anzahl von Pauschalwertbe-
richtigungen schlie3en unmittelbar an.

Forderungen der Stadt werden beispielsweise nach Erdffnen eines Insol-
venzverfahrens Uber den Schuldner pauschal wertberichtigt. Fur offene
Forderungen, die mit dem Status ,vollstreckend” in der Forderungsverfol-
gung gekennzeichnet sind, wird der Ausfall-Prozentsatz aus dem Vollstre-
ckungsprogramm herangezogen.

Der LRH begrufdt, dass die Stadt Wedel zu 99 % mit Einzelwertberichti-
gungen arbeitet und damit das individuelle Ausfallrisiko der offenen Forde-
rungen kennt.

47 Erhebungsbogen Ziff. 29.
48 Datei L#Ablauf Wertberichtigung Forderungen EWB + PWB.doc".
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2.8 Fazit

Die Forderungsverwaltung der Stadt Wedel ist weist Optimierungspotenzi-
al auf.

Wedel verfligte im Prifungszeitraum mit durchschnittlich 2,3 Mio. € Gber
die zweithéchsten Forderungsaufienstédnde. Im Verhaltnis zur Einwohner-
zahl weist Wedel den zweithdchsten Wert mit 69 € aus.

Die Stadt Wedel muss sicherstellen, dass sie jederzeit einen Uberblick
Uber die Anzahl ihrer Mahnverfahren sowie die Hohe gemahnter Summen
besitzt. Sie sollte entsprechende Kennzahlen entwickeln, um ihr Verwal-
tungshandeln zu dokumentieren und zu optimieren.

Mahnungen sind regelmafig wochentlich zu erstellen und zu versenden,
damit Vollstreckungshandlungen unverzuglich angebunden werden kon-
nen und die Forderungsverfolgung wirtschaftlich funktioniert.

Das Vollstreckungshandeln, insbesondere die Erfolgsquoten des Vollstre-
ckungsdiensts sollten im Sinne einer wirtschaftlichen Aufgabenerfillung
regelmaRig hinterfragt und optimiert werden.

Das Einziehen von Kleinbetragen sollte optimiert werden.

Wedel sollte den hohen Anteil der Wertberichtungen von offenen Forde-
rungen bei der Liquiditatsplanung berutcksichtigen.
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3. Organisation

3.1

Wirtschaftliches Arbeiten erfordert funktionsfihige Organisations-
strukturen.

Vorhandene organisatorische Regeln miissen regelmaRig hinterfragt
und aktualisiert werden. Es reicht jedoch nicht, sie zu haben und zu
verschriftlichen. Organisation muss angewandt, gelebt und fortent-
wickelt werden. Fiihrungskraften kommt dabei eine wichtige Rolle zu.

Mit Einfihren der Doppik haben sich die Verantwortlichkeiten in
Kommunen maBgeblich verdndert. Politik hat heute die Aufgabe, den
kommunalen Haushalt durch Zielvorgaben strategisch zu steuern. Im
Gegenzug hat die Verwaltung aufzuzeigen, ob und in welcher Form
die Ziele im Rahmen der zur Verfiigung gestellten Budgets erreicht
wurden.

Will Wedel sich zukiinftig wirtschaftlich und strategisch gut aufstel-
len, muss der in 1999 begonnene Zielfindungsprozess zeitnah abge-
schlossen werden. Nur so kann es gelingen, dass Politik und Verwal-
tung gemeinsam und in die Zukunft gerichtet agieren.

Allgemeines

Verwaltung war bislang vorrangig von funktionsorientierter Aufbauorgani-
sation gepragt. Hierarchieprinzip, stark spezialisierte Verfahrensweisen
sowie getrennte Fach- und Ressourcenverantwortung dominierten die Or-
ganisation. Wahrzunehmende Aufgaben standen im Vordergrund und flos-
sen ein in Einheits- oder Aufgabengliederungspléne. Diese aufbauorgani-
satorischen Aspekte Uberlagerten zumeist optimale Prozessablaufe.

Eine ausschlieBlich funktionsorientierte Aufbauorganisation wird jedoch
spatestens seit der eingefihrten Doppik aktuellen Erfordernissen nicht
mehr gerecht. Hier stehen Produkte sowie ein zielgerichtetes Steuern des
Verwaltungshandelns im Vordergrund. Es gilt, Prozessablaufe zu be-
schleunigen, weniger Ressourcen einzusetzen und dennoch insgesamt
wirtschaftlicher und birgerfreundlicher zu werden. Betriebswirtschaftliche
sowie dienstleistungsorientierte Ansatze sind damit zunehmend auch in
Verwaltungsstrukturen zu berlcksichtigen.

Eine gute Organisation bildet diese neuen Erfordernisse ab. Sie ist Garant
fir wirtschaftliches und serviceorientiertes Handeln der Verwaltung. Nur
wenn Verwaltungsaufbau und Arbeitsprozesse entsprechend aktueller und
ortlicher Erfordernisse aufeinander abgestimmt sind, kann Verwaltung leis-
tungsstark und effizient arbeiten.
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3.2 Aufbauorganisation

3.2.1

Die Stadt Wedel hat einen 3-gliedrigen Verwaltungsaufbau gewahlt. Sie
verflgt Gber

Blrgermeister

Fachbereich 2
Bauen und
Umwelt

Fachbereich 3
Innerer Service

Fachbereich 1
Blrgerservice

Quelle: Landesrechnungshof

Die gewahlte Organisation ist in der Allgemeinen Dienst- und Geschéfts-
anweisung (ADGA) der Stadt, die seit 01.02.2020 in Kraft ist, verankert.
Grundlage ist die in Ziffer 2.2 der ADGA aufgefiihrte Verwaltungsgliede-
rung.

Weiter verfigt Wedel Uber Arbeitsverteilungsplane und Stellenbeschrei-
bungen, die in der ADGA nicht weiter konkretisiert werden.

Verwaltungsgliederungsplan

Der aktuelle Verwaltungsgliederungsplan stimmt mit den oértlichen Gege-
benheiten berein. In 2019 erfolgte eine Umstrukturierung innerhalb des
FD 3-10 und in 2018 im FD 2-60. Diese Anderungen bezogen sich auf ein-
zelne Verwaltungseinheiten und wirkten sich nicht auf die Verwaltungs-
gliederung aus. Die Entscheidung erfolgte per Organisationsverfligung des
Blrgermeisters.

Die Stadt Wedel verfiigt tGber eine Haupt- und Feingliederung im Rahmen
von Organigrammen sowohl fir die Gesamtverwaltung als auch fir die
einzelnen Fachdienste.

Aufgrund eines Prifauftrags aus den politischen Gremien wird derzeit die
Einrichtung der Stelle eines ersten Stadtrats geprift. Eine abschlieRende
Entscheidung soll im Rahmen des Stellenplans 2021 getroffen werden.
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3.2.2

Durch die aktuelle Haushaltslage der Stadt Wedel erhélt das Abwagen der
Vor- und Nachteile dieser Stelle eine besondere Bedeutung.

Geschaftsverteilung

Ein verlasslicher Arbeits- bzw. Geschaftsverteilungsplan sollte als Orientie-
rungsgrundlage in jeder Verwaltung vorhanden sein.

Die Stadt Wedel hat bis in die 1990er Jahre einen Geschéftsverteilungs-
plan gefiihrt. Im Rahmen einer UmstrukturierungsmafRnahme der Verwal-
tung wurde dieser offiziell nicht fortgeschrieben. Vereinzelt nutzten Fach-
dienste die alte Geschaftsverteilung als Grundlage fur die
Selbstorganisation weiter. Mehr als 20 Jahre spater ist ein flichendecken-
der und zentral gefUhrter Geschéaftsverteilungsplan nicht mehr vorhanden.

Problematisch ist eine fehlende Aufgabenverteilung vor dem Hintergrund
sich stark wandelnder kommunaler Leistungen. Einige Beispiele der letz-
ten Jahre waren

o das Einfuhren der Doppik,

o das Bereitstellen von Krippenplatzen,

e das Unterbringen von Flichtlingen oder

o der fortschreitende Einsatz datentechnischer Fachverfahren.

Mangels hinreichender Arbeits- oder Geschaftsverteilungsplane ist anzu-
zweifeln, dass neue oder veranderte Aufgaben gut in der Verwaltung ver-
ortet werden. Eine zentrale Steuerung ist ohne Gesamtiberblick schwer
moglich und deshalb mit erheblichem Aufwand verbunden.

Kommunen benétigen als Basis wirtschaftlichen Arbeitens einen Uberblick
aller aktuell zu erbringenden Leistungen. Der Arbeits- oder Geschaftsver-
teilungsplan ist dafur ein wesentliches Steuerungselement der Fihrungs-
ebene und gleichzeitig wichtige Orientierungsgrundlage fur die gesamte
Verwaltung.

Vergleichend ist in der nachfolgenden Ubersicht der Stand der Arbeits-
und Geschéftsverteilung in den gepriiften Kommunen dargestellt.

Vergleich der Geschifts-/Dienstverteilung

Elmshorn Quickborn Wedel

Aktualitat und fehlt fehlt fehlt
Vollstandigkeit

Wedel verfiigt Uber keinen Arbeits- oder Geschaftsverteilungsplan. Damit
fehlt
e ein zentraler Uberblick aller zu erbringenden kommunalen Leistungen,
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3.2.3

3.3

o die Basis fur sachlich zusammenhdngendes Zuordnen kommunaler
Leistungen zu den Facheinheiten und
o die Basis fur Aufgabenkritik.

Der LRH empfiehlt Wedel, dieses grundlegende organisatorische Defizit
umgehend aufzuldésen. Ein Arbeits- und Geschaftsverteilungsplan - als
wesentliches Steuerungsinstrument der Flhrungsebene - sollte zeitnah
erstellt werden.

Arbeitsplatz- und Stellenbeschreibungen

Wedel hatte alternativ zu den fehlenden Arbeits- und Geschaftsvertei-
lungsplanen Arbeitsplatzbeschreibungen und inhaltlich Gbereinstimmende
Stellenbeschreibungen als ein wesentliches Steuerungsinstrument ange-
geben. Den Stellenbeschreibungen liegt keine grundlegende Aufgabenver-
teilung in Form von Arbeitsverteilungsplanen, Produktkatalog, GVP o. a.
zugrunde.

Ein Gesamtuberblick Uber alle vorhandenen Stellenbeschreibungen an
zentraler Stelle fehlt. Auf Nachfrage konnte zunachst nicht konkret be-
nannt werden, wie viele Stellenbeschreibungen vorliegen. Anzahl und Ak-
tualitdt mussten manuell ermittelt werden. Insgesamt lagen der zentralen
Organisationseinheit fur 65 % der vorhandenen Arbeitsplatze in der Ge-
samtverwaltung Stellenbeschreibungen vor. Die Ubrigen Stellenbeschrei-
bungen waren entweder nicht vorhanden oder wurden in den verantwortli-
chen Fachdiensten vorgehalten. Ein Gesamtiberblick fehlte der zentralen
Organisationseinheit.

Dem LRH scheint fraglich, ob bei unzureichendem Uberblick tiber vorhan-
dene Stellenbeschreibungen von einem geeigneten Steuerungsinstrument
gesprochen werden kann. Gerade die in den vergangenen Jahren ange-
strebte Lenkung durch den Top-Down-Ansatz (vgl. Ziff. 3.5.5) macht es er-
forderlich, an zentraler Stelle Gber einen Gesamtuberblick zu verfugen.
Sinnvollerweise sollte dies in der Organisationsabteilung erfolgen. So kon-
nen Stellenbeschreibungen dann steuernd genutzt werden. Neue oder
veranderte Aufgaben kénnen ideal in der Verwaltung verortet werden.

Ablauforganisation

Ablauforganisatorische Elemente regeln das Zusammenspiel innerhalb
einzelner Facheinheiten aber auch bereichslibergreifend. Sie umfassen
fachliche oder inhaltliche Vorgaben genauso wie Befugnisse, Fristen, Ab-
[&ufe u. a.

Wesentliche Elemente der Ablauforganisation sind Dienstanweisungen
und Dienstvereinbarungen. Sie sind wichtiger Garant fur eine funktionsfa-
hige Verwaltung und wirtschaftliches Arbeiten.
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3.3.1

Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Dienstanweisungen definieren interne Abldufe und sind damit Basis flr
wirtschaftliches Arbeiten. Sie sind ,Herzstlicke” des Verwaltungshandelns.
Sowohl Arbeitgeber bzw. Dienstherr als auch Beschaftigte mussen ein In-
teresse daran haben, dass sie verstandlich, rechtlich korrekt und eindeutig
verfasst sind. Eine Dienstanweisung regelt verbindlich Arbeitsablaufe,
Kommunikationswege, Steuerungsbeziehungen oder haushaltswirtschaft-
liche Vorgaben. Lassen anzuwendende Rechtsnormen Ermessensspiel-
raume offen, so kdnnen Dienstanweisungen auch ermessenslenkende
Weisungen erteilen.

Es handelt sich insoweit um mehr oder weniger detaillierte Weisungen an
Mitarbeiter, wie bestimmte Aufgaben zu verrichten sind. Der Arbeitgeber
bzw. Dienstherr macht mit innerdienstlichen Vorschriften von seinem Wei-
sungsrecht Gebrauch.

Wedel verfiigte nach eigenen Angaben (ber 65 innerdienstliche Regelun-
gen, zumeist Dienstanweisungen (DA) und Dienstvereinbarungen (DV).
21 von ihnen sind alter als 10 Jahre, weitere 19 dlter als 5 Jahre. Die
internen Regelwerke werden groRtenteils dezentral verwaltet und aktuali-
siert. Eine zentrale Kontrolle erfolgt nicht.

Der LRH hat einige der getroffenen internen Regelungen stichprobenhaft
gepruft. Dabei war festzustellen, dass die DA und DV in Teilen rechtliche

Mangel aufwiesen.

In der Gesamtschau aller gepriiften Kommunen stellt sich die Situation fol-
gendermalden dar:

Vergleich innerdienstlicher Regelungen

Elmshorn Quickborn Wedel Bestwerte
letzte GOP*

Anzahl 57 29 65 32
alteste Regelung von 1992 1983 1981 2001
davon seit 5 Jahren in 47 52 38 75
Kraft oder jinger in %
6 - 10 Jahre in Kraft in % 35 21 29 3
alter als 10 Jahre in % 18 27 33 22
Rechtskonformitat optimierbar | optimierbar | optimierbar gut
im Intranet verfiigbar ja ja ja ja

*Bestwerte der Uberortlichen Prifungen 2017/18 und 2019/20, Stadt Kaltenkirchen

Quelle: Landesrechnungshof

Die Kontrolle dienstlicher Weisungen ist von den Vorgesetzten zu leisten.
Hier besteht Optimierungsbedarf, auch um der Frage eines Organisations-
verschuldens vorzubeugen. ,Bei Regelungsdefiziten besteht das Risiko,
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3.4

dass evtl. festzustellende UnregelmaRigkeiten nicht ausschlieRlich den
verursachenden Kraften, sondern als Organisationsverschulden auch dem
Leitungsverantwortlichen angelastet werden.“49

Der LRH empfiehlt der Stadt Wedel, alle Dienstanweisungen und

Dienstvereinbarungen hinsichtlich

¢ rechtskonformen Ausgestaltens,

o notwendiger Vorgaben und

o stimmigen Ineinandergreifens sowohl innerdienstlicher Regeln als auch
gelebter Praxis

zu Uberprifen.

Zweckmaliges und wirtschaftliches Regeln interner Ablaufe sollte dabei
im Vordergrund stehen.

Der LRH empfiehlt ferner eine Giiltigkeitsdauer innerdienstlicher Vorschrif-

ten von langstens 3 Jahren. Dies hatte folgende Vorteile:

¢ Bestehende interne Regeln werden hinsichtlich ihres Erfordernisses in
vertretbaren zeitlichen Abstéanden hinterfragt.

o Verweise auf rechtliche Reglungen werden auf Aktualitat Gberprift.

e Vorgenommene Definitionen von Ablaufen und Verantwortlichkeiten
werden hinsichtlich ihrer Wirksamkeit hinterfragt.

e Beschaftigte werden im 3-Jahres-Rhythmus erneut Uber die internen
Vorgaben informiert.

Personaleinsatz und Verwaltungsaufwand fiir Organisationsaufgaben

Kommunen sind organisatorisch frei, sich zweckmaRig aufzustellen. Dies
gilt auch fiir die Frage, ob eine eigene Organisationseinheit gebildet wird.
Zu entscheiden ist dies durch die Verwaltungsspitze.

Organisatorische Elemente sind Steuerungsinstrumente der Fihrungs-
ebene. Der Birgermeister weist nach § 65 GO die Aufgaben zu bzw. kann
sich Beauftragter bedienen. Den Fachbereichsleitern, insbesondere der
zentral agierenden Fachbereichsleitung |, kommt dabei eine besondere
Rolle zu.

Bildet eine Kommune eine eigene Organisationseinheit, muss deshalb klar
sein, dass hier v. a. pflegende, prifende und gutachtliche Aufgaben wahr-
genommen werden. Vorschldge aus der Organisationseinheit bedurfen
des Zustimmens der Flihrungsebene. Steuern und Kontrolle verbleiben auf
der FUhrungsebene.

49 vG Regensburg, Urteil vom 10.11.2004, RN 1 K 04.1573.

TOP 12



LRH Pr 1885/2019
30. September 2021

Uberdrtliche Priifung 2019
der Stadt Wedel

Seite 85

3.4.1

3.4.2

Aufwand der Organisationseinheit im Vergleich

Der LRH hat bei den gepriften Kommunen den Personaleinsatz 2018 flr
Organisationsaufgaben erhoben. Abgefragt wurden Zeitanteile, Vergi-
tungs- und Besoldungsgruppen sowie Jahrespersonalkosten 2018.

Auf dieser Basis hat der LRH den jeweiligen Gesamtaufwand nach dem
géangigen KGSt-Modell®0 ermittelt. Die (bermittelten Zeitanteile der Be-
schaftigten sind als Vollzeitaquivalente (VZA) in einer Summe zusammen-
gefasst.

Fir 2018 ergibt sich nach den gemachten Angaben vergleichend folgen-
des Bild:

Aufwand der Organisationseinheit 2018 in €

Steuerungsinstru- Elmshorn Quickborn Wedel Durch-
ment schnitt
letzte GOP*

verfiigbare VZA 0,33 0,68 1,75 1,65
Personalkosten 18.072 45.768 86.781 74.042
Gemeinkosten 3.614 9.154 17.356 14.808
Arbeitsplatzkosten 2.904 5.984 15.400 12.076
Kosten gesamt 24.590 60.906 119.537 100.926
Kosten pro Ew. 0,49 2,88 3,56 3,33

Quelle: Landesrechnungshof Schleswig-Holstein.
*Durchschnittswerte des Jahres 2017 der Uberdrtlichen Prifung der Stadte Geesthacht,
ltzehoe und Reinbek.

Durchschnittlich setzten die Mittelstadte der letzten Uberoértlichen Prufung
1,65 Vollzeitbeschaftigte fur den Aufgabenbereich Organisation ein.

Im Vergleich zu den weiteren gepruften Mittelstadten verfiigt Wedel ber
eine gute Personalausstattung. Die Kosten bewegen sich leicht Uber dem
Durchschnitt der letzten tberdrtlichen Priifung.

Aufgaben der Organisationseinheit im Vergleich

Ublicherweise sind z. B. folgende organisatorische Aufgaben in den ge-

priften Kommunen zu bewaltigen:

o Pflegen der Aufbau- und Ablauforganisation,

o Verbessern von Arbeitsorganisation und Ablaufen,

e Durchfiihren von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchun-
gen,

e Regeln und Uberwachen des allgemeinen Dienstbetriebs (z. B. Uber-
tragen besonderer Befugnisse oder Bestellen besonderer Funktionen).

50 KGst, Bericht Nr. 9/2018, Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2018/2019).
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Der Fachdienst Interner Dienstbetrieb verflgt Gber 3 Mitarbeiter, die mit
1,75 VZA Organisationsaufgaben erledigen. Ein Mitarbeiter fihrt zu 100 %
Organisationssachbearbeitung durch. Eine Mitarbeiterin kiimmert sich mit
0.65 VZA um das Implementieren eines Dokumentenmanagementsys-
tems. Die Fachdienstleitung tbernimmt mit 10 % ihrer Tatigkeit Koordinie-
rungsaufgaben fir diesen Bereich.

Dennoch gelingt es Wedel nur in Teilen, die o. g. Aufgaben einer Organi-
sationsabteilung wahrzunehmen. Folgende Schwachstellen wurden bereits
dargelegt:

¢ Die Stadt Wedel verfugt Gber keinen GVP (vgl. Tz. 3.2.2).

e Interne Dienstanweisungen und -vereinbarungen werden dezentral
verwaltet. Daher fehlt eine zentrale Stelle, die die Pflege und das
Uberwachen dieser Regeln Ubernimmt (vgl. Tz. 3.3.1). Ein GroRteil
hiervon ist alter als 5 Jahre.

o Arbeitsplatz- und Stellenbeschreibungen werden nur unvollstandig in
der Organisationsabteilung vorgehalten. Angepasst werden diese de-
zentral im Rahmen der jahrlichen Mitarbeitergesprache. Eine zentrale
Steuerung erfolgt nicht (vgl. Tz. 3.2.3).

In die Fortbildung der Mitarbeiter der Organisationsabteilung wurde in der
Vergangenheit zu wenig investiert. Lediglich ein Seminar wurde 2016 be-
sucht. Verwaltungsablaufe wirtschaftlich zu hinterfragen oder Verwal-
tungshandeln vorausschauend zu optimieren ist so nur schwer moglich.

Trotz der Uberdurchschnittlichen Personalstéarke und Gesamtkosten des
Organisationsbereichs wurden klassisch wahrzunehmende Organisations-
aufgaben wie Aufgabenabgrenzung, Stellenbemessung und Vertretungs-
regelungen fir die Fachdienste Gebdudemanagement, Soziales u. a. ex-
tern vergeben.

Im Bereich der Organisationsabteilung sind 3 Mitarbeitende des gehobe-
nen Diensts und seit 2019 zusétzlich eine Bankkauffrau mit 0,1 VZA tatig.
Damit ist die Abteilung gut aufgestellt, um Verwaltungsablaufe wirtschaft-
lich zu hinterfragen und zu optimieren. Wedel sollte weiter in die Qualifika-
tion der Mitarbeiter investieren und die vorhandenen Kapazitaten nutzen,
um eigenes wirtschaftliches Betrachten der Stadtverwaltung zu intensivie-
ren.
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3.5 Ziele als wesentliche Handlungsgrundlage

3.5.1

Far eine klare, zukunftsweisende Entwicklung von Stadt und Verwaltung
ist zielgerichtetes Handeln unabdingbar. Kommunen missen sich noch
starker bewusstwerden, dass gut definierte Ziele wirtschaftliches Verwal-
tungshandeln unterstiitzen. Die zahlreich auf verschiedenen Entschei-
dungsebenen in unterschiedlicher Intensitat zu formulierenden Ziele mus-
sen dabei schliissig aufeinander aufbauen bzw. stimmig ineinandergreifen.

Es ist vorrangig Aufgabe von Politik und Fiihrungsebene das eigene Ziel-
system zu erarbeiten und fortzuentwickeln.

Zielsystem

~\
Leitbild
(Identitatsstiftendes
Strategiepapier)
\
Strategische (langfristige) Ziele
(z.B. Entwicklungs-, Bedarfsplane)
J
~\
Operative (kurzfristige) Ziele
(z.B. Produktziele, LOB)

Quelle: Landesrechnungshof Schleswig-Holstein
Leitbild und strategische Ziele

Nach § 27 Abs. 1 Satz 1 GO legt der Rat die Ziele und Grundsatze fiir die
Verwaltung der Stadt fest. Festgelegte Ziele sind ein wichtiger Orientie-
rungsrahmen und verlassliche Grundlage fur die mittel- und langfristige
Arbeit der Selbstverwaltung.

Gesetzte Ziele wirken erheblich nach aulen. Sie zeigen ortsansassigen
aber auch ansiedlungswilligen Personen, Investoren, Vereinen, Verbanden
etc. welche Zukunftsvorstellungen die Stadt hat.

Der Hauptausschuss kontrolliert nach § 45 b Abs. 1 GO, ob die Verwal-
tung diese Ziele umgesetzt hat. Zu den Aufgaben des Blirgermeisters ge-
hort es, seine Verwaltung nach diesen Zielen und Grundsatzen zu leiten.
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1999 beschloss der Rat>! u. a. das folgende Oberziel als einheitliche Vor-

gabe fir die Verwaltung:

e Starkung der Finanzkraft der Stadt (Einnahmeverbesserung, Ausga-
benkontrolle).

Weitere Oberziele benannten ein stadtebauliches Konzept, die Standort-

politik, die Lebensqualitat und die Verwaltung.

Mit dem im Februar 2010 veroffentlichten Leitbild wurden ,,...samtliche Be-
reiche des Lebens in dieser Stadt beriicksichtigt...“52:

e Leben und Wohnen,

¢ |nnenstadt und Altstadt,

o Elbe und Wedeler Au,

o Wohngebiete,

e Wirtschaft, Tourismus, Umwelt,

e Verkehr,

e Bildung, Kinder, Jugend, Senioren,

o Freizeit/Sport, Kultur,

e Soziales und Gesundheit.

Wedel hat in dem Leitbild weiter ausgefiihrt: ,Es dient zur Orientierung und
formuliert die grundsatzlichen Ziele kinftiger Stadtentwicklung; Teilziele,
Strategien und konkrete Projekte sowie Maflnahmen fir einzelne Aktions-
felder sind hieraus abzuleiten, zu entwickeln und im Rahmen der Leitvor-
stellungen umzusetzen...“53

Seit 2015 finden sich im Haushalt verankerte, strategische Ziele. Sie wur-
den zuletzt am 21.02.2019 neu gefasst und gelten ab 2020. Fir
8 Handlungsfelder sind strategische Ziele definiert.

Politik und Verwaltung stehen insoweit seit Langem in regelmafigem Aus-
tausch, um den Zielfindungsprozess zu gestalten.

Besonders bedeutsam ist dieser Prozess, seit 2011 die Haushaltswirt-
schaft auf die Doppik umgestellt wurde. Wedel hatte sich von Anfang an
vorgenommen, die zu erbringenden Leistungen Uber Ziele zu steuern.
Planwerte und Entscheidungen sollten an wirtschaftlichen Informationen
ausgerichtet werden.54

2019 wurde der Versuch, Produktbereichsziele zu etablieren, abgebro-
chen. Der Prozess soll mit einigem Abstand 2021 fortgesetzt werden.

51 Beschlussvorlage, Drucksache Nr. 30/99 vom 18.02.1999, Anlage.
52 | eitbild der Stadt Wedel, Februar 2010, S. 2.
53 Leitbild der Stadt Wedel, Februar 2010, S. 3.

54 BV/2008/022, Umstellung des Rechnungswesens der Stadt Wedel, Anlage Projektauftrag
Doppik vom 03.03.2008, S.4.
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3.5.2

Ein 20-jahriger Zielfindungsprozess ist damit bislang kaum auf die operati-
ve Ebene vorgedrungen. Wedel muss diesen Weg konsequenter beschrei-
ten.

Der LRH empfiehlt Wedel klare operative Ziele zu erarbeiten. Sie mussen
alle Verwaltungsebenen erreichen und von den Fihrungskraften zum ge-
zielten Fuhren der Beschaftigten genutzt werden. Das gesamte Verwal-
tungshandeln ist an diesen Zielen auszurichten.

Flankierend sollte ein funktionsfahiges Berichtswesen das Erreichen oder
ein erforderliches Nachsteuern der gesteckten Ziele stitzen.

Haushalt steuerungsorientiert ausgerichtet?

Wedel hat versucht, den stadtischen Haushalt seit der 2011 eingefuhrten
Doppik steuerungsorientiert auszurichten. Im Vergleich zu anderen Mittel-
stddten hebt sich Wedel beim Aufbau des stadtischen Haushalts damit
deutlich ab.

Urspriingliche Lésungsansatze fir den doppischen Haushalt waren u. a.:

e ...eine aus Zielen abgeleitete Steuerung der zu erbringenden Leistun-
gen (Outputsteuerung)...;

e ...Haushaltsplanung und -beratung auf der Basis von Zielen, Leistun-
gen und Produkten...“93,

Den Haushalt 2020 kennzeichnete, dass einerseits 8 Handlungsfelder und
zugehdrige strategische Ziele unmittelbar nach der Haushaltssatzung ver-
ankert waren. Andererseits wurden die gebildeten Produkte hinsichtlich
der ausgewiesenen Finanzdaten nur noch in stark verklrzter Form darge-
stellt. Das heilt,

e Ertrags- und Aufwandsarten des jeweiligen Ergebnisplans sowie

e Ein- und Auszahlungsarten des jeweiligen Produkt-Finanzplans

waren nur noch bis zur 2-stelligen Kontengruppe angedruckt.56

Das so stark gekirzte Zahlenwerk wurde durch folgende, jedem Produkt
zugeordnete Informationen erganzt:

e Produktbeschreibung,

e Auftragsgrundlage,

e Zielgruppe/n,

e Zugehorige Leistungen,

e |nvestive Auszahlungen,

e Operative Ziele,

¢ MalRnahmen und

55 BV/2008/022, Umstellung des Rechnungswesens der Stadt Wedel, Anlage Projektauftrag
Doppik vom 03.03.2008, S.4:

56 BV/2008/022, Umstellung des Rechnungswesens der Stadt Wedel, Anlage Projektauftrag
Doppik vom 03.03.2008, S.5
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e Kennzahlen.

Wedel hat grundsatzlich erkannt, dass es bei reduzierten Plan- und Er-
gebniswerten umfangreicher Steuerungselemente bedarf. Inwieweit diese
tatsachlich beflllt und genutzt wurden, wurde durch den LRH naher ge-
pruft.

Definiert sind fir die Stadt Wedel 15 Produktbereiche, denen insgesamt
92 Produkte zugehdrig sind. Wedel hatte 2020 davon 35 als steuerungsre-
levant und 57 als nicht steuerungsrelevant definiert.

Steuerungsrelevanz nach Produkten
im Haushalt 2020

M steuerungsrelevant

M nicht steuerungsrelevant

Quelle: Landesrechnungshof Schleswig-Holstein

Die nicht steuerungsrelevanten Produkte sind jeweils mit dem Hinweis ge-
kennzeichnet: ,Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag
zu den strategischen Oberzielen.“57

Der weitaus héhere Anteil an nicht steuerungsrelevanten Produkten spie-
gelt sich auch wider, wenn den Produkten Ertrdge und Aufwendungen zu-
geordnet werden. Danach ergibt sich folgendes Bild:

57 Exemplarisch: Haushaltssatzung 2020, Produkt 1260-01000 Freiwillige Feuerwehr We-
del, S. 224.
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Steuerungsrelevanz nach Ertragen und
Aufwendungen im Haushalt 2020
€70 64,8 Mio. €
2 €60
é €50 45,1 Mio. €
2 a0 34,1 Mio. €
€30
€0 10,1 Mio. €
o .
€-
Ertrage Aufwendungen
M steuerungsrelevant M nicht steuerungsrelevant

353

Quelle: Landesrechnungshof Schleswig-Holstein

Nach Kosten betrachtet zeigte sich, dass Wedel mit den 57 nicht steue-
rungsrelevanten Produkten erhebliche Kostenanteile des Haushalts aulier
Acht Iasst. Von 74,9 Mio. € Gesamtertragen wurden 64,8 Mio. €, also 87 %
fur nicht steuerungsrelevant erachtet. Bei den Aufwendungen lag die Quo-
te mit 34,1 Mio. € von 79,1 Mio. € bei 43 %.

Far Wedel waren demnach 62 % der Produkte bzw. Ertrage in Héhe von
64,8 Mio. € und Aufwendungen von 34,1 Mio. € nicht steuerungsrelevant.
Der LRH halt diese vorgenommene Einteilung nach Steuerungsrelevanz
flr Uberdenkenswert.

Sowohl auf die steuerungsrelevanten als auch die nicht steuerungsrele-
vanten Produkte wird daher im Folgenden nadher eingegangen.

Sind zu viele stadtische Produkte nicht steuerungsrelevant?

Auf die 57 nicht steuerungsrelevanten Produkte entfielen 2020 summiert
98,9 Mio. € an Ertragen und Aufwendungen. Darunter fanden sich Produk-
te mit bis zu 8-stelligen Aufwendungen oder sehr geringen Deckungsgra-
den, wie die folgende Ubersicht zeigt:
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Plananséatze der Produkte im Haushalt 2020 in €
Produktbezeich- Ertrage Aufwen- Lfd. De-
nung dungen Ergebnis ckungs-
grad in
%
Grundstuicksverwal- 1.487.700 200.700 € | 1.287.000 €
tung
Freiwillige Feuerwehr 78.200 1.134.800 -1.056.600 6,89
Museen* 3.300 172.900 -169.600 1,91
Theater 0 74.500 -74.500 0
Parkplatze und - 35.800 243.000 -207.200 14,73
bauten
Bauhof* 5.700 1.494.100 -1.488.400 0,38
Steuern, allg. Zuwei- | 56.724.500 17.988.700 38.735.800
sungen und Umlagen
Summen 58.335.200 21.308.700 37.026.500

*Kostenrechnende Einrichtungen ohne interne Leistungsbeziehungen.

Per se verantwortet jede Kommune im Zuge ihrer Organisationshoheit und
haushaltsrechtlicher Vorgaben,

¢ welche Aufgaben und Téatigkeiten sie welchen Produkten zuordnet und
¢ wie sie diese vor Ort erfillt.

Insoweit stellen sich fiir nahezu alle Produkte zumindest Fragen zur per-
sonellen und sachlichen Ausstattung. Da die Kosten fir bendtigte Raume,
eingesetztes Personal, Fahrzeuge, Maschinen, IT etc. letztlich die ent-
scheidenden Produktkosten sind, sind diese stets steuerungsrelevant. Erst
wenn diese Kosten regelmaflig bewertet werden, lasst sich fiir ein Produkt
erkennen, ob es wirtschaftlich oder unwirtschaftlich betrieben wird.

Fir die als nicht steuerungsrelevant erklarten Produkte hatten finanziell
und wirtschaftlich ausgerichtete Ziele und Kennzahlen durchaus steue-
rungsrelevante Beitrdge zu strategischen Oberzielen liefern kénnen. In
Frage kamen daflr insbesondere folgende Handlungsfelder und Ziele:

Handlungsfeld 8

Finanzielle Handlungsfahigkeit

Der stadtische Haushalt ist dauerhaft

Die Stadtverwaltung verfiigt jederzeit

Uber ausreichend qualifiziertes Perso- | genehmigungsfrei. Die Stadt wird bis

nal, um ihren Aufgaben gerecht zu
werden.

2024 alle Tilgungen von Investitionskre-
diten aus eigenen Finanzmitteln erbrin-
gen.

Die Stadtverwaltung wird Uber Ziele
gesteuert.

Leistungserweiterungen mussen haus-
haltsneutral sein.

Quelle: Haushaltssatzung 2020 der Stadt Wedel, S. IlI.
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Ob Personal und Sachmittel wirtschaftlich und im besten Sinne ergebnis-
wirksam eingesetzt werden, wirkt unmittelbar auf die vorstehenden Ziele.

Fir das Produkt ,Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“
bietet die drtliche Einflussnahme auf Realsteuern erhebliche Spielrdume.

Zu den nicht steuerungsrelevanten Produkten wurden u. a. einige kos-
tenrechnende Einrichtungen wie Museen oder der Bauhof gezahlt. Sie
sind bereits nach ihrer Eigenart regelmafig kostenrechnerisch zu prufen.
Dafiir sind samtliche Produktkosten madglichst jahrlich trennscharf aufzu-
nehmen. Gebuhren und Entgelte sind auf dieser Basis so zu kalkulieren,
dass die Kosten angemessen gedeckt werden, vgl. dazu Tz. 5.1 ff. Inso-
fern ist jede einzelne Kostenart der kostenrechnenden Produkte steue-
rungsrelevant.

Fehlende Ziele und Kennzahlen kénnen selbst vermeintlich ertragreiche
Produkte verwassern. Bei dem Produkt ,,Grundstiicksverwaltung“ stan-
den beispielsweise 2017 und 2018 folgende Planwerte den Ergebniswer-
ten gegenuber:
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Produkt Grundstiicksverwaltung - Soll und Ist 2017 und 2018 in €

Planansatz Ergebnis Abweichung

Ertrag 2017 1.174.200,00 712.042,39 -462.157,61
Aufwand 2017 227.600,00 291.345,28 +63.745,28
Mehrbelastung 525.902,89
Haushalt 2017

Ertrag 2018 1.483.100,00 1.802.722,04 +319.622,04
Aufwand 2018 246.300,00 274.684,16 +28.384,16
zus. Entlastung 291.237,88
Haushalt 2018

Trotz erheblicher Minderertrage 2017 von 462.000 € sind beachtliche
Mehraufwendungen von rd. 64.000 € entstanden. Der Haushalt wurde ge-
genuber den Planansatzen mit rd. 526.000 € mehr belastet. Die Mehrer-
trage 2018 glichen die Mehrbelastung 2017 bei Weitem nicht aus.

Da fur das Produkt Steuerungselemente ganzlich fehlen, erklaren sich die
Ergebnisse nicht. Zwar wird im Haupt- und Finanzausschuss und Rat iber
die einzelnen Grundstiicksangelegenheiten entschieden. Uber die finanzi-
ellen Folgen flr das jahresbezogene Produktergebnis und dessen Auswir-
kungen auf den Gesamthaushalt wird jedoch nicht berichtet. Sowohl dem
Produkt ,Grundstlicksverwaltung® als auch den Berichtsheften war dazu
nichts zu entnehmen.

Auch kinftig wirden Abweichungen dieser GroRe weder auffallen, noch
erlautert werden. Erschwerend kommt ein deutlich optimierbares Be-
richtswesen hinzu, vgl. Tz. 3.6.

Fir alle Produkte wurde stets eine Kennzahl pauschal gebildet. Sie ent-
hielt die Produktaufwendungen je Einwohner. Ohne dass diese Kenn-
zahl naher erlautert oder mit Produktkosten anderer Kommunen verglichen
wird, entfaltet sie jedoch keine Aussagekraft.

Ein stadtischer Haushalt sollte keine steuerungsfreien Rdume enthalten.
Es sollte im Interesse aller liegen, geeignete Ziele und Kennzahlen zu
entwickeln, um alle Produkte zielgerichtet steuern zu kdnnen. Je Pro-
dukt sollten zumindest Kosten pro Fallzahl, pro Leistung oder pro Quad-
ratmeter, Umsetzungsquoten, Deckungsquoten, die Auslastung von Ma-
schinen, Fahrzeugen o. a. bekannt sein.

Der LRH empfiehlt Wedel, alle Produkte als steuerungsrelevant anzuse-
hen. Fur jedes Produkt sind geeignete - moglichst finanziell und wirtschaft-
lich aussagekraftige - Ziele und Kennzahlen zu entwickeln, die es steuer-
bar machen.
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3.54 Wie informativ sind Ziele und Kennzahlen der 35 steuerungsrelevan-

ten Produkte im Haushalt 20207

Neben den nicht steuerungsrelevanten Produkten war zu prifen, ob die
als steuerungsrelevant eingestuften Produkte steuerbar sind.

Fur die gebildeten Ziele und Kennzahlen der verbleibenden 35 steuer-

ungsrelevanten Produkte mit operativen Zielen war generell festzustellen,

dass der Haushalt 2020 wenig Steuerungselemente mit geringer Aussa-
gekraft enthielt.

e Im Produkt ,Gemeindestrallen“ (5410-01000) sollten Routen der Rad-
verkehrsfliihrung sowie der Reparaturaufwand des Radwegenetzes It.
Haushalt 2016 bereits bis Ende 2016 aufgenommen sein. Die im Pro-
dukt definierte MalRnahme wird seitdem jahrlich mit einem neuen Da-
tum versehen. Den halbjahrlichen Geschaftsberichten ist nicht zu ent-
nehmen, welche Griinde daflr ursachlich sind.

e Ob die Teilnahmequote an Arbeitsgemeinschaften oder die Anzahl er-
stellter Flyer aussagekraftige Kennzahlen fir das Produkt ,Umwelt-
schutz* (5610-01000) sind, sollte Gberpruft werden.

Finanzielle oder wirtschaftliche Kennzahlen waren deutlich unterreprasen-
tiert.

Gebildete Ziele und Kennzahlen im Haushalt 2020

® Information u.a.
M Finanzwert
m Zeitziel / Frist

ohne Daten

Quelle: Landesrechnungshof Schleswig-Holstein

Auf Informationen, Zeitvorgaben oder datenlose Angaben entfielen 74 %
der gebildeten Kennzahlen. Sie boten keine Anhaltspunkte, die ange-
spannte Finanzlage der Stadt zu managen.
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Lediglich 26 % der gebildeten Kennzahlen®® wiesen Finanzwerte aus, z. B.

Kostendeckungsgrade, Unterhaltungsquoten, Aufwendungen je Stunde,

Grunderwerbsmittel o. 8. Derartige Finanzkennzahlen waren jedoch nur

in 17 Produkten enthalten. Etwas mehr als die Halfte der als steuerungsre-

levant ausgewiesenen Produkte verfligte Uber keine Finanzkennzahlen.

Mit Blick auf die angespannte finanzielle Gesamtsituation der Stadt er-

schloss sich Uberdies nicht, ob und welchen Steuerungsbeitrag die aus-

gewiesenen Finanzkennzahlen leisteten. Einige Beispiele sollen dies ver-
deutlichen:

e Das Produkt ,,Stadtteilzentrum* wies 2020 als Zielwert zur gebildeten
Kennzahl ,Aufwendungen je Beratung“ 1.741,50 € aus. Der Wert lag
3,1-mal so hoch, wie das mit 555,78 € erzielte Ergebnis 2018. Bis 2023
sollen laut Zielvorgaben diese Kosten weiter auf 1.757,00 € steigen, bei
gleichzeitig angestrebten, riicklaufigen Beratungen.

e Ahnlich verhélt es sich im Produkt ,,Schulkinderbetreuung®. Der an-
gestrebte Kostendeckungsgrad 2023 soll bei 18,22 % liegen und damit
7,42 % unter dem Ergebnis 2018. Parallel dazu sollen die stadtischen
Aufwendungen je Betreuungsstunde von 8,86 € auf 13,73 €, also um
55 % anwachsen.

e Im Produkt ,,GemeindestraBen* soll jahrlich eine Mindestunterhal-
tungsquote von 1,10 € pro gm fur die Gesamtstralenverkehrsflache er-
reicht werden. Daflr sind jahrlich 885.000 € umzusetzen. 2018 wurde
das Ziel verfehlt. Die Quote lag lediglich bei 1,00 € pro gm, obwohl das
Betriebsergebnis fir die Unterhaltung der Gemeindestrafen rd.
2,85 Mio. € auswies. Warum das Ziel verfehlt wurde und wie dem ent-
gegenzuwirken ware, erschloss sich aus den Produktangaben nicht.

e Ob jahrlich bereitgestellte Mittel von 200.000 € im Produkt ,Wirt-
schaftsforderung®“ ein sinnvoller Gradmesser sein kénnen, sollte
Uberdacht werden.

Die gebildeten Kennzahlen und zugehdrigen Ziele lielen wirtschaftliche
Uberlegungen und Kostenoptimierungen vermissen. Wedel sollte alle ge-
bildeten Kennzahlen hinsichtlich eines sinnvollen Steuerungsgehalts kri-
tisch hinterfragen. Bislang wurde das Steuerungspotenzial fir den Ge-
samthaushalt kaum genutzt.

Die noch wenig steuerungsgeeigneten Ziele, Maflnahmen und Kennzahlen
sollten deutlich konkretisiert und ausgebaut werden.

Ist der Haushalt in der jetzigen Form steuerbar?

Der LRH hat aufgezeigt, dass die nach steuerungsrelevant und nicht steu-
erungsrelevant eingeteilten Produkte insgesamt ein erhebliches Haus-

58 Die jeweils pauschal gebildete Kennzahl der Aufwendungen je Einwohner blieb mangels
Aussagekraft unberiicksichtigt.
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haltsvolumen ausblenden. Die vorhandenen Ziele und Kennzahlen bieten
noch deutliches Entwicklungspotenzial.

Das 2008 verabschiedete, begrifRenswerte Ziel, den Haushalt Output-

orientiert zu steuern, wurde bis heute nicht erreicht. Die vorhandenen

Steuerungsinstrumente missen zwingend weiterentwickelt werden. Fir

die bisherige Praxis der Stadt Wedel stellt der LRH fest, dass

e es seit Einfiihren des doppischen Haushalts 2011 noch nicht gelungen
ist, ausreichend konkrete Produktziele und Kennzahlen zu definieren
und

e kaum zielgerichtetes Steuern mit dem doppischen Haushalt stattfindet.

Wedel hatte 2019 den Versuch unternommen, als Zwischenschritt Pro-
duktbereichsziele in den Haushalt zu integrieren. ,Die Verwaltung hat nach
internen Beratungen Vorschlage fir Produktbereichsziele erarbeitet und
diese den Ratsmitgliedern auf einem Workshop am 23.02.2019 vorge-
stellt.“>2 Der Versuch scheiterte. Der Prozess wurde bis 2021 ausgesetzt,
auch um zwischenzeitlich die Haushaltskonsolidierung voranzubringen.
Das Bilden konkreter Produktziele und daraus abzuleitender Kennzahlen
ist damit ebenfalls ins Stocken geraten.

Aus Sicht des LRH ware es fiir eine wirksame Haushaltskonsolidierung
vorteilhaft gewesen, konkrete Finanz- und Wirtschaftlichkeitskennzahlen
zu jedem Produkt zu haben.

Im Wesentlichen wurde seit dem Doppik-Umstieg in zahlreichen Work-
shops und Sitzungen versucht, im Sinne eines ,Top-down-Verfahrens” aus
Oberzielen sukzessive konkrete Produkiziele abzuleiten. Dieser Prozess
steckt mit dem zuletzt gescheiterten Versuch noch weitgehend auf Ebene
der strategischen Ziele fest.

Dabei wurde verkannt, dass im Sinne eines ,Bottom-up-Verfahrens® be-
reits jetzt eine Vielzahl aussagekraftiger Finanz- und Wirtschaftlichkeits-
kennzahlen zu jedem Produkt ermittelbar sind. Diese kdnnten fiir den poli-
tischen Zielfindungsprozess wertvolle Informationen liefern.

Wedel hat hier dringenden Handlungsbedarf. Mit den bisherigen doppi-
schen Haushalten ist das Ziel, die finanzielle Transparenz zu erhéhen,
nicht erreicht worden. Das stark gekilirzte Zahlenwerk des Haushalts ist
ohne konkrete Ziele und Kennzahlen wenig aussagekraftig und kaum
steuerbar.

Der LRH empfiehlt Wedel, fur alle Produkte konkrete Ziele und Kennzah-
len aufzubauen. Sie sollten so hinreichend definiert sein, dass das ur-
springliche Ziel des aktiven Steuerns stadtischer Produkte ermdglicht

59 Beschlussvorlage BV/2019/079 vom 28.05.2019, S.2.
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3.6

wird. Fir bereits jetzt auswertbare, finanzielle Planwerte und Ergebnisse
bedarf es dabei keiner politischen Vorgaben. Sie kénnen vielmehr den
weiteren politischen Prozess unterstitzen.

Berichtswesen

Das Berichtswesen dient der Kontrolle und dem Steuern von Zielen. Es
soll erkennbar werden, ob Ziele erreicht werden oder angepasst werden
missen. Das Berichtswesen lebt deshalb von seiner Aktualitdt und trans-
parenten, zielbezogenen Informationen.

Generell obliegt es dem Rat nach § 28 Ziff. 26 GO, die Grundsatze des
Berichtswesens festzulegen. Dies geschieht nach Malgabe von
§ 45 b Abs. 1 Nr. 3 GO lber den Hauptausschuss. Er entwickelt das vom
Rat zu beschlieRende Berichtswesen und wendet es zur Verwaltungskon-
trolle an.

Die Berichtspflicht kommt nach §65Abs.1Satz4 Nr.2GO i.V.m.
§ 45 ¢ S. 1 GO dem Blrgermeister zu.

Diese formal rechtlichen Erfordernisse sind in Wedel nicht erfillt. Ein
grundsatzlich durch den Hauptausschuss zu fiihrender Entwicklungspro-
zess fir ein Berichtswesen war nicht erkennbar. Grundlegend festgelegte
Vorgaben zu Berichtsbereichen, Berichtsintervallen, Berichtsinhalten und
zustandigen Facheinheiten fehlen.

Zu welchen Themen inhaltlich insbesondere zu berichten ist, legt
§ 45 ¢ GO im Weiteren fest. ,Die Aufzahlung in Satz 3 zum Inhalt des Be-
richtswesens ist nicht vollstandig, sondern beschreibt die Mindestanforde-
rungen an das Berichtswesen.“60

Die nachfolgende Ubersicht verdeutlicht, wie Wedel dieser Berichtspflicht
in 2016 bis 2018 nachkam.

60 pgk Schleswig-Holstein Gemeindeordnung fir Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung —
GO -) SHGO § 45c Berichtswesen 5. Berichtsinhalte, beck-online.
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Anzahl vorgelegter Berichte
Berichte zu: 2016 2017 2018
Strukturdaten — — —

Beschlusskontrolle — — —
Haushalts- und Finanzdaten 2 2 2
Verwaltungsleistungen (KLR) — — —
Abgleich mit Fachplanungen — — —
Zustand offentl. Einrichtungen — — —
Stand energetischer MalRnahmen — — —
Allgemeiner Verwaltungsbericht — — —
Personalbericht 1 1 1

Aufgaben nach Weisung — — -

Beteiligungsberichte 1 1 1

Ein Grolteil der in § 45 ¢ GO geforderten Berichte sind nicht vorhanden.

Alternativ wurde jedoch der Wedeler Steuerungskreislauf angefihrt. In
diesem Zusammenhang wurden Cockpit-Berichte und Berichtshefte
(2 x jahrlich) festgelegt. Die Berichtshefte haben dabei eher den Charakter
von Budgetberichten. Fur die steuerungsrelevanten Produkte werden die
Ergebnisrechnungen als erganzende Sachstandsberichte integriert.

Mit § 45 ¢ GO verpflichtet der Gesetzgeber die Kommunen jedoch dazu,
den Hauptausschuss Uber alle wesentlichen Verwaltungsbereiche zu in-
formieren. Nur so kdénnen die politischen Gremien in die Lage versetzt
werden, das Handeln der Verwaltung in all seiner Breite zu hinterfragen
und die richtigen Schlisse zu ziehen. Ein funktionierendes Berichtswesen
dient als Grundlage, um steuerungsrelevante Bereiche zu identifizieren
und anzupassen.

Dies ist mit den derzeitig vorliegenden Berichten nicht mdglich. Die festge-
legten Berichte im Zuge der Zielfindung kénnen insoweit nicht als definier-
tes Berichtswesen im Sinne des § 45 ¢ GO verstanden werden.

Es sollte im Interesse von Politik und Verwaltung liegen, mit geeigneten In-
formationen einen Uberblick (ber alle stadtischen Einrichtungen und Leis-
tungen zu erhalten. Zielgerichtetes Steuern wird erst dann moglich.

Der nachstehende Vergleich zeigt, auf welchem Stand sich das Berichts-
wesen in den gepruften Kommunen befindet.
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Vergleich des Berichtswesens
Elmshorn Quickborn Wedel
geregelt in
rechtskonform nein gut nein
steuernd genutzt optimierbar optimierbar nein

* Dienstanweisung

** Geschaftsordnung

Insgesamt bewertet der LRH das Berichtswesen der Stadt Wedel als deut-

lich optimierungsbedurftig. Die nach GO gesetzlich vorgeschriebene und

damit pflichtige Aufgabe wird nicht wahrgenommen. Der LRH empfiehlt

daher:

e Ein aussagekraftiges und informatives Berichtswesen ist unverziglich
einzurichten.

e Der zustandige Hauptausschuss hat dabei die Vorgaben zu Berichtsbe-
reichen, Berichtsintervallen und Berichtsinhalten zu treffen.

¢ Die Berichte sind inhaltlich so verstandlich und informativ abzufassen,
dass ein zielgerichtetes Steuern und eine wirksame Verwaltungskon-
trolle moglich sind.

o Eine funktionsfahige Beschlusskontrolle ist zu etablieren.

Sachgerechter und wirtschaftlicher Einsatz von Personal- und Sach-
mitteln in ausgewdhlten Bereichen - Einzelfeststellungen

Wirtschaftliches Arbeiten setzt gut organisierte Arbeitsablaufe voraus.
Lange Wege, ungenutzte technische Vorteile von Anwenderprogrammen
oder unabgestimmtes Vorgehen verlangsamen und verteuern Arbeitser-

Vorhandene Arbeitsmittel (Sachmittel, Software etc.) sollten passend ge-
wahlt und optimal genutzt werden. Wesentlicher Baustein einer wirtschaft-
lichen Arbeitsweise bleiben jedoch die Beschéftigten. lhre Kommunikation
untereinander, das Abstimmen von Schnittstellen, an denen Vorgange an
Kollegen - auch aus anderen Fachbereichen - Ubergeben werden und die
Identifikation mit der eigenen Aufgabe tragen wesentlich zu wirtschaftli-

Dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besondere Aufmerksamkeit ver-
dienen, zeigen die nachfolgenden Daten.

3.7

gebnisse.

chen Ergebnissen bei.
3.7.1 Krankenstand

Krankheitsbedingter Ausfall von Beschaftigten wirkt sich erheblich auf
wahrzunehmende Aufgaben aus. Seine Brisanz wird erst deutlich, wenn
fur die Ausfalltage die zugehdrigen Kosten aufgezeigt werden.
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Zum einheitlichen Vergleich aller gepriiften Kommunen hat sich der LRH
an dem von der KGSt gewahlten Vorgehen orientiert. ,Die KGSt hat sich
frihzeitig fir die Erfassung krankheitsbedingter Ausfallzeiten nach Arbeits-
tagen ausgesprochen, um den Ausfall von Produktivzeiten zu bestimmen
und zu vergleichen."61

Basierend darauf hat der LRH bei den gepriiften Kommunen den Netto-
Arbeitsausfall nach Arbeitstagen pro Mitarbeiter erhoben. Abgerufen wur-
den weiter

o die individuellen Jahrespersonalkosten 2018,

e der jeweils zugehorige regulare Urlaubsanspruch,

o der Umfang der wochentlichen Arbeitszeit und

o soweit zutreffend der unterjahrige Eintritt in das Arbeitsverhaltnis.

Nicht berlcksichtigt wurden Auszubildende, Praktikanten u. &. Der LRH
hat sich auf die regularen Hauptbeschaftigungsverhaltnisse konzentriert.

Ausgehend von den erhobenen Daten ermittelte der LRH jeweils fiir die
Kernverwaltungen die konkreten krankheitsbedingten Kosten 2018.

Krankheitsbedingter Ausfall in der Kernverwaltung

Nachfolgend wird der Netto-Krankenstand 2018 in den Kernverwaltungen
der gepriften Kommunen abgebildet. Hierzu wurde ein Durchschnittswert
der KGSt (durchgehende horizontale Linie) vergleichend herangezogen.
Der Bestwert aller bislang gepriften Kommunen ist mit der gestrichelten
Linie abgebildet. Vergleichend wurde in einem vierten Balken der Schnitt
aus den letzten Uberértlichen Prifungen aufgenommen.

° Krankenstand 2018 - Kernverwaltung
(=]
3 20
e 18 - 17,17 16,73 16,88
<
g 16 - 14,75 \\
¥ 14 - 14,72
12 = \— = «=11,95
10 \
; \
6 \
4 \
0
Elmshorn Quickborn Wedel (%] Ietzte 7
Mittelstadte
mmmm Krankheitstage pro MA Mittelwert KGSt == = Bestwert

Quelle: Landesrechnungshof Schleswig-Holstein

61 KGSt, Krankentage-Statistik, Bericht aus der Vergleichsarbeit 1/2013, S.6.
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In Wedel waren 158 Beschaftigte der Kernverwaltung zu bericksichtigen.
Jede/r dieser Beschaftigten fehlte 2018 bei einem durchschnittlichen Net-
to-Krankenstand von 14,75 Tagen gut 3 Arbeitswochen. Von den aktuell
gepruiften Stadten erzielte Wedel das beste Ergebnis.

Wedel liegt damit 2,8 Tage Uber dem Bestwert der Stadt Kaltenkirchen mit
11,95 Krankheitstagen und nahezu gleichauf mit dem KGSt-Schnitt von
14,72 Tagen.

Weitere markante Werte verdeutlichen die Ausfallzeiten:

2.331 Arbeitstage entfielen.

16.903,49 Arbeitsstunden waren krankheitsbedingt nicht abgedeckt.
9,85 Vollzeit-Beschaftigte waren fur den Arbeitsprozess nicht verfugbar.
513.591,02 € entfielen auf die krankheitsbedingten Personalkosten.

Um ein vollstandiges Bild der krankheitsbedingten Kosten zu erhalten, sind
weitere Kostenpositionen zu berlcksichtigen. Buroflachen werden trotz
Krankheit vorgehalten, unterhalten und gereinigt. Kosten flr technische
Ausstattungen laufen weiter und der interne Koordinierungsaufwand ist er-
heblich.

Berucksichtigte Arbeitsplatzkosten richten sich dabei nach den Vorschla-
gen der KGSt. Fur Standardblroarbeitsplatze ist danach eine Sachkos-
tenpauschale von 8.800 € jahrlich anzusetzen. Gemeinkostenanteile sind
mit 20 % der Personalkosten zu beriicksichtigen.62 Mangels eigener, echt
ermittelter Arbeitsplatzkosten der gepriften Kommunen wurde auf diese
Methode zurlickgegriffen.

Gesamtkosten des Krankenstands 2018 - Kernverwaltung

Kennzahl / Kostenarten Kennwert / Kostenanteil
anteilige Arbeitsplatze 11,6
Personalkosten in € 513.591,02
Sachkosten in € 102.053,73
Gemeinkosten in € 102.718,20
Gesamtsumme in € 718.362,95

Aus den so differenziert ermittelten Kosten ergibt sich fir die Wedeler
Kernverwaltung ein krankheitsbedingter - unproduktiver - Aufwand von
insgesamt 718.362,95 €, rd. 0,7 Mio. €.

Uberdurchschnittliche Krankheitskosten der Kernverwaltung im Vergleich
zum KGSt-Schnitt sind mit rd. 1.600 € zu vernachlassigen.

62 KGSt, Bericht 9/2018, Kosten eines Arbeitsplatzes (2018/2019), S. 15 ff.
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Um die ermittelten Werte besser einordnen zu kénnen, hat der LRH einige
Kennzahlen ermittelt. Vergleichend ergibt sich fiir die gepriften Kommu-
nen folgendes Bild:

Krankenstand, krankheitsbedingte Kosten und Aufwand 2018
- Kernverwaltung -

ELM QB WE Bestwert | O letzte
letzte Stadte*
aoP*

KT je MA 17,17 16,73 14,75 11,95 16,88
KT je MA ohne 13,46 14,46 10,72 10,37 12,02
Langzeit

Anteil an PK** in % 8,31 7,71 6,62 5,52 7,70
Aufwand je Ew in € 26,55 26,95 21,49 14,33 24,04
Mehr-/ Minderkos- 16,68 13,67 0,23 -23,19 14,36
ten ggu. KGSt-Wert

in %

Anteil entfallener 8,34 8,50 7,28 5,87 8,27
Arbeitsstunden in

%

* Best- und Durchschnittswerte 2016 und 2017 der Stadte Ahrensburg, Bad Oldesloe, Bad
Schwartau, Kaltenkirchen, Geesthacht, Itzehoe und Reinbek

**Anteil der krankheitsbedingten Personalkosten an den Personalkosten der Hauptbeschafti-
gungsverhaltnisse in der Kernverwaltung

Die Kennzahlen zeigen die Spannweite krankheitsbedingter Ausfallzeiten
und zugehoriger Kosten auf. Unter den aktuell gepriiften Stadten schnei-
det Wedel im Bereich der Kernverwaltung mit den besten Werten bei
Krankheitstagen und Kostenanteilen ab. Auch die Durchschnittswerte der
zuletzt gepruften 7 Mittelstadte wurden durchweg unterschritten.

Wedel sollte die Entwicklung beobachten, um eventuellen Zuwachsen
kiinftig steuernd entgegenwirken zu kénnen.

Der LRH empfiehlt, mindestens halbjahrlich Kennzahlen zu Fehizeiten und
Stundenstanden zu ermitteln. Die Daten sind zu bewerten und von den
verantwortlichen Fuhrungskraften steuernd zu nutzen. Wesentliche Kenn-
zahlen sollten kiinftig in den Personalbericht integriert werden.

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Seit der Novelle des SGB IX zum 01.05.2004 besteht die Pflicht des Ar-
beitgebers sich aktiv mit arbeitsunfahigen Zeiten der Beschaftigten ausei-
nanderzusetzen. Dies gilt nach § 167 Abs.2 SGB IX fir alle Beschéftigten,
die ,...innerhalb eines Jahres langer als sechs Wochen ununterbrochen
oder wiederholt arbeitsunfahig...“ sind.

TOP 12



. T 12
LRH Pr 1885/2019 Uberdértliche Prifung 2019 Seite 104 oP

30. September 2021 der Stadt Wedel

Im Betrachtungszeitraum 2018 waren 57 Beschaftigte von hohen Ausfall-
zeiten betroffen. Die deutliche Anzahl berechtigter Beschaftigter erfordert
ein rechtskonformes Auseinandersetzen mit Eingliederungsverfahren.

Vergleichend ist nachfolgend der Stand in den gepriften Stadten darge-

stellt.

Vergleich Betriebliches Eingliederungsmanagement 2018

Elmshorn Quickborn Wedel

DV besteht seit 2012 2018 2010
Berechtigte 2018 63 18 57
Gesprachsangebote 63 1 57
Geflhrte Gesprache 46 1 31
Eingeleitete Malnahmen 10 15
Rechtliche Vorgaben erfillt? ja ab 2019 ja

Wedel verfiigt seit dem 01.02.2010 Uber eine Dienstvereinbarung zum Be-
trieblichen Eingliederungsmanagement. Danach ist ein aus dem FD Per-
sonal, Personalrat und der Vertrauensperson der Schwerbehinderten be-
stehendes Eingliederungsteam eingesetzt. Im Bedarfsfall kdnnen weitere
Personen hinzugezogen werden. Zum Verfahren ist bestimmt, dass der
FD Personal die Koordination und den Kontakt zur betroffenen Person
ubernimmt.

Per Anschreiben informiert er Uber

e Anlass,

o Ziel,

o freiwillige Teilnahme am BEM,

e Angebot eines Erstgesprachs und

e Auswahlvarianten der Ansprechpartner.

Gleichzeitig wird der zustandige Vorgesetzte in Kenntnis gesetzt.

Wird kein Gesprach gewunscht, endet das Verfahren an dieser Stelle. Fur
den Fall der Angebotsannahme ist definiert,

e wie das Erstgesprach gefihrt wird,

e dass ein schriftlicher Eingliederungsplan vereinbart wird und

o wie die vereinbarten MaRnahmen einzuleiten und zu steuern sind.

Das gesamte Verfahren wird durch den FD Personal dokumentiert.

Der LRH hat fur den Zeitraum 2016 bis 2018 abgefragt, wie hoch die Zahl
der Anspruchsberechtigten und der gefihrten Gesprache waren. In allen
Jahren wurden mehr als die Halfte der Gesprachsangebote angenommen.
Wedel berzeugt hier mit einer ausgesprochen guten Quote. Dies zeugt
davon, dass es den verantwortlichen Personen gelungen ist, ein sowohl
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bei den Fuhrungskraften als auch den Mitarbeitern anerkanntes BEM vor-
zuhalten. Voraussetzung hierfiir ist, dass eine Vertrauensbasis besteht
und vereinbarte MalRnahmen auch umgesetzt werden.

Der LRH begruf3t das bei der Stadt Wedel seit 2010 etablierte Verfahren
zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement.

Mehrarbeitsstunden

Die Beschaftigten der Stadt Wedel hatten zum Jahresende 2018
5.512 Uberstunden angehauft. Bezogen auf den einzelnen Mitarbeiter wa-
ren dies durchschnittlich 35,33 Uberstunden. Innerhalb der Mitarbeiter-
schaft ergab sich im Einzelfall eine Spannweite bis zu einem Zeitguthaben
von 126 Stunden.

§§ 10 ff. der Dienstvereinbarung Uber eine flexible Arbeitszeit regelt, wie
mit Mehr- oder Minderstunden fir Beschaftigte, zu verfahren ist.

Nach der Dienstvereinbarung gilt zum Jahresende eine gestaffelte
Kappungsgrenze. Diese gliedert sich wie folgt:

Ubersicht iiber maximale Zeitguthaben bei der Stadt Wedel

Waochentliche Arbeitszeit Maximales Zeitguthaben
Bis 15,00 Stunden 30 Stunden

15,01 bis 25,00 Stunden 50 Stunden
Ab 25,01 Stunden 80 Stunden

Uberschreitendes Zeitguthaben verfallt am 31.12. eines Jahres. Im Einzel-
fall kann eine Ausnahme von der Kappungsgrenze beantragt werden.

Im Dezember 2018 hatten 23 Beschaftigte den jeweils zulassigen Stun-
denrahmen Uberschritten. In 7 Fallen wurde das Zeitguthaben auf den je-

weils zulassigen Maximalwert gekappt.

In den 3 gepriften Kommunen zeigte sich bei den angehauften Mehrar-
beitsstunden zum 31.12.2018 ein unterschiedliches Bild.

Mehrarbeitsstunden je MA per 31.12.2017

Elmshorn Quickborn Wedel O letzte GOP

Stunden je MA 21,86 65,52 35,33 17,76

Insgesamt reichen die ermittelten Durchschnittswerte pro Mitarbeiter in
den gepriften Kommunen von 21,86 bis 65,52 Mehrarbeitsstunden. Wedel
wies dabei zum Betrachtungszeitpunkt mit 35,33 Mehrarbeitsstunden je
Mitarbeiter den mittleren Wert auf. Im Verhaltnis zum Durchschnitt der letz-
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3.74

ten Uberdrtlichen Prufung verfigt Wedel Uber doppelt so viele Mehrar-
beitsstunden.

In Wedel lassen sich keine Bereiche ermitteln, die von Mehrarbeit beson-
ders betroffen sind. Vielmehr verteilen sich die Stunden Uber alle Fach-
dienste. Deshalb sollten flachendeckend weitere Fiihrungskompetenzen
mit Blick auf Prioritaten, Ablaufkritik und Zeitmanagement aufgebaut wer-
den, um den Stundendurchschnitt zu senken.

Unrealistisch hohe Investitionsmittel

Das Innenministerium hatte am 28.02.2018 in seinem Erlass zur Haus-
haltssatzung ausgefihrt, dass: ,,...bereits im Erlass zu den Haushalten der
Vorjahre explizit auf die Entwicklung der Ist-Auszahlungen fir Investitionen
und Investitionsférderungsmal3nahmen gegeniber den Planungen einge-
gangen...” wurde. Weiter wurde deutlich formuliert: ,Schon seinerzeit be-
standen Zweifel, dass die Investitionsplanungen mit § 10 GemHVO-Doppik
in Einklang stehen."*

Wedel ist insoweit der Handlungsbedarf seit Jahren bewusst. Der LRH hat
dies zum Anlass genommen, investive Umsetzungsquoten fir besondere
Teilbereiche naher zu prifen.

Einen wesentlichen Anteil investiver Vorhaben nehmen Baumafinahmen
ein. Die nachfolgende Ubersicht zeigt jeweils die geplanten und veraus-
gabten Mittel von 2014 bis 2019 in Mio. €, gemal den jeweiligen Finanz-
planen bzw. soweit vorliegend der Finanzrechnungen. Erganzt werden die
Angaben um die Ubertragenen Ermachtigungen ausweislich der Finanz-
rechnungen.

Investive Mittel fiir BaumaBnahmen in Mio. € und Umsetzungsquote

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 @
geplant 5,80 6,31 8,68 | 12,14 5,01 | 10,96 8,15
Ubertragene 1,04 3,21 7,17 | 10,24 8,50 6,85 6,17
Erméchtigungen
verflugbar 6,84 9,52 | 15,85 | 22,38 | 13,51 | 17,81 | 14,32
Rechnungser- 3,65 1,64 5,28 8,67 4,98 2,26 4,41
gebnis
Umsetzungs- 53,36 | 17,22 | 33,31 | 38,74 | 36,86 | 12,69 | 30,80
quote in %

Die obige Tabelle zeigt, dass verfiigbare und tatsachlich verausgabte Mit-
tel fir Baumalfinahmen deutlich auseinanderklaffen. Die gréRte Diskrepanz
wurde 2019 mit rd. 15,6 Mio. € erreicht. Letztmalig 2014 ist es Wedel ge-
lungen, mehr als 50 % der verfiigbaren Mittel auch tatsachlich umzuset-
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zen. Dies lag vor allem an den 2014 eher bedarfsgerecht bereitgestellten
Mitteln.

Seither haben Planwerte und Ubertragene Erméachtigungen zunehmend
Summen erreicht, die die Verwaltung nicht umsetzen kann. Im Schnitt
werden jahrlich 4,41 Mio. € tatsachlich abgearbeitet, wahrend durch-
schnittlich 14,32 Mio. € bereitstehen.

Dies ist mit den Planungsgrundséatzen nach § 10 GemHVO-Doppik®3 un-
vereinbar. Auszahlungen sind in Hohe voraussichtlich zu leistender Be-
trage zu veranschlagen. Wedel hat diesbezliglich deutlich nachzusteuern.

Verfugbare Investitionsmittel sind Ausdruck eines politischen Willens, be-
stimmte Vorhaben umzusetzen. Die Verwaltung ist insoweit nicht nur aus
Grinden der Haushaltswahrheit und -klarheit gehalten, diese Mittel ,abzu-
arbeiten®.

Dazu muss sie jedoch auch in der Lage sein. Der LRH hat hinsichtlich der

aufbau- und ablauforganisatorischen Elemente deutliche Schwachstellen

erkannt, die ein effektives und wirtschaftliches Verwaltungshandeln behin-

dern. Dazu z&hlen

¢ eine fehlende Geschéftsverteilung,

o teilweise Uberarbeitungsbedirftige Dienstanweisungen und Dienstver-
einbarungen,

¢ fehlende strategische und operative Ziele sowie

e ein deutlich optimierbares Berichtswesen, das den Gremien gezieltes
Steuern erlaubt.

Insgesamt tragen die unvorteilhaften Rahmenbedingungen dazu bei, dass
investive BaumaRnahmen in den letzten 5 Jahren nur zu durchschnittlich
30,8 % umgesetzt wurden.

Vergleichend zeigt die nachfolgende Tabelle auf, in welcher Héhe Investi-
tionsmittel fir BaumaRnahmen im Durchschnitt von 2014 bis 2019 in den
gepruften Stadten pro Einwohner

o verfligbar waren,

e umgesetzt wurden und

o welche Umsetzungsquote damit einherging.

63 Landesverordnung uber die Aufstellung und Ausfiihrung eines doppischen Haushaltspla-
nes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik) vom
14.08.2017, GVOBI. Schl.-H. 2017, S. 433.
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3.7.5

3.7.5.1

Investive Mittel fiir BaumaBnahmen und Umsetzungsquote
im Vergleich (jahrlicher Durchschnitt von 2014 bis 2019)

Investive Elmshorn Quick- Wedel Durch- Bestwert
Mittel born schnitt letzte G6P*
verfigbar 386 662 433 494 916 €
je Ew. in €

umgesetzt 218 393 134 248 546 €
je Ew.in €

Umset- 57 39 31 42 60
zungs-

quote in %

*Bestwert aus den Ergebnissen der Uberértlichen Prifung der Stadte Ahrensburg, Bad
Oldesloe, Bad Schwartau, Geesthacht, Itzehoe, Kaltenkirchen und Reinbek.

[ =geringster Wert [__] = hochster Wert

Empfohlen wird eine Umsetzungsquote von mindestens 60 % der verflg-
baren investiven Mittel bzw. fortgeschriebenen Planansatze. Diese Quote
konnte Wedel im Bereich der Bauinvestitionen in keinem Jahr erreichen.

Die Verwaltung sollte klaren, inwieweit geplante Investitionsvorhaben tat-
sachlich leistbar umzusetzen sind.

Den Gremien sollte im Zuge des Berichtswesens halbjahrlich konkret tUber
rickstandige und laufende Malinahmen berichtet werden. Diese Informa-
tionen sollten so lange erfolgen, bis die verfiigbaren Investitionsmittel in
vertretbarem Einklang mit dem abgearbeiteten Volumen stehen. Bis zu
diesem Zeitpunkt sollten neue Malnahmen nur zurickhaltend geplant
werden.

Organisation des Sitzungsdiensts

Kommunen sind frei in der Entscheidung, ihren Sitzungsdienst zu organi-
sieren. Letztlich missen politische Gremien organisatorisch und inhaltlich
in die Lage versetzt werden, ihren gesetzlichen Aufgaben bestmdglich
nachzukommen. Kommunen greifen hierbei zunehmend auf digitale
Lésungen zurlick, um Sitzungen zu organisieren und Unterlagen bereit-
zustellen. Dabei missen auch die Prozesse neu hinterfragt und angepasst
werden.

Sitzungsdienst der Stadt Wedel

Die Stadt Wedel fuhrt die Gremienarbeit dezentral durch. Derzeit werden
die Fachausschisse in den jeweiligen Facheinheiten betreut. Aufgaben
wie z. B. das Erstellen der Tagesordnungen, Protokolle, Einstellen der
Vorlagen und Ubersenden an die Mitglieder der Gremien erfolgen an un-
terschiedlichen Stellen.
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Uber die Software Session der Firma Somacos wird der Workflow wie folgt
abgebildet:

Anlegen der Vorlagen in Session durch zusténdige Fachdienste

Ausdruck in Papierform
\4

Beteiligung FD-Leiter und Fachbereichsleiter

Vorgang in Papierform
\

Weiterleiten an Biirgermeister

Abstimmen der Vorlage und Unterschrift

v

Sammeln der Vorlagen durch Gremienbetreuer

Entwurf der Tagesordnung
\4

Abstimmen der Tagesordnung mit Vorsitzenden

problematisch: durch unterschiedliche Bedirfnisse der Ausschussvorsitzenden
keine einheitlichen Standards

v

Versenden der Unterlagen

Versenden der Einladungen und Vorlagen erfolgt in Papierform.

Neben der dezentralen Gremienbetreuung werden die Fachanwendung
und die Geschaftsordnung des Rats zentral gepflegt.

Bereits im April 2019 war beabsichtigt, eine digitale Gremienarbeit in We-
del einzufihren. Aufgrund technischer Probleme beim Anbieter musste der
EinfGhrungsprozess jedoch gestoppt werden.

Wedel plant, den Prozess 2020 durch 2 MaRnahmen zu optimieren:

e Die Fachanwendung Session soll zukiinftig durch das Ratsinformati-
onssystem ALLRIS der Firma CC e-gov GmbH abgeldst werden. Hier-
durch sollen Effizienzgewinne durch einen digitalen Sitzungsdienst er-
zielt werden.

e Wedel hat begonnen, den Sitzungsdienst neu aufzusetzen. Schritt fur
Schritt sollen die dezentralen Verantwortlichkeiten bei Personalwech-
seln und Personalabgangen im Fachdienst 3-103, Interner Dienstbe-
trieb, zentralisiert werden. Ziel ist es, in Zukunft nur noch einen An-
sprechpartner fir die Politik vorzuhalten. Damit einhergehend sind
einheitliche Standards in Form einer neuen Dienstanweisung geplant.
Die fachliche Zustandigkeit fiir das Liefern der Inhalte und Erstellen der
Vorlagen verbleibt bei den jeweiligen Facheinheiten.

Der LRH begrufRt, dass Wedel begonnen hat, seine Prozesse zu hinterfra-
gen und zu optimieren. Wedel sollte in regelmafigen Abstanden evaluie-
ren, ob sich die neue Organisation bewahrt.
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Anmerkung: Der Umstieg auf ALLRIS ist zwischenzeitlich erfolgt.
Aufwand der Sitzungsdienste im Vergleich

Der LRH hat den Personaleinsatz 2019 fir den Sitzungsdienst erhoben.
Abgefragt wurden Zeitanteile, Vergltungs- und Besoldungsgruppen sowie
Jahrespersonalkosten 2019. Auf dieser Basis hat der LRH den jeweiligen
Gesamtaufwand nach dem géngigen KGSt-Modell®4 ermittelt. Die (ibermit-
telten Zeitanteile der Beschéaftigten sind als Vollzeitaquivalente (VZA) in
einer Summe zusammengefasst.

Dariber hinaus hat der LRH die Anzahl der stattgefundenen Gremiensit-
zungen fur 2019 ermittelt und die Gesamtkosten durch die Sitzungen divi-
diert. Berucksichtigt wurden nur Ausschisse und Gremien, die in allen
Kommunen gleichermalien vorhanden sind. Dies betraf die Ratsversamm-
lung und deren Ausschisse.

Far 2019 ergibt sich nach den gemachten Angaben vergleichend folgen-
des Bild:

Steuerungsinstrument ELM* Qu* WE* %)

Verfiigbare VZA 2,84 1,02 3,14 2,33
Personalkosten 135.039 € 68.067 € 120.517 € 107.874 €
Gemeinkosten 27.008 € 13.613 € 24103 € 21.575€
Arbeitsplatzkosten 24.992 € 8.976 € 27.632 € 20.533 €
Kosten gesamt 187.039 € 90.656 € 172.252 € 149.982 €
Anzahl Sitzungen 57 61 64 61
Kosten pro Sitzung 3.281 € 1.486 € 2.691 € 2.486 €

Im Vergleich zwischen den gepriften Mittelstadten ergibt sich eine Spanne
von 1.486 € bis 3.281 € je Sitzung in 2019. Wedel lag mit 2.691 € an mitt-
lerer Position und Uberschritt pro Sitzung den Durchschnittswert um 205 €.
Gelange es Wedel die Kosten pro Sitzung auf den ermittelten Durch-
schnittswert von 2.486 € zu senken, lieRe sich ein Optimierungspotenzial
von 13.120 € pro Jahr erzielen. Am Beispiel von Quickborn wird deutlich,
dass noch weitere Einsparpotenziale vorhanden sind. Aufgrund der be-
gonnenen Umstrukturierungen ergeben sich hier ggf. zeitnah Anderungen.
Es bleibt abzuwarten, welche wirtschaftlichen Auswirkungen die Umorga-
nisation in diesem Bereich mit sich bringt. Wedel sollte weiterhin konse-
quent alle Optimierungspotenziale ausschoépfen.

Fazit

Wesentlicher Bestandteil der kommunalen Doppik ist das strategische
Steuern durch Festlegen von Zielen. Bereits vor Einfihren der Doppik hat

64 KGst, Bericht Nr. 9/2018, Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2018/2019).
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die Stadt Wedel 1999 mit einem umfangreichen Zielfindungsprozess be-
gonnen, der heute noch nicht abgeschlossen ist.

Der LRH hat aufgezeigt, dass die nach steuerungsrelevant und nicht steu-

erungsrelevant eingeteilten Produkte insgesamt ein erhebliches Haus-

haltsvolumen ausblenden. Die vorhandenen Ziele und Kennzahlen bieten

noch deutliches Entwicklungspotenzial.

Fuir die bisherige Praxis der Stadt Wedel stellt der LRH fest, dass

¢ es seit Einflhren des doppischen Haushalts 2011 noch nicht gelungen
ist, ausreichend konkrete Produkiziele und Kennzahlen zu definieren
und

o kaum zielgerichtetes Steuern mit dem doppischen Haushalt stattfindet.

Wedel hat hier dringenden Handlungsbedarf. Der LRH empfiehlt Wedel,
far alle Produkte konkrete Ziele und Kennzahlen aufzubauen. Sie sollten
so hinreichend definiert sein, dass das urspriingliche Ziel des aktiven
Steuerns stadtischer Produkte ermoglicht wird.

Dieser Prozess ist mit einem aussagekraftigen und mit § 45 ¢ GO konfor-
men Berichtswesen zu untermauern. Nur so kénnen die politischen Gre-
mien in die Lage versetzt werden, steuernd auf die Verwaltung einzuwir-
ken.

Aktuelle Dienstanweisungen und -vereinbarungen sowie eine zentral ver-
waltete Geschaftsverteilung wiirden ermdglichen, Aufgaben zielfihrend in
der Verwaltung zu verorten und deren Umsetzen zu unterstutzen.

Die geringe Investitionsumsetzungsquote von durchschnittlich 31 % zeigt
eindrucksvoll, Gber welches Optimierungspotenzial Wedel verfiigt. Verbes-
serte organisatorische Grundlagen und ein gezieltes Steuern schaffen hier
Abhilfe. Mit diesen Instrumenten wird es Wedel auch gelingen, die Kosten
fur den Sitzungsdienst weiter zu senken.

Nur so kann die Organisation in Wedel ihren eigentlichen Zweck erfiillen
und insoweit

e eine sparsame Haushaltsfiihrung und

¢ wirtschaftliches Arbeiten

sicherstellen.
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4. Personal

4.1

4.2

Wedel wird empfohlen, im Stellenplan sorgfiltiger Planstellen und
Planstellenanteile auszuweisen.

Der Personalaufwand gemessen an den Gesamtaufwendungen fallt
gegeniiber vergleichbar grofRen Stadten am hochsten aus.

Der Personalbericht sollte aussagekriftiger gestaltet werden. Den
Gremien fehlen wichtige Informationen, um ihre steuernde Funktion
wahrzunehmen.

Einfiihrung

Die stadtischen Mitarbeiter sollen bei umfassender Dienstleistungsorientie-
rung und flexiblem Personaleinsatz eine qualitativ hochwertige Aufgaben-
erfillung gewahrleisten. Dazu missen die Mitarbeiter befahigt werden, ih-
re fachlichen und sozialen Potenziale so weiterzuentwickeln, dass bei
wirtschaftlichem Erfullen der Aufgaben eine hohe Kunden- und Qualitats-
orientierung sichergestellt wird. Um dies zu gewahrleisten, bedient man
sich des Personalmanagements. Unter dem Begriff Personalmanagement
werden alle Aufgaben zusammengefasst, die im Zusammenhang mit dem
Planen, Entwickeln, Fihren und Verwalten des Personals stehen. Ein gut
aufgestelltes und strategisch arbeitendes Personalmanagement ist daher
fur die Kommunen grundsatzlich bedeutend.

Der LRH untersucht stichprobenweise Teilbereiche des Personalmanage-
ments und vergleicht sie am Beispiel der Kernverwaltung mit weiteren ge-
pruften Stadten.

Stellenplan

Die Prifung des Stellenplans hat aufgezeigt, dass dieser mit seinen Anla-

gen nach den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt wurde.

Das Zuordnen der Beschaftigten erfolgt jedoch teilweise fehlerhaft. So sind

z.B.

e 2 Planstellen Integrationskoordinator/in der VHS zugeordnet. Diese
Stellen sollten dem Fachdienst Soziales zugeordnet werden.

e im Fachdienst Ordnung 3 VZA als Geratewarte ausgewiesen. Eine VZA
ist auch als Marktmeister tatig. Fur diese Tatigkeiten als Geratewart
und Marktmeister sind die jeweiligen Stellenanteile gesondert auszu-
weisen.

Um die notwendige Transparenz aufweisen zu konnen, ist das korrekte
Zuordnen der Planstellen und deren Planstellenanteile zwingend erforder-
lich.
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4.3

4.31

Personalaufwendungen und Planstellen

Personalaufwendungen binden stets grof3e Teile des Haushaltsvolumens.
Im Zuge der Haushaltsberatungen ist daher regelmaRig auch tber den
Stellenplan und die Personalkosten zu beraten.

Der LRH hat dies zum Anlass genommen, Kostenanteile und Stellenzu-

wachse naher zu betrachten.

Die gepriften Stadte Elmshorn, Quickborn und Wedel weisen einige mar-

kante Unterschiede auf:

¢ Elmshorn liegt mit seinen rd. 50.000 Einwohnern am oberen Grenzwert
der vergleichbaren GemeindegréRenklasse (20.000 Ew bis 49.999 Ew).

¢ Quickborn nimmt bei der interkommunalen Zusammenarbeit mit den
aktuell bestehenden 3 Verwaltungsgemeinschaften eine Sonderrolle
ein.

Aus diesen Grinden stellt der LRH weitere Vergleichswerte aus vergan-
genen Prifungen bereit. Insbesondere die Stadte Ahrensburg und ltzehoe
werden daher in den folgenden Vergleichen erganzend dargestellt.

Gesamtausgaben und Personalkostenanteile

Die Relevanz des Personalmanagements spiegelt sich in der Héhe der
Gesamtpersonalausgaben wider. Regelmafig wenden Kommunen erheb-
liche Anteile ihres Ausgabevolumens fir Personalkosten auf.
Personalaufwendungen sind vor allem in Konsolidierungsphasen ein Kos-
tenblock, dem ein besonderes Augenmerk gilt.

Fur 2019 stellt sich der Personalkostenanteil an den Gesamtaufwendun-
gen folgendermallen dar:

Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen

2019 in Mio. €

Elms- Quick- Wedel Ahrens- Itzehoe

horn born burg
Gesamt- 117.562 57.838 81.999 77.924 69.366
aufwendungen
Personal- 33726 | 14248 | 20598 | 16945 | 16.895
aufwendungen
Anteil in % 28,68 24,63 25,11 21,74 24,17

Im Vergleich der Stadte wird deutlich, dass der Anteil der Personalauf-
wendungen an den Gesamtaufwendungen im Haushalt erheblich vonei-
nander abweicht.

Sichtbar wird insbesondere, dass Wedel im Verhaltnis der Personalauf-
wendungen zu den Gesamtaufwendungen den zweithéchsten Anteil aus-
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weist. Wedel bindet damit héhere Ausgabenanteile fiir das Personal als
andere Stadte, um die stadtischen Aufgaben erfilllen zu kénnen. Beson-
ders deutlich fallt der Unterschied im Vergleich zu Ahrensburg aus. Kénnte
Wedel seinen Anteil um 3,37 % senken, entsprache dies einem finanziel-
len Freiraum von rd. 2,8 Mio. €.

Wedel sollte diese Kennzahl im Blick behalten. Kinftiges Ziel sollte es
sein, den Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen
zu reduzieren.

Entwicklung der Planstellen bei den gepriiften Stadten

Die Planstellen bei der Stadt Wedel haben sich im Prifungszeitraum 2016
bis 2019 in Summe erhoht, wie die nachfolgende Tabelle zeigt:

Entwicklung der Planstellen bei der Stadt Wedel

Bereiche 2016 2019 Verdanderung
Kernverwaltung
Beamte 48,0 49,7 17
Beschaftigte 83,1 88,3 +5,2
Einrichtungen
Beamte 4,0 3,0 -1.0
Beschaftigte 131,5 151,7 + 20,2
Zusammen 266,6 292,7 + 26,1

Wedel beschaftigt in der Kernverwaltung und den Einrichtungen Beamte

und tariflich Beschéaftigte. Zuwéchse sind in den Einrichtungen starker zu

verzeichnen als in der Kernverwaltung. Von den neuen Planstellen entfal-

len 6,9 Planstellen auf die Kernverwaltung und 19,2 Planstellen auf die

Einrichtungen. Hier sind es die Schulen, die fiir die Schulkinderbetreuung

mit héheren Planstellenanteilen u. a. fur Erzieher, sozialpaddagogische As-

sistenz, Ganztagskoordination, Mittagsbetreuung und Schulsozialarbeit

ausgestattet wurden:

e 2017: 5,28 VZA (davon 4,32 VZA fir Schulkinderbetreuung Altstadt-
schule, Moorwegschule und Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule),

e 2018: 3,92 VZA (davon 2,33 VZA fir Grundschuldkinderbetreuung Alt-
stadtschule, Férderzentrum und Moorwegschule) und

e 2019: 11,08 VZA (davon 5,83 VZA fir Schulkinderbetreuung Albert-
Schweitzer-Schule, Ganztagsbetreuung Gebrider-Humboldt-
Gemeinschaftsschule und Moorwegschule).

In allen gepriiften Stadten haben die Planstellen der Kernverwaltung und
Einrichtungen zugenommen, wie die folgende Tabelle zeigt:
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Mittelstadte: Veranderungen bei den Planstellen
(Planstellen nach Stellenplan)

Verwaltung Einrichtungen Zusammen
stadt = N = N = N
2016 | 2019 | Verande- | 5446 | 2019 | Verande- | 5446 | 2919 | Verande
rung rung rung

Elmshorn | 199,7 | 239,1 | +39,4* |167,1 | 176,5 +94 366,8 | 4156 | +48,8

Quickborn | 86,2 | 96,8 +10,6 99,8 | 109,3 +95 186,0 | 206,1 +20,1

Wedel 131,1 | 138,0 +6,9 135,5|154,7 | +19,2 | 266,6 | 292,7 | + 26,1

Ahrens-

burg 142,01 166,9| +24,9 80,2 | 89,2 +9 222,2 | 256,1 +33,9

Itzehoe 143,7 | 150,6 +6,9 127,0 | 130,6 +3,6 270,7 | 281,2| +10,5

> Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit wurden die Werte gerundet.

*Stellenzuwachs u. a. Amt f. Stadtentwicklung/Projekt Kriickau-Vormstegen (6 VZA), Haupt-
und Rechtsamt (13,55 VZA), Flachen- und Geb&udemanagement (12,5 VZA), Amt fiir Biir-
gerangelegenheiten (2,5 VZA), Wirtschaftsférderung (1,5 VZA)

Im Vergleich der Stadte wird deutlich, dass in den Verwaltungen und Ein-
richtungen die Planstellen erheblich voneinander abweichen.

Bei den Planstellen der Verwaltung wird sichtbar, dass Wedel und ltzehoe
den geringsten Anstieg an Planstellen aufweisen.

Bei den Planstellen in den Einrichtungen hat Wedel den starksten Anstieg.
Dies ist insbesondere auf die vorstehend ndher erlduterten Stellenzu-
wachse im Sozialpadagogischen Bereich zurlickzufiihren.

Die Entwicklung der Planstellen in der Kernverwaltung im Vergleich

Alle Organisationseinheiten im administrativen Kernbereich einer Kommu-
nalverwaltung werden als Kernverwaltung bezeichnet. Verselbststandigte
Einrichtungen (z. B. Eigenbetriebe) und nachgeordnete Bereiche operati-
ver Einrichtungen (Haushalts- oder Regiebetriebe wie z. B. Bauhof oder
Kindertageseinrichtungen) werden nicht der Kernverwaltung zugeordnet.

Die Planstellen haben sich in der Kernverwaltung der gepriiften Stadte un-
terschiedlich entwickelt, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.

Planstellenentwicklung der Kernverwaltungen

Stadt 2016 2019 Veranderung

2016 bis 2019
Elmshorn 207,2 246,6 +39,4 (+19,0 %)
Quickborn 86,1 96,8 +10,7 (+12,4 %)
Wedel 1311 138,0 +6,9 (+53%)
Ahrensburg 142,0 166,9 + 24,9 (+7,5%)

ltzehoe 143,7 150,6 +6,9 (+4,8%)

TOP
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Fir die Haushaltsjahre 2016 und 2019 stellt sich die Anzahl der Planstel-
len je 1.000 Einwohner mit den vergleichbaren Werten wie folgt dar:

Planstellenentwicklung je 1.000 Einwohner

Stadt Planstellen Planstellen Veranderung
je 1.000 je 1.000 Ew*
Ew in 2016 in 2019
Elmshorn 4,08 4,77 0,69
Quickborn 4,15 4,52 0,37
Wedel 3,96 4,09 0,13
Ahrensburg 4,34 4,86 0,52
Itzehoe 4,55 4,73 0,18

* Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Berichte ,Die Bevdlkerungsentwicklung in Schleswig-
Holstein®, 3. Quartal 2019.

Der auf den ersten Blick vorteilhafte Wert fur Wedel sollte dabei nicht dazu

verleiten, Wedel in der Kernverwaltung als personell unterdurchschnittlich

ausgestattet zu betrachten. Vielmehr hatte der LRH

e unter Tz. 4.2 bereits auf einige Zuordnungsproblematiken im Stellen-
plan hingewiesen. Hier sollte Wedel priifen, ob alle Stellen korrekt den
Einrichtungen bzw. der Kernverwaltung zugeordnet sind.

e in den Stadten Ahrensburg und Itzehoe zahlreiche Optimierungspoten-
ziale aufgezeigt.

Insofern ist fir Wedel im Vergleich zun&chst eine angemessene Planstel-
lenanzahl ablesbar, die seit 2016 einen moderaten Stellenzuwachs erfah-

ren hat.

Personalaufwendungen in der Kernverwaltung

Die Personalaufwendungen haben sich bei den gepriften Stadten unter-
schiedlich stark entwickelt. Um auch hier fir Wedel vergleichbare Werte
anzubieten, sind Ahrensburg und ltzehoe mit eingeflossen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Eckjahre 2016 und 2019:

Entwicklung des Personalaufwands der Kernverwaltungen

Stadt 2016 2019 Verdanderung
Mio. € Mio. € Mio. € (i. v. H.)

Elmshorn 16,88 22,02 +5,14

Quickborn 4,51 6,25 +1,74

Wedel 11,10 11,08 -0,02

Ahrensburg 10,10 11,10 + 1,00

Itzehoe 7,17 8,71 + 1,54

TOP 12
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Wedel hat die, auf den ersten Blick sichtbaren Minderausgaben von
200.000 € nicht tatsachlich einsparen kénnen. Zum einen lag es daran,
dass der Haushalt 2019 genehmigungspflichtig war und neue Stellen erst
im Sommer bzw. Herbst des Jahres besetzt werden konnten. Zum ande-
ren fallt es auch Wedel zunehmend schwer, freiwerdende Stellen zeitnah
nachzubesetzen.

Auffallig ist, dass Wedel trotz einer angemessenen Planstellenanzahl in
der Kernverwaltung erheblich héhere Aufwendungen hat als Ahrensburg
oder ltzehoe.

Der Verwaltungsaufwand hangt u. a. von der Einwohnerzahl ab. Um die
Personalaufwendungen zwischen den Mittelstddten vergleichbar zu ma-

chen, sind diese nachstehend je Einwohner umgerechnet worden.

Personalaufwendungen der Kernverwaltung je Einwohner in €

Stadt 2016 2019 Veranderung
2016 bis 2019
Elmshorn 345 440 +95
Quickborn 217 293 +76
Wedel 336 329 -7
Ahrensburg 308 329 +21
Itzehoe 226 273 + 47

Auch der Pro-Kopf-Vergleich bestatigt, dass Wedel einen hohen Personal-
aufwand in der Kernverwaltung zu tragen hat. Gegeniber ltzehoe hat We-
del einen Mehraufwand von 56 € pro Einwohner.

Der Vergleich der Personalaufwendungen je Einwohner bildet nicht nur die

mehr oder weniger umfangreiche Anzahl der Planstellen ab, sondern zeigt

auch die Auswirkungen der Eingruppierungen. Betrachtet man detailliert
und vergleichend die Stadte Ahrensburg und ltzehoe mit Wedel (vgl. Anla-
ge 1.1), so ergeben sich fir die Kernverwaltung folgende Besonderheiten:

o Wedel weist die geringsten Planstellen aus.

e Der Personalaufwand liegt 2019 rd. 2,4 Mio. € héher als in Itzehoe.

e Uber 50 % der Beschéftigten sind in hdheren Besoldungsgruppen (A10
bis B4) und héheren Entgeltgruppen (E10 bis E15) eingruppiert bzw.
eingewiesen (vgl. Anlage 1.1, Tabelle 6).

e Es werden mehr Beamte beschéaftigt als in Ahrensburg und Iltzehoe
(vgl. Anlage 1.1, Tabelle 2).

e Es werden 43,27 Planstellen fur Beamte nach A10 oder besser ausge-
wiesen. Das sind 17,54 Stellen mehr als in Itzehoe. Auffallig ist dabei,
dass Wedel in den Stellen A10 und A11 besser ausgestattet ist als die
Vergleichsstadte (vgl. Anlage 1.1, Tabelle 5).

e Die Aufwendungen fir Beamte liegen mit je rd. 0,9 Mio. € (vgl. Anlage
1.1, Tabelle 3) Gber denen der Vergleichsstadte.
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e Gemessen an allen Tarifbeschaftigten werden 10,2 % nach E12 oder
besser vergutet (vgl. Anlage 1.1, Tabelle 4).

Die vorstehend aufgezeigten Abweichungen zu anderen Stadten sind Indi-
zien fur die Uberdurchschnittlich hohen Kosten in Wedel.

Wedel ist aufgefordert, die Ursachen fir die hohen Personalaufwendungen
bei einem vergleichsweise geringeren Personalkérper zu ermitteln und die
Ergebnisse fir sich zu bewerten.

Betrachtung von Einzelaspekten

Aufwand fiir die jahrliche Abrechnung des Personals

Innerhalb der Personalwirtschaft stellt die Beziigeberechnung einen be-
sonderen Aufwand dar. Die unterschiedlichen Abrechnungen fiir Beschaf-
tigte einschlieBlich Lohnempfanger und Beamte erfordern einen nicht un-
erheblichen zeitlichen Aufwand, sehr gute Fachkenntnisse und ein hohes
Maf an Daten- und Rechtssicherheit. Insgesamt |0st die Bezligeberech-
nung einen wirtschaftlich nicht unerheblichen Aufwand innerhalb des stad-
tischen Haushalts aus.

Der LRH hat daher bei seinen Uberortlichen Prifungen stichprobenweise
Aufwand und Arbeitsergebnisse in der Bezligeberechnung gepruft. Zur ak-
tuellen Priifung ist festzustellen, dass die Stadte Wedel und Elmshorn die
Bezligeberechnung eigenverantwortlich mit eigenem Personal durchfiih-
ren. Die Stadt Quickborn hat diese Aufgabe aus Griinden der hohen
Rechtssicherheit und Fachlichkeit an die Bezligekasse der Versorgungs-
ausgleichskasse der Kommunen in Schleswig-Holstein (VAK SH) lbertra-
gen. Vor Ort weiterhin verbleibende Zu- und Restarbeiten werden wahrge-
nommen.

Um den fiir die Bezligeberechnung entstehenden Gesamtaufwand zu er-
fassen, hat der LRH die Leistungsdaten in allen 3 Kommunen erhoben und
gewichtet. Die nachfolgende Tabelle zeigt, mit welchem Aufwand die Ab-
rechnung des Personals erfolgt:
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Gesamtaufwand fiir die Beziigeabrechnung

Elmshorn Quickborn Wedel
Beziligerechner (VZA) 2,5 0,05 0,65
Jahrespersonalkosten 2019 153.632 2.947 27.317
in €
Sonstige Kosten gem. KGSt
jeweils in € 22.000 440 5.720
- Sachkosten 30.726 589 5.463
- Gemeinkosten
Kostenerstattung an die VAK entfallt 48.239 entfallt
Kostenerstattung an IT 39.651 11.970 32.000
(Dataport, KDO 0. a.)
in €
Kostenerstattung durch 34.402 entfallt 499
Dritte in €
Kosten gesamt in € 211.607 64.185 70.001
Anzahl der jahrlichen Ab- 11.724* 3.852 4.345*
rechnungsfalle 2019
Kosten je Abrechnungsfall 18,04 16,66 16,11
in €

* Die Abrechnungsfalle enthalten Abrechnungsfalle fir Dritte.
** Darin enthalten sind 36 Abrechnungsfalle fir Regionalpark und Stadtentwasserung

Elmshorn liegt mit Gber 18 € je Abrechnungsfall geringfigig Uber den Ver-
gleichsstadten. Wedel und Quickborn weisen weniger als 17 € aus. Beide
Stadte haben damit eine wirtschaftlich tragbare GrélRe. Der LRH empfiehilt,
einen Richtwert von 17 € je Abrechnungsfall nicht zu iberschreiten.

Die besonders giinstigen Werte von Wedel resultieren aus der mit
0,65 VZA gering bemessenen Personalkapazitat. Insofern hat die Priifung
einen sehr gut strukturierten und organisierten Arbeitsablauf vorgefunden.

Wedel ist es mit dem Einsatz einer geeigneten Softwarelésung gelungen,
sich in diesem Bereich wirtschaftlich aufzustellen.

Der Personalbericht als Steuerungsinstrument

Nach § 45c Nr. 9 GO ist der Personalbericht ein pflichtiges Berichtsele-
ment. Er liefert den Gremien Informationen, die als Steuerungsinstrument
genutzt werden sollten.

Aussagekraftige Personalberichte sind keine Rechenschaftsberichte Uber
Vorgange eines vergangenen Zeitraums, weil diese lediglich Daten weiter-
geben. Vielmehr sollen Personalberichte die Selbstverwaltungsgremien
durch aussagekraftige Informationen in die Lage versetzen, Handlungs-
spielrdume zu nutzen, Entscheidungen zu treffen und die Stadtverwaltung
zu steuern.
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Die nachfolgende Ubersicht zeigt das Vorgehen der gepriiften Kommunen
bei Personalberichten auf:

Stadt Bericht nach § Mindestinhalte Vorlage im HA
45c Nr. 9 GO regelmaBig
Elmshorn nein entfallt entfallt
Quickborn ja ja ja
Wedel ja stark optimierbar ja

In Wedel werden dem Hauptausschuss, dem Finanzausschuss und dem
Rat jahrlich ein Personalbericht vorgelegt. Dieser Bericht ist jedoch fiir die
Selbstverwaltung nicht als Steuerungselement geeignet. Es fehlen wesent-
liche steuerungsrelevante Informationen und Kennzahlen.

Die fir den Prifungszeitraum vorliegenden Berichte sind mit wechselnden
Schwerpunktthemen belegt und visionar gepragt. So beinhaltet z. B. der
Personalbericht 2019 die Themen Fihrungskraft 4.0, Arbeiten 4.0 und
Wertewandel 4.0. Der Personalbericht 2018 gibt einen Ausblick auf die
Thematik Arbeiten 2030: ,....vereinzelte Beschéftigte versuchen mit letzter
Kraft den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten und haben Feldbetten in der
Kantine aufgeschlagen, die Offnungszeiten wurden abgeschafft.“6>

Fir die Selbstverwaltung kénnen daraus keine Problemlagen erkannt wer-
den. Dies gelingt ausschliellich durch das Gegenulberstellen von konkre-
ten Soll- und Ist-Werten.

So ist es fur den Hauptausschuss z. B. von Relevanz,

e o0b sich bei der Planstellenbesetzung regelmafig groRere Differenzen
zum Soll des Stellenplans ergeben,

e ob die Personalkosten von den Planungswerten signifikant abweichen
und

e welche Griunde dafur ursachlich sind.

In den Berichten fur 2016 und 2017 waren bereits bedarfsgerecht aufberei-
tete Daten in Ansatzen vorhanden.

Der Stadt Wedel wird empfohlen, den Personalbericht um folgende Infor-

mationen zu erganzen:

e Die Anzahl der beschaftigten Personen und die Zahl der Planstellen
insgesamt sollte ausgewiesen werden. Die Gesamtsumme der Plan-
stellen der letzten 5 Jahre sollte genannt werden, um Entwicklungen
nachvollziehen zu kénnen. Ferner ist dazu jeweils die Zahl der tatsach-
lich besetzten Planstellen darzustellen.

e Fur die Beurteilung der Fortbildungsmittel ist neben der Héhe auch die
Frage bedeutsam, inwieweit die stadtischen Mitarbeiter die Fortbil-

65 personalbericht der Stadt Wedel 2018, S. 5.
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dungsangebote in Anspruch nehmen. Deshalb sollten neben den Soll-
Ausgaben auch die Ist-Ausgaben des letzten Haushaltsjahres aufge-
fuhrt werden.

o Der Personalbericht soll kiinftig auch darstellen, wie viele Beschaftigte
einen Anspruch auf ein BEM Verfahren hatten und ob diese eingeleitet
wurden.

¢ AuRerdem wird empfohlen, die Fehlzeitentage und -quote im Hinblick
auf Krankheitstage - fir die zuriickliegenden 5 Jahre - darzustellen.

¢ Die Berechnung und Darstellung der Altersstruktur der stadtischen Mit-
arbeiter trifft wertvolle Aussagen. Damit werden konkrete Rickschlisse
auf kiinftige Personalabgange und erforderliche Personalneueinstellun-
gen mdglich.

e Um zu beurteilen, ob die Anzahl der Planstellen fur die stadtischen
Aufgaben angemessen ist, sollten kiinftig die Uberstunden aller Mitar-
beiter fur den zuriickliegenden 5-Jahres-Zeitraum aufgefuhrt werden.

Wenn die Stadt Wedel die kunftigen Personalberichte um die genannten
Punkte anreichert, kdnnen die Berichte eine qualifizierte Beratungsgrund-
lage darstellen. Mit bedarfsgerecht aufbereiteten Daten kénnen Problem-
lagen durch Verwaltungsfiihrung und Hauptausschuss erkannt und steu-
ernde MalRnahmen eingeleitet werden.

Beurteilungsangelegenheiten

Nach der Landesverordnung uber die Laufbahnen der Beamtinnen und
Beamten in Schleswig-Holstein (Allgemeine Laufbahnverordnung- ALVO)
ist die Kommune rechtlich verpflichtet, Beamte zu beurteilen. In § 39 ALVO
ist festgelegt, dass diese regelmaRig alle 3 Jahre, mindestens aber alle
5 Jahre zu beurteilen sind.

Aus der vergleichenden Ubersicht der gepriiften Kommunen ist ersichtlich,
dass die zwingende Notwendigkeit einer Beurteilungsrichtlinie noch nicht

bei allen Kommunen erkannt wurde:

Vergleich der Beurteilungspraxis

Beurteilungsrichtlinien Elmshorn Quickborn Wedel
Beurteilungsrichtlinien ja nein ja

0. a. vorhanden

in Kraft seit 2010 - 2020
letzte Anderung - - -
festgelegt Zeitspanne alle 3 Jahre - alle 3 Jahre
Einhaltung ja - bedingt

Positiv ist im Vergleich herauszustellen, dass Elmshorn seit 2010 Uber ei-
ne Beurteilungsrichtlinie verfiigt. Das Beurteilen der Beschaftigten ist dort
wesentlicher und regelmafiger Bestandteil des Personalmanagements.
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In Wedel ist erst seit dem 01.03.2020 eine Beurteilungsrichtlinie in Kraft.
Diese gilt fur tariflich Beschaftigte und Beamte. Die Mitarbeiter sind zum
Stichtag 31.08. alle 3 Jahre, beginnend mit dem 31.08.2020, zu beurteilen.

Die Frist fur die erstmalige Beurteilung ist auf den 30.09.2020 verschoben
worden. Die Corona Pandemie hat einige Bereiche der Verwaltung zeitlich
und personell zu stark in Anspruch genommen. Unter diesen Umstanden
gelang es dennoch, alle Beschaftigten fristgemaf zu beurteilen.

Wedel ist spat mit einer Beurteilungsrichtlinie gestartet. Viele Jahre lie? die
Stadt die Chance ungenutzt, den Beschaftigten ein regelmaRiges Feed-
back zu geben. Damit fehlen bislang auch umfangreiche Kenntnisse tber
Starken und Schwachen sowie forderfahige Potenziale.

Der LRH begrifit, dass Wedel ab 2020 eine Beurteilungsrichtlinie in Kraft

gesetzt hat. Somit erhalten zukiinftig

o die stadtischen Beschaftigten einen qualifiziert bewerteten Zwischen-
stand des eigenen Leistungsniveaus und

e die Stadt als Arbeitgeber einen vergleichenden Uberblick tber den
Leistungsstand ihrer Beschaftigten.

Leistungsorientierte Bezahlung - lohnt sich Leistung?

Bei den Entgelten der Tarifbeschéaftigten im o6ffentlichen Dienst hatte bis
zur Neugestaltung des Tarifrechts eine leistungsorientierte Komponente
keine Bedeutung. Mit dem neu gefassten § 18 TV6D-VKA zum 01.10.2005
wurde den Kommunen erstmals ein Instrumentarium fir ein Leistungsent-
gelt an die Hand gegeben. Die drtlichen Betriebsparteien (Dienststelle und
Personalrat) waren gefordert, rechtzeitig vor dem 01.01.2007 die betriebli-
chen Systeme fiir eine Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) zu vereinba-
ren. Es handelt sich um variable und leistungsorientierte Entgelte, die ne-
ben das Tabellenentgelt treten. Die LOB soll einen Anstol} geben, das
Thema Leistung im 6ffentlichen Dienst intensiv zu diskutieren.

Folgende Ziele sollen durch die LOB erreicht werden:

o Verbessern der 6ffentlichen Dienstleistungen,

e Steigern von Motivation und Eigenverantwortung und

e Starken und Verbessern der Fihrungskultur.

Der Tarifvertrag sieht hierfiir unterschiedliche Instrumente eines betriebli-
chen Systems vor. Jede Kommune kann individuell im Rahmen von
Dienstvereinbarungen ihr Modell des betrieblichen Systems wahlen. Bei
richtiger Anwendung der geeigneten Instrumente kann das Handeln der
Beschaftigten positiv beeinflusst werden. Dabei ist jedoch entscheidend,
dass fur den betreffenden Mitarbeiter neue, Uber seine bisherigen Arbeits-
ergebnisse hinausreichende Ziele festgesetzt werden.
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Aus der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, welche Modelle gewanhlt

wurden:
Angewandtes betriebliches Elmshorn Quickborn Wedel
System
1.Zielvereinbarung X

2.systematische Leistungsbe-
wertung

3. Kombimodell aus 1. und 2.
4 .kein System nach TV6D X X

Wedel setzte eine ,Dienstvereinbarung zur Einfiihrung leistungs- und/oder
erfolgsorientierter Entgelte und Vereinbarung eines betrieblichen Systems*
zum 01.02.2007 in Kraft. Zielvereinbarungen wurden als alleiniges Instru-
ment der Leistungsbewertung festgelegt. Eine ,Dienstvereinbarung zum
Zielvereinbarungssystem® wurde geschlossen. Es folgten noch 8 weitere
Dienstvereinbarungen, die dazu dienten, das Verfahren LOB zu konkreti-
sieren.

Der Personalrat und die Dienststelle haben sich 2011 geeinigt, das Be-

triebliche System ,Zielvereinbarungen® zu vereinfachen. Festgelegt wurde,

dass

o Beschaftigten freigestellt ist, mit ihren Vorgesetzten Zielvereinbarungen
gemal Dienstvereinbarung abzuschlie3en.

e auch Leistungsentgelt in voller H6he ausgezahlt wird, wenn keine Ziel-
vereinbarung abgeschlossen wurde.

Das Vereinfachen des Systems hat in der Praxis dazu geflhrt, dass seit-

dem keine Ziele mehr vereinbart werden. Jahrlich werden 2 % der indivi-

duellen stetigen Bezlge an alle tariflich Beschéaftigten ausgeschittet.

Wedel autorisiert damit das sogenannte ,GielRkannenprinzip® ohne Leis-
tungsdifferenzierung. Dieses Vorgehen ist flir den Prifungszeitraum als
bewusst tarifvertragswidrig zu werten.66

Da die LOB ein Fuhrungs- und Steuerungsinstrument ist, hat vor allem die
Leitungsebene versaumt, ein funktionsfahiges innerbehdérdliches System
zu etablieren. Gezieltes Steuern Uber Leistungsanreize findet nicht statt.

Wedel hat die Vorteile einer LOB, Mitarbeitermotivation und Eigenverant-
wortung zu starken oder Fiihrungskompetenzen weiterzuentwickeln, nicht
genutzt.

66 ArbG Wuppertal 2.Kammer, Urteil vom 22.09.2010 - 2Ca 1911/10 - Undifferenziertes
Leistungsentgelt, § 18 Abs. 4 ProtErkl. 1 S. 4 TVOD.
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Entsprechend dieser unzureichenden Handhabung stellen sich die Ergeb-
nisse wie folgt dar:

Ziele des Elmshorn Quickborn Wedel
Tarifvertrags
Verbesserung der offentli- Nein Ja Nein

chen Dienstleistung
Steigerung der Motivation Nein Ja Nein
und Eigenverantwortung

Verbesserung der Fih- teilweise Ja Nein

rungskultur

Nach eigenen Aussagen ist in Wedel und ElImshorn weder die 6ffentliche
Dienstleistung nachhaltig verbessert, noch die Motivation und Eigenver-
antwortung der Beschaftigten gesteigert worden.

Festzustellen ist, dass die Stadt Wedel zum Priifungszeitpunkt
o die tarifvertraglichen Ziele nicht nachdricklich verfolgte,
e den Gesamtprozess durch kein effektives Controlling unterstutzte.

Zwar erfolgten mit dem neuen Tarifabschluss im Oktober 2020 riickwir-

kende Zugestandnisse an eine pauschale Verteilung.6”

Dennoch bleibt LOB Teil eines modernen Personalmanagements, das in

Wedel derzeit fehlt. Es gilt, Beschéaftigte Uber Leistungsanreize und Ziele

zu flhren. Gut gewahlte Zielvorgaben im Rahmen der LOB tragen mal3-

geblich dazu bei, dass Produktziele und strategische Ziele der Stadt um-
gesetzt werden kénnen, vgl. Tz. 3.5.1 ff.

Das System LOB sollte daher neu justiert werden. Verwaltungsspitze und

obere Leitungsebene missen diesen Prozess malfgeblich begleiten. Der

LRH schlagt vor,

o zwischen Verwaltungsleitung, Personalrat und Personalabteilung die
Voraussetzungen festzulegen, wie ein sinnvolles Leistungsentgeltsys-
tem in der Stadtverwaltung umsetzbar ist,

o Personalrat und Beschaftigte bereits bei der Analyse und dann auch
bei der Konzeption des Leistungsentgeltsystems zu integrieren,

e schlanke Zielvereinbarungsprozesse mit wenig Aufwand und hohem
Nutzen zu etablieren,

e Fihrungskrafte stetig und intensiv zu schulen, um das LOB System si-
cher anwenden zu kénnen und

e ein Controlling fur ein LOB-System zu etablieren.

67 Kommunaler Arbeitgeberverband S-H (KAV), Dokument A-44-1-2020 - Einigung in der
Tarifrunde 2020.
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4.4.5

Frauenforderplan

Nach dem Gleichstellungsgesetz (GStG)8 hat jede einen Stellenplan be-
wirtschaftende Dienststelle mit regelmaRig mindestens 20 Beschaftigten
fur jeweils 4 Jahre einen Frauenforderplan aufzustellen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, in welchem Jahr die gepriften Kommunen
ihre Frauenforderplane verabschiedet haben und ob diese innerhalb des

4-Jahres-Zeitraums fortgeschrieben wurden.

Frauenforderplane - Aktualitdt und Fortschreibung

Elmshorn Quickborn Wedel
erstmals verabschiedet 1990 2015 1996
kein FFP vorhanden 2000 bis 2018 vor 2015 2000 bis 2014
aktuelle Beschlussfassung 2019 2019 2019

In Wedel trat der erste Frauenférderplan zum 01.07.1996 in Kraft. Als die-
ser in 2000 ablief, brauchte es noch 14 Jahre, bis erneut ein Frauenfor-
derplan (2014 bis 2018) beschlossen wurde. Der derzeit aktuelle Frauen-
forderplan (2019 bis 2023) schloss sich an. Wedel hat erkannt, dass
Frauenférderplane wesentliche Bausteine der Personalentwicklung sind.

Wesentliche, inhaltliche Vorgaben, finden sich in § 11 GStG. Er gibt u. a.

vor, dass

e eine Analyse der Beschaftigtenstruktur vorzunehmen ist,

o flir jeweils 2 Jahre verbindliche Zielvorgaben fiir Bereiche zu erarbeiten
sind, in denen Frauen unterreprasentiert sind,

o festzulegen ist, in welcher Zeit und mit welchen personellen, organisa-
torischen und fortbildenden Maflinahmen die Gleichstellungsverpflich-
tung geférdert werden soll.

Zustandig fur das Erstellen des Frauenforderplans ist die Dienststelle. Die
Gleichstellungsbeauftragte ist von der Dienststelle zu beteiligen.

Verfugen Kommunen Uber keinen aktuellen Frauenférderplan, ist das

Rechtlich problematisch. Dies kann sich auf die Einstellungs- und Beforde-
rungspraxis auswirken. So ... dirfen in Bereichen, in denen Frauen unter-
reprasentiert sind, keine Einstellungen und Beférderungen vorgenommen
werden, sofern ein Frauenforderplan fehlt.59 Das Gesetz regelt nicht, was
zu geschehen hat, wenn PersonalmaRnahmen diesem Verbot zuwider
durchgefiihrt wurden. Das Fehlen ausdriicklicher Sanktionen im Gesetz
bedeutet jedoch nicht, dass folgenlos gegen diese Vorschrift versto3en

68 § 11 Abs. 1 Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im 6ffentlichen Dienst vom 13.12.1994,
GVOBI. Schl.-H. 1994, S. 562, zuletzt gedndert am 16.03.2015, GVOBI. Schl.-H. S. 96.

69 § 11 Abs. 8 GStG.
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werden darf. Die Trager Offentlicher Verwaltung sind nach
Art. 20 Abs. 3 GG gehalten, ihre gesetzlichen Pflichten zu erfillen. Auf ei-
nen Verstol3 gegen das Verbot, Einstellungen und Beférderungen ohne
Frauenfoérderplan vorzunehmen, kann dariiber hinaus aufsichtsrechtlich
reagiert werden; ferner sind dienst- und arbeitsrechtliche Konsequenzen
nicht ausgeschlossen.” 70

Zu begrufRen ist fir die Stadt Wedel, dass der Frauenférderplan seit 2014
wieder fester Bestandteil des Verwaltungshandelns ist und die Ergebnisse
in den betrieblichen Alltag tberfihrt wurden. Der LRH erwartet angesichts
der dargestellten rechtlichen Problematiken, dass der Frauenférderplan
auch kunftig rechtskonform fortgeschrieben wird.

Fazit

Wedel muss im Stellenplan sorgfaltiger die einzelnen Planstellen zuordnen
und tatsachliche Planstellenanteile ausweisen.

In 2016 bis 2019 hat Wedel zwar einen moderaten Stellenzuwachs erfah-
ren. Dennoch weist Wedel vergleichsweise den hochsten Personalauf-
wand in der Kernverwaltung aus. Uber 50 % der Beschaftigten sind in ho-
heren Besoldungs- und Entgeltgruppen eingruppiert bzw. eingewiesen.
Wedel ist aufgefordert, die Ursachen fur den Mehrbedarf an Personalauf-
wendungen zu ermitteln und die Ergebnisse flr sich zu bewerten.

Der Aufwand fir die Abrechnung des Personals weist auf einen gut struk-
turierten Arbeitsprozess hin.

Der Stadt Wedel wird empfohlen, den Personalbericht zu optimieren. Dazu
mussen wesentliche Kennziffern in Soll und Ist verglichen werden. Diese
weiterfihrenden Berichtsinformationen geben so eine qualifizierte Bera-
tungs- und Steuerungsgrundlage fur die Gremien.

Wedel verfugt erst seit Marz 2020 Uber eine Beurteilungsrichtlinie. Dienst-
liche Beurteilungen fir Beamte sind in Zukunft rechtskonform vorzuneh-
men. Fur Beschaftigte haben periodisch dienstliche Beurteilungen zu er-
folgen.

Die leistungsorientierte Bezahlung LOB wurde 2008 nach den Vorgaben
des TVAD eingefiihrt. 2011 haben Personalrat und Dienststelle sich geei-
nigt, dieses System zu vereinfachen. Das hat dazu geflhrt, dass keine
Ziele mehr vereinbart wurden. Wedel hat die mit dem System LOB ver-
bundenen Vorteile nicht erkannt. Zielgerichtetes und leistungsorientiertes
Flhren der Beschaftigten als Teil eines modernen Personalmanagements
fehlen. Wedel sollte das System LOB neu justieren.

70 pgk Schleswig-Holstein Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im o&ffentlichen Dienst
(GstG) fiir Schleswig-Holstein § 11 Frauenférderplan 10. Ubergangsfrist (Absatz 8), beck-
online.
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Die offentlichen kommunalen Einrichtungen in der Stadtverwaltung
Wedel sind als ,kostenrechnende Einrichtungen* nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsiatzen zu fiihren. Die den Einrichtungen entste-
henden Aufwendungen sind von den Nutzern grundsatzlich durch
Gebiihren oder Entgelte auszugleichen.

Die Einrichtungen haben in Wedel einen finanziellen Umfang von
rund 17,1 % des Ergebnishaushalts (= 14,1 Mio. €). Um die damit ver-
bundenen Einnahmen zu realisieren, sind sie sorgfiltig zu fiihren.
Jéahrliche Betriebskostenabrechnungen und bedarfsgerechte Kalkula-
tionen der Ausgaben sind dafiir unabdingbar.

Kostenrechnerisch wird nicht durchgangig gearbeitet. Fiir die Ein-
richtungen sind keine kontinuierlichen Abrechnungen und Kalkulati-
onen vorgenommen worden. Lediglich fiir die Obdachlosenunter-
bringung konnten belastbare Abrechnungen und Kalkulationen
vorgelegt werden.

In der Stadtverwaltung Wedel fehlen einheitliche Vorgaben, wie die
kostenrechnenden Einrichtungen zu fiihren sind. Der LRH sieht hier
Handlungsbedarf.

Wenn Betriebsabrechnungen und Nach-/Neukalkulationen unterbro-
chen werden, verstoBt dies bereits gegen die grundlegenden Anfor-
derungen einer ordnungsgemafen Kalkulation. Daraus konnen er-
hebliche rechtliche Probleme erwachsen.

Bei durchgangiger Anwendung der kostenrechnerischen Instrumente
konnte die Stadt Wedel Mehreinnahmen von voraussichtlich jahrlich
mehr als 500.000 € erzielen, um den Haushalt zu entlasten.

Allgemeine Einfiihrung zu kostenrechnenden Einrichtungen

Die Stadt Wedel ist verpflichtet, bei ihren bendtigten Einnahmen festgelegte
Grundsétze zu beachten. Dazu bestimmt § 76 Abs. 2 GO, dass die Entgelte
fir die Leistungen der Stadt den Steuern vorgehen. Das Haushaltsrecht
schafft damit eine Rangfolge der einzelnen Einnahmearten. Dies bedeutet
eine Verpflichtung, zunachst Entgelte fur die erbrachten Leistungen, und
erst danach Steuern zu erheben. Zu den Entgelten gehéren insbesondere
die Benutzungsgebuhren fir die Leistungen der 6ffentlichen Einrichtungen.
Offentliche Einrichtungen der Kommunen werden haushaltswirtschaftlich
.Kostenrechnende Einrichtungen® genannt, wenn sie in der Regel ganz oder
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nicht nur in geringem Umfang aus Entgelten finanziert werden.”! Diese
Einrichtungen werden nach den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit verwaltet und nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten
gefihrt. Die Einzelheiten zu den Benutzungsgebihren regelt das KAG.

Die Einnahmen in Wedel aus den Leistungen der im Haushaltsplan gefiihr-
ten kostenrechnenden Einrichtungen stellen mit rund 17,1 % einen erheb-
lichen Teil im Ausgabegerist ihres Haushalts dar. Fir die Stadt Wedel be-
deutet dies Aufwendungen in H6he von mehr als 14 Mio. €. Wenn die
dazu gehdrenden Einnahmen vernachlassigt werden, kénnen finanzielle
Auswirkungen auf den Haushalt eintreten. So kann sogar ein Haushalts-
abschluss mit einem Fehlbetrag die Folge sein. Der LRH hat daher in die-
ser vergleichenden Prifung untersucht, wie die Stadte Elmshorn, Quick-
born und Wedel ihre kostenrechnenden Einrichtungen fiihren und welche
Auswirkungen sie im Prifungszeitraum auf den stadtischen Haushalt ha-
ben.

Die Feststellungen dieser Prifungsmitteilung schlieRen die sogenannten
Hilfsbetriebe ein. Hilfsbetriebe dienen der Deckung des Eigenbedarfs der
Gemeinde und erbringen keine unmittelbar nach aufen gerichteten Leis-
tungen. Dazu gehdrt in Wedel der Bauhof. Hilfsbetriebe werden nach
§ 101 Abs. 4 Satz 2 GO ebenso wie die kostenrechnenden Einrichtungen
verwaltet und nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geflhrt.

Einrichtungen in der Stadtverwaltung Wedel

Die folgenden von der Stadt Wedel betriebenen Einrichtungen sind im Zuge
dieser Prifung untersucht worden:

o Wohnmobilstellplatz,

e Parkeinrichtungen,

e Stralienreinigung,

e Bauhof,

o Stadtblcherei,

e Volkshochschule,

o Markte,

e Museum und

e Einrichtungen flir Wohnungslose.

Nach den Bestimmungen des kommunalen Haushaltsrechts sind die
Kommunen gehalten, ihre kostenrechnenden Einrichtungen auch als sol-

1 Vgl. § 11 Abs. 1 Landesverordnung Uber die Aufstellung und Ausfiihrung eines kameralen
Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral - GemHVO-
Kameral) vom 02.12.2019, GVOBI. Schl.-H. S. 623; § 6 Abs. 1 Nr. 10 Landesverordnung
Uber die Aufstellung und Ausfiihrung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden
(Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik) vom 14.08.2017, GVOBI.
Schl.-H. S. 433.
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che im Haushaltsplan auszuweisen. Folgende kostenrechnende Einrich-
tungen werden noch nicht als solche ausgewiesen:

e Museum und

o Wohnmobilstellplatz.

Dies sollte jedoch erfolgen, da diese Einrichtungen unter Wirtschaftlich-
keitsgesichtspunkten betrachtet und aus Gebulhren/Entgelten finanziert
werden. Der Wohnmobilstellplatz hat als vollkostenrechnende Einrichtung
die Kosten sogar vollstandig iber Gebiihren bzw. Entgelte zu erwirtschaf-
ten.

Betriebsabrechnungen bei der Stadt Wedel

Die kostenrechnenden Einrichtungen werden bei der Stadtverwaltung We-
del dezentral verwaltet.

Die kostenrechnende Einrichtung ,Obdachlosenunterbringung® ist abge-
rechnet und die Gebuhren sind bei Bedarf neu berechnet worden. Fir den
Bauhof ist der Stundensatz regelmaflig hochgerechnet worden, allerdings
ohne Betriebskostenabrechnung und darauf aufbauende Kalkulation. Die
weiteren Einrichtungen sind noch nicht abgerechnet und kalkuliert worden
(Stadtbucherei, VHS, Musikschule, Schulkinderbetreuung, Markte, Wohn-
mobilstellplatz, Museum und Parkdeck). Eine faktenbasierte Betrachtung
der Wirtschaftlichkeit bei diesen Einrichtungen ist zz. nicht mdglich.

Wenn Betriebsabrechnungen und Nach-/Neukalkulationen unterbrochen
werden, verstoRt dies bereits gegen die grundlegenden Anforderungen ei-
ner ordnungsgemalfien Kalkulation. Daraus kénnen fir die Gebihrenerhe-
bung der Folgejahre in einem Widerspruchsverfahren oder in einer verwal-
tungsgerichtlichen Klage unter Umstadnden rechtliche Probleme
erwachsen.

Die Stadt Wedel wird aufgefordert, kiinftig eine kontinuierliche Arbeit an
den Betriebsabrechnungen und Kalkulationen der kostenrechnenden Ein-
richtungen sicherzustellen. Dazu werden die nachfolgenden Vorschlage
unterbreitet.

Der Kalkulationszeitraum fiir Gebiihren

Im Zuge der kunftig vorzunehmenden Geblhrenkalkulationen ist u. a. fest-
zulegen, Uber welchen Zeitraum sich die GebUhrenkalkulation erstrecken
soll. Der Gebiihrenbemessung kann ein Kalkulationszeitraum von bis zu
3 Jahren zugrunde gelegt werden (§ 6 Abs. 2 KAG). Die Auswahl des Kal-
kulationszeitraums hat wirtschaftliche Auswirkungen auf die Verwaltungs-
arbeit, wie z. B. auf den Verwaltungsaufwand und - bei mehrjahriger Kal-
kulation - mdgliche Verluste im Fachwissen.

Fir Obdachlosenunterbringung sind die Kalkulationen fiir mehrjahrige Zeit-
raume vorgenommen worden. Der LRH gibt zu bedenken, dass eine am
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Kostendeckungsprinzip orientierte Gebuhrenbemessung umso schwerer
zu verwirklichen sein dirfte, je langer der Kalkulationszeitraum ausge-
dehnt wird. Denn bei einem z. B. 3-jdhrigen Kalkulationszeitraum sind die
zu berlcksichtigenden Kosten ungenauer zu prognostizieren, als bei ei-
nem einjahrigen Zeitraum.

Die einjahrige Kalkulation hat viele Vorteile: die zeitnahe Abrechnung der
Kosten, eine Uberschaubare Prognose bei der Kalkulation und ggf. die
jahrliche moderate Anpassung der Entgelte an die Kosten.

Auch eine einjahrige Kalkulationszeit hat eine ausreichende Ausgleichszeit
bei einer Uber- oder Unterdeckung durch die Gebiihreneinnahmen. Diese
Ausgleichszeit betragt bis zu 3 Jahre. Das KAG bestimmt in
§ 6 Abs. 2 letzter Satz, dass ,der Zeitraum fiir den Ausgleich ... unabhén-
gig davon gewahlt werden kann, welcher Zeitraum der Kalkulationsperiode
zugrunde gelegt wurde, in der die Abweichung auftritt.”

Der LRH empfiehlt der Stadt Wedel, die kulnftig durchzufiihrenden Be-
triebsabrechnungen jeweils jahrlich vorzunehmen. Die Stadt kann dann bei
Bedarf zeitnah eine Neukalkulation der Gebiihren vornehmen. Zugleich
besteht die Mdglichkeit, auch die Selbstverwaltungsgremien der Stadt
friihzeitig Uber die Entwicklungen in den kostenrechnenden Einrichtungen
zu informieren; diese kdnnen dann zeitnah steuernd eingreifen.

Zentrale Kostenrechnung vs. dezentrale Kostenrechnung

Die kostenrechnenden Einrichtungen bei der Stadt Wedel werden in den
Fachdiensten gefuhrt, also dezentral. Bei Erfordernis gibt es eine Unter-
stitzung vom Fachdienst Finanzen, Bereich Controlling (3-205). Die fest-
gestellten Defizite zur ordnungsgemalen Fihrung der Kostenrechnung
haben teilweise ihren Ursprung in der Dezentralitat. Fachaufgaben haben
in der Regel nichts mit der Kalkulation von Geblhren bzw. Entgelten zu
tun. Die Kenntnisse des eingesetzten Personals sind derzeit nicht ausrei-
chend, um einmal im Jahr die geforderten Betriebsabrechnungen und Kal-
kulationsaufgaben ordnungsgeman abzuarbeiten.

Aus verwaltungsbetriebswirtschaftlicher Sicht sollte daher ein zentrales Er-
ledigen der Kostenrechnung erwogen werden.
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Organisation der Kostenrechnung

Dezentrale Organisation Zentrale Organisation

- Aufgabe wird nur einmal jahrlich - Aufgabe wird mehrfach jahrlich erledigt
erledigt - Aufgaben werden durch qualifizierten

- ohne Beteiligung eines Kostenrechners Kostenrechner erfllt

- Fachwissen steht nicht bzw. unzu- - Fachwissen steht zur Verfiigung
reichend zur Verfligung - Mitarbeiter/in ist spezialisiert

- Mitarbeiter/in ist nicht genligend gelibt - Geringerer zeitlicher Aufwand

- héherer zeitlicher Aufwand aufgrund von | - Verlasslichere Ergebnisse, Kalkulationen
jeweils neuer Einarbeitung und Abgabenbescheide sind weniger feh-

- Ergebnis unsicher, Kalkulationen und leranfallig
Abgabenbescheide sind fehleranfalliger

In einer zentralen Organisationsform koénnen gleichartige Arbeiten zu-
sammengefasst werden. Dadurch werden héhere Fehlerquoten, mangeln-
des Fachwissen in dezentralen Einheiten oder unzureichende Betriebsab-
rechnungen vermieden. Ein zentrales Bearbeiten ermoglicht zeitnahe und
verlassliche Abrechnungen der kostenrechnenden Einrichtungen.

Eine zentrale Stelle konnte alle Kalkulationsarbeiten der Stadtverwaltung
erledigen, einschlieBlich der Abrechnung der Schulkostenbeitrage. Ledig-
lich fir die Leistungen des Bauhofs kdnnte erwogen werden, dass sie dort
kalkuliert werden.

Der Stadt Wedel wird empfohlen, z. B. im Fachbereich 3 - Innerer Dienst -
(FD Finanzen), die kostenrechnerischen Arbeiten (Betriebsabrechnungen
und Kalkulationen) grundsatzlich zentral durch ausgebildetes Personal
durchfiihren zu lassen. Dieses Personal ware auch zustandig fir die Aus-
wertungsberichte mit den Ergebnissen der Einrichtungen. Das Fihren der
kostenrechnenden Einrichtung bleibt jedoch bei dem jeweils zustandigen
Fachdienst.

Kalkulatorische Zinsen

Zu den in einer Gebuhrenberechnung zu bertcksichtigenden Kosten ge-
hort auch die Verzinsung des aufgewandten Kapitals
(§ 6 Abs. 2 Nr. 1 KAG). Da die Kommunen fur ihre Investitionen verschie-
dene Finanzierungsquellen haben (Eigenkapital, Kommunalkredite, Kredi-
te vom Finanzmarkt), werden die unterschiedlichen Finanzierungskosten
fir das gesamte Kapital zu einem einheitlichen Zinssatz zusammenge-
fasst. Zugrunde zu legen ist ein Haben-Zinssatz, wie er durchschnittlich
tatsachlich bei anderer Anlage des Kapitals auf Festgeld- oder Riicklagen-
konten erzielt wird. Dies gilt Ubrigens auch fur das in die kostenrechnen-
den Einrichtungen eingebrachte Eigenkapital, und zwar grundsatzlich auch
dann, wenn es Uber Kredite beschafft wurde. Gleiches gilt fur die zinsver-
glnstigten I-Fonds-Darlehen.
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Fir die Stadt Wedel ist kein kalkulatorischer Zinssatz zentral festgesetzt
worden.

Fir die Bestimmung des Zinssatzes kénnen nicht die in der jeweiligen Ge-
blhrenperiode am Kapitalmarkt herrschenden Verhaltnisse, sondern nur
langfristige Durchschnittsverhéltnisse mafigebend sein. Denn es handelt
sich um einen kalkulatorischen Zins, der sich auf den gesamten Rest-
buchwert, mithin auf Anlagegiter unterschiedlichsten Alters, bezieht.

Das Gemeindepriifungsamt Nordrhein-Westfalen veréffentlicht einmal jahr-
lich den kalkulatorischen Zinssatz als Serviceleistung flr die Kommunen;
fir 2019 sind dort 5,74 % berechnet worden. Der LRH hat den Zinssatz
zuletzt 2017 mit 5,88 % berechnet.

Die Abschreibungen flir kommunale Investitionen erstrecken sich - ent-
sprechend der jeweiligen Nutzungsdauer - Uber Zeitrdume von bis zu
80 Jahren. Im Interesse der GleichmaRigkeit der Abgabenerhebung wird
der Stadt Wedel empfohlen, einen langfristigen Durchschnittszinssatz zu
berechnen und anzuwenden. Damit wird die willkirliche Anwendung von
kurzzeitig aktuellen, in der Bandbreite von sehr hohen bis zu den aktuell
sehr niedrigen Zinssatzen vermieden, die zudem nicht mit der Lebensdau-
er der Investition korrespondieren. Um einen Mischzinssatz zwischen dem
Habenzins fir langerfristige Geldanlangen und dem Sollzins fiir Kommu-
nalkredite festzulegen, kénnte ein Zinssatz von 4 % als Orientierung ange-
sehen werden.

Vorschlag fir ein einheitliches und intern verbindliches Vorgehen

In der Stadtverwaltung Wedel ist kein Regelwerk zur Kostenrechnung vor-
handen. Daher werden Betriebsabrechnungen und Gebulhrenkalkulationen
nicht routinemafig angefertigt.

Wegen des nicht geregelten Verfahrens fiir die Fihrung von kostenrech-
nenden Einrichtungen fehlt in der Stadtverwaltung Wedel ein einheitliches
Vorgehen. Die Betriebsabrechnungen und Gebuhrenkalkulationen sollten
kanftig als eine Aufgabe aller betroffenen Fachbereiche bzw. Fachdienste
der Stadtverwaltung betrachtet werden. Aus dem bisherigen ,ungeregel-
ten® Zustand resultiert eine Verwaltungspraxis, die wirtschaftlich erstellte
und geflihrte Kostenrechnungen behindert und finanzielle Verluste férdert.
Dieser Zustand sollte rasch beendet werden.
Intern sollte klar kommuniziert werden, welche Daten und Angaben von
wem und bis zu welchem Zeitpunkt an den zustédndigen Fachbereich zu
liefern sind. Dies kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Ge-
eignete Mittel sind beispielsweise
e jahrliche Aufforderungen durch den FB 3, Innerer Service, an die Fach-
bereiche bzw. Fachdienste mit Fristsetzung,
o schriftliche Anweisungen des Blrgermeisters an zuarbeitende FB oder
o der Erlass einer Dienstanweisung.
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Mit Blick auf die unter Tz. 3.3.1 dargestellten Probleme bei Dienstanwei-

sungen erscheint jedoch ein Verfahren sinnvoll zu sein, dass zunachst re-

gelmaRiges Anfordern und Kontrolle ermdglicht. Eine bessere FB-

Ubergreifende Kommunikation sowie zielgerichtetes Steuern eines funkti-

onsfahigen Arbeitsablaufs sollten etabliert werden.

Bei zentraler Bearbeitung der Kostenrechnung werden folgende Vorteile

erreicht:

e Das Fuhren der kostenrechnenden Einrichtungen wird transparent und
nach fachlichen Standards vorgenommen.

e Ein einheitliches und vergleichbares Verwaltungshandeln wird moglich.

¢ Eine einheitliche Vorgabe hilft weniger versierten Mitarbeitern.

Aus Sicht des LRH konnte eine einheitliche Grundlage ein mdgliches In-
strument sein, um ordnungsgemaRl kostenrechnende Einrichtungen fihren
zu koénnen. In welcher Form diese vor Ort umgesetzt wird, sollte die Kom-
mune stimmig zu den internen Ablaufen entscheiden. In der Anlage 2 ist
eine Arbeitshilfe vorhanden, die die notwendigen Mindestanforderungen
fur die Struktur zur FUhrung der kostenrechnenden Einrichtungen enthalt
und den ortlichen Notwendigkeiten angepasst werden kann.

Einzelne Kostenrechnungen

Die Prifung der Betriebsabrechnungen und Kalkulationen zu den Einrich-
tungen hat Verbesserungsvorschlage ergeben. Im Ergebnis sind die erfor-
derlichen Arbeiten zur Mehrzahl der Einrichtungen (Strallenreinigung,
Bauhof, Bicherei, VHS, Musikschule, Museum, Markte, Wohnmobilstell-
platz und Parkdeck) nicht entsprechend den gesetzlichen Grundlagen
durchgefiihrt und abgeschlossen worden. Dies flhrt bei den Einrichtungen,
die ihre Kosten vollstandig erwirtschaften missen (Stralenreinigung, Bau-
hof, Markte, Wohnmobilstellplatz und Parkdeck), zu Verlusten, die aus all-
gemeinen Deckungsmitteln unnétig ausgeglichen werden missen.

Gunstiger stellt sich die Fihrung der Obdachlosenunterkiinfte und der
Parkplatze dar.

Die Verwaltung der Obdachlosenunterkinfte ist entsprechend den Anfor-
derungen des KAG erfolgt. Die Betriebsabrechnungen und Kalkulationen
werden gemeinsam von den Fachdiensten Soziales (1-50) und Finanzen
(Controlling, 3-205) erarbeitet. Die Kalkulation enthalt kostendeckende
Gebuhren und wird ab Sommer 2020 mit neu berechneten Gebuhren fort-
geschrieben.

Positiv erfolgt auch die Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs. Die Stadt
Wedel setzt ihr Parkraumbewirtschaftungskonzept seit 2013/14 um. Die
Ertrage aus den Parkgebiihren (nach Abzug der Bewirtschaftungskosten
der Parkautomaten) lagen seit 2015 jahrlich bei 300.000 € (2015) und
365.000 € (2018). Die Anhebung der Parkgebiihren ab 2020 wird die Er-
trage weiter steigern.
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Nachfolgend wird zu einzelnen weiteren kostenrechnenden Einrichtungen
der Stadt Wedel Stellung genommen.

Volkshochschule

Die Volkshochschule (VHS) ist in einem eigenen Gebaude in der ABC-
Stralle 3 in Wedel untergebracht. Das Gebaude wird gemeinsam mit der
stadtischen Musikschule genutzt. Die VHS nutzt fir Sportkurse ferner in
5 AuRenstellen die Sporthallen.

Das Programm der VHS ist leistungsorientiert ausgerichtet und erstreckt
sich Uber sprachliche, berufsorientierte, gesundheitsférdernde und allge-
mein-kulturelle Weiterbildung. Das Angebot bietet dabei sowohl traditionel-
le Weiterbildungen als auch aktuelle Bildungsbedarfe

Rechtliche Grundlagen fir die Arbeit der VHS sind die ,Satzung der Stadt
Wedel (Holstein) fur die Volkshochschule® vom 14.02.1980, zuletzt gean-
dert durch die 2. Nachtragssatzung am 30.09.1982, und die ,Satzung der
Stadt Wedel Uber die Erhebung von Gebuhren fiir die Volkshochschule
Wedel“ vom 21.03.2013.

Die VHS hat die Anzahl der Planstellen im Prifungszeitraum von 2014
(6,17 Planstellen) bis 2018 (9,24 Planstellen) erhoht. Fir 2020 sind
9,44 Planstellen festgesetzt worden. Insgesamt sind aktuell 14 Mitarbeiter
beschaftigt, davon 6 Mitarbeiter in der Verwaltung einschl. Leitung
(4,97 Planstellen) und 8 Mitarbeiter als hauptamtlich-padagogische Mitar-
beiter (4,47 Planstellen). Hinweis: Im Stellenplan der VHS ist ferner die
Koordinationsstelle Integration angesiedelt (2 Planstellen & 0,5 VzA). Die-
se Planstellen sind nicht der VHS zuzurechnen.

Die VHS wird nach dem Vorbericht des Haushaltsplans als kostenrech-
nende Einrichtung geflihrt. Betriebsabrechnungen und Kalkulationen ent-
sprechend dem KAG liegen jedoch nicht vor. Um einen Uberblick Uber die
finanziellen Auswirkungen der VHS auf den stadtischen Haushalt zu be-
kommen, werden hilfsweise die Teilergebnisrechnungen herangezogen.
Die Abschlisse der VHS haben im Prifungszeitraum folgende Ertrage,
Aufwendungen und Salden (Zuschussbedarf durch die Stadt) ausgewie-
sen:
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Abschliisse der kostenrechnenden Einrichtung
"Volkshochschule Wedel" (Betrage in Euro)

Hhjahr 2014 2015 2016 2017 2018
1. Ertrége ges. 610.279 619.605 775.060 974.098 | 1.065.807

1.1 davon Benut-
zungsgebiihren 373.790 370.149 348.379 304.847 334.307
2. Aufwen-
dungen ges.

Saldo Jahres-
ergebnisses

1.214.839| 1.050.136| 1.417.980| 1.581.100| 1.695.897

-604.560 -430.531 -642.920 -607.002 -630.091

Quelle: Teilergebnisrechnungen der Stadt Wedel (2014 bis 2018), Produkt 2710-01000

Fir die Prifung der Wirtschaftlichkeit der Volkshochschulen gibt es
2 Kennzahlen, deren Einhaltung der jahrliche Erlass des Innenministeri-
ums zur ,Haushaltskonsolidierung und Gewahrung von Fehlbetragszuwei-
sungen”“ verlangt. Beide Kennzahlen eignen sich auch gut fir vergleichen-
de Untersuchungen zwischen den Volkshochschulen verschiedener
Kommunen. Dies sind im Einzelnen:

e Der Deckungsgrad der Aufwendungen der VHS durch die Ertrage soll

mindestens 65 % betragen.
o Die Deckung der Honorare soll durch die Gebiihren zu 100 % erfolgen.

Die Kennzahlen fallen wie folgt aus:

Deckungsgrade der VHS-Aufwendungen und Honorare in %

Hhjahr 2014 2015 2016 2017 2018 %]
Deckung der Aufwendun-
gen i. v. H. (Soll: 65%)
Deckung der Honorare
durch Gebilhren i. v. H. 138 141 115 70 72 100
(Soll: 100%)

50 59 55 62 63 58

Die Aufwendungen waren durch die Ertrdge durchschnittlich nur zu 58 %
gedeckt. Die Mindestvoraussetzungen fir eine wirtschaftliche Fihrung der
VHS sind im Prifungszeitraum daher nicht erreicht worden.

Die Honorare wurden durchschnittlich zu 100 % durch die Geblhren er-
wirtschaftet, allerdings mit stark sinkender Tendenz. Seit 2016 wird die
Deckungsquote nicht mehr erreicht, weil die Gebihreneinnahmen deutlich
gesunken sind. Zugleich sind die Ausgaben fir Honorare stark angestie-
gen.

Insgesamt hat die VHS Wedel 2 grundsatzliche Probleme: der sehr hohe
Zuschussbedarf, der aus dem stadtischen Haushalt ausgeglichen wird,
und die Entwicklung der Teilnehmerzahlen. Bei den Kursteilnehmern ist
eine unglinstige Tendenz festzustellen:



TOP 12

LRH Pr 1885/2019 Uberdrtliche Priifung 2019 Seite 136
30. September 2021 der Stadt Wedel
Kursteilnehmer und Kurse an der VHS Wedel
Haushaltsjahr 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |Puh-
schnitt

Kursteilnehmer 6.160| 5.147| 5.624| 5.523| 5.141 5.519

Anzahl Kurse 684 542 554 505 528 563

Teilnehmer je Kurs 9,0 9,5 10,2 10,9 9,7 9,8

Quelle: VHS-Statistik der VHS Wedel.

Die jahrlichen Teilnehmerzahlen sind von 2014 bis 2018 um
1.019 Teilnehmer (= -17 %) gesunken. Auch die Anzahl der Kurse ist zu-
rickgegangen. Dies dirfte mit dazu gefihrt haben, dass die Anzahl der
Teilnehmer je Kurs im Prifungszeitraum gesteigert werden konnte und im
Durchschnitt bei 9,8 Personen lag.

Die Stadt Wedel sollte prifen, weshalb die Nachfrage nach Kursen in der
Volkshochschule zuriickgeht. Denn die geringere Zahl von Kursteilneh-
mern bedingt einen Einnahme-Rickgang, wahrend die Gesamtaufwen-
dungen im Prifungszeitraum um rd. 480.000 € stiegen.

Der hohe Zuschussbedarf der VHS resultiert auch aus der hohen Anzahl
des hauptamtlichen Personals, wie der Vergleich der Stellenplane aus
dem Haushaltsjahr 2018 aufzeigt:

Volkshochschulen: Vergleich des hauptamtlichen Personal
VHS Planstellen fir Kursteilnehmer Planstellen auf je
Verwaltung und 1.000 Kursteil-
pad. Personal nehmer
Elmshorn 7,06 5.351 1,3
Quickborn 2,15 3.590 0,6
Wedel 9,24 5.141 1,8

Die personelle Ausstattung der VHS Wedel liegt deutlich Gber der aus den
Vergleichskommunen. Wirde Wedel beispielsweise Uber die Ausstattung
der VHS Elmshorn verfugen, also 0,5 Planstellen je 1.000 Teilnehmer we-
niger ausweisen, wirde der Personalbedarf um mindestens
2,5 Planstellen geringer ausfallen. Dies entspricht einem um 125.000 € ge-
ringeren Zuschussbedarf und einer deutlich héheren Deckung der Auf-
wendungen von 64 %.

Fir einen Vergleich mit den weiteren gepriften Volkshochschulen sind fol-
gende Kennzahlen herangezogen worden:
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Kennzahlen-Vergleich von Volkshochschulen
Stadte Elmshorn Quickborn Wedel
Anzahl der Teilnehmer
je Kurs 7,9 9,8 9,8
Gebuhrenertrag rechne-
risch je Teilnehmer in € 68 74 54
Zuschussbedarf der
Stadt je Teilnehmer in € 50 38 o1
Zuschussbedarf der
Stadt, rechnerisch je 6,19 6,34 17.68
Einwohner in € ’

[Clungiinstige Kennzahlen [_|Giinstige Kennzahlen

Die Kennzahlen der Stadt Wedel sind Uberwiegend ungiinstig. Es wird
vorgeschlagen, in der VHS folgende Punkte auf den Prifstand zu stellen
bzw. zu andern:

Die Stadt Wedel hat bei der Festsetzung und Erhebung von Gebuhren
die Grundsatze der Gleichbehandlung, der Aquivalenz und der Kosten-
deckung zu beachten.”2 Der Nachweis dieser Grundsétze ist nur még-
lich mit Betriebsabrechnungen und Kalkulationen entsprechend den
Vorgaben des KAG.

Betriebskostenabrechnungen sind jahrlich zu erstellen.

Die Gebuhren fiir die Kursteilnahme sollten aufgrund von Betriebskos-
tenabrechnungen im Bedarfsfall regelmafig kalkuliert werden.

Die Stadt Wedel sollte kiinftig regelmaRig den Deckungsgrad der Kos-
ten der VHS Uberpriifen. Gegebenenfalls sind anschlieRend die Gebih-
ren neu zu kalkulieren.

Der Bedarf an hauptamtlichem Personal sollte kritisch Uberprift wer-
den.

Ziel sollte es sein,

die Honorare mindestens zu 100 % aus den Teilnehmerentgelten zu fi-
nanzieren,

die Gesamtausgaben dauerhaft mindestens zu 65 % aus den Einnah-
men zu decken,

den Personalbedarf kiinftig maximal an der Personalausstattung der
etwa gleich stark nachgefragten VHS Elmshorn zu orientieren und

den Zuschussbedarf je Teilnehmer auf unter 50 € zu begrenzen. Damit
kénnte der Haushalt - bei etwa 5.000 Teilnehmern aus Kursen - um
200.000 € entlastet werden.

2 BGH, Urteil vom 10.10.1991 - lll ZR 100/90 - DVBI. 1992, S. 369.
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AuBerdem konnte es der VHS mittelfristig helfen, Kooperationspartner zu
haben. Die Fiihrung einer Bildungseinrichtung mit hohem Mehrwert flr die
Kursteilnehmer in der Erwachsenenbildung und wirtschaftlichen Ergebnis-
sen bendtigt kompetente Partner und eine gute Vernetzung dieser unterei-
nander. Die Ressourcen kdnnten zum Teil gebindelt, Abldufe abgestimmt
und rationalisiert und damit Kosten gespart werden. Insbesondere in Kul-
tureinrichtungen gibt es Synergien wie z. B. Aufwand fir Verwaltungsar-
beiten, Durchfihrung von Veranstaltungen, personelle Aushilfen, Raum-
nutzungen, Beschaffung von Material, Gebaudeverwaltung usw. Eine
Kooperation kann hinsichtlich der Ergebnisse und der Qualitat der Einrich-
tungen bessere Effekte erzielen. Denkbar ware beispielsweise, die Musik-
schule und die Stadtblicherei in die VHS zu integrieren.

*
Wohnmobilstellplatz

Die Stadt Wedel unterhalt seit 2007 am Freibad einen gut genutzten
Wohnmobilstellplatz mit 20 Stellplatzen. Die Abstellplatze werden den
Nutzern fur maximal 3 Tage uberlassen. Der Wohnmobilstellplatz ist ganz-
jahrig nutzbar. Eine besondere rechtliche Grundlage flir die Erhebung ei-
nes Entgelts liegt nicht vor. Nach der Entgeltordnung werden fir die Nut-
zung des Stellplatzes 10 € flir 24 Stunden zuziglich einer Gebuhr fir
Frischwasser und elektrischen Strom (nach Verbrauch) verlangt. Die Nut-
zung der Abwasseranlage ist im Preis enthalten.

Der Wohnmobilstellplatz stellt eine 6ffentliche Einrichtung dar, die als voll-

kostenrechnende Einrichtung die Kosten vollstandig erwirtschaften soll.

Der Abstellplatz wird jedoch nicht als kostenrechnende Einrichtung ge-

fuhrt. Die Zustandigkeit bzw. Verantwortung fir diesen Abstellplatz ist in-

nerhalb der Verwaltung bisher nicht bzw. nicht eindeutig zugewiesen wor-
den:

e Fur die bauliche Unterhaltung des Platzes wird der FD Bauverwaltung
und Offentliche Flachen (2.60) tatig.

e Die Gebihrenautomaten werden von einer dazu beauftragten privaten
Firma geleert und bei der Stadtkasse eingezahlt. AuRerdem pruft die
Firma vor Ort, ob die Stellplatznutzer die Geblihren entrichtet und den
Beleg in der Frontscheibe ausgehéngt haben.

e Fur Vermarktung und Marketing ist die Tourist-Information zustandig.

o Keine Abteilung ist verantwortlich, das Verhaltnis von Aufwand und Er-
trag zu Uberprifen.

e Der FD Bauverwaltung und 6ffentliche Flachen hat dem LRH mitgeteilt,
dass die Stadt den Verkauf der Wohnmobilstellplatzes plant.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass diese Einrichtung nicht unter kosten-
rechnerischen Gesichtspunkten gefihrt wird. Es sind keine Gebuihren bzw.
Entgeltkalkulationen vorhanden. Ebenso konnten keine laufenden Be-
triebsabrechnungen und Nutzungsstatistiken vorgelegt werden. Beides
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ware jedoch nétig. Denn das KAG erfordert in § 6 Abs. 2, dass die Ein-
nahmen die nach betriebswirtschaftlichen Grundsatzen ermittelten Kosten
(laufende Verwaltung und Unterhaltung der o&ffentlichen Einrichtung) de-
cken.

Um einen Uberblick tiber die Aufwendungen und Erlése des Wohnmobil-
stellplatzes zu erhalten, werden die Abschlusse der Teilergebnisrechnun-
gen herangezogen. Danach sind folgende Ergebnisse erzielt worden:

Abschliisse der kostenrechnenden Einrichtung
"Wohnmobilstellplatz"

Hhjahr 2014 2015 2016 2017 2018

1. Ertrdge gesamt
in €

1.1 davon Benut-
zungsentgelte 36.723 32.577 36.432 33.937| 40.199
in €

2. Aufwendungen

36.723 32.578 36.432 34.320| 40.200

] 40.462 52.026 56.12 66.075| 57.306
gesamt in €

Saldo des
Jahresergebnisses -3.739 -19.448 -19.689 | -31.755 -17.106
in €
Deckungsquote
in %

Quelle: Teilergebnisrechnungen (2014 bis 2018) der Stadt Wedel, Produkt 5730-05000.

91 63 65 52 70

In den 5 Jahren des Prifungszeitraums ist insgesamt ein Defizit von
91.737 € erwirtschaftet worden, dies sind durchschnittlich 18.347 € jahr-
lich. Da keine Betriebskostenabrechnungen vorliegen, kénnen die Kosten-
gruppen und ihre Periodengerechtigkeit nicht abschlieRend gepriift wer-
den.

Deutlich wird jedoch, dass die erzielten Einnahmen nicht ausreichen, die
Kosten zu decken.

Das erhobene Entgelt von 10 €/Tag fallt zu niedrig aus. Bei geschatzten
durchschnittlich 3.600 Nutzungstagen jahrlich sollte das Entgelt je Stell-
platz taglich um 5 € héher ausfallen. Dass ein Entgelt von 15 € angemes-
sen ist, zeigt auch der Vergleich der Stellplatzentgelte auf weiteren Platzen
in der Region, die spurbar hdher ausfallen. Sie betragen fir 2018 z. B. in

o Wohnmobilpark Camping Stover Strand: 16 €,

o Wohnmobilpark Elbemeile: 14 €,

e elbepark-bunthaus Hamburg: 15 bis 22 € (nach GréRke),

o Wohnmobilstellplatz Fischmarkt Hamburg: 14 €,

e Elbe-Camp Hamburg: 14,90 € bis 18,90 € (nach Grolie),

o Wohnmobilhafen Hamburg: 25 €,
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jeweils zuzlglich Kosten fir Strom und Wasser. Teilweise sind die Platze
einfacher als in Wedel, teilweise ist das Leistungsangebot etwas umfang-
reicher; allerdings sind dafiir weitere Gebuhren fallig.

Bei dem dichten Angebot an vielen weiteren Wohnmobilstellplatzen in der
Region ist es im Ubrigen fraglich, ob ein Verkaufsangebot auf Nachfrage
trifft. Da die Stadt Wedel den Wohnmobilstellplatz nur unter Defiziten be-
wirtschaftet hat und auRerdem die Anzahl der Nutzer aus den einzelnen
Jahren nicht kennt, durfte ein Verkauf problematisch sein.

Wenn es der Stadt Wedel nicht gelingt, den Wohnmobilstellplatz zu ver-
kaufen, ist er kiinftig konsequent als kostenrechnende Einrichtung zu fiih-
ren. Die organisatorische Zuordnung der Aufgabe innerhalb der Stadtver-
waltung sollte verbindlich erfolgen. Die Kosten sind nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsatzen zu ermitteln. Die Entgelte sind entsprechend
den ermittelten Kosten zu kalkulieren. AuRerdem ist kunftig jahrlich eine
Betriebskostenabrechnung zu erstellen. Soweit diese zeigt, dass die be-
stehenden Einnahmen die Kosten nicht decken, ist anschlieBend eine
Entgeltkalkulation vorzunehmen und den Selbstverwaltungsgremien vorzu-
legen. Bei konsequenter FUhrung als kostenrechnende Einrichtung sollte
dieser Wohnmobilstellplatz weitere Einnahmen von mindestens 18.000 €
erwirtschaften.

Straenreinigung

Die Stadt Wedel betreibt die StralRenreinigung auf den dem o&ffentlichen
Verkehr gewidmeten (6ffentlichen) Strallen, Wegen und Platzen als 6ffent-
liche Einrichtung mit Gebuhrenpflicht fir die Grundstlickeigentiimer. Fur
einige StralRen sind die Anlieger firr die Reinigungspflicht verantwortlich.
Die Strallenreinigung einschliellich des Winterdienstes ist den Stadti-
schen Betrieben zur Durchfiihrung tbertragen worden.

Der Winterdienst auf den StraRen wurde bisher von der Stadt Gbernom-
men und daher nicht gebihrenpflichtig umgelegt.

Die rechtlichen Grundlagen zur Stra3enreinigung finden sich in der ,Sat-
zung der Stadt Wedel Uber die Reinigung der 6ffentlichen Straflen sowie
Uber die Erhebung von Gebihren fur die StralRenreinigung (Stralenreini-
gungs- und -gebihrensatzung) vom 26.10.2010, zuletzt geandert durch
die Nachtragssatzung vom 18.12.2014.

Im Einzelnen sind in der Stralenreinigungssatzung folgende Sachverhalte

geregelt worden:

e In den in der Anlage der Stral3enreinigungssatzung aufgefiihrten Stra-
Ren erfolgt die StralRenreinigung durch die Stadt (102.870 Frontmeter).

¢ Die Grundstiickeigentiimer sind zur Ubernahme des Winterdienstes auf
den an ihren Grundstiicken anliegenden Wegen (Gehwege, die Rad-
wege und die gemeinsamen Geh- und Radwege und die Spielstrallen)
verpflichtet. Auf dem Elbwanderweg nimmt die Stadt den Winterdienst
wahr.
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¢ Die stadtische StrafRenreinigung erfolgt 2-wochentlich bzw. wdchentlich
(Reinigungsklassen | und II). Mit der Reinigungsklasse Il werden Ne-
benflachen (Bahnhofs- und Rathausvorplatz) 2-mal wdchentlich ma-
schinell bzw. 5-mal wdchentlich manuell gereinigt.
¢ Die Reinigungsgebuhren betragen seit 01.01.2015 in der
2,03 € (vorher 1,91 €),

— Reinigungsklasse I:
— Reinigungsklasse II:
— Reinigungsklasse lIl:

4,06 € (vorher 3,82 €),
6,86 € (unverandert).

Die Kosten des Winterdiensts sind von der Verwaltung mit 60.000 € jahr-
lich beziffert worden. Darin enthalten sind jedoch nur die im Bauhof ent-
standenen Kosten. In einer ordnungsgemafRen Kalkulation kdmen ferner
weitere Kosten hinzu wie z. B. die fiir bei der Stadtverwaltung entstehen-
den anteiligen Personal- und Sachkosten sowie der Overhead.

Da fir den Prifungszeitraum keine Betriebsabrechnungen vorhanden
sind, hat der LRH nachfolgend die wirtschaftlichen Ergebnisse seit der
Neufestsetzung zum 01.01.2013 Uberschlagig ermittelt:

StraBenreinigungsgebiihren Wedel - wirtschaftliche Ergebnisse

(Betrége in Euro)

Haushalts- | Rech- abziiglich Jabzaglich e chatl.
. nungs- . . offentlicher . Besonderes
jahr . Winterdienst - Ergebnis
ergebnis Anteil
2013 -102.239 60.000 44.478 2.239 | Neue Geblh-
rensatze
2014 -236.361 60.000 63.293 -113.068
2015 -430.158 60.000 66.965 -303.193 | Neue Gebuh-
rensatze
2016 -406.943 60.000 64.583 -282.360
2017 -493.269 60.000 73.301 -359.968
2018 -606.450 60.000 85.028 -461.422
Summe 360.000 -1.517.772
* Offentl. Anteil StraRenreinigung (ohne Winterdienst) 2013 u. 2014: 20 %, ab 2015: 15 %.

** Keine neue Kalkulation, lediglich 6ffentliche Interessenquote auf 15 % verringert.

Die wirtschaftlichen Ergebnisse zeigen deutliche Indizien, dass die Stra-
Renreinigungsgebiihren bereits seit 2014 die Kosten nicht mehr gedeckt
haben. Insgesamt kénnten sich in diesen 6 Jahren Defizite von 1,5 Mio. €
aufsummiert haben; dies entspricht einem durchschnittlich jahrlichen Ver-
lust von 250.000 €. Verluste in kostenrechnenden Einrichtungen durfen
nach dem auf die Feststellung der Uber- oder Unterdeckung folgenden
Jahr nur 3 Jahre lang ausgeglichen werden (§ 6 Abs. 2 KAG). Dies bedeu-
tet, dass bei Kalkulation der Gebihrensatze z. B. im Haushaltsjahr 2021,
die ab 2022 erhoben werden, nur die Verluste aus 2018, 2019 und 2020 in
die neue Kalkulation vorgetragen werden durfen. Alle Defizite bis ein-
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schlieRlich 2017 sind endgliltig eingetreten und missen aus allgemeinen
Deckungsmitteln der Stadt ausgeglichen werden.

Die Ursachen zu diesen Fehlbetragen liegen in mehreren Punkten:

e Eine aktuelle Gebuhrenkalkulation liegt nicht vor. Die letzte Kalkulation
ist 2012 vorgenommen worden, seitdem sind die Gebihren nicht ange-
passt worden.

¢ Die Stadt Wedel hat keine jahrlichen Betriebsabrechnungen aufgestellt.

e Der nicht auf die Geblihrenzahler umzulegende Offentlichkeitsanteil ist
erst ab 2015 von bisher 20 % auf 15 % gesenkt worden.

¢ Die Kosten des Winterdiensts werden insgesamt von der Stadt Wedel
aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen und nicht auf die Gebih-
renpflichtigen umgelegt.

Die Prifung der Stral3enreinigungsgebihr hat deshalb folgende Verbesse-
rungsvorschlage ergeben, die nachfolgend begriindet werden.

Betriebsabrechnung und Kalkulation dringend erforderlich

Die Grundlagen fir eine ordnungsgemafie und rechtlich einwandfreie Ge-
bidhrenerhebung in kostenrechnenden Einrichtungen sind jahrlich vorzu-
nehmende Betriebskostenabrechnungen und - im Bedarfsfall - darauf auf-
bauende Kalkulationen der Benutzungsgebuhren.

Die jahrliche Betriebskostenabrechnung mithilfe eines Betriebsabrech-
nungsbogens (BAB) ist kein Selbstzweck. Der BAB ist ein ab-
rechnungstechnisches Hilfsmittel der innerbetrieblichen Leistungsverrech-
nung. Er hat die Aufgabe, Gemeinkosten auf die Kostenstellen zu vertei-
len. AulRerdem dient er der verursachungsgerechten Kostenkontrolle (man
sieht, wo die Kosten anfallen) und damit der Uberwachung der Kosten im
Sinne eines Kostencontrollings. Schlieflich benétigt man einen BAB zur
Ermittlung der Gemeinkostenzuschlagsatze als Basis fur die Kalkulation.
Wenn Betriebsabrechnungen und Kalkulationen nicht regelmafig vorge-
nommen werden, sondern unterbrochen werden, verstd3t dies bereits ge-
gen die grundlegenden Anforderungen einer ordnungsgemafen Kalkulati-
on. Daraus koénnen fir die Gebihrenerhebung der Folgejahre in einem
Widerspruchsverfahren oder in einer verwaltungsgerichtlichen Klage unter
Umsténden rechtliche Probleme erwachsen.

Die entsprechenden Aufgaben zur Betriebskostenabrechnung und zur

neuen Kalkulation sind das Ergebnis mehrerer rechtlicher Aspekte:

e Nach den Grundsatzen fir die Finanzmittelbeschaffung (§ 76 GO) wer-
den die zur Erflullung der Aufgaben erforderlichen Finanzmittel zu-
nachst aus den Entgelten fir ihre Leistungen beschafft, bevor Steuern
erhoben werden.

e Zum zweiten ermoglicht dies eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, weil
dafiir alle anfallenden Kosten und Erlése zusammengefasst werden.
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Dies erfolgt deshalb in der Betriebskostenabrechnung, weil die Darstel-
lung nur in der Teilergebnisrechnung nicht ausreicht.

o Losgelést vom Gesamtplan des Haushalts kdnnen sich die Selbstver-
waltungsgremien einen schnellen Uberblick verschaffen, zu welchen
finanziellen Bedingungen die jeweilige Leistung erfullt wird.

Die Stadt Wedel wird aufgefordert, kiinftig eine kontinuierliche Arbeit an
den Betriebsabrechnungen und Kalkulationen der Straf3enreinigung
sicherzustellen.

Der Offentlichkeitsanteil in der StraBenreinigungsgebiihr

Die Stadt Wedel hat auRerhalb der Kalkulation der Stralenreinigungsge-
bihr durch Beschluss des Rates vom 18.12.2014 den Offentlichkeitsanteil
von 20 % auf 15 % reduziert. Aus der Beschlussvorlage BV/2014/167 vom
17.11.2014 lasst sich nachvollziehen, welche Uberlegungen dem Prozent-
satz zugrunde liegen: Die Stadt Wedel wollte die vom Rat vorgegebenen
Einsparungen bzw. Mehreinnahmen erzielen.

Das Schleswig-Holsteinische Landesrecht enthalt keine Regelung, nach
der bei der Bestimmung der Gebiihrensatze von den Kosten der Stralen-
reinigung ein Anteil fir das Allgemeininteresse abzuziehen ist. Allerdings
gebietet der Gleichheitssatz, Art. 3 Abs. 1 GG, Kosten, die die Befriedi-
gung des Allgemeininteresses betreffen, nicht den Anliegern aufzubirden.
Das ist dann der Fall, wenn die Straenreinigung in einer Gemeinde nicht
allein fur Anliegerstral®en und damit ausschlieBlich im besonderen Interes-
se der Anlieger, sondern auch fir Strafl’en, die nicht nur dem Anliegerver-
kehr dienen (z. B. Straflen mit innerdrtlichem oder Uberdrtlichem Durch-
gangsverkehr) und damit zugleich im Interesse der Ubrigen Stralen-
benutzer und insoweit im Allgemeininteresse durchgefiihrt wird. Bei Fest-
legung der Hohe des Kostenanteils flir das Allgemeininteresse hat der
Ortsgesetzgeber eine weitgehende Einschatzungsfreiheit. Er hat sich bei
seiner Entscheidung an den drtlichen Verhaltnissen, insbesondere an dem
Verhéltnis zwischen der Anzahl einerseits der Anliegerstralen und ande-
rerseits der Stralen (Reinigungsflache), die nicht nur dem Anliegerverkehr
dienen, zu orientieren. Ob die Ermessensentscheidung des Satzungsge-
bers diesen Mafistédben entspricht, bedarf tatsachlicher Feststellungen.

Bei der Festsetzung des Offentlichkeitsanteils muss also deutlich werden,
dass sich die Stadt bei ihrer Entscheidung an den drtlichen Gegebenheiten
orientiert hat, insbesondere an dem Verhaltnis zwischen der Anzahl einer-
seits der StralRen, die Uberwiegend von dem zur 6ffentlichen Einrichtung
gehdérenden Personenkreis genutzt werden, und andererseits derjenigen
StralRen, die in erheblichem Umfang auch einem einrichtungsfremden Be-
nutzerkreis dienen. Diesen Anforderungen wird der Beschluss des Rats
der Stadt Wedel vom 18.12.2014 nicht gerecht.
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Wenn ein das Allgemeininteresse der Stra3enreinigung einheitlich abde-
ckender Gemeindeanteil festgelegt wird, muss nachvolliziehbar sein, wie
dieser ermittelt worden ist:

o Erforderlich ist, dass die Stadt zunachst die Hohe des Allgemeininte-
resses ermittelt, das bei den einzelnen Strallengruppen (beispielsweise
Anliegerstrafen, Straen mit starkem innerortlichen Verkehr, Durch-
gangsstralen) und sonstigen Anlagen (beispielsweise offentlich zu-
gangliche Park- und Griinanlagen) jeweils an der Stral3enreinigung be-
steht. Dabei wird die Stadt zu dem Ergebnis kommen missen, dass
das Allgemeininteresse umso héher ist, je intensiver einrichtungsfrem-
de Nutzer die betreffende StralRengruppe der Anlage in Anspruch neh-
men.

e |In einem weiteren Schritt sind sodann die jeweils gebildeten Stral’en-
gruppen und sonstigen Anlagen hinsichtlich ihrer jeweiligen Reini-
gungsflache zueinander ins Verhaltnis zu setzen. Aus diesem Verhalt-
nis der verschiedenen Gruppen zueinander und dem Ausmal} der
einrichtungsfremden Nutzung innerhalb der Gruppen errechnet sich der
einheitlich festgelegte Gemeindeanteil.”3

Das Allgemeininteresse wird also begrindet durch das Interesse der ein-
richtungsfremden Nutzer an gereinigten Stral’en. Zu diesen gehdren so-
wohl die ortsansassigen Eigentiimer von Grundstiicken an nicht zur offent-
lichen Einrichtung gehdrenden Straflen als auch die Ortsfremden, soweit
diese beiden Personengruppen Durchgangsstral’en, Strallen mit starkem
innerdértlichen Verkehr, Anliegerstralen sowie sonstige gereinigte Einrich-
tungen der Gemeinde in Anspruch nehmen. Au3erdem kann die Gemein-
de selbst zusatzlich ein eigenes Interesse an der Reinigung ihrer Stral3en,
Wege und sonstigen Anlagen innerhalb der satzungsmaRig definierten 6f-
fentlichen Einrichtung haben.”4

Die Stadt Wedel hat sich nur an dem durch die Rechtsprechung festge-
setzten Mindestanteil von 15 % offentlichen Interesses an der Stralenrei-
nigung orientiert, ohne dies sachgerecht zu begriinden. Dieser Prozent-
satz ist jedoch nur zulassig, wenn die tatsachlichen ortlichen Verhaltnisse
dies rechtfertigen. Die Stadt Wedel sollte daher im Zuge der nachsten Kal-
kulation der StraRenreinigungsgebuhr die Quote des 6ffentlichen Interes-
ses nachvollziehbar und rechtssicher festlegen.

Hinweis zum 3-jahrigen Kalkulationszeitraum

Das Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein (OVG) hat sich mit sei-
nem Urteil vom 15.05.20177% u. a. auch mit dem 3-jahrigen Kalkulations-

73 ovG Luneburg, Urteil vom 16.02.2016, a. a. O., juris Rn. 17.
74 ovG Schleswig, Urteil vom 15.05.2017, Az. 2 KN 1/16, juris Rn. 81
75 ovG Schleswig, Urteil vom 15.05.2017 - 2 KN 1/16 -, juris Rn 66.
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zeitraum auseinandergesetzt. Die dabei formulierten Hinweise kdnnten
auch fir die Stadt Wedel von Interesse sein.

Das OVG weist daraufhin, dass ,der Gesetzgeber hinsichtlich des Aus-
gleichszeitraums nicht auf die der Feststellung der Uber- oder Unterde-
ckung folgende (Ubernéachsten) Kalkulationsperiode abstellt. Vielmehr ver-
wendet er einen von der Kommune gewahlten Kalkulationsperiode
unabhéngigen Drei-Jahreszeitraum, sogenannter Ausgleichszeitraum.
Dies bedeutet: Nach heutiger Rechtslage muss der Ausgleich auch bei ei-
ner nur einjahrigen Kalkulationsperiode maximal erst fiinf Jahre nach Be-
ginn der Kalkulationsperiode vollzogen sein; denn nach Feststellung der
Unter- bzw. Uberdeckung im Folgejahr nach Ende der Kalkulationsperiode
besteht drei Jahre Zeit flr den Ausgleich. Nach zwei dreijahrigen Kalkula-
tionsperioden muss zwingend eine einjahrige Kalkulationsperiode folgen,
weil sonst die gesetzliche Ausgleichsfrist nicht eingehalten werden kann.
Die dreijahrige Ausgleichsfrist beginnt im zweiten Kalenderjahr der nach-
folgenden dreijahrigen Kalkulationsperiode zu laufen und endet bereits ein
Kalenderjahr nach Ablauf der zweiten/nachfolgenden Kalkulationsperiode*
(Rn. 66).

Um die aus einer 3-jahrigen Kalkulationsperiode resultierenden Probleme
zu umgehen, wird der Stadt Wedel empfohlen, kiinftig einjahrige Kalkulati-
onsperioden zu erwagen. Die Prifungserkenntnisse des LRH weisen im
Ubrigen auf, dass eventuell erforderliche Geblhrenerhdhungen bei einjah-
rigen Kalkulationsperioden geringer ausfallen als bei 3-jahrigen.

Zusammenfassende Empfehlungen zur StraBenreinigung

Fir den Bereich der StralRenreinigung wird der Stadt Wedel empfohlen,

die nachfolgenden Punkte zlgig umzusetzen:

e Kiinftig sollte nach Ablauf des Haushaltsjahres regelmafig eine Be-
triebsabrechnung vorgenommen werden. Wenn das Ergebnis ein Defi-
zit aufweist, das nicht aus Uberschiissen der Vorjahre ausgeglichen
werden kann, ist eine erneute Kalkulation der Geblhren vorzunehmen.

e Eine sich von den tatsachlichen zu den kalkulierten Kosten ergebende
Kostenulber- oder -unterdeckung darf nur innerhalb der auf die Feststel-
lung der Uber- oder Unterdeckung folgenden 3 Jahre ausgeglichen
werden (§ 6 Abs. 2 KAG).

e Die Betriebsabrechnungen und Geblhrenkalkulationen sollten kunftig
fur einjahrige Zeitrdume vorgenommen werden.

o Der Offentlichkeitsanteil in der StraRenreinigungsgeblihr sollte im Zuge
der nachsten Kalkulation neu berechnet werden. Dabei muss deutlich
werden, dass sich die Stadt bei ihrer Entscheidung an den ortlichen
Gegebenheiten orientiert hat.

e Die Kosten des Winterdiensts sollten auf die Stra3enreinigungsgebiihr
umgelegt werden.
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Insgesamt koénnte die Stadt Wedel jahrlich Mehreinnahmen von 200.000 €
bis 280.000 € erzielen, die den Haushalt deutlich entlasten kdnnten. Damit
dieser Betrag nicht langer aus den stadtischen Deckungsmitteln ersetzt
wird, sollte die Stadt zligig umsteuern.

Bauhof

Der Bauhof wird als Regiebetrieb im stadtischen Haushalt unter dem Pro-
dukt 5730-01000 gefihrt. Er deckt den Eigenbedarf der Stadtverwaltung
im Hinblick auf Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an den stadtischen Lie-
genschaften, Grinflachen sowie die Stralenreinigung und den Winter-
dienst ab.

Im Prifungszeitraum von 2014 bis 2018 hat der Bauhof durchgangig tber
21,75 Planstellen verflugt.

Betriebsabrechnungen und Kalkulationen sind nicht aufgestellt worden.
Die aktuellen Stundensatze fir Personal und Maschinen/Geréate sind nach
der letzten Kalkulation, die 2006 erfolgte, jeweils hochgerechnet worden.
Der Stundensatz pro Mitarbeiter wurde ab 2014 mit 54,04 € und seit 2017
mit 53,36 € abgerechnet. Er liegt damit Gber denen der anderen Bauhofe.

Fir einen ersten Uberblick Uiber die wirtschaftlichen Ergebnisse des Bau-
hofs werden daher hilfsweise die Abschlisse aus den Teilergebnisrech-
nungen herangezogen.

Abschliisse der kostenrechnenden Einrichtung "Bauhof"

Hhjahr 2014 2015 2016 2017 2018 Summe

Saldo Jahres-
ergebnis Euro
Deckungsquote

. 93 84 88 82 84 86
i.v. H.

-130.102 | -343.015 | -263.430 | -393.982| -370.963 | -1.501.491

Quelle: Teilergebnisrechnungen (2014 bis 2018) der Stadt Wedel, Produkt 5730-01000

Die Jahresrechnung weist fur den Prifungszeitraum einen durchschnittli-

chen jahrlichen Verlust von 300.000 € aus. Dieser Verlust deutet auf

grundlegende Probleme hin, die folgende Fragestellungen nahelegen:

¢ eine fehlerhafte Kalkulation der Stundensatze, und/oder

e eine zu umfangreiche Personalausstattung, und/oder

e eine unzureichende Leistungsbemessung der Auftrage/Arbeitsmengen,
die von der Stadtverwaltung aufgegeben werden.

Die jahrlichen Verluste bedeuten jeweils eine unnétige Verschlechterung

des stadtischen Jahresergebnisses.

Der Baubetriebshof fallt nur mittelbar unter die Vorschriften des KAG, da
er zunachst keine kostenrechnende Einrichtung ist. Da er ausschlielich
den Eigenbedarf der Stadtverwaltung deckt, ist er aufgrund der gemein-
dewirtschaftlichen Vorschriften ein ,Hilfsbetrieb“ der Stadtverwaltung.
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Deshalb ist der Bauhof, ebenso wie die kostenrechnenden Einrichtungen,
gemal § 101 Abs. 4 Satz 1 GO nach den Grundsatzen der Wirtschatftlich-
keit und Sparsamkeit zu verwalten und nach betriebswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zu fiihren. Dazu gehéren die jahrlichen Betriebskostenab-
rechnungen und - daraus folgend - die Kalkulationen der Stundensatze.

Eine betriebswirtschaftlich fundierte Betriebskostenabrechnung mit darauf
aufbauender Kalkulation ist kein Selbstzweck. Auch die immer wieder ver-
tretene Meinung, die interne Leistungsverrechnung der Bauhofleistungen
diene lediglich der sachgerechten Leistungsdarstellung innerhalb der Bud-
gets und sei eigentlich nur Zahlenspielerei, ist eine Fehlannahme. Ent-
scheidend ist, dass der Bauhof Wedel in betrachtlichem Umfang auch fir
die kostenrechnenden Einrichtungen und die Schulen arbeitet. Erst die
leistungsgerechte Kostenzuordnung der Bauhoftatigkeiten ermoglicht es,
diesen Teil der Kosten Uber Geblhren bzw. Schulkostenbeitrage zu refi-
nanzieren.

Fir die im Bauhof Wedel entstehenden Aufwendungen wird grob ge-
schéatzt, das mindestens 40 bis 50 % der Kosten durch Gebuhrenhaushal-
te und Schulkostenbeitrage ersetzt werden. Dies bedeutet, dass aufgrund
des jahrlichen Defizits (durchschnittlich 300.000 €) mindestens 120.000 €
pro Jahr fir den stadtischen Haushalt verloren gegangen sind.

Bei einer umfassenden Umverteilung der Kosten des Baubetriebshofs soll-
te die Kostenrechnung im ldealfall keinen Zuschussbedarf ausweisen.
Damit werden die Einrichtungen und die Schulen in die Lage versetzt, kor-
rekte Kalkulationen fur Geblhren und Schulkostenbeitrage zu erarbeiten.

Der Stadt Wedel wird fir die Fihrung des Bauhofs empfohlen:

e Fur jedes Haushaltsjahr ist eine Betriebskostenabrechnung zu erstel-
len. Weist die Betriebskostenabrechnung ein Defizit oder einen Uber-
schuss aus, ist eine Kalkulation der Verrechnungssatze erforderlich.

o Eine Betriebskostenabrechnung ist auf der Grundlage der tatsachlichen
Kostengruppen aufzustellen, nicht auf der Teilergebnisrechnung des
stadtischen Rechnungsergebnisses.

o Die Kalkulation der Stundensatze darf kiinftig nicht mehr nur auf den
erfassten Arbeitsmengen und dem modifizierten Jahressoll der Beleg-
schaft liegen, sondern ebenso auf der Betriebskostenabrechnung.

e Es sollte erwogen werden, im Betriebshof eine halbe Planstelle fir die
Abrechnungs- und Kalkulationsarbeiten zu schaffen.

Stadtbilicherei

Die Stadt Wedel betreibt eine Stadtblicherei, die Blicher und andere Medi-
en fur die Einwohner, die Kindergarten und die Schulen bereitstellt. Die
Stadtblcherei wird im stadtischen Haushalt nicht als kostenrechnende Ein-
richtung gefihrt.
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Die aktuelle ,Entgeltordnung® sowie die ,Nutzungsordnung fiir die Stadt-
bicherei Wedel“ sind am 24.10.2013 vom Rat beschlossen worden. Die
Gebuhrensatze sind seither nicht verandert worden. Die Jahresbenut-
zungsgebiihr betragt fir Erwachsene 28 € jahrlich und wird ab Vollendung
des 18. Lebensjahres erhoben. Die Familienkarte kostet 40 € jahrlich. Die-
se Gebuhr wird seit 2014 erhoben. Eine Bezuschussung der Blichereian-
gebote durch den Kreis Pinneberg erfolgt nicht.

In der Stadtblcherei sind im Prifungszeitraum 2014 bis 2018 fur den Bi-
chereidienst durchgangig 12 Mitarbeiter auf 8,75 Planstellen beschaftigt,
dazu kommt % Planstelle fir die Betreuung der Schulblcherei.

Ein Selbstverbuchungssystem zur Ausleihe ist eingefihrt worden.

Die Bucherei wird nicht als kostenrechnende Einrichtung gefiihrt. Es liegen
keine Betriebskostenabrechnungen und Gebiihrenkalkulationen vor. Die
finanziellen Abschliisse nach dem Teilergebnisplan sind wie folgt ausgefal-
len:

Abschliisse der Einrichtung "Stadtbiicherei Wedel"

Hhjahr 2014 2015 2016 2017 2018

SaldoJahres- | o5 0eq| 863.126| -877.945|-918.551| -937.802

ergebnis €

Z'uschuss je 127,57 26,38 -26,55| -27,56 -28,05
Einwohner €

Zuschuss je 2,67 2,67 2,84 2,98 3,30

Leihvorgang €

Quelle: Teilergebnisrechnungen der Stadt Wedel und Biichereistatistiken des S-H Blicherei-
vereins. Anstieg des Zuschussbedarfs aufgrund hoéherer Kosten (Personalaufwendungen,
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

Der Zuschussbedarf ist im Prifungszeitraum weiter angestiegen, insbe-
sondere aufgrund wesentlicher Kostengruppen wie Personal (+ 62.000 €)
und Gebaudemanagement (+ 40.000 €). Diverse kleine Ausgabereduzie-
rungen (zusammen rd. 50.000 €) konnten die Ausgabensteigerungen nicht
auffangen.

In der Auswertung werden Tendenzen deutlich:
e Der Zuschussbedarf, absolut und je Einwohner, steigt.
e Die Anzahl der Ausleihen geht stetig zurtick.

Die jahrlichen Nutzungsstatistiken des Schleswig-Holsteinischen Bu-
chereivereins zeigen eine kritische Entwicklung auf. Danach erreicht die
Blcherei Wedel ihr Ziel, die umfassende Nutzung der Blicherei durch die
Ausleihe von Medien, immer weniger.
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Ausleihen je Nutzer

Hhjahr 2014 2015 | 2016 2017 2018 Ve’?':,d‘:“"g
Einwohner | 32.287|32.724 | 33.067 | 33.335 33.435 4
Nutzer 5370| 5.058| 6.488| 6272 6.284 17
Ausleihen | 333.738 |322.779 | 308.964 | 308.690 | 284.548 15
Ausleihen 62| 64 48 49 as| 27

je Nutzer

Anmerkung zur Anzahl der Nutzer: Aufgrund der neuen Software (2016) werden die Nutzer
nicht mehr stichtagsbezogen, sondern nach Nutzungszeiten gezahlt. Ferner in 2016:
400 Fliichtlinge durften die Leistung der Biicherei ein Jahr kostenfrei nutzen.

Die Ausleihzahlen sind bis 2018 deutlich zuriickgegangen, von 62 Medien
je Nutzer auf 45 Medien/Nutzer (= -27 %). Auch im Folgejahr 2019 sind die
Ausleihen auf 264.342 weiter gesunken; dies sind je Nutzer nur noch
43 Medien. Der Rickgang 2019 gegenuiber 2014 liegt sogar bei 31 %.
Dies hat Auswirkungen auf die Gebuhreneinnahmen, die rechnerisch je
Nutzer um 21 % zurtickgegangen sind:

Gebiihren je Nutzer in Euro

Hhjahr 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Veria"‘,dilr“"g
Gebiihren

je Nutzer 994 991| 789| 792| 787 21
Euro

Quelle: Berechnungen des LRH

Insgesamt hat der Anstieg der eingeschriebenen Nutzer weder die Aus-
leihzahlen angehoben noch die Einnahmen aus Geblhren verbessert.
Trotz der sinkenden Nutzungszahlen sind die Planstellen und die Off-
nungszeiten unverandert geblieben. Zwar ist zur Qualitatssicherung der
Blchereiarbeit gut ausgebildetes und fest angestelltes Personal erforder-
lich. Wenn die Nutzungszahlen jedoch bestandig sinken, sollte auch die
Anzahl der Planstellen an die geringere Nachfrage angepasst werden.

Aufwand und Nutzung durch die Leser stehen in einem unglnstigen Ver-
haltnis. Darauf deuten auch die Vergleichskennzahlen zu anderen Buche-
reien hin.

Um den Erfolg und die Wirtschaftlichkeit der Stadtbibliothek zu verglei-
chen, werden Kennzahlen zugrunde gelegt. Im Vergleich mit den Kenn-
zahlen der Biichereien anderer Trager kann eingeschatzt werden, ob die
mit der Stadtbibliothek verbundenen Ziele erreicht werden und wie sich
dabei das Kosten-Nutzen-Verhaltnis darstellt.

Folgende Kennzahlen sind fur die Blichereien in dieser Vergleichsprifung
errechnet worden:
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Bilichereien: Vergleich der Kennzahlen
(@ der Haushaltsjahre 2014 bis 2018)

Stadte Elmshorn* Quickborn Wedel
1. Anzahl Ausleihen 389.423 164.658 311.744
pro Jahr &
2. Ausleihen je Nutzer 51 74 53
3. Personalausstattung 11,0 34 9,3
4. Deckung der Aufwendun- 6,2 4.8 6,4
gen durch Gebiihren %
5. Zuschussbedarf je Ew. in € 15,10 18,89 27,22
6. Zuschussbedarf je 1,86 2,37 2,88
Entleihvorgang in €
7. Anzahl Planstellen auf je 1,41 1,04 1,40
50.000 Ausleihen
8. Jahresgebiihr fir einen 14 20 28
Erwachsenen in €

* Elmshorn nur fir 2014 bis 2017
[Jungiinstiger Wert []Giinstiger Wert

Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen zu Nr. 2, 3, 5, 6 und 7 fallen in der
Blicherei Wedel unglinstig aus. Aufgrund unterschiedlich hoher Kosten,
insbesondere fir Mieten bzw. Abschreibungen sowie fir Verwaltungskos-
tenbeitrage, sind diese zwischen den kommunalen Blichereien nur einge-
schrankt vergleichbar. Die Zahlen in Wedel halten jedoch in der Tendenz
negative Aussichten fir die Blicherei bereit.

Vergleichbar zwischen den Kommunen ist der Personaleinsatz, da dieser
in Bezug auf das Kerngeschaft, die Ausleihe von Medien, gewichtet wer-

den kann:
Personaleinsatz fiir Ausleihen
Hhjahr 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | PurM
schnitt
Planstellen
je 50.000 1,31 1,34 1,42 1,42| 1,54| 1,40
Leihen

Quelle: Berechnungen des LRH

Fir je 50.000 Ausleihen hat Wedel im Vergleich der Haushaltsjahre 2014
bis 2018 immer mehr Personalkapazitat benétigt. Der Anstieg innerhalb
weniger Jahre von 1,31 auf 1,54 Planstellen (= + 18 %) ist betrachtlich vor
dem Hintergrund der geringeren Ausleihzahlen (= - 27 %), der automati-
sierten Ausleihe und eines Anteils von 6 % Online-Ausleihe. Die Blicherei
Quickborn bendétigt fir eine vergleichbare Arbeitsmenge 30 % weniger
Personal (= 1,04).
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Es wird anerkannt, dass sich Wedel bestandig bemuht, Gber die reine Me-
dienausleihe hinaus mit jahrlich 300 bis 400 Veranstaltungen das Interes-
se des Publikums zu erhalten:

e Schulklassenbesuche fir jeweils die 1., 2. und 4. Klasse,

¢ Internet-Flhrerschein fiir Schiiler der 5. Klasse,

e Recherche-Training fir Gymnasiasten,

o diverse Ferienprogramme fur Kinder und Jugendliche,

e Sprachcafé, Vorlesestunden, Betreuung der DaZ-Klassen?®,

¢ vielfaltige Medienpadagogische Angebote und

e Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstatte,

e Lesungen, Teilnahme an der Kulturnacht und vieles weiteres.

Weder diese Aktivitdten noch der Einsatz eines Fordervereins konnten den
Rickgang der Nutzungszahlen stoppen. Die Grinde fir die geringere
Nachfrage sind nicht nur drtlich zu begrinden, und gehen auch auf gesell-
schaftliche Entwicklungen zuriick. Insbesondere die Digitalisierung hat das
Leseverhalten verandert.

Kommunale Biichereien sind bislang Bestandteil unserer kulturell gewach-
senen Vorstellungen von Wissenserwerb, Lernen und Lehre. Sie entwi-
ckeln sich jedoch Uber den Lernort weiter zum sozialen Ort der Kommuni-
kation. Dennoch stellt sich die Frage, ob die - neben der eigentlichen
Medienausleihe - jahrlichen 300 bis 400 Veranstaltungen wirklich notwen-
dig sind, um das Interesse des Publikums zu erhalten. Denn der Rickgang
bei den Ausleihzahlen zeigt eine geringere Nachfrage nach den Kernleis-
tungen der Blcherei auf.

Die Blcherei sollte sich Kooperationspartner suchen, um die Nachfrage
nach ihren Leistungen zu festigen. In Betracht kommen Kooperationen mit
der VHS, aber auch der Musikschule. Denkbar ware, dass die Blicherei
kiinftig unter dem Dach der VHS geflihrt wird. Dabei ware es moglich, das
Leistungsspektrum, insbesondere bei den Veranstaltungen, auf Doppelan-
gebote hin zu untersuchen und ggf. zu reduzieren.

Jedes Bichereiangebot richtet sich in erster Linie nach den Bedirfnissen
ihrer Besucherinnen und Besucher, aber auch nach Standortfaktoren,
mdglichen Kooperationspartnern und den zur Verfiigung stehenden Fi-
nanzmitteln. Wenn die sich kritisch entwickelnde Nachfrage nach Biblio-
theksleistungen nicht gestoppt werden kann, muss darauf reagiert werden.
Die betrachtlichen Finanzmittel sollten in einem glnstigeren Verhaltnis zur
Nachfrage nach Bichereileistungen stehen. So sollte eine Reduzierung
des Angebots in Betracht gezogen werden. Dies bedeutet, sowohl Off-
nungszeiten als auch den Personalbestand der Bibliothek an die geringere
Nachfrage anzupassen.

76 Daz bedeutet Deutsch als Zweitsprache. Die Schiler werden individuell geférdert mit
dem Ziel, deutsche Sprachkenntnisse zu erwerben bzw. um schrittweise fir die Teilnah-
me am Regelunterricht vorbereitet zu werden.
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Die Hoéhe der Jahresnutzungsgebihr von 28 € ist noch angemessen. Im-
merhin kénnen alle wichtigen Medien (u. a. Klassiker, Bestseller, DVD's,
Blue-ray DVD’s, Horbicher, Musik-CD’s, Uiberregionale Zeitungen, diverse
Zeitschriften aus allen wichtigen Wissensgebieten) ausgeliehen bzw. vor
Ort genutzt werden.

Der Stadt Wedel wird vorgeschlagen, die Entwicklung der Blcherei bis
Ende 2021 zu beobachten. Wenn die Tendenz sinkender Nutzungszahlen
weiter zunimmt, sollten Kooperationen angestrebt, Personaleinsatz und
die Offnungszeiten reduziert und die hohe Anzahl von Veranstaltungen
Uberprift werden. Mittelfristig sollte ein Personaleinsatz von 1,0 Planstelle
auf 50.000 Ausleihen angestrebt werden.

*
Markte

Die Stadt Wedel fuhrt ganzjahrig 5 Wochenmarkte durch:
Mittwochvormittag und Freitagvormittag am Roland,
Mittwochvormittag in der Moorwegsiedlung/Hasenknick,
Freitagvormittag beim Stadtteilzentrum Mittendrin und
Sonnabendvormittag auf dem Spitzerdorfer Markt.

Die rechtlichen Grundlagen finden sich in der ,Satzung zur Regelung des
Marktverkehrs und zur Erhebung von Standgeldern auf den Markten und
Jahrmarkten in der Stadt Wedel (Marktsatzung)“ vom 15.09.2014.

Die Verwaltung der Méarkte erfolgt im Fachdienst 1-30, Ordnung und Ein-
wohnerservice. Der personelle Aufwand betragt dort 3,9 Stunden/Woche.
Die direkte Aufsicht Gber den Wochenmarkt wird von dem hauptamtlichen
Marktmeister mit einem Arbeitszeitanteil von 10 Stunden/Woche wahrge-
nommen. Der Marktmeister ist zugleich Geratewart bei der Feuerwehr
Wedel. Hinweis: Diese Planstelle wird in den Stellenpléanen unter dem
Teil A - Verwaltung - und im Stellenplanquerschnitt unter Feuerwehr ge-
fuhrt. Diese Planstelle sollte kiinftig im Teil B - Einrichtungen - sowie im
Stellenplanquerschnitt mit dem tatsachlichen Arbeitsanteil unter ,Markte®
ausgewiesen werden.

Die Wochenmarkte finden an 5 Terminen je Woche auf verschiedenen
stadtischen Platzen statt. Im Durchschnitt gibt es nach Angaben der
Marktverwaltung woéchentlich mindestens 42 Markistdande, dazu kommen
ein bis 2 Gasthandler monatlich. Dies sind bei durchschnittlich 52 Markt-
wochen etwa 2.200 Marktstande jahrlich. Die Markthandler sind ganz
Uberwiegend unbefristet tatig. Die Marktstandsgebuhr wird per vierteljahrli-
cher Rechnung erhoben. Aufgrund der geringen Anzahl an Gasthandlern
werden von diesen die Gebluhren vom Marktmeister bar erhoben.
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Eine jahrliche Betriebskostenabrechnung erfolgt nicht. Eine aktuelle Kalku-
lation der Gebuhren ist nicht vorhanden. Die zum Priifungszeitraum vor-
handene Kalkulation datiert von 2014. Um einen Anhaltspunkt Uber die
vom Marktwesen bendtigten Finanzmittel zu gewinnen, werden die Ergeb-
nisse des Produkts ,5730-02000 Markte“ herangezogen. Die Teilergebnis-
plane 2014 bis 2018 endeten mit einem Zuschussbedarf von:

Abschliisse der kostenrechnenden Einrichtung "Markte"
(Betrage in €)

Hhjahr 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo Jahres-
ergebnis Euro

Deckungsquote
i.v. H.

-32.491 -25.857 | -33.896 -25.647 | -29.297

58% 63% 54% 60% 56%

Quelle: Teilergebnisrechnungen (2014 bis 2018) der Stadt Wedel, Produkt 5730-02000.

Die Ergebnisplane 2014 bis 2018 zu dem Produkt ,Markte“ kénnen fir
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen jedoch nicht herangezogen werden, da
das Budget nach einer Mitteilung des Fachdiensts 1-30, Ordnung und
Einwohnerservice, ebenfalls die Kosten der Jahrmarkte sowie einer Kul-
turveranstaltung (,Ochsenmarkt*) beinhaltet.”” Dieser Zustand ist unbe-
friedigend. Weder Uber eine Betriebskostenabrechnung noch - hilfsweise -
Uber das Budget ist firr diesen Aufgabenbereich der Marktverwaltung eine
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mdglich ist. Darlber hinaus ist ein Vergleich
mit den weiteren Stadten dieser Priifung nicht mdglich.

§ 6 Abs. 2 KAG verlangt: ,Benutzungsgebiihren sollen so bemessen wer-
den, dass sie die erforderlichen Kosten der laufenden Verwaltung und Un-
terhaltung der o6ffentlichen Einrichtung decken. Die Kosten sind nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsatzen zu ermitteln.”

Eine zu gering bemessene Standgebuihr kénnte ferner als besonderer Vor-
teil fir Markthandler und als Nachteil fur Ladengeschéfte verstanden wer-
den. Die Ladengeschafte missen teilweise hohe Kosten fiir Ladenmiete,
Energie und Gewerbesteuer selbst erwirtschaften.

Bei einer neuen Kalkulation der Marktgebihren sollte auch eine kalkulato-

rische Miete fiir die Nutzung des Markiplatzes veranschlagt werden. Ande-

re Mittelstadte verfahren z. B. wie folgt:

e Bad Oldesloe erhebt fiir die Nutzung der Marktflache eine Pauschale
von 13.000 € (Flachengrole etwa 2.000 m?) und

e Ahrensburg bericksichtigt in der Kostenrechnung eine kalkulatorische
Miete von 34.219 € (Marktflache etwa 3.500 m?).

Die in Wedel genutzte Marktflache hat eine GroRe von mindestens

1.600 m2. Die Hohe der kalkulatorischen Miete kdnnte sich z. B. an den

Sondernutzungsgebiihren oder an den kalkulatorischen Abschreibungen

7 Ab Haushaltsjahr 2020 ist in Wedel geplant, im Budget 5730-02000 nur noch die Ertrage
und Aufwendungen der Wochenmarkte zu veranschlagen und zu buchen.
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und Zinsen fur die Kosten der Herrichtung der Flache orientieren. Ange-
messen ware ein Betrag von mindestens 9.000 € jahrlich; dies sind zusatz-
liche Kosten von 4 € je Marktstand.

Der Stadt Wedel wird empfohlen, mit einer Betriebskostenabrechnung der
letzten 3 Jahre zu beginnen und anschlieRend eine Kalkulation der Markt-
geblhren vorzunehmen. Dabei sind eine kalkulatorische Miete fiir die zur
Verfigung gestellten Marktplatze sowie eventuelle Verluste der letzten
3 Jahre zu beriicksichtigen.

Museum

Die Stadt Wedel fiihrt seit 1992 in der KusterstraRe 5 in einem spatklassi-
zistischen Gebé&ude, einem frilheren Schulhaus, ein Stadtmuseum?8. Auf
2 Geschossen wird die Stadtgeschichte seit der ersten Nennung 1212 bis
in die 1950er Jahre prasentiert. Mit Ausstellungen werden verschiedene
Themen und Bereiche dargestellt: die Arbeit der Frau in der Landwirt-
schaft, Milch- und Hauswirtschaft oder elbmarsch-typische Handwerke wie
die BandreiRerei’® und Reepschlagerei®l. Die Zeit des Nationalsozialis-
mus in Wedel wird anhand der Auswirkungen auf den Alltag erlautert.

In der Museums-Aulenstelle ,Moéller-Technicon® wird die industrie- und
technikgeschichtliche Sammlung des Wedeler Stadtmuseums prasentiert.
Die AuBenstelle wird von der Firma Moller-Wedel geflihrt, die als Sponsor
die Raumlichkeiten nebst Einrichtung und Unterhalt zur Verfiigung stellt.
Die Ausstellung zeigt Wedel als bedeutenden Industrie- und Tech-
nikstandort; ferner wird an den Erfinder und Ingenieur Eduard Schiiller er-
innert.

Neben den stdndigen Ausstellungen prasentiert das Museum Wechsel-
ausstellungen, flhrt Veranstaltungen durch und bietet ein umfangreiches
Kinderprogramm an.

Zu dem Museumsgebaude gehért ein groller Garten sowie ein Garten-
haus, dass flir Zusammenkinfte dient. Das Museum hat woéchentlich an
4 Tagen (Donnerstag bis Sonntag) mit insgesamt 15 Stunden gedffnet.

Fir die personelle Ausstattung weist der Stellenplan eine Planstelle von
0,75 VZA fir die Museumsleitung (E 10) aus. Diese Planstelle ist zz. mit
einem Archdologen besetzt. Die Museumswarter sind Honorarkréafte und
werden vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund (SHB) eingestellt und
bezahlt. Dafur erhalt der SHB einen Zuschuss von der Stadt Wedel.

Ein Eintrittspreis wird fir den Museumsbesuch nicht erhoben.

78 Das ferner in Wedel ansassige bekannte Ernst Barlach Museum wird - ebenso wie das

Ernst Barlach Museum in Ratzeburg - von der Ernst Barlach Gesellschaft e. V., Hamburg,
gefiihrt. Die Stadt Wedel bezuschusst das Ernst-Barlach-Museum.

Traditionelles Handwerk, bei dem aus Weidengeholz Reifen fir die Ummantelung von
Holzfassern hergestellt wurden.

Traditioneller Handwerksberuf in der Seilherstellung.

79

80
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Das Museum wird nicht als kostenrechnende Einrichtung gefuhrt. Daher
liegen keine Betriebskostenabrechnungen vor. Fiir einen ersten Uberblick
werden nachfolgend die Rechnungsergebnisse herangezogen. Die Teiler-
gebnisplane 2014 bis 2018 endeten mit einem Zuschussbedarf von:

Hhjahr Zuschussbedarf Stadtmuseum (€)
2014 -181.081
2015 -173.364
2016 -182.805
2017 -167.013
2018 - 167.825
Zusammen - 872.088
@ jahrlich -174.418

Quelle: Teilergebnisplane der Stadt Wedel, Produkt 2520-01001.

Die Besucherzahlen 2014 bis 2018 liegen jahrlich durchschnittlich bei
6.300 Personen. Aus dem Rechnungsergebnis und den Besucherzahlen
ergeben sich die nachfolgenden Kennzahlen:

Hhjahr 2014 2015 2016 2017 2018 o

Stadtischer Zu-
schuss je Besu- 26 26 33 31 25 28
cherin €

Stadtischer Zu-
schuss je Off- -905 -867 -91 -835 -839 -872
nungstag in €

Tagliche

Besucher @ 36 34 28 27 34 32

Quelle: Berechnungen des LRH Schleswig-Holstein.

Kritisch ist der Zuschussbedarf von 28 € je Besucher zu sehen, weil darin

die geringe Nachfrage nach dem Museumsangebot deutlich wird. Jede

kulturelle Einrichtung lebt von der umfassenden Nutzung ihres Angebots.

Daher ist zu hinterfragen, wie

e der Zuschussbedarf insgesamt bzw. je Besucher verringert werden
kann und

o die Nutzung dieser Infrastruktur und des Kulturorts sich erweitern las-
sen.

Dazu die beiden folgenden Vorschlage:

In Bad Oldesloe wird ein ahnliches Heimatmuseum gefiihrt. Dieses Muse-
um ist mit reduzierten Offnungszeiten in die Obhut des Férdervereins ge-
geben worden und wird von ihm verantwortlich gefihrt. Die Stadt Bad
Oldesloe beteiligt sich an der Arbeit mit Raumlichkeiten, einem kleinen Zu-
schuss und 2 geringfligig Beschaftigten als Museumsaufseher. Die Stadt
Wedel sollte prifen, ob auch hier durch Verzicht auf eigenes hauptamtli-
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ches Personal die Fiihrung des Museums durch einen Forderverein, z. B.
unter FUhrung des SHB, mdglich ist.

Ferner kdnnte Uberlegt werden, das Museumsgebdude ohne hauptamtli-
ches Personal im Erdgeschoss unter Einbeziehung des Gartens als Café
zu fihren und die Ausstellungen auf das Obergeschoss zu begrenzen.

Der Verzicht auf hauptamtliches Personal wiirde dauerhafte Einsparungen
von 56.000 € jahrlich ermdglichen.

Parkdeck am Bahnhof

Das Parkdeck liegt am Bahnhof Wedel. Es bietet unmittelbar im Ortszent-
rum 165 Parkplatze, die kostenlos genutzt werden kénnen.

Das Parkdeck wird nicht als kostenrechnende Einrichtung gefihrt. Daher
liegen keine Betriebskostenabrechnungen und auch keine Informationen
Uber die Hohe der jahrlichen Kosten vor. Die finanziellen Abschliisse nach
dem Teilergebnisplan kénnen fir eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht
herangezogen werden, da das Produkt 5460-01000, Parkplatze und Park-
bauten, die Aufwendungen der Parkplatze und des Parkdecks enthalten.
Das Produkt hat im Prifungszeitraum ein jahrliches Defizit von 200.000 €
erwirtschaftet. Dieses Defizit entfallt nach Auskunft der Verwaltung auf die
Unterhaltung der 6ffentlichen Parkplatze und des Parkdecks.8!

Das KAG fordert in § 6 Abs. 1, dass die Nutzer der 6ffentlichen Einrichtung
fir ihren Vorteil eine Benutzungsgebiihr zu zahlen haben. Nach
§ 6 Abs. 2 KAG ist die Geblhr so zu bemessen, dass sie die erforderli-
chen Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhaltung der 6ffentlichen
Einrichtung deckt. Diese gesetzliche Forderung sollte nun auch fir das
Parkdeck umgesetzt werden, damit nicht 1anger allgemeine Deckungsmit-
tel eingesetzt werden missen.

Es wird deshalb vorgeschlagen,

e das Parkdeck fir Nutzungen kiinftig als kostenrechnende Einrichtung
zu fuhren,

e jahrlich Betriebskostenabrechnungen aufzustellen und

o Dbei Bedarf die Gebuhren neu zu kalkulieren.

o Ferner sollten die Parkgebiihren fir offentliche Parkplatze kiinftig im
Produkt 5460-01000, Parkplatze und Parkbauten, veranschlagt und
verbucht werden.

Die folgende Uberschlagige Kalkulation des LRH zeigt, dass die Parkge-

bihr voraussichtlich relativ gering ausfallen kdnnte. Bei jahrlich durch-

schnittlich 210 Nutzungstagen sind folgende Erl6ése jahrlich zu erzielen:

e bei 2 € taglich je Fahrzeug: 70.000 €,

e bei 3 € taglich je Fahrzeug: 104.000 €.

81 Hinweis: Die Einnahmen aus Parkgebiihren betragen jahrlich 350.000 €; sie sind bisher
im Budget des Produkts 1220-01000, Ordnungsangelegenheiten, verbucht worden.
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Mit diesen Erlésen sollte es mdglich sein, die laufenden Kosten durch die
Nutzer zu erwirtschaften.

Fazit zu den kostenrechnenden Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Wedel missen kosten-
rechnerisch besser gefiihrt werden. Fur diese Einrichtungen sind jahrliche
Betriebsabrechnungen zu erstellen, Gebihrenbedarfe zu ermitteln und er-
forderlichenfalls Kalkulationen vorzunehmen. Belastbare Angaben zur
Wirtschaftlichkeit oder zum Kostendeckungsgrad der Gebihren fehlen
derzeit weitgehend. Weder Verwaltungsleitung noch Gremien kdénnen
transparent Gber die Wirtschaftlichkeit unterrichtet werden. Fir den stadti-
schen Haushalt entstehen erhebliche Verluste, die vermeidbar sind.

Nur eine aktuelle Kalkulation - Obdachlosenunterbringung - liegt vor. Bei
den anderen Einrichtungen fehlen Betriebskostenabrechnungen und Kal-
kulationen insgesamt bzw. sind Kalkulationen veraltet. Bei einer verwal-
tungsgerichtlichen Uberpriifung wird ein kontinuierliches Arbeiten an den
Betriebsabrechnungen und Kalkulationen verlangt; bei Unterbrechungen
stellen die Verwaltungsgerichte die Rechtsgrundlage infrage.

Ein einheitliches und verbindliches internes Vorgehen bei kostenrechnen-
den Einrichtungen fehlt. Dies wird weder von der Verwaltungsleitung noch
den Selbstverwaltungsgremien eingefordert.

Der LRH stellt daher fest, dass die Stadt Wedel ein erhebliches Optimie-

rungspotenzial bei den kostenrechnenden Einrichtungen hat:

e In der VHS und der Musikschule sind jahrliche Betriebsabrechnungen
und regelmafige Kalkulationen sicherzustellen.

e Auch wenn ein Verkauf des Wohnmobilstellplatzes angestrebt wird, ist
bis dahin eine konsequente Kostenrechnung erforderlich. Diese wird
zeigen, ob der Platz wirtschaftlich gefuhrt wird. Hier sind die Kosten
durch die Gebihreneinnahmen kinftig vollstandig zu decken.

o Die kostenfreie Nutzung des Parkdecks am Bahnhof flhrt zu einem
Verlust, der im Haushalt aus allgemeinen Deckungsmitteln ausgegli-
chen wird. Die Kosten des Parkdecks sind jedoch vom Nutzer, nicht
vom Steuerzahler auszugleichen. Es kdnnen Benutzungsgebiihren von
mindestens 70.000 € jahrlich erzielt werden, die fir die Unterhaltung
des Parkdecks einzusetzen sind.

¢ Bei der StraBenreinigung kdnnen Mehreinnahmen durch regelmailige
Abrechnungen und Kalkulationen von mehr als 200.000 € und die Ein-
beziehung des Winterdiensts von mehr als 30.000 € erzielt werden.

¢ Im Bauhof sollte eine zeithahe Kosten-/Leistungsrechnung installiert
werden. Damit kénnen die Verluste der vorhergehenden Jahre von
300.000 €, die voraussichtlich zu mindestens 120.000 € aus den Ge-
bidhrenhaushalten und den Schulkostenbeitrdgen refinanziert werden,
vermieden werden.
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¢ In der Stadtblicherei sollte durch jahrliche Betriebsabrechnungen tber-
prift werden, ob die Arbeit wirtschaftlich erfolgt. Mittelfristig sollte ein
Personaleinsatz von 1,0 Planstelle auf 50.000 Ausleihen angestrebt
werden. Dadurch kénnen - unter Beibehaltung der 0,5 Planstelle fir die
Schulblcherei - mehr als 2,5 Planstellen eingespart werden, dies ent-
spricht mehr als 125.000 €.

¢ Die Einflhrung eines kalkulatorischen Zinssatzes von z. B. 4 % konnte
Mehreinnahmen bewirken.

Insgesamt konnte die Stadt Wedel die Ertrage ihrer kostenrechnenden
Einrichtungen jahrlich um voraussichtlich mehr als 500.000 € verbessern.
Dazu kamen die Einnahmen fiir die Nutzung des 6ffentlichen Wohnmobil-
stellplatzes und aus der Festsetzung eines angemessenen kalkulatori-
schen Zinssatzes.
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6. § 2 b UStG - Wie gut sind die Kommunen vorbereitet?

6.1

Wedel hat erhebliche Vorarbeiten fiir die Anwendung des neuen Um-
satzsteuerrechts geleistet. Haushalts- und Vertragsscreening sind
weitgehend abgeschlossen. Buchhalterische und datentechnische
Fragen sind uiberwiegend geklart.

Die politischen Abwagungsprozesse stehen jedoch noch aus. In
Corona-Zeiten wird es den Gremien nicht leichtfallen, sich fiir hohere
Nutzungsentgelte zu entscheiden. Alternativ wird der Haushalt ent-
stehende Deckungsliicken auffangen miissen.

Deutliche Liicken weist derzeit noch das zu erstellende Tax Compli-
ance Management-System (TCMS) auf. Mit Blick auf moégliche rechtli-
che Folgen fiir Verantwortungstrager sollten die noch offenen Ver-
fahrensfragen nachdriicklich verfolgt werden.

Vorbemerkungen

Das neue Umsatzsteuerrecht ist fiir die Kommunen besonders herausfor-
dernd. Die rechtlichen Vorgaben erfordern unmittelbar, dass sich Kommu-
nen deutlich breiter und intensiver mit Steuerfragen auseinandersetzen.
Dies erzeugt vor Ort einen zusatzlichen Aufwand, der weit Uber das bishe-
rige steuerliche Aufgabenspektrum hinausgeht.

Kunftig ist fir alle Einnahmen und Ausgaben grundséatzlich die Steuer-
pflicht zu prifen und fortlaufend zu Uberprifen. Geeignete Mechanismen
sind zu schaffen, um diese anspruchsvolle Aufgabe dauerhaft sicherzu-
stellen.

Die Unternehmereigenschaft fur eine juristische Person des 6ffentlichen
Rechts definierte sich bisher nach § 2 Abs. 3 UStG a. F.: ,Die juristischen
Personen des offentlichen Rechts sind nur im Rahmen ihrer Betriebe ge-
werblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6, § 4 KStG) und ihrer land- oder forstwirt-
schaftlichen Betriebe gewerblich oder beruflich tatig.”

Kommunale Umsatze unterlagen im Wesentlichen nur der Umsatzsteuer,
wenn sie

e aus einer nachhaltigen wirtschaftlichen Betatigung stammten,

e dem Erzielen von Einnahmen dienten und

o die jahrlichen Umséatze 35.000 € lberstiegen.

Zum 01.01.2016 ist § 2 Abs. 3 UStG weggefallen. Damit sind Kommunen
nicht mehr nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (BgA) Unter-
nehmer. Sie unterliegen neu den allgemeinen Unternehmergrundsatzen
nach § 2 Abs. 1 UStG. ,Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder beruf-
liche Tatigkeit selbststéandig ausibt. ... Gewerblich oder beruflich ist jede
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nachhaltige Tatigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn die Ab-
sicht, Gewinn zu erzielen, fehlt...*

Allerdings konnten die Kommunen einmalig von einem Optionsrecht Ge-
brauch machen. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) fihrte dazu
in seinem Schreiben vom 19.04.2016 Folgendes aus: ,Die Neuregelung
des § 2b UStG ist frihestens ab dem 1. Januar 2017 anzuwenden. Nach
§ 27 Absatz 22 Satz 3 UStG kann die juristische Person des offentlichen
Rechts dem Finanzamt gegenuber jedoch einmalig erklaren, dass sie
§ 2 Absatz 3 UStG in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung fir
samtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021
ausgefiihrte Leistungen weiterhin anwendet.“82

Sofern Kommunen optierten - was Uberwiegend der Fall war - galt dies al-
so fur samtliche von ihnen ausgelbten Tatigkeiten. ,Eine Beschréankung
auf einzelne Tatigkeitsbereiche oder Leistungen...” war laut BMF ,....nicht
zulassig.”

Jede Kommune musste sich 2016 damit befassen, ob sie ab 2017 oder ab
2021 das neue Recht anwendet. Kommunen, die ihr Optionsrecht nicht
nutzten, unterliegen bereits seit 01.01.2017 dem neuen Umsatzsteuer-
recht. Alle brigen Kommunen haben sich mit der zwischenzeitlich bis zum
31.12.2022 verlangerten Wahlmdglichkeit etwas Zeit verschafft. Wedel hat
von dieser erneuten Verlangerungsoption keinen Gebrauch gemacht. Der
LRH hat geprift, ob das Zeitfenster in personeller und organisatorischer
Hinsicht vorbereitend fiir die neue Rechtslage genutzt wurde.

Was kommt nach neuem Recht auf die Kommunen zu?

Wahrend bislang die kommunale Unternehmereigenschaft eine definierte
Ausnahme war, wird sie jetzt zur Regel. ,Nach der neuen Regelung des §
2b Abs. 1 und 4 UStG gelten die Kommunen immer als umsatzsteuer-
pflichtige Unternehmer, es sei denn, es greifen die im Gesetz genannten
Ausnahmen.“83

Die Grundsystematik nach § 2 b UStG soll das nachfolgende Schaubild
verdeutlichen.

82 BMF v. 19.04.2016 - IIl C 2 - S 7106/07/10012-06 BStBI 2016 | S. 481.
83 Gern/Briining, Deutsches Kommunalrecht, 4. Auflage 2019, RdNr. 1093.
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Kommune handelt

privatrechtlich offentlich-rechtlich

Ausnahme: GroRere

Wettbewerbsverzemiing Grundsatz: Hoheitsbetrieb

Keine Wettbewerbsverzerrung, wenn:

!

Umsatz aus Nur von jPd6R zu
gleichartigen erbringen
Tatigkeiten < 17,5 TE | (Gesetzesvorbehalt)

loder loder

Vergleichbare private .Gememfamel
Leistungen steuerfrei spezifische offentliche
Interessen

Unternehmer Nichtunternehmer

84

Quelle: Landesrechnungshof Schleswig-Holstein

Kommunen handeln stets als Unternehmer, sofern sie nicht hoheitlich
agieren. Doch auch hoheitliches Handeln kann die Unternehmereigen-
schaft begrinden. Voraussetzung ist, dass der Wettbewerb durch die
kommunalen Téatigkeiten in groRerem MalRe verzerrt wirde. Keine Wett-
bewerbsverzerrung ist anzunehmen, wenn die Vorgaben aus
§ 2 b Abs. 2und 3 UStG zum Tragen kommen. In diesen Fallen handelt
die Kommune nicht als Unternehmer.

Seit 2019 wurde diskutiert, ob der 01.01.2021 tatsachlich der wirksame
Umstiegszeitpunkt sein soll, was die Kommunen verunsicherte. Der Bun-
desrat hat in seiner 984. Sitzung am 20.12.2019 eine Entschliefung zu
diesem Thema gefasst. Darin hie® es u. a.: ,Um insbesondere den Kom-
munen einen geordneten Wechsel in das neue Besteuerungssystem mit
der dabei gebotenen Sorgfalt zu ermdéglichen, halt es der Bundesrat daher
fiir erforderlich, die Ubergangsfrist auf der Grundlage der bereits abgege-
benen Optionserklarungen bis zum Ende des Jahres 2022 zu verlan-
gern. 85

Die Bundesregierung wurde um eine entsprechende Gesetzesinitiative
gebeten.

Der Bundesrat hatte in seiner Begrindung zur EntschlieBung ausgefiihrt:
,Der Bemessung der bestehenden fiinfjahrigen Ubergangsfrist lag die Vor-

84 Anhnlich: Bayerischer Gemeindetag - Dr. Kiffner & Partner GmbH, Handreichung zur Um-

stellung auf § 2 b UStG, S. 17.

85 EntschlieBung des Bundesrates zur Verlangerung des Optionszeitraums bis zur Anwen-
dung von § 2 b UStG auf juristische Personen des Offentlichen Rechts v. 20.12.2019,
Drucksache 492/19 (Beschluss).
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stellung zugrunde, dass bis zu ihrem Ablauf die steuerpflichtigen Sachver-
halte von den Kommunen systematisch erfasst und auf Basis der Anwen-
dungshinweise der Finanzverwaltung rechtssicher bewertet werden kdnn-
ten. Mit den bis dato verfiigbaren Auslegungs- und Anwendungshilfen zu
§ 2 b UStG wurden die Kommunen jedoch nicht in die Lage versetzt, alle
notwendigen Schritte einzuleiten.”

Insofern bleibt fir die Kommunen erheblicher Klarungsbedarf. Sie miissen
Uberwiegend eigene Wege finden, um das neu geregelte Umsatzsteuer-
recht richtig anzuwenden. Dies gilt nicht nur fir die Frage, ob ein Sachver-
halt steuerpflichtig ist, sondern auch fir ein neu zu schaffendes, funktions-
fahiges innerbehordliches System.

Diese Aufgabe bleibt fir die Kommunen auch nach der nunmehr verlan-
gerten Ubergangsfrist bestehen. ,Die bisherige Ubergangsregelung zu
8§ 2 b UStG in § 27 Absatz 22 UStG wird auf Grund vordringlicherer Arbei-
ten der juristischen Personen des o6ffentlichen Rechts, inshesondere der
Kommunen, zur Bewaltigung der COVID-19-Pandemie bis zum 31. De-
zember 2022 verlangert.“86

Eine erneute Optionserklarung flr den verlangerten Zeitraum ist nicht er-
forderlich. Es bleibt abzuwarten, ob Anwendungshinweise der Finanzver-
waltung bis 2022 eine bessere Orientierung bieten.

Welche Schritte unternahm Wedel?

Der Rat der Stadt Wedel beschloss am 17.11.2016 bis zum 31.12.2016
die Optionserklarung gegentiber dem Finanzamt abzugeben. In Wedel galt
somit das alte Recht fiir den Ubergangszeitraum bis zum 31.12.2020 fort.

Fir die 2017 erfolgte, steuerliche Bestandsaufnahme (Quick-Check) hatte
sich die Stadt eines externen Beraters bedient. ,Ziel war es Leistungsbe-
ziehungen auf privatrechtlicher Grundlage sowie Leistungsbeziehungen
auf offentlich-rechtlicher Grundlage mit Wettbewerbsrelevanz zu identifi-
zieren."87

Die Bestandsaufnahme lieferte einen groben Uberblick (iber umsatzsteuer-
lich relevante Sachverhalte. Dabei wurde aufgezeigt, dass neben den be-
reits erklarten BgA schon nach altem Recht weitere BgA wie Stadtbuche-
rei, Musikschule oder Stadtmuseum umsatzsteuerlich zu erklaren waren.

86 Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung steuerlicher HilfsmaRnahmen zur
Bewaltigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 20.05.2020, Drucksache
19/19379.

87 Steuerliche Stellungnahme vom 08.12.2017, Ergebnisse der steuerlichen Bestandsauf-
nahme, S. 3.
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Zahlreiche Téatigkeiten kénnen laut steuerlicher Bestandsaufnahme nach
neuer Rechtslage erstmalig steuerbar und ggf. steuerpflichtig sein, z. B.:

e Verkauf von Familienstammbichern,

o Beistandsleistungen an den Abwasserzweckverband Pinneberg,

e Beratungsleistungen an den Regionalpark Wedeler Aue. V.,

o Konzessionsabgaben,

e Brandschutzschulungen durch die Feuerwehr,

e Versteigerungen von Fundsachen,

o Unterkinfte fir Asylbewerber oder

e Standgebihren des Wochenmarkts.

Auf Basis dieser ersten Bestandsaufnahme bedurfte es eines weiteren
systematischen Vorgehens. Um steuerlich relevante Sachverhalte voll-
standig zu ermitteln, sollten vertiefend Analysen der Tatigkeiten, der Er-
trags- und Aufwandsarten sowie der Vertrage erfolgen.

Einnahmescreening

»ES wird empfohlen, ein Einnahmescreening durchzufiihren, in dem samt-
liche Ertrdge in der Ergebnisrechnung und investive Einzahlungen in der
Finanzrechnung auf die umsatzsteuerlichen Auswirkungen abgeglichen
werden. 88

Mit den neuen rechtlichen Vorgaben wurden umfassende Vorarbeiten er-
forderlich. Insbesondere waren samtliche kommunalen Ertrdge und inves-
tiven Einzahlungen hinsichtlich einer etwaigen Umsatzsteuerpflicht zu be-
werten. Seit April 2018 wurden daher in Wedel alle Sachkonten sowie
einzelne Finanzbuchungen uUberprift. Wedel wurde dabei durch eine ex-
terne Beratung unterstitzt. Eine detaillierte Analyse erfolgte nach ver-
schiedenen vorher festgelegten Kriterien.

Die Kriterien folgten der unter Tz. 6.2 dargestellten Grundsystematik. Im
Wesentlichen wurde dabei schematisch je Ertragsart Folgendes aufge-
nommen und bewertet:

88 KGST, Vergleichsring ,Kommunales Rechnungswesen“, Empfehlungen zur Umsetzung
des neuen § 2 b UStG, 2. Auflage 2019, S. 6.
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Leistungsnummer und Leistungsbezeichnung

Sachkontonummer und Kontenbezeichnung

Wer ist Leistungsempfanger?

Rechtsgrundlage (Rechtsnorm, Vertrag, Satzung etc.)

Unterliegt die Leistung dem Wettbewerb?

Liegt ein Anwendungsfall des § 2b UStG vor?

Greift die Unternehmereigenschaft?

Ist die Leistung nach § 4 UStG steuerfrei?

Sind vorsteuerrelevante Rechnungen vorhanden?

Quelle: vgl. Checkliste zur Bestandsaufnahme umsatzsteuerlicher Sachverhalte der Stadt
Wedel.

Die Ergebnisse wurden fir alle Ertragsarten umfassend dokumentiert. In
einem internen Zwischenbericht vom 26.09.2019 wurde der Verfahrens-
stand ausfihrlich niedergelegt. Zu diesem Zeitpunkt stand lediglich noch
die Datenanalyse des Fachdienstes Weiterbildung/VHS wegen komplexer
Steuerbefreiungstatbestande aus. Sie schloss sich unmittelbar im Herbst
2019 an.

Der LRH begrufit, dass Wedel 2017 mit der aufwandigen Datenanalyse al-
ler Ertragsarten und investiven Einzahlungen begonnen hat. Damit wurde
eine wichtige Datengrundlage fiir eine rechtskonforme Anwendung des
neuen Rechts geschaffen.

Weitere fachliche Erfordernisse

Neben dem Haushaltsscreening sind weitere Punkte unabdingbar, um den
neuen Vorgaben gerecht zu werden. Der LRH hat wesentliche fachliche
Erfordernisse nachstehend tabellarisch aufgefiihrt. Der zu Wedel jeweils
vermerkte Umsetzungsstand gibt die Situation zum Zeitpunkt der 6rtlichen
Erhebungen wieder.
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MaRnahme

Umsetzungsstand

Aufnahme steuerlicher
IST-Zustand

Quick-Check 2017,
Abschluss mit Zwischenbericht im Oktober 2019

Haushaltsscreening

Abschluss Oktober 2019: steuerbare Ertrage und vor-

steuerabzugsfahige Aufwendungen sind ermittelt.

Vertragsscreening

Erfolgte im Zuge der Ertragsanalyse. Alle finanziell
bedeutsamen und ggf. steuerlich relevanten Vertrage
wurden anhand einer Checkliste geprift.

Anlage der
Steuerkonten

Umsatz- bzw. Vorsteuerkonten fiir Ertrags- und Auf-
wandsarten sind angelegt. Wegen des Wechsels des
Finanzsystems zum 01.01.2020 besteht technisch noch

kleinerer Anpassungsbedarf.

Anpassen von
Vertragen,
Satzungen,
Richtlinien u. a.*

Anderungsbediirftige Satzungen, Richtlinien und Ver-
ordnungen wurden ermittelt. Vertrage auf Basis dieser
ortsrechtlichen Regelwerke sind nach erfolgter Be-
schlussfassung anzupassen. Ubrige steuerlich relevan-
ten Vertrage sind identifiziert. Politische Beratungen
sollen im Einzelfall in der 2. Jahreshalfte 2020 erfolgen.

Mittelplanung Haushalt

Haushalt 2021 ist mit Blick auf die noch zu fassenden

Beschlisse zu planen.

Vorgaben an eigene
Rechnungen

Konkrete hausinterne Vorgaben sollen in der 2. Jahres-
halfte 2020 erarbeitet werden.

Dokumentation

Alle erstellten Analysen des Haushalts- und Vertrags-
screenings, Datenbanken, Checklisten, Entschei-
dungsgrundlagen zu jeder steuerpflichtigen Position

werden nachvollziehbar an zentraler Stelle gefiihrt.

*wesentlicher Punkt fir die ortliche politische Gestaltungsfreiheit.

Der von Wedel bislang gesicherte Kenntnisstand Uber umsatzsteuerpflich-
tige Sachverhalte sowie die umfassenden Datenanalysen im Zuge des
Haushalts- und Vertragsscreenings bilden die Basis fur noch zu fihrende
politische Diskussionen. Wedel hat damit in bester Weise die notwendigen
Informationen fir den anstehenden Abwagungsprozess erarbeitet, von
dem folgende Regelwerke betroffen sind:89

e Parkgebuhrenverordnung,

e Marktsatzung,

¢ Richtlinien fur die aul3erschulische Nutzung von Schulrdumen,
e Beitragsordnung fir die Schulkinderbetreuung,

e Musikschulgebihrensatzung,

o Entgeltordnung fiir die Stadtbiicherei,

¢ Richtlinien fur die Benutzung von Zelten,

¢ Anlegebedingungen Ponton.

89 zwischenbericht vom 26.09.2019, S. 16.
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In allen Fallen ist zu entscheiden, ob die Entgelte kinftig

e in unveranderter Hohe belassen werden oder

e um den Betrag der Umsatzsteuer erhéht werden.

Das Ergebnis des erforderlichen Abwagungsprozesses wird finanziell un-
mittelbare Auswirkungen auf die Blrgerinnen und Birger als Nutzer und
den stadtischen Haushalt entfalten.

Entscheidet sich die Stadt im Einzelfall fir das Belassen der Entgelte in
unveranderter Hohe, ist lediglich der Passus ,inkl. Umsatzsteuer orts-
rechtlich aufzunehmen. Fir Birgerinnen und Birger blieben Entgelte
gleich. Der stadtische Haushalt hatte jedoch geringere Einnahmen, sofern
diese nicht durch geltend gemachte Vorsteuern in gleicher Héhe ausgegli-
chen werden kdnnen.

Wird in Gerate und Gebaude investiert, werden die Anlagen wertwahrend
oder wertsteigernd unterhalten, sollte auch der Vorsteuerabzug im Auge
behalten werden.

Alternativ bleibt die Variante, die jeweiligen Entgelte um den Betrag der
Umsatzsteuer zu erhéhen. Der Endverbraucher wird entsprechend hoéher
belastet. Fur den Haushalt entsteht kein Ausfallrisiko.

Es bleibt abzuwarten, wie Wedel diesen schwierigen Abwagungsprozess
fur alle ermittelten Einrichtungen flihren wird. Nachteilig kénnte dabei sein,
dass Produktziele und Kennzahlen (vgl. Tz. 3.5.2 ff.) noch nicht die ge-
winschte Aussagekraft haben. Die Ergebnisse werden sich ab 2021 auf
den Haushalt auswirken.

Organisatorische Rahmenbedingungen

Die Vielzahl der neuen fachlichen Aufgaben ist zu organisieren und zu de-
finieren. Kommunen mussen festlegen, wer verantwortlich ist und was be-
arbeitet wird. Kontroll- und Informationsmechanismen sind zu etablieren.
Dies bringt innerdienstlich zahlreiche Erfordernisse mit sich, die aktuell
und fir die Zukunft zu regeln sind.

Der LRH hat sich bei seinen o6rtlichen Erhebungen auf die nachstehenden
Erfordernisse konzentriert und den aktuellen Verfahrensstand der Stadt
Wedel aufgenommen.
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MaRnahme Umsetzungsstand
Projektplan Umfassender Projektplan vom 28.06.2018 wird Schritt fir
Schritt abgearbeitet.

Personaleinsatz

Eine Vollzeitkraft im FD Finanzen ist seit 4/2018 im Einsatz

Zustandigkeiten

Noch nicht formal festgeschrieben. Aufgaben werden

TOP 12

derzeit im Wesentlichen zentral bearbeitet sowie erforder-
liche Zuarbeiten/Informationen von dort koordiniert. De-
zentrale Facheinheiten werden insbesondere in steuerli-
chen Buchungs- und Vertragsfragen beraten. Das Modell
soll fir die Zukunft fortgefihrt und konkretisiert werden.

Externe Beratung Seit 2017 bedarfsgerecht hinzugezogen.

Qualifikation ~ und | Juni 2017: Information des Leitungsteams;

Informationen  der | Marz 2018: Info-Veranstaltung fiir alle Produktverantwortli-
Beschaftigten chen;

April 2018 bis November 2019: intensive Qualifikation des
zentralen Mitarbeiters in diversen Seminaren;

August 2018 bis November 2018: Einfiihrungs- und Infor-

mationsveranstaltungen mit allen Fachdiensten.

Zentrales Ein vollstdndiges, zentrales Vertragsregister besteht bis-

Vertragsregister lang nicht. Angedacht ist der Aufbau einer Datenbank flr
ein Vertragsmanagement. Eine abschlielende Entschei-
dung steht noch aus. In einer solchen Datenbank waren
die steuerlichen Fragen ein Teilaspekt. Fir die Zukunft soll
sichergestellt werden, dass alle Vertrage bzgl. etwaiger

Steuerfragen von zentraler Stelle Uiberprift werden.

Dienstanweisung | Ist noch zu erarbeiten.

Gremien Grundsatzbeschluss erfolgte am 17.11.2016. Weitere
Informationen zum Sachstand erhielten die Gremien bis-
lang nicht. Beschlussfassungen zu Bereichen unter
Tz.6.3.2 sind im 2. Halbjahr 2020 geplant.

Sind noch zu erarbeiten.

TAX Compliance

Neben den reguldr zuzuweisenden neuen Aufgaben sowie der Qualifikati-
on und Information von Beschaftigten sind die hervorgehobenen MaR-
nahmen besonders bedeutsam.

Ein zentrales Vertragsregister ist von hoher Prioritdt. Kommunale Ver-
trage regeln z. B. eine Vielzahl von Miet-, Pacht-, Nutzungs- oder Betreu-
ungsverhaltnissen, die umsatzsteuerlich relevant sein kdnnen. Sie mussen
daher kiinftig regelmaRig auf steuerliche Aspekte Uberprift werden. Dafiir
ist der Zugriff auf Vertrage sicherzustellen, idealerweise in einem zentralen
Vertragsregister. Als einzige der gepriften Kommunen hatte Quickborn
2019 mit dem Aufbau eines solchen Vertragsregisters begonnen. Jedoch
setzen sich alle weiteren mit diesem Thema auseinander. Wedel will si-
cherstellen, dass nach bereits erfolgter Bestandssichtung alle kinftigen
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Vertrage steuerlich gepruft werden. Das konkrete Vorgehen ist jedoch
noch nicht definiert.

Es ware in einer Dienstanweisung festzulegen, tber die Wedel bislang

nicht verfugt. Alle innerdienstlichen Beziehungen und Verantwortlichkeiten

sind darin niederzulegen. Dazu zahlen u. a.,

o wer ,Steuerstelle” und ,Steuerbeauftragter der Kommune ist.

¢ welche Pflichten vom ,Steuerbeauftragten” wahrzunehmen sind.

¢ welche Grundsatze von allen Beschéaftigten zu beachten sind.

¢ welche regelmafRigen Qualifikationen und Informationen verwaltungsin-
tern erfolgen sollen.

¢ wie die Gremien unterrichtet/eingebunden werden.

¢ welche Kontrolimechanismen greifen.

¢ welche Dokumentationserfordernisse bestehen und

o welche Register dafiir genutzt werden.

Eine Musterdienstanweisung wurde vom Bayerischen Gemeindetag ent-

worfen.90

Der LRH empfiehlt, diese als Basis zu nutzen. Ferner sollte das ortliche

Vorgehen bei der Dokumentation, der Kontrolle, eingesetzten Registern

und regelmaRigen Beschaftigten- und Gremieninformationen aufgenom-

men werden. Die Dienstanweisung sollte eine langstens 3-jahrige Laufzeit

haben. Gerade fiir neue Aufgabenbereiche ist es geboten, selbst definier-

tes Verwaltungshandeln zeitnah zu Gberprifen.

Das neue Umsatzsteuerrecht kann sich erheblich auf kommunale Entgelte

und die stadtische Finanzsituation auswirken, vgl. Tz. 6.3.2. Der LRH halt

es daher fur erforderlich, die Gremien kiinftig regelmafig Uber Steuerfra-

gen zu unterrichten, z. B.:

¢ Welche kommunalen Entgelte werden mit und welche ohne Umsatz-
steuer von den Birgerinnen und Biirgern erhoben? (z. B. in Form einer
fortgeschriebenen Ubersicht der politisch getroffenen Entscheidungen.)

o Konnen Mindereinnahmen ggf. durch einen Vorsteuerabzug kompen-
siert werden?

o Welche Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen sind mittel- und
langfristig geplant und wie wirken sie sich steuerlich aus?

o Wie hoch sind die Umsatze aus extern erbrachten Leistungen fir ein-
zelne umsatzsteuerliche Produkte?

o Welche positiven oder negativen Aspekte ergeben sich aus steuerli-
chen Anpassungserfordernissen fir die stadtischen Einnahmen?

o Gibt es Rechtséanderungen, Verwaltungsanweisungen oder gerichtliche
Entscheidungen, die sich auf ein bislang praktiziertes Vorgehen aus-
wirken?

Die Gremien erhielten auf diese Weise stets einen Uberblick (iber die ak-

tuelle Situation sowie sich abzeichnende Abwagungsprozesse.

90 Bayerischer Gemeindetag, Dr. Kiiffner & Partner GmbH, Handreichung zur Umstellung
auf § 2 b UStG, S. 68 f.
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Um die umsatzsteuerlichen Vorgaben dauerhaft einhalten zu kénnen, sind
sinnvoll genutzte Datenbanken, klare innerdienstliche Vorgaben und kon-
krete Berichts- und Informationspflichten entscheidend. Sie sichern eine
gute Information aller Beteiligten und geben Sicherheit im Verwaltungs-
handeln.

Bislang sind zwar die fachlichen Analysen weit fortgeschritten und die
steuerliche Datenbasis steht. Der organisatorische Rahmen, Berichts- und
Informationspflichten, aufzubauende Register etc. bergen in Wedel jedoch
noch einen hohen Abstimmungsbedarf.

Der LRH empfiehlt der Stadt, mindestens zeitgleich mit der Anwendung
des neuen Umsatzsteuerrechts eine Dienstanweisung in Kraft zu setzen.
Berichts- und Informationspflichten sowie der Umgang mit Vertragen soll-
ten parallel dazu klar festgelegt sein.

Personaleinsatz und externe Beratungsleistungen im Vergleich

Keine der gepriiften Kommunen konnte die vorbereitenden Aufgaben fiir
die neuen steuerrechtlichen Grundsatze aus eigener Kraft bewaltigen.
Dies lag auch an den nur begrenzt verfiigbaren Auslegungs- und Anwen-
dungshilfen, auf die der Bundesrat in seiner EntschlieBung abgestellt hat-
te.

Damit mussten die gepriften Kommunen - ohne den entstehenden Ar-
beitsaufwand umfassend abschatzen zu kdnnen - eigenes Personal fur die
neuen Aufgaben bereitstellen und erganzend externe Beratungsleistungen
hinzuziehen.

Die an zentraler Stelle bereitgestellten Kapazitaten unterschieden sich da-
her in den gepriften Stadten deutlich, wie die nachfolgende Tabelle zeigt:

Aufwand der ,,Steuerstelle® 2019 in €

Personal und Kostenart Elmshorn Quickborn** Wedel
Verfiigbare VZA 0,5 0,1 1,0

Entgelt/Vergitung A 11 EG 12/EG 8 EG 11
Personalkosten* 43.050 7.857 78.400
Gemeinkosten 8.610 1.571 15.680
Arbeitsplatzkosten 4.400 880 8.800
Kosten gesamt 56.060 10.308 102.880

* KGSt-Bericht 9/2018: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2018/2019)
**Quickborn wendet bereits seit 2017 das neue Umsatzsteuerrecht an

Im Vergleich der gepriften Stadte stellte Wedel mit einer Vollzeitkraft die
umfangreichsten Personalkapazitaten bereit. Da fir den steuerlichen Um-
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stiegsprozess nur wenig Entscheidungshilfen verfugbar sind und innerbe-
hordliches Vorgehen weitgehend selbst zu erarbeiten ist, scheint dies ak-
tuell angemessen.

Quickborn nahm unter den Vergleichsstadten eine Sonderrolle ein. Hier
wurde vom Optionsrecht kein Gebrauch gemacht, sodass bereits seit 2017
das neue Recht angewendet wurde. Wahrend der Umstiegsphase
2016/2017 lagen die eingesetzten Personalkapazitaten bei 0,3 VZA.
Quickborn zeigt, dass sich anschlieend Zeitanteile wieder reduzieren las-
sen.

Wedel beabsichtigt, den eigenen Personaleinsatz nach dem Wechsel auf
das neue Umsatzsteuerrecht zu Uberprifen. Der LRH begriif3t dieses Vor-
haben.

Neben dem eigenen Personaleinsatz bedienten sich die gepriiften Kom-
munen externer Beratungsleistungen. Alle gepriften Kommunen hatten
dabei insbesondere Bedarf bei steuerlichen Fragen und zum Prozessab-
lauf.

Beratungskosten 2016 bis 2019 in €

Jahr Elmshorn Quickborn** Wedel

2016/2017 0 10.686 4.807
2018 5.950 0 7.058
2019 12.590 286 22.708
Kosten gesamt 18.540 10.972 34.573

Auch externe Beratungsleistungen waren in Wedel mit rd. 35.000 € ver-
gleichsweise kostenintensiv. Wedel hat fur die zentrale ,Steuerstelle” so-
wie externe Beratungen in 2019 insgesamt rd. 125.000 € aufgewandt. We-
sentliche, arbeitsintensive  Punkte, wie eine Dienstanweisung,
Registerfragen oder Berichts- und Informationspflichten sind dabei noch
offen.

Wedel sollte fur alle noch erforderlichen Arbeiten die zugehdrigen Kosten
fir den eigenen Personaleinsatz und die Inanspruchnahme Externer kri-
tisch im Blick behalten.

Verfahrensstand im Vergleich

Im direkten Vergleich der gepruften Kommunen kann der eigene Verfah-
rensstand besser eingeordnet werden. Der LRH hat daher den Fortschritt
wesentlicher Meilensteine, die ein geadndertes Verwaltungshandeln erfor-
dern, zusammengefasst. Die nachfolgende Tabelle gibt den Stand zum
Zeitpunkt der ortlichen Erhebungen wieder.
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Vergleich des Verfahrensstands in den gepriiften Kommunen

MaRnahmen Elmshorn Quickborn Wedel
Zentrale Steuerstelle v v v
Haushaltsscreening v v %
Vertragsscreening o v %
Kontenanlage v v %
Eigene Rechnungen / / /
Zentrales Vertragsregister o] o] /
Anpassen von Satzungen, / v /
Vertrdgen, Richtlinien u. a.

Dienstanweisung / / /
Gremieninformation / o /

v = erledigt | = offen o = optimierbar bzw. nicht abgeschlossen.

Wahrend der Prifung zeigte sich, dass sich alle Kommunen seit 2016 mit
den erforderlichen Anderungen befassen. Mit dem Grundsatzbeschluss
wurde der Handlungsbedarf deutlich. Zwischenzeitlich sind die buchhalte-
rischen und verwaltungsseitigen Vorarbeiten weitgehend abgeschlossen.
Das reine Filtern steuerlich ggf. relevanter Einnahmen, das Anpassen von
Buchungskonten und das Klaren einzelner Steuerfragen mit externer Un-
terstiitzung ist weit fortgeschritten. Eine zentrale ,Steuerstelle” ist zumin-
dest in Person einzelner Verantwortlicher Gberall eingerichtet.

Noch schwer tun sich Kommunen mit den freier gestaltbaren Verfahren-
sablaufen, die den verlasslichen Rahmen fiir das eigene Verwaltungshan-
deln vorgeben missen. Politische Beteiligung, zentrale Verfahrensfragen,
innerdienstliche Beziehungen, Berichts- und Informationsvorgaben sowie
Kontrollimechanismen stehen zumeist noch aus.

Erst wenn die offenen Punkte vollstandig geklart sind, verfigen die Kom-
munen Uber ein verlassliches innerbehodrdliches System. Es tragt dazu bei,
dass umsatzsteuerlich relevante Sachverhalte erkannt werden.

Warum ein Tax Compliance Management-System (TCMS)?

Alle gepruften Kommunen wollen ein TCMS erarbeiten. Bislang wurde je-
doch kein TCMS fertig gestellt. Der Begriff verunsichert eher. Den wenigs-
ten ist bewusst, dass sie bereits Uber einige Bausteine des TCMS verfi-
gen, denn: ,Unter einem Tax Compliance Management-System sind alle
Grundsatze und MalBnahmen ... zu verstehen, die auf die Erfullung der
steuerlichen Pflichten bzw. auf die Verhinderung von VerstéRen gegen die
Steuergesetze gerichtet sind.“"

1 https://audicon.net/loesungen/tax-compliance/tax-compliance-management/was-
muessen-sie-bei-der-einrichtung-eines-tax-compliance-management-systems-beachten/
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Damit ist ein TCMS letztlich das notwendige innerbehérdliche System, um
die neuen steuerlichen Pflichten erfilllen zu kénnen. Alle von der Kommu-
ne unternommenen - und vom LRH in den vorstehenden Teilziffern be-
schriebenen - Malinahmen sollten in geeigneter Weise (z. B. in einem
Handbuch, in einem elektronischen Ordner 0. &.) zusammengetragen wer-
den.

Ein umfassendes TCMS dient insbesondere dazu, steuerliches Fehlverhal-
ten der Verantwortlichen zu vermeiden. Unrichtig oder unvollstandig abge-
gebene Steuererklarungen koénnen sowohl bufigeldrechtliche als auch
strafrechtliche Konsequenzen haben. Mal3gebliche Vorschriften sind:

*Verletzung der Aufsichtspflicht
in Unternehmen

+z.B. Birgermeister/-in, Fachbereichs-
leitung

§ 130 OWiG

*Leichtfertige Steuerverkiirzung

§ 378 AO +z.B. Birgermeister/-in, Fachbereichs-

leitung, Sachbearbeitung

*Steuerhinterziehung

§ 370 AO +z.B. Burgermeister/-in, Fachbereichs-

leitung, Sachbearbeitung

Quelle: Landesrechnungshof Schleswig-Holstein

Allen handelnden Personen muss bewusst sein, dass leichtfertiges oder
vorsatzliches Verhalten in Steuerfragen erhebliche Folgen haben kann.

Im Interesse aller sollte daher der behoérdliche Rahmen bestmdéglich zu al-
len fachlichen, personellen, organisatorischen und technischen Fragen
abgesteckt sein. Interne Verfahrensvorgaben und klar definierte Kompe-
tenzen schaffen hier Sicherheit.

Ein TCMS kann dazu beitragen, dieses Risiko fiir die Verantwortlichen zu
minimieren. Im Falle mdglicher Pflichtverletzungen sind auch die Finanz-
behdrden angehalten, ein TCMS zu berlicksichtigen: ,Hat der Steuerpflich-
tige ein innerbetriebliches Kontrollsystem eingerichtet, das der Erfillung
der steuerlichen Pflichten dient, kann dies ggf. ein Indiz darstellen, das
gegen das Vorliegen eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit sprechen
kann, jedoch befreit dies nicht von einer Prufung des jeweiligen Einzel-
falls.“92

92 Bundesministerium der Finanzen, Anwendungserlass zu § 153 AO vom 23.05.2016,
Ziff. 2.6.
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6.7

Der LRH empfiehlt Wedel, mit Blick auf diese Problematiken ein TCMS
einzurichten. Ungeklarte interne Verfahrensfragen sollten mit Nachdruck
verfolgt werden, damit sie zum Umstiegszeitpunkt sicher angewendet wer-
den kénnen.

Fazit

Wedel hat den urspringlich bis zum 31.12.2020 gesetzlich verankerten
Ubergangszeitraum genutzt, um sich auf die neuen steuerrechtlichen Vor-
gaben vorzubereiten. Der Stadt ist bewusst, dass es sich nicht nur um ein
einmaliges Umstiegs-Szenario handelt, sondern um dauerhaft in der Ver-
waltung zu verankernde Aufgaben.

Mit aufwandigen Datenanalysen der Ertrags- und Aufwandsarten wurde
nach dem Quick-Check 2017 begonnen. Haushalts- und Vertragsscree-
ning waren 2019 weitgehend abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden um-
fassend und nachvollziehbar dokumentiert. Damit wurden wichtige Daten-
grundlagen fir eine rechtskonforme Anwendung des neuen
Umsatzsteuerrechts ab 2021 geschaffen.

Die politischen Abwagungsprozesse stehen jedoch noch aus. Zahlreiche
ortsrechtliche Regelwerke zu Parkgebuhren, Markten oder Raumnutzun-
gen sind zu diskutieren. Sollen die Nutzungsentgelte kiinftig um den Be-
trag der Umsatzsteuer erhéht werden? In Corona-Zeiten wird es den Gre-
mien nicht leichtfallen, sich flr hdhere Nutzungsentgelte zu entscheiden.
Alternativ wird der Haushalt entstehende Deckungsliicken auffangen mis-
sen.

Mit den freier gestaltbaren Verfahrensablaufen tut sich Wedel noch
schwer. Politische Beteiligung, zentrale Verfahrensfragen, innerdienstliche
Beziehungen, Berichts- und Informationsvorgaben sowie Kontrollmecha-
nismen, die u. a. in einer Dienstanweisung niederzulegen sind, sind noch
klarungsbedurftig. Demzufolge weist das zu erstellende Tax Compliance
Management-System (TCMS) noch deutliche Licken auf. Mit Blick auf
rechtliche Problematiken sollten die offenen Punkte nachdricklich verfolgt
werden. Erst danach verfligt Wedel (ber ein verlassliches innerbehérdli-
ches System. Es tragt dazu bei, dass das neue Umsatzsteuerrecht rechts-
konform angewandt werden kann.
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Teil IV Schlussbesprechungen und abschlieRende Bemerkungen
1. Bekanntgabe der Priifungserkenntnisse im Hauptausschuss

Am 16.08.2021 fand mit der Stadt Wedel gemall § 7 Abs. 1 KPG die
Schlussbesprechung der Gberdrtlichen Prifung statt. Vertreten waren der
Blrgermeister, die Mitglieder des Hauptausschusses sowie die Kommu-
nalaufsicht.

Herr MDgt Wollny leitete die Schlussbesprechung. Er erlauterte einleitend
das Prifungsverfahren sowie Ziele und Inhalte der Uberdrtlichen Priifung,
fur die vergleichende Ansatze gewahlt wurden.

Die wesentlichen Prifungserkenntnisse wurden vom LRH zu folgenden
Themenbereichen vorgetragen:

e Finanzlage,

e Forderungsmanagement,

¢ Organisation,

e Personal,

¢ Kostenrechnende Einrichtungen und

e Umsatzsteuerrecht.

Im Anschluss an die einzelnen Sachvortrage entwickelte sich anhand ein-
zelner Nachfragen ein sachbezogener Meinungsaustausch. Mit allgemei-
nen Hinweisen des LRH zum weiteren Prifungsverfahren nach den Best-
immungen des KPG wurde die Schlussbesprechung nach ca. 2 Stunden
beendet.

2. Stellungnahme zum Priifungsergebnis

Das Prifungsergebnis des LRH wird der Stadt Wedel gemafi

§ 7 Abs. 1 Satz 2 KPG mitgeteilt. Die Stadt hat das Priifungsergebnis nach

§ 7 Abs. 5 KPG offentlich auszulegen, soweit keine

e schutzwirdigen Interessen Einzelner entgegenstehen,

e geheimhaltungsbedirftigen Angelegenheiten nach § 11 KAG, § 30 AO,
§ 35 SGB |, § 88a LVwG vorliegen oder

¢ Privatgeheimnisse nach § 203 StGB verletzt werden.

Die Stadt Wedel hat eigenverantwortlich sicherzustellen, dass die relevan-

ten Rechtsvorschriften eingehalten werden.

Zum Prufungsergebnis hat die Stadt Wedel innerhalb von 6 Monaten ge-
genuber dem LRH und der Kommunalaufsichtsbehérde Stellung zu neh-
men (§ 7 Abs. 3 KPG). Dabei ist insbesondere zu berichten, ob und wie
den Prifungsfeststellungen Rechnung getragen wird.
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Teil V

1.1

Anlagen

Anlage Personal

Fakten

Tabelle 1 Anzahl der Planstellen in der Kernverwaltung 2019

Wedel Ahrensburg* Itzehoe
Gesamt 137,96 156,81 147,84
Beamte 49,70 42 35,87
Beschaftigte 88,26 114,81 111,97
*3. Nachtrag
Tabelle 2 Anteil Beamte in der Kernverwaltung 2019
Wedel Ahrensburg Itzehoe
Beamte 49,7 42,0 35,87
MA gesamt 137,96 156,81 147,84
Anteil in % 36,02 26,78 24,26
Tabelle 3 Beziige der Gesamtverwaltung 2019 in Mio. €
Wedel Ahrensburg Itzehoe
Beamte 2.671.900 1.793.900 1.801.300
Beschiftigte 11.584.000 10.081.500 10.682.000

* It. Haushaltsplan 2020
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Tabelle 4 Anteile der Beschiftigten in Entgeltgruppen in der Kern-
verwaltung 2019

Entgelt- Beschiftigte in der Kernverwaltung 2019
gruppen
Wedel in % Ahrensburg in % ltzehoe in %
15 1 1,13 0 0 1 0,89
14 0 0 1 0,87 0 0
13 2 2,26 0 0 0 0
12 6,01 6,81 5,00 4,36 6 5,36
11 11,81 13,38 26,41 23,00 13,93 12,44
10 5,63 6,5 5
9 (alle) 24,45 30,21 34,68
8 9,5 15,64 7,15
6/7 18,54 13,95 26,57
5 9,32 15,56 14,17
3 0 0 0,65
2 0 0,23 2,82
1 0 0,31 0
Gesamt: 88,26 10,2 114,81 523 | 111,97 6,25

Tabelle 5 Anteile der Beamten in Besoldungsgruppen in der Kern-
verwaltung 2019

Besoldung | Wedel Ahrensburg Itzehoe

B4 1 1 1

A 16 0 1 0
A15 3 3 1
A14 0 2 0

A 13h 0 0 0
A13g 2 4 5
A12 6 7 3
A11 16,91 5 8,60
A10 14,36 12 7,13
Summe: 43,27 35 25,73
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Tabelle 6 Anteile der Beamten und Beschiftigten in Entgelt- und Be-

soldungsgruppen in der Kernverwaltung 2019

Besoldung/ Beamte + Beschéftigte in der Kernverwaltung 2019
Entgeltgruppe Wedel in % Ahrensburg in % ltzehoe in %
B4 1 0,72 1 0,64 1 0,68
A 16 0 1 0,64 0

A 15/E 15 4 2,90 3 1,91 2 1,35
A 14/E 14 0 3 1,91 0

A 13/E 13 4 2,90 4 2,55 5 3,38
A12/E 12 12,01 8,71 12 7,65 9 6,09
A11/E 11 28,72 20,82 31,41 20,03 22,53 15,24
A 10/E 10 19,99 14,49 18,5 11,80 12,13 8,20
Summe: 69,72 50,54 73,91 47,13 51,66 34,94
A5-A9/E1-E9 68,24 49,46 82,90 52,87 95,34 65,06
MA gesamt: 137,96 | 100,00 156,81 100,00 | 147,84 100,00
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1.2 Ubersicht der Dienstvereinbarungen zur Leistungsorientierten Bezah-

lung LOB

Dienstvereinbarung Unterzeichnet | In Kraft seit:
am:

DV zur Einfiihrung leistungs- und/oder erfolgsori- 05.02.2007 01.02.2007
entierter Entgelte und Vereinbarung eines betrieb-
lichen Systems
DV zum Zielvereinbarungssystem 14.05.2007 14.05.2007
DV zum Zielvereinbarungssystem (mit den Ande- | 02.07.2007 14.05.2007
rungen der I. DV zur Anderung der DV zum Ziel-
vereinbarungssystem)
DV liber den Datenschutz 02.07.2007 01.07.2007
DV iliber besondere Beschiftigte/Beschiftigungs- 02.07.2007 01.07.2007
gruppen
DV zur Einfiihrung leistungs- und/oder erfolgsori- 02.07.2007 01.01.2008
entierter Entgelte und Vereinbarung eines betrieb-
lichen Systems (mit den Anderungen der |. DV zur
Anderung der DV zur Einfilhrung leistungs-
und/oder erfolgsorientierter Entgelte und Verein-
barung eines betrieblichen Systems nach
§ 18 Abs. 6 Satz 1 TV6D)
DV zur Einfiihrung leistungs- und/oder erfolgsori- kein Datum 01.01.2008
entierter Entgelte und Vereinbarung eines betrieb- | gjngetragen!
lichen Systems (Anm. 434: mit den Anderungen |,
Il und 11l DV)
DV zu den Verteilungsgrundsatzen 11.03.2008 14.03.2008
DV zur l'\nderung der DV zur Einfiihrung leis- 10.06.2008 10.06.2008
tungs- und/oder erfolgsorientierter Entgelte und
Vereinbarung eines betrieblichen Systems
(Anm. 434: Regelung bei Altersteilzeit
DV zur Anderung der DV iiber besondere Beschif- 10.06.2008 10.06.2008
tigte/Beschiftigungsgruppen
(Artikel 1 und 2 -Altersteilzeit)
DV zur Vereinfachung des Verfahrens 31.01.2011 01.02.2011
IV. DV _zur Anderung der DV zur Einfiihrung leis- 15.07.2015 15.07.2015

tungs- und/oder erfolgsorientierter Entgelte und
Vereinbarung eines betrieblichen Systems

(Anm. 434; Anderung Artikel 2: ,Das Gesamtvo-
lumen des variablen Leistungsentgelts wird nach
MaRgabe der in § 18 abs.3 TVOD bezifferten Mo-
natsentgelte des Vorjahres aller und den Gel-
tungsbereich fallenden Beschéaftigten ermittelt.
Die Aufstockungsbetrage der ATZ werden in das
Budget einbezogen. Dadurch ergibt sich ab 2016

ein reduzierter Auszahlungsbetrag.
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Anlage Kostenrechnende Einrichtungen

Muster-Arbeitshilfe des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein
fiir kostenrechnende Einrichtungen

Vorbemerkung

Der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein (LRH) hat bei seinen
Uberdrtlichen Prufungen in den schleswig-holsteinischen Kommunen im-
mer wieder Defizite bei den kostenrechnenden Einrichtungen festgestellt.
Diese Defizite bestehen bei der praktischen Durchfiihrung der Kosten-
rechnung und der Mitwirkung durch die Fachbereiche/Amter. Auch ist die
Behandlung der kostenrechnerischen Ergebnisse durch Verwaltung und
die Selbstverwaltungsgremien vielfach verbesserungsbediirftig.

Die Bedeutung der Kostenrechnung

Die Kostenrechnung stellt eine Besonderheit innerhalb des kommunalen
Haushalts dar. Ihre Aufgabe liegt darin, fir eine festgelegte Aufgabe, z. B.
die StralRenreinigung oder die Wochenmarkte, alle Kosten und alle Erlése
darzustellen und ein Ergebnis auszuweisen. Dieses Ergebnis kann ausge-
glichen, defizitar oder Uberschissig sein. Ziel der Kostenrechnung ist, an-
hand des Ergebnisses zu kontrollieren, ob die jeweilige Aufgabe wirt-
schaftlich geftihrt wird.

Warum ist die Kostenrechnung fiir die kommunalen Haushalte wich-
tig?

Bei defizitdren Abschlissen der kostenrechnenden Einrichtungen miissen
die Defizite aus den allgemeinen Haushaltsmitteln ausgeglichen werden.
Dadurch kdnnen Haushalte erheblich belastet werden. Deshalb sollten die
kostenrechnenden Einrichtungen so gefiihrt werden, dass ihre Ergebnisse
im Durchschnitt der vergangenen Jahre ausgeglichen sind. Ausnahmen
sind die Bildungs-, Kultur- und Sporteinrichtungen wie z. B.

e Musikschule,

e Blucherei,

° VHS,

e Museum,

e Theater,

o Kindertagesstatten,

e Schwimmbader und -hallen.

Diese erwirtschaften ihren Ausgabebedarf in der Regel nicht selbst, wer-
den jedoch ebenso gefihrt wie eine kostenrechnende Einrichtung.

Offentliche Parkeinrichtungen/Parkplatze - bis auf Parkhauser/Parkdecks -
gehoren nicht zu den kostenrechnenden Einrichtungen, denn fiir sie be-
steht das Kosteniiberschreitungsverbot nicht. lhre Uberschiisse flieBen in
die Gesamtdeckung des Haushalts und nicht in den Sonderposten fiir den
Gebuhrenausgleich bzw. die Gebihrenausgleichsricklage. Es wird jedoch



. T 12
LRH Pr 1885/2019 Uberdértliche Prifung 2019 Seite 180 oP

30. September 2021 der Stadt Wedel

empfohlen, die 6ffentlichen Parkplatze wie eine kostenrechnende Einrich-
tung zu fiihren, um einen Uberblick tber die Wirtschaftlichkeit zu erlangen.

Parkhauser bzw. Parkdecks gehdren zu den kostenrechnenden Einrich-
tungen, und bei ihnen ist stets ein ausgeglichenes Ergebnis anzustreben.
Schulen sind keine kostenrechnenden Einrichtungen, werden dennoch
entsprechend geflihrt, um die Abrechnungen fir Schulkostenbeitrage
nachzuweisen.

Gebihren gehen - ebenso wie Beitrage - im Rang der Kommunalfinanzie-
rung den Steuern vor. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass derjenige,
der eine kommunale Leistung in Anspruch nimmt, auch die Kosten seines
wirtschaftlichen Vorteils tragen soll.

Die Betriebsabrechnung mit der Gebuhrenkalkulation ist jahrlich zu erar-
beiten. Genauso wichtig ist es, diese in der Verwaltung, im Finanzaus-
schuss und Fachausschuss bzw. der Stadtvertretung zu behandeln. Die
jahrliche Erarbeitung der Betriebsabrechnung und ihre weitere Behandlung
stellen die Grundlagen dar, Defizite zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Da-
zu will dieser Musterentwurf einer Arbeitshilfe ,Kostenrechnende Einrich-
tungen” beitragen.

Quelle: LRH Schleswig-Holstein
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Arbeitshilfe fiir die kostenrechnenden Einrichtungen
der Stadt Wedel

Ziel dieser Arbeitshilfe ist es, eine einheitliche Grundlage zu schaffen, um

e Gebuhren bzw. Entgelte nachvollziehbar zu kalkulieren und zu erhe-
ben,

e das wirtschaftliche Verhalten in der kostenrechnenden Einrichtung zu
fordern,

e die Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltung zu optimieren,

o die Wirtschaftlichkeitssteuerung in der Stadtverwaltung und ihren Be-
trieben zu verbessern und

o Dbelastbare Informationen fir die Planung und Steuerung des Haushalts
bereitzustellen.

§1

Kostenrechnende Einrichtungen

(1) Kostenrechnende Einrichtungen sind solche Einrichtungen, die ganz
oder teilweise aus Entgelten (Gebihren und privatrechtliche Entgelte)
finanziert werden.

(2) Zu den kostenrechnenden Einrichtungen gehéren
¢ Obdachlosenunterkiinfte,

e Stralienreinigung,

e Volkshochschule,

e Musikschule

e Museum,

o Kindertagesstatten,

o Stadtblcherei,

o Markte,

o Wohnmobilstellplatz,

o Marktwesen und

e Parkhaus bzw. Parkdeck.

(3) Einrichtungen innerhalb der Stadtverwaltung, die als Hilfsbetriebe
ausschlieBlich der Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dienen,
werden wie kostenrechnende Einrichtungen gefihrt.

(4) Hilfsbetrieb ist der Bauhof.

(5) Schulen werden wie kostenrechnende Einrichtungen gefiihrt.

§2

Aufgaben der zustédndigen Fachdienste/-bereiche

(1) Die Zustandigkeiten fur die kostenrechnenden Einrichtungen, die
Hilfsbetriebe und die Schulen ergeben sich aus der Budgetverantwor-
tung.

(2) Der Fachdienst Finanzen
o flUhrt die Kosten- und Leistungsrechnung (§ 4) durch,

o stellt die jahrliche Betriebsabrechnung (§ 5) auf,

TOP
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e nimmt in Abstimmung mit dem zustédndigen Amt die Gebuhren-
bzw. Entgeltkalkulation (§ 6) vor,
e Dberichtet dem Rechnungsprifungsamt bis 31. Mai des auf den Ab-
rechnungszeitraum folgenden Kalenderjahres (§ 5 Abs. 6) und
e Dberichtet dem Finanzausschuss Uber die jahrliche Betriebsabrech-
nung bis 30. September des auf das Abrechnungsjahr folgenden
Jahres und begriindet eine gegebenenfalls erforderliche Verande-
rung der Geblhr bzw. des Entgelts (§ 11).
Anmerkung
§ 2 Abs. 2: Der LRH spricht sich dafiir aus, die Arbeiten der Kostenrech-
nung zentral durchzufthren.

§3

Grundsatzfragen und Zusammenarbeit in der Stadtverwaltung

(1) Der Fachdienst Finanzen ist zusténdig fir Fragen von grundsatzlicher
Bedeutung im Zusammenhang mit der Konzeption und Durchfiihrung
der Kosten- und Leistungsrechnung, der Betriebsabrechnung und der
Bedarfskalkulation. Dazu gehdren im Sinne einer einheitlichen Kos-
tenrechnung auch die Beratung und Unterstitzung der Fachdienste.

(2) Die Kosten- und Leistungsrechnung und der Betriebsabrechnungsbo-
gen konnen nur dann fristgerecht (§ 5 Abs. 1) aufgestellt werden,
wenn eventuell bendtigte Daten anderer Amter friihzeitig (ibermittelt
werden. Die Ubermittlung benétigter Daten durch die Amter ist eine
ausdrickliche dienstliche Verpflichtung. Es wird erwartet, dass die
angeforderten Daten so friihzeitig mitgeteilt werden, dass die Termine
fur die Abrechnungs- und Kalkulationsarbeiten (§ 5 Abs. 1) eingehal-
ten werden koénnen, weil nur dann eine evtl. erforderliche Beschluss-
fassung im Finanzausschuss bzw. der Stadtvertretung rechtzeitig vor
Beginn des neuen Haushaltsjahres erfolgen kann.

§4

Kosten- und Leistungsrechnung

Fir jede kostenrechnende Einrichtung ist eine Kosten- und Leistungsrech-
nung zu fiihren. Sie besteht aus der Betriebsabrechnung und der Geblh-
ren-/ Entgeltkalkulation.

§5

Aufstellung des Betriebsabrechnungsbogens

(1) Die Betriebsabrechnung einer kostenrechnenden Einrichtung erfolgt
jahrlich.

(2) Fur jede kostenrechnende Einrichtung ist der Betriebsabrechnungsbo-
gen durch den Fachdienst Finanzen bis spatestens zum 30. April des
auf den Abrechnungszeitraum folgenden Kalenderjahres aufzustellen.



LRH Pr 1885/2019 Uberdrtliche Priifung 2019 Seite 183
30. September 2021 der Stadt Wedel

Die Betriebsabrechnung ist zugleich die Grundlage fir die Gebuhren-
bzw. Entgeltkalkulation (§ 6).

(3) Im Betriebsabrechnungsbogen werden alle Kosten und Erlése, die in
die Abrechnungsperiode gehdren, aufgefihrt. Aus der Differenz der
Kosten zu den Erlésen ergibt sich eine Kostenuber- bzw. eine Kosten-
unterdeckung.

(4) Kostenlberdeckungen werden zum Ausgleich fur negative Betriebser-
gebnisse der Vorjahre verwendet. Wenn ein Ausgleich fiir negative Er-
gebnisse nicht (mehr) nétig ist, sind die Uberdeckungen dem Sonder-
posten fir den Gebuhrenausgleich zuzufiihren und innerhalb der auf
die Feststellung folgenden 3 Jahre auszugleichen (§ 6 Abs. 2 KAG).

(5) Der Ausgleich negativer Betriebsergebnisse aufgrund der Betriebsab-
rechnung ist aus einer Auflésung des Sonderpostens fir den Geblh-
renausgleich vorzunehmen. Ist dies nicht mdglich, so ist das negative
Ergebnis innerhalb der auf die Feststellung folgenden 3 Jahre auszu-
gleichen (§ 6 Abs. 2 KAG).

(6) Der Betriebsabrechnungsbogen ist dem Rechnungsprifungsamt bis
spatestens 31. Mai des auf den Abrechnungszeitraum folgenden Ka-
lenderjahres mit einer kurzen Erlauterung vorzulegen.

§6
Gebiihren- bzw. Entgeltkalkulation

(1) Ist der Ausgleich eines negativen Betriebsergebnisses durch eine Auf-
I6sung des Sonderpostens fur den Gebuhrenausgleich nicht moglich,
so ist das negative Ergebnis innerhalb der auf die Feststellung folgen-
den 3 Jahre auszugleichen (§ 6 Abs. 2 KAG). Dazu ist vom Fachdienst
Finanzen eine Geblhren- bzw. Entgeltkalkulation fiir das Folgejahr auf-
zustellen. Die Kalkulation ist zu den Budgetplanungen fertigzustellen.

(2) Die Kalkulation ist dem Rechnungsprifungsamt bis zum 30.09. d. J. zur
Kenntnis zu geben. Sofern die Kalkulation die Anderung einer Geblih-
rensatzung zur Folge hat und ein Beschluss der Stadtvertretung erfor-
derlich wird, ist dem Rechnungsprifungsamt die Gelegenheit fiir eine
Stellungnahme zu geben.

§7

Interne Leistungsbeziehungen

(1) Leistungsbeziehungen der kostenrechnenden Einrichtungen innerhalb
der Stadtverwaltung wie z. B. Querschnittsfunktionen werden als Ver-
waltungskostenaufwand nach ihrem tatsachlichen Aufwand ermittelt
und angesetzt.

(2) Pauschalen sind nach der Rechtsprechung zulassig, wenn der tatsach-
liche Aufwand nicht oder nur mit unverhaltnismafig hohem Aufwand
ermittelt werden kann, wie fir die Sachkosten des Buroarbeitsplatzes
einschlieRlich der Informationstechnik bzw. EDV sowie die Gemeinkos-
ten fur den Verwaltungs-Overhead und den Fachbereichs-Overhead.
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Die Pauschalen sind in der H6he anzusetzen, wie sie dem jeweils ak-
tuellen Bericht der KGSt ,Kosten eines Arbeitsplatzes” entsprechen.

§8

Kalkulatorische Abschreibungen

(1) Die Abschreibung werden auf Grundlage der Anschaffungs- und Her-
stellungskosten oder auf Grundlage des Wiederbeschaffungszeitwerts
berechnet (§ 6 Abs. 2 KAG).

(2) Die kalkulatorischen Abschreibungen sind entsprechend der Vorschrift
der  Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (8§ 41, 43 GemHVO-
Doppik) zu ermitteln.

(3) Die Abschreibungssatze ergeben sich aus der Anlage der Verwal-
tungsvorschriften ber die Abschreibungen von abnutzbaren Vermé-
gensgegenstanden des Anlagevermoégens der Gemeinden (VV-
Abschreibung) in der jeweils aktuellen Fassung (z. B. Runderlass des
Ministeriums fir Inneres und Bundesangelegenheiten vom 08.01.2014,
IV 305-163.118.5.2).

(4) Abgeschriebene, aber noch genutzte Wirtschaftsgiter, sind mit einem
Erinnerungswert von 1,00 € im Anlagennachweis zu fihren.

§9

Kalkulatorische Verzinsung

(1) Der Zinsberechnung ist der Anschaffungs- oder Herstellungswert zu-
grunde zu legen. Der Kapitalanteil, der durch Beitrdge oder Zuschiusse
Dritter aufgebracht worden ist, bleibt bei der Zinsberechnung unberick-
sichtigt. AulRerdem ist das aufgebrachte Kapital jahrlich um die Wert-
verluste (erwirtschaftete Abschreibungen) zu vermindern.

(2) Die Verzinsung erfolgt auf Basis eines vom Fachdienst Finanzen zu
ermittelnden und festzusetzenden Zinssatzes. Die Festlegung des
Zinssatzes erfolgt fir einen mehrjahrigen Zeitraum und hat solange
Gultigkeit, bis der Fachdienst Finanzen einen neuen Zinssatz mitteilt.
Der Zinssatz wird auf Grundlage des durchschnittlichen Zinssatzes ent-
sprechend der Dauer der Abschreibung des Wirtschaftsguts flr Umlauf-
renditen inlandischer Inhaberschuldverschreibungen ermittelt (Grundla-
ge: Statistik-Daten der Bundesbank).

(3) Soweit fiir die Herstellung einer Einrichtung zinsgulinstige Kredite auf-
genommen wurden, ist fir das entsprechende eingesetzte Kapital nur
der zinsgunstigere Zinssatz anzusetzen.

§10
Anlagennachweise und Wiederbeschaffungszeitwerte

(1) Der Anlagennachweis ist fur jede kostenrechnende Einrichtung geson-
dert zu flhren und erfasst alle unbeweglichen und beweglichen Wirt-
schaftsglter der Einrichtung.
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(2)Far die Fuhrung der Anlagennachweise sind die Vordrucke
nach den Mustern zu § 36 Abs. 2 GemHVO-Kameral bzw.
§ 51 Abs. Nr. 1 GemHVO-Doppik zu verwenden.

(3) Die Wiederbeschaffungszeitwerte sind jahrlich auf Basis der vom Sta-
tistischen Bundesamt ermittelten Preisindizes fur die entsprechenden
Wirtschaftsguter fortzuschreiben. Ist danach eine Fortschreibung nicht
mdglich, ist eine Anpassung nach der allgemeinen Preisentwicklung
vorzunehmen.

§ 11

Berichterstattung

(1) Die Betriebsabrechnung ist in dem auf das Betriebsjahr folgenden Jahr
dem Rechnungsprifungsamt (bis 31.05.) sowie dem Finanzausschuss
(bis 30.09.) in Form eines kurzen Erlauterungsberichts vorzulegen. Die
Berichte sind folgendermafen zu strukturieren:

o Teil 1: Kurze textliche Erlduterung einschliellich der wichtigsten
Kennzahlen mit der Begriindung fir die Veranderung von Kosten
und/oder Erldsen sowie die Darstellung der eingeleiteten bzw. vor-
gesehenen Malnahmen zur Verbesserung der Kosten-/
Erldssituation.

o Teil 2: Betriebsabrechnung.

(2) Sofern die Kalkulation die Anderung der Gebiihr bzw. Entgelte zur Fol-
ge haben sollte, ist dem Erlauterungsbericht die Gebihrenkalkulation
beizufiigen. In der Geblhrenkalkulation sind die wesentlichen Ande-
rungen bei den Kosten zu erlautern.

(3) Die Vorlage an die Stadtvertretung zur Erhéhung der Geblhren bzw.
Entgelte muss die Betriebsabrechnung und die Gebuhrenkalkulation

beinhalten.
§12
Inkrafttreten
Diese Arbeitshilfe trittam ............. in Kraft.
Wedel,den ...........coovevinnnn.

(Burgermeister)

Quelle: LRH Schleswig-Holstein
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Anlage 2 zur BV/2022/021

Stellungnahme der Stadt Wedel zu dem Ergebnis der iiberortlichen Priifung 2019 der
Stadt Wedel durch den Landesrechnungshof Schleswig-Holstein (LRH)

Der von dem Landesrechnungshof Schleswig-Holstein im Oktober 2021 vorgelegte Bericht

uber die Priufung der Jahresabschlusse beriicksichtigt die Jahresrechnungen/
Jahresabschlusse 2013 bis einschliefflich 2018.

Allgemeine Feststellungen zum Priifbericht

Die Stadt Wedel hat sich intensiv mit dem Bericht befasst und sieht darin zahlreiche
nachvollziehbare Handlungsempfehlungen. Einige Hinweise erscheinen der Stadt Wedel
dabei allerdings aus jeweils unterschiedlichen Griinden als nicht zweckmabBig. Die
vorliegende Stellungnahme will im Folgenden die Sicht der Stadt Wedel zu den jeweiligen
Anmerkungen und Empfehlungen detailliert darstellen.

Fiir eine bessere Ubersicht ist dafiir zu den sechs vom Landesrechnungshof dargestellten
Themenfeldern (1. Finanzlage, 2. Forderungsmanagement, 3. Organisation, 4. Personal, 5.
Kostenrechnende Einrichtungen, 6. § 2 b UStG - Wie gut sind die Kommunen vorbereitet?)
kapitelweise eine grundsatzliche Stellungnahme zum Themenfeld vorangestellt. Auf diese
folgen jeweils zu wichtigen Einzelthemen des Bereiches detailliertere Ausflihrungen.

Als grundsatzliche Anmerkung, die eine Vielzahl der hier behandelten Themen betrifft,
schickt die Stadt Wedel folgende Beobachtungen zu den vom Landesrechnungshof (LRH)
angestellten Quervergleichen zu anderen Kommunen voraus:

Die Vergleiche in der vorgelegten Uberortlichen Priifung von 2019 erfolgen zumeist mittels
Kennzahlen und Statistikwerten. Innerhalb der Prifgruppe wurde mit Elmshorn und
Quickborn verglichen. Daruber hinaus wurde die Priufgruppe auch in Relation zu anderen
Gruppe Uuberortlicher Prufung gesetzt. Hier ist eine groBe Varianz. Mal werden
Durchschnittswerte der Gruppe Itzehoe, Geesthacht und Reinbek herangezogen, bei anderen
Themenbereichen wiederum Bestwerte aus Kaltenkirchen. Fur die Stadt Wedel ist nicht ohne
Weiteres nachvollziehbar, warum man die Vergleichskommunen bei verschiedenen
Vergleichen wechselt und nicht zum Beispiel durchgangig alle Vergleiche zu nur einer
Kommune mit vergleichbarer Struktur zieht. Ein Ranking, bei dem alle gepriiften Mittelstadte
gleichermafen einflieBen, hatte aus Sicht der Stadt Wedel eine groBere, sachlichere
Aussagekraft.

Stellungnahme zum Themenbereich ,,1. Finanzlage“

Die Stadt Wedel teilt die Einschatzung des Landesrechnungshofes, dass die dauernde
Leistungsfahigkeit der Stadt Wedel derzeit nicht gegeben ist und entsprechender
Optimierungsbedarf besteht. Aus diesem Grund hat die Stadt Wedel ein
Haushaltskonsolidierungskonzept (HKK) auf den Weg gebracht, das kurz-, mittel-, und
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langfristige MaBnahmen enthalt, und uber das im September 2022 im Rat der Stadt Wedel
entschieden werden soll. So erarbeitet unter anderem die KombiBad Wedel GmbH zurzeit
Vorschlage, mit welchen MaBnahmen das jahrliche Defizit reduziert werden konnte. Die
Ergebnisse hierzu sollen den stadtischen Gremien im zweiten Quartal 2022 zu Beratung und
Entscheidung vorgelegt werden.

Einzelfeststellungen zu ,,1. Finanzlage“

1. Finanzlage
Thema: Umsetzungsquote
auf S. 13

Die Stadt akzeptiert die Auffassung des LRH, dass die im Haushalt angemeldeten
Investitionen in dem geschilderten Zeitraum deutlich zu hoch und damit die
Umsetzungsquote vergleichsweise niedrig ist. Die in den Haushalt aufgenommenen
Investitionsprojekte entsprachen der Beschlusslage des Rates, konnten aber aus
verschiedenen Grunden (Siehe auch 3.7.4.) nicht ausreichend umgesetzt werden. Im
Haushalt 2021 hat die Stadt Wedel bereits eine deutliche Verbesserung erzielt. Die
Problematik ist auch bei der Aufstellung des Haushalts 2022 ganz besonders beriicksichtigt
worden. Die Stadt Wedel rechnet auch fur 2022 mit einer deutlichen Steigerung der
Umsetzungsquote.

1. Finanzlage
1.3.1 Entwicklung der wichtigsten Ertrage
auf S. 22, letzter Absatz

Die Stadt Wedel sieht die Analyse des LRH fiir den Priifungszeitraum als korrekt an, sieht
aber im Ausblick eine sich andernde Situation: Im Durchschnitt der Jahre 2013 - 2022
(geplant) liegen die Gewerbesteuernettoeinnahmen bei 41,8%, der Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer und dem Familienleistungsausgleich bei 39,0% und die Ubrigen
Steuerertrage bei 19,2%. Bei stark schwankenden Anteilen nimmt der Anteil der
Gewerbesteuer in der Tendenz |leicht ab, was auf ein stagnierendes
Gewerbesteueraufkommen zuruckzufuhren ist. Mit dem Weggang eines groBen
Gewerbesteuerpflichtigen wird sich das Verhaltnis spatesten 2022 zugunsten der
Einkommenssteueranteile verschieben. Das ist strukturell im Sinne der Planungssicherheit
eine vorteilhafte Entwicklung. Grundsatzlich ist der Einnahmenverlust durch diesen Weggang
aber nicht kompensierbar, sodass die Einnahmen insgesamt dadurch sinken. Die Erhohung
der Grundsteuer im Haushalt 2022 starkt den weniger schwankenden Anteil, geht allerdings
zu Lasten der Grundeigentumer und Mieter/Nutzer.

1. Finanzlage

1.3.1 Entwicklung der wichtigsten Ertrage

Anteil der groBen Gewerbesteuerzahler an den Gewerbesteuerertragen
auf S. 25, 2. Absatz

Zum groRen Teil haben im Prufungszeitraum zwei Unternehmen aus der Pharmazie zum
Gewerbesteueraufkommen beigetragen. Wenn eines dieser Unternehmen weniger Steuern
zu zahlen hat, sinken die Gewerbesteuerertrage der Stadt merklich. Die Analyse des
Landesrechnungshofs ist insoweit zutreffend. In den vergangenen Jahrzehnten hat Wedel
davon profitiert, dass hier uberdurchschnittlich groBe Gewerbesteuerzahler ansassig waren.
In diesem gesamten Zeitraum hat Wedel erhebliche Betrage in den kommunalen
Finanzausgleich (FAG-Umlagen und zusatzliche Kreisumlage) eingezahlt.
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Die Empfehlung des LRH ist in der Wahrnehmung der Stadt Wedel jedoch etwas
uberraschend. Es wird suggeriert, dass Wedel steuernd tatig werden konnte. Die
Entscheidung fir oder gegen einen Standort konnen - so die Erfahrungen gerade mit groBen
Gewerbesteuerzahlenden - von der Stadt nicht wirklich nachhaltig beeinflusst werden, da
hier viele Faktoren, die auBerhalb der Steuerbarkeit durch die Stadt liegen, mit einflieRen.
Auch Steuergestaltungsmoglichkeiten international operierender Konzerne konnen von
Wedel nicht beeinflusst werden.

Um auch nur einen der beiden groBten Gewerbesteuerzahler zu ersetzen, mussten zwischen
30 und 40 neue Betriebe in Wedel angesiedelt werden. Alleine der dafur notwendige
Flachenbedarf durfte trotz des Angebots im BusinessPark Elbufer einen stark begrenzenden
Faktor darstellen. Dennoch strebt die Stadt Wedel eine Risikoverminderung durch eine
Diversifizierung der Unternehmensstruktur in Wedel an.

1. Finanzlage

1.3.2 Entwicklung der Aufwendungen
Transferaufwendungen

auf S. 28, 3. Aufzahlungspunkt

Der LRH benennt als wesentliche Ursache fiir diese Steigerung die gestiegenen Zuschiisse an
Kita-Trager. Das ist richtig, im genannten Zeitraum sind die Zuschiisse an Kita-Trager um
diesen Betrag gestiegen. Die Steigerung betrug fur diese sechs Jahre insgesamt ca. 20%. Es
handelt sich hierbei ganz wesentlich um Personalkostensteigerungen bei den Kita-Tragern.
Diese resultieren aus den regularen Tarifsteigerungen, aber auch aus der vermehrten
Beschaftigung von Erzieher*innen anstatt von sozialpadagogischen Assistent*innen, bedingt
durch die Arbeitsmarktsituation. AuBerdem wurden zwar keine neuen Kitas gebaut, wohl
aber im Bestand das Angebot erweitert.

1. Finanzlage
1.5.1 Entwicklung der Schulden
auf S. 33 ff.

Der LRH empfiehlt der Stadt Wedel in Zukunft bei Darlehensangeboten den Ausschluss des
Kundigungsrechts nach § 489 Abs. 4 BGB zu bericksichtigen.

Grundsatzlich wiirde es die Stadt Wedel begriiBen, wenn die Stadt sich ein vorzeitiges
Kundigungsrecht in den Vertragen einraumen lassen konnte, doch die Banken, mit denen die
Stadt in Kontakt stehen, bieten dieses nicht an bzw. ist ein solches Kundigungsrecht mit
hoheren Zinsen verbunden.

Weiterhin empfiehlt der LRH eine Mischung von Vertragen mit langeren Laufzeiten zur
Zinssicherung und kiirzeren Laufzeiten mit einem Zinsoptimum. Mit Blick auf den Anstieg der
Inflation und dem seit langem prognostizierten Anstieg des Zinsniveaus, verfolgt die Stadt
Wedel weiterhin das Ziel der Minimierung des Zinsanderungsrisikos.

Die nachstehenden Beispielrechnungen verdeutlichen diese Strategie.

Szenario 1:

Die Stadt Wedel nimmt per heute 1 Mio. EUR zu einem Zinssatz von 0,86% auf, mit einer
Zinsbindung von 30 Jahren. Die Zinsen belaufen sich Uber die gesamte Laufzeit auf
133.300,00 EUR.
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Szenario 2:

Als Nebendarstellung nimmt die Stadt Wedel 1 Mio. EUR auf und entscheidet sich fur kiirzere
Laufzeiten und damit fur ein durchmischtes Kreditportfolio. Fur die ersten 10 Jahre
Zinsbindung erhalt die Stadt Wedel 0,35 %, flr die anschlieBRenden 20 Jahren 1,48 %. Die
Zinsen Uber die gesamte Laufzeit der 30 Jahre belaufen sich auf 133.350,00 EUR.

Szenario 3:

Fur ein durchmischtes Kreditportfolio nimmt die Stadt Wedel 1 Mio. EUR auf. Fur die ersten
10 Jahre Zinsbindung erhalt die Stadt Wedel 0,35 %, flr die anschlieBenden 10 Jahre 1,20 %
und flr die letzten 10 Jahre 2,30 %. Die Zinsen uber die gesamte Laufzeit der 30 Jahre
belaufen sich auf 133.916,67 EUR.

Die drei Szenarien zeigen, dass in allen Fallen die Zinsen lediglich maRig steigen dlirfen da
ansonsten die kiirzeren Zinsbindungsfristen zu hoheren Zinsaufwendungen, bezogen auf die
Gesamtlaufzeit des Darlehens fihren wirden. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen
Entwicklung und der anspringenden Inflation erscheinen aus Sicht der Stadt Wedel Zinssatze
2031 von mehr als 1,20% bzw. 1,48% auch aus heutiger Perspektive nicht unrealistisch.
Bereits ab diesen Zinssatzen ware die kurzere Zinsbindung die unwirtschaftlichere Losung
gewesen.

Fur alle Darlehen gilt: Erst nach vollstandigerer Tilgung kann verbindlich festgestellt werden,
welche Zinsbindungsfrist richtig gewesen ware.

Aktuell empfehlen die Banken ihren Privatkunden, bei der Baufinanzierung eine moglichst
lange Zinsbindung zu vereinbaren. Die Prognosen der Banken stehen auf einen Anstieg der
Zinsen. Die EZB hat das Ziel einer Preisniveaustabilitat und einer Inflation nahe dem Wert
2%, welcher aktuell deutlich Uberschritten wird. Somit wird eine Zinserhohung der EZB
zunehmend wahrscheinlicher. Mit der Aufnahme von laufzeitgebundenen Darlehen sichert
die Stadt sich gegen einen erwarteten Zinsanstieg ab und handelt damit wirtschaftlich und
risikoarm.

Ende 2021 betragt der Anteil der Zinsen an den Schulden bei 2,17%.

1. Finanzlage
1.8 Interne Leistungsbeziehungen und Kosten- und Leistungsrechnung
auf S. 41 ff

Eine konkrete Rechtsvorschrift, gegen die die Stadt Wedel verstoBt, wird vom LRH nicht
benannt. Die haushaltsrechtlichen Vorschriften der GemHVO-Doppik aus 88 10 und 15
GemHVO Doppik werden durchaus beachtet und umgesetzt.

§ 15 Gem HVO S2 besagt, ,,im Ubrigen kénnen interne Leistungsbeziehungen zwischen den
Teilplanen veranschlagt werden*.

In Wedel gibt es pro Produkt nur einen Budgetverantwortlichen, um eindeutig zu regeln, wer
die Budgetverantwortung tragt. Daher ist eine Trennung zwischen Gebaudemanagement und
allen anderen Produkten notwendig. Damit wird auch der Grundsatz von ,Wahrheit und
Klarheit der Haushaltsfiihrung* berticksichtigt.

Als Ursache fur die dennoch kritische Bewertung dieses Bereiches durch den LRH, sieht die
Stadt Wedel deshalb, dass die Wedeler Systematik in ihrer Vollstandigkeit vom LRH unter
Umstanden nicht erkannt wurde. Eine in sich schlissige ILV kann, so der Ansatz der Stadt
Wedel, nur auf der Ebene des Gesamthaushalts durchgefuhrt werden.

Die ILV ist nichts anderes als ein Betriebsabrechnungsbogen uber die Gesamtverwaltung; alle
weiteren Kostenrechnung sind daraus abgeleitet.

Die Verteilung der ILV erfolgt nach Personalstellen. Weil die Bewirtschaftung bei der
KombiBad GmbH erfolgt und das Produkt KombiBad lediglich dazu dient, die Haushaltsaus-

A

Seite 4 von 21



Bliro des Burgermeisters Wedel SECP 12

Stadt mit frischem Wind

wirkungen darzustellen, kann es hier (wie bei allen anderen Beteiligungen auch) keine ILV
geben. Die ILV der Beteiligungen sind zusammengefasst beim Produkt Finanzverwaltung. Dies
betrifft auch das KombiBad.

Stellungnahme zum Themenbereich
..2. Forderungsmanagement‘

Das Fazit des LRH wird dem Inhalt nach geteilt, die Stadt Wedel sieht im
Forderungsmanagement Verbesserungspotenzial.

Zunachst ist allerdings festzuhalten, dass der LRH fiir Wedel von falschen Zahlen ausgeht,
wie er selbst festgestellt hat. Die offenen Forderungen 2014 enthalten u.a. eine Forderung
i.H.v. 2.222.000 € fur uberzahlte Gewerbesteuerumlage. Diese Forderung gegen den Kreis
Pinneberg hatte aus Sicht der Stadt Wedel nicht in die Bewertung der offenen Forderungen
mit einflieBen dirfen. Um diesen Betrag bereinigt liegen die offenen Forderung Wedels im
Durchschnitt bei 1.866 T€ und damit auf einem ahnlichen Niveau wie in Quickborn und nicht
so weit entfernt von Bad Schwartau (einwohnerbereinigt).

Dadurch verandern sich auch alle weiteren Kennzahlen, die der LRH benennt. Insbesondere
verringern sich die durchschnittlichen offenen Forderungen je Einwohner von 69,11 auf 55,81
€. Die offenen Forderungen Wedels waren somit 1,16-fach so hoch wie die der Stadt Bad
Schwartau.

Seit 2020 wird die Finanzsoftware proDoppik von H+H verwendet, die wesentlich bessere
Auswertungsmoglichkeiten bietet, so dass kiinftig die Kennzahlen im Forderungsmanagement
ermittelt und zur Steuerung verwendet werden konnen.

Die Wertberichtigungen sind im Haushaltsentwurf 2022 berlicksichtigt.

Einzelfeststellungen zu ,,2. Forderungsmanagement*

2. Forderungsmanagement

2.3.1 Personalausstattung der Finanzbuchhaltung
Besetzte Stellenanteile in der Finanzbuchhaltung
auf S. 53

Im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes soll die Vollstreckung Mitte 2022 an den
Kreis Pinneberg ausgelagert werden. Danach wird eine Uberpriifung und ggfs. Anpassung der
Stellen der Finanzbuchhaltung nach Aufgaben und Umfang erforderlich sein. Schon jetzt
zeichnet sich aber grundsatzlich ab, dass zusatzliche Stellen erforderlich sind.

2. Forderungsmanagement

2.3.2 Schnittstellen

auf S. 54

EUROWIG und Finanzbuchhaltung im Beitreibungswesen

Die Stadt Wedel ist, wie auch vom LRH gefordert, an schlanken Buchungsprozessen
interessiert, durch die im Optimalfall die Stadtkasse entlastet werden kann. Allerdings zeigt
auch das Beispiel der zeitaufwandigen Einrichtung einer Schnittstelle zwischen dem
Fachverfahren EUROWIG und der Finanzbuchhaltung, dass die Stadt sich aber bei der
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Umsetzung letztlich stark in der Abhangigkeit diverser externer Dienstleister befindet, so
dass hier nur wenig Gestaltungsspielraume fur die Stadt vorhanden sind.

2. Forderungsmanagement
2.6 Vollstreckung
auf S. 68

Im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes soll die Vollstreckung Mitte 2022 an den

Kreis Pinneberg ausgelagert werden. Neben der Kostenersparnis werden damit auch
Effizienzverbesserungen erwartet.

Stellungnahme zu Themenbereich ,,3. Organisation“

Die Stadt Wedel teilt die Einschatzung des Landesrechnungshofes, dass funktionierende
Organisationsstrukturen fur die Aufgabenerfillung einer Kommune elementar sind und dass
Verwaltungsstrukturen und Ablaufe standig an die sich andernden Erfordernisse angepasst
werden mussen.

Der Aufbau der Verwaltung wurde deshalb - entgegen dem Eindruck den der Priifbericht
erwecken konnte, dass die Strukturen nicht fortwahrend an die Arbeitsanforderungen
angepasst werden - in der Vergangenheit immer wieder auf seine Aktualitat uberpruft. Dies
geschah auch mit externer Begleitung. In der Vergangenheit ist z.B. der frilhere Fachdienst
Wirtschaft und Finanzen umstrukturiert worden, um ihn an die aktuellen Bedirfnisse
anzupassen. Auch der Fachdienst Interner Dienstbetrieb wurde 2019 umstrukturiert. Bedingt
durch die sehr dynamische Entwicklung gerade im Bereich Digitalisierung wird dieser
Fachdienst aktuell wieder an die veranderten Situationen angepasst. Die genannten Beispiele
zeigen, dass die Stadt kontinuierlich daran arbeitet ihre Verwaltungsstrukturen und Ablaufe
an die sich andernden Erfordernisse anzupassen. Aktuell wird mit externer Unterstiitzung
ein Prozessregister erstellt mit dem Ziel, Prozesse zu optimieren und in einem zweiten
Schritt zu digitalisieren.

Einzelfeststellungen zu ,,3. Organisation“

3. Organisation
3.2.2 Geschaftsverteilung
auf S. 81

Der zentrale Geschaftsverteilungsplan (GVP) fiir die gesamte Verwaltung ist tatsachlich seit
1999 nicht fortgefiihrt worden. Jedoch ist es bereits seit Ende 2018 ublich, dass im Zuge der
Erstellung von Organisationsempfehlungen und -verfligungen auch gleichzeitig ein Dienst-
bzw. Geschaftsverteilungsplan flir die betrachtete Organisationseinheit erstellt wird. Einige
Teilplane liegen dadurch bereits in aktueller Form zentral dem Sachgebiet Organisation vor.

Wedel weist hier die gleichen Defizite auf, wie die Ubrigen gepriiften Verwaltungen
(Elmshorn und Quickborn). Dennoch sind in allen drei Verwaltungen die Fihrungsebenen
durchaus in der Lage, ihren Bereich zu steuern und zu lenken. In der kommunalen Praxis
kommt dem sehr starren Geschaftsverteilungsplan nicht mehr die Bedeutung als priorisiertes
Instrument zur Dokumentation und Steuerung von Aufgabenverteilungen in allen Bereichen
zu, da veranderte Anforderungen in der Kommunalverwaltung vielfach auch
ressortibergreifende, flexible Zustandigkeitsverteilungen erfordern.
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Eine flachendeckende Betrachtung und Planerstellung fir die gesamte Verwaltung ist
dennoch das erklarte Ziel der Stadt Wedel. Die Erstellung eines GVP mit externer
Unterstutzung wird zurzeit vorbereitet.

3. Organisation
3.2.3 Arbeitsplatz- und Stellenbeschreibungen
auf S. 83 ff.

Der LRH-Bericht gibt an, dass ein Gesamtuberblick Uber alle vorhandenen
Stellenbeschreibungen an zentraler Stelle fehlen wirde und nicht benannt werden konnte,
wie viele Stellenbeschreibungen vorliegen wirden. Diese Aussage ist nicht korrekt. Alle
Stellenbeschreibungen werden grundsatzlich an zentraler Stelle im Sachgebiet Organisation
vorgehalten. Ein GroBteil der Stellenbeschreibungen liegt jedoch noch in papiergebundener
Ablage vor. Dadurch kann naturlich wahrend eines Interviews ohne vorausgehender
Information zu den Interviewfragen keine konkrete Zahl benannt werden. Diese hatte durch
handischen Abgleich zuvor ermittelt werden miussen. Selbstverstandlich ware eine
Auswertung zur Anzahl der Stellenbeschreibungen moglich - bei entsprechendem
Personalaufwand.

Im Zuge der Einflihrung der Allgemeinen Schriftgutverwaltung ist es Ziel des Sachgebietes
Organisation, auch alle Stellen- bzw. Arbeitsplatzbeschreibungen in digitaler Form
abzulegen. Eine Auswertung zur Anzahl der Arbeitsplatzbeschreibungen wird dann jederzeit
ohne grofen Aufwand moglich.

Arbeitsplatzbeschreibungen wurden hauptsachlich aus den Bereichen Finanzen, Personal,
Organisation und Sitzungsdienst abgefordert. Zu diesem Zeitpunkt erlebten drei der vier
Bereiche umfassende Struktur- und Aufgabenveranderungen. Hierdurch bedingt konnten zum
Zeitpunkt der Priufung teilweise noch keine aktuellen Arbeitsplatzbeschreibungen vorgelegt
werden. Dieser Mangel ist zwar inzwischen groBtenteils ausgeglichen, die Situation wird aber
noch weiter optimiert.

3. Organisation
3.3.1 Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
auf S. 83

Der LRH bemangelt u.a. die Aktualitat der Regelungen und eine optimierbare
Rechtskonformitat. Die festgestellten rechtlichen Mangel wurden vom LRH jedoch nicht
kommuniziert oder dokumentiert, obwohl dies helfen wirde, diese vermeintlichen
Rechtsmangel zeitnah abzustellen. So kann aus Sicht der Stadt Wedel aber nicht naher
nachvollzogen werden ob und welcher Form hier Uberhaupt ein Mangel vorliegt.
Die Aktualitat einiger DA / DVs ist tatsachlich nicht ausreichend. Vielfach fehlen leider
Kapazitaten, um diese auf einen aktuellen Stand zu heben (Bsp.: DA IT)

Neuere Dienstvereinbarungen (DV) werden standardmaRBig nur mit einer Laufzeit von 3
Jahren abgeschlossen. Dies war bereits vor der LRH-Priifung gangige Praxis, wird aber leider
nicht im Prifbericht erwahnt. (Bsp. DV flexible Arbeitszeit, DV Telearbeit).
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3. Organisation
3.4.2 Aufgaben der Organisationseinheit im Vergleich
auf S. 85

Die Betrachtung des LRH zur Aufgabenerledigung und zur Personalstarke im Sachgebiet
Organisation erfasst leider nicht, dass selbige Mitarbeitende auch bei der Einfihrung des
Dokumentenmanagementsystems eingebunden sind und dadurch die regularen Aufgaben
einer Organisationseinheit voriibergehend nicht in gleicher Quantitat wahrgenommen
werden konnen. Die verglichenen Kommunen Elmshorn und Quickborn wiederum haben fur
diese Aufgaben separate Stellen geschaffen oder/ und externen Sachverstand eingekauft.
Wedel leistet die organisatorischen Aufgaben selbst. Zudem nimmt eine Mitarbeiterin der
Organisation auch die Funktion der stadtischen Wahlbehorde wahr und ist dadurch in Zeiten
von Wahlvorbereitung und -durchfiihrung besonders ausgelastet. Kapazitaten flir typische
Organisationsaufgaben bestehen in solchen Zeiten nicht. Aus diesen Griinden fehlt es
temporar an personellen Kapazitaten, obwohl die Stellen zunachst bei theoretischer
Betrachtung ausreichend sein mussten.

Der Einfluss von temporaren Effekten wie Projektarbeiten und saisonale Aufgaben mit hoher
Personallast wurde bei der Auswertung und Erstellung des Priifberichtes aus Sicht der Stadt
Wedel nicht oder nicht ausreichend berlicksichtigt. Doch gerade diese temporaren Effekte
waren ursachlich fur die Entscheidung externen Sachverstand einzuholen.

Die Angabe im LRH-Bericht, dass seit 2019 eine Bankkauffrau mit 0,1 VZA im Bereich
Organisation beschaftigt wird, ist falsch. Eine solche Auskunft wurde im Rahmen der Prufung
auch nicht getatigt.

Seit August 2019 wird bei der Stadt Wedel eine Mitarbeiterin fur den Aufgabenkomplex
Einfuhrung e-Akte und Digitalisierung beschaftigt. Im Rahmen der Einfluihrung der e-Akte
sollen auch Prozesse aufgenommen und hinsichtlich der Digitalisierungsmoglichkeiten
uberpriift werden. Dadurch ergibt sich eine Schnittmenge zum Bereich der klassischen
Organisation. Diese Prozessaufnahme ist mit rund 0,1 VZA geplant. Die Mitarbeiterin ist
jedoch im Bereich der strategischen IT und Digitalisierung verortet. Zudem besitzt die
Mitarbeiterin keine berufliche Qualifizierung als Bankkauffrau, sondern ist studierte
Kommunikationswirtin mit Spezialisierung auf Moderation und Projektmanagement im IT-
Bereich. Eine Bankkauffrau wird und wurde nicht im Bereich Organisation beschaftigt.

3. Organisation
3.5.2 Haushalt steuerungsorientiert ausgerichtet?
auf S. 89 ff

Laut dem LRH hebt sich Wedel beim Aufbau des stadtischen Haushalts damit im Vergleich zu
anderen Mittelstadten deutlich ab.

Die Stadt Wedel wiurde sich winschen, dass der LRH eine Gemeinde als ,,Best practice*
benannt hatte.

Wedel ist scheinbar (und auch nach unserer Kenntnis) die einzige Gemeinde in SH, wo
uberhaupt schon versucht wird, Uber Zielvorgaben zu steuern. Daher wird davon
ausgegangen, dass Wedel der ,,Best practicer ist.

Der Zielfindungsprozess wurde 2011 mit Einfihrung der Doppik erneut gestartet, ist derzeit
aber ins Stocken geraten, weil eine notwendige Priorisierung der Handlungsfelder politisch
bisher nicht beschlossen wurde. Gleichwohl wird die Verwaltung noch im ersten Halbjahr
2022 einen erneuten Anlauf machen.
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3. Organisation
3.5.3 Sind zu viele stadtische Produkte nicht steuerungsrelevant?
auf S. 91 ff

Der LRH empfiehlt Wedel, alle Produkte als steuerungsrelevant anzusehen und deshalb mit
Strategische Ziele, Operative Ziele, MaBnahmen + Kennzahlen (SZ, OZ, M + K) zu versehen.
Diese Ziele sollen mit der LOB verknupft werden.

Es besteht aus Sicht der Stadt Wedel hier ein Missverstandnis oder Dissens Uber den Begriff
steuerungsrelevant. Der LRH geht davon aus, dass nahezu alle Produkte uber personelle +
sachliche Ausstattung gesteuert werden konnen.

Die Stadt Wedel hat hier eine andere Auffassung die aus verschiedenen Erfahrungen
resultiert: Als Beispiel konnen hier die Bereiche Ehrengraber oder Wasserversorgung gelten.
Auf Basis der strategischen Ziele wurden Produkte ausgewahlt, die einen hohen Beitrag zur
Erreichung der Zielsetzung leisten konnen. Der LRH beschreibt einen Idealzustand, den die
Stadt Wedel durchaus anstrebt. Dieses setzt zwingend eine Priorisierung der Ziele durch die
Politik voraus.

Das vom LRH geforderte flachendeckende System einer Verknupfung von Zielen und LOB
ware von der Stadt Wedel nur mit erheblichem zusatzlichen Aufwand leistbar. Angesichts
unserer Erfahrung in Zusammenhang mit LOB ware dieser auch aus unserer Sicht nicht zu
rechtfertigen, weil Aufwand und Nutzen in einem krassen Missverhaltnis stehen (siehe hierzu
auch Ausfuhrungen zum LOB, Punkt 4.4.4).

Der LRH weist darauf hin, dass trotz teilweise sehr groBer Abweichungsbetrage in den
Berichtsheften nicht auf Abweichungen hingewiesen wurde. Nachvollziehbar ist der
Vorschlag, uber alle Produkte zu berichten. Bisher wurden die Abweichungen in den
Berichtsheften nur fur die steuerungsrelevanten Produkte dargestellt. Es bleibt bei der
Einschatzung, dass nicht fur alle Produkte, Bsp. Ehrengraber oder Wasserversorgung ein
Abweichungsbericht erstellt werden sollte.

Die bisherigen Abweichungsberichte fuhrten jedoch zu keinerlei Nachfragen / Reaktionen
aus der Politik.

Die Einfuhrung der Haushaltssoftware von H+H erforderte zusatzliche Personalkapazitaten,
wodurch das Berichtswesen nicht im erforderlichen MaB betreut werden konnte. Die Fuhrung
des Berichtsheftes soll allerdings so schnell wie moglich wieder aufgenommen und zusatzlich
in Abstimmung mit HFA und Rat grundlegend verbessert werden.

3. Organisation

3.5.4 Wie informativ sind Ziele und Kennzahlen der 35 steuerungsrelevanten
Produkte im Haushalt 2020?

auf S. 95

Der LRH empfiehlt, dass Wedel alle gebildeten Kennzahlen hinsichtlich eines sinnvollen
Steuerungsgehalts kritisch hinterfragen sollte. Die Stadt Wedel wird dieser Empfehlung
folgen.

3. Organisation
3.6 Berichtswesen
auf S. 98

Der LRH weist darauf hin, dass ein GrofBteil der in § 45 ¢ GO geforderten Berichte nicht
vorhanden ist.

Bei verschiedenen Punkten kann man unterschiedlicher Auffassung sein, in wie weit die

Berichte bei der Stadt Wedel doch vorhanden sind, und diese einfach in einer anderen Form
vorliegen, als sie der LRH erwartet. Bsp. Beschlusskontrolle und To-do-Liste aus HFA.

NN
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In der Tat erscheint das Berichtswesen auch der Stadt Wedel Uberarbeitungsbediirftig.
Derzeit wird deshalb gemeinsam mit der Politik gepruft, wie das Berichtswesen verbessert
werden kann.

3. Organisation
3.7.1.1 Krankheitsbedingter Ausfall in der Kernverwaltung
auf S. 101

Der Empfehlung, halbjahrlich die Krankenstande zu ermitteln, sollte aus Sicht der Stadt
Wedel gefolgt werden. Die Stundenstande werden bereits seit Jahren ausgewertet.

3. Organisation
3.7.2 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
auf S. 103

Der LRH wirdigt das BEM der Stadt als positives Beispiel und die Stadt Wedel sieht derzeit
auch keinerlei Veranderungsbedarf.

3. Organisation
3.7.3 Mehrarbeitsstunden
auf S. 105

Die Reduzierung der Mehrarbeitsstunden ist schon jetzt ein wichtiges Ziel der Stadt Wedel.
Dafir kommen verschiedene Instrumente zum Einsatz. Die Regelungen der
Dienstvereinbarung iiber eine flexible Arbeitszeit erlauben bereits einen guten Uberblick
uber bestehende Mehrarbeitsstunden und werden auch entsprechend genutzt.
Ubertragungen sind nur im Einzelfall mdglich, detaillierte Begriindungen erforderlich.
Vorgesetzte haben im Mitarbeitergesprach Mehrarbeitsstunden zu thematisieren. Die
Zustimmung zu Uberschreitungen der in der Dienstvereinbarung festgelegten
Stundenkontingente trifft der Burgermeister. Damit verbunden ist im Regelfall auch eine
Vereinbarung Uiber den Abbau der Stunden. Griinde fir Mehrarbeitsstunden sind in Teilen
sicher erhohte Anforderungen in verschiedenen Bereichen, aber auch erhohte Fluktuationen
mit verstarkten Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung der Stellen und auch
krankheitsbedingte Ausfalle.

3. Organisation
3.7.4 Unrealistisch hohe Investitionsmittel
auf S. 106

Die Ausfiihrungen des LRH zu den Vorschriften der GemHVO sind korrekt. Aufgrund der
fehlenden Personalkapazitaten konnten viele Projekte weder angeschoben noch umgesetzt
werden. Investitionsmittel werden nur noch so in den Haushalt eingestellt, wie sie mit der
vorhandenen Personalkapazitat auch umgesetzt werden konnen. Derzeit wird an einer
Verbesserung der Haushaltsanmeldung- und Bewirtschaftung gearbeitet. Ziel ist es, (im
Rahmen der Haushaltskonsolidierung) einen mit der Politik abgestimmten Ablauf verbindlich
Zu vereinbaren.

3. Organisation
3.7.5.2 Aufwand der Sitzungsdienste im Vergleich
auf S. 110

Noch wahrend der LRH-Prifung fand der Wechsel des Fachverfahrens statt, wurden die
Prozesse digitalisiert und rationalisiert und wurde eine neue DA/Richtlinie Sitzungsdienst
erlassen. All das wurde - wie es scheint - bei der Priufung auBer Acht gelassen und der LRH-
Bericht gibt somit Hinweise/ Empfehlungen flir einen veralteten Stand.

NN
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Der Vergleich der VZA und Personalkosten scheint nicht plausibel, da beispielsweise
Quickborn deutlich mehr Ausschusse vorhalt und die Protokollfuhrung durch Biroleitende
Beamte und Amtsleitungen erfolgt, wahrend in Wedel die Gremienbetreuung durch
Sachbearbeitungen erfolgt - Fir die Stadt Wedel liegt deshalb die Vermutung nahe, dass
Aufwendungen fur Sitzungsbegleitung und Niederschrift in Quickborn nicht eingeflossen sind,
wahrend in Wedel die Aufwendungen aufgrund der expliziten Aufgabenzuordnung bei den
Sachbearbeitungen klar benannt wurden.

In Elmshorn und Quickborn findet nach Wissen der Stadt Wedel eine schlanke Niederschrift
ohne Protokollierung der Redebeitrage statt. Nur grundsatzliche Vorgange und Ablaufe der
Sitzung sowie Abstimmungsergebnisse werden dokumentiert. Dadurch bedarf es keiner
separaten Schreibkraft fur die Protokollierung und die Niederschrift kann durch ohnehin
anwesende Verwaltungsmitarbeiter*innen erfolgen (z.B. Bliroleitender Beamte). Deren
Personalkosten scheinen in der Gegenuberstellung jedoch ausgenommen zu sein.
Anderenfalls durfte der angegebene Wert bei der Stadt Quickborn nicht zu erreichen sein.
Eine Reduzierung des Umfangs der Niederschriften, wie in Quickborn praktiziert, ist in Wedel
jedoch politisch nicht gewollt.

Stellungnahme zu Themenbereich ,,4. Personal“

Die Stadt Wedel sieht sich durch die Einschatzung des Landesrechnungshofes, uber ein gut
aufgestelltes Personalmanagement zu verfiigen, in ihrem grundsatzlichen Kurs bestatigt. Den
Vergleich mit anderen Kommunen sieht die Stadt Wedel - wie in den Allgemeinen
Anmerkungen zum Prufbericht bereits dargestellt - kritisch, da unterschiedliche
Organisationsstrukturen der Kommunen hier rein nummerisch zu nicht vergleichbaren
Ergebnissen fuhren.

Dennoch enthalt der Prifbericht wichtige Anregungen und Hinweise, die die Stadt Wedel
berucksichtigen will.

Einzelfeststellungen zu ,,4. Personal“

4. Personal
4.2 Stellenplan
auf S. 112

Bemangelt wird, dass im Stellenplan die Zuordnung der Beschaftigten fehlerhaft erfolgt.
Diese Aussage kann nicht nachvollzogen werden. Grundsatzlich wird von der Stadt Wedel
sehr groBes Augenmerk auf eine korrekte Zuordnung gelegt. Die angefiihrten, vermeintlichen
Fehler sind keine Fehler im Stellenplan.

Die Integrationskoordinator*innen der VHS sind der VHS bewusst zugeordnet und dort auch
tatig. Sie sind unter anderem fur die Organisation der Integrationskurse und BAMF-
Abrechnungen zustandig. Der Aufgabenschwerpunkt liegt im padagogischen Bereich, nicht
aber in der sozialen (Einzelfall-)Betreuung. Die Zuordnung im Stellenplan ist also korrekt
erfolgt.

Dem Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice sind die 3 VZA als Geratewarte zugeordnet,
da dieser Fachdienst fur Feuerwehrangelegenheiten zustandig ist. Sie sorgen fur
Bereitstellung der Einsatzmittel und Bereitschaft der Feuerwehr. Die Geratewarte sind
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organisatorisch dem Fachdienst zugeordnet und mussen daher auch folgerichtig im
Stellenplan dort verortet werden.

Die Marktmeistertatigkeit wird zukunftig im Stellenplan Berlicksichtigung finden.

4, Personal
4.3.1 Gesamtausgaben und Personalkostenanteile
auf S. 113 ff.

Der Prifbericht weist auf einen (vermeintlich zu) hohen Personalkostenanteil der Stadt
Wedel hin. Die Feststellung eines hohen Personalkostenanteils ist korrekt. Allerdings folgt
die Stadt Wedel hier der LRH kritischen Bewertung dieses Umstands als automatisch
verbesserungswiurdig nicht. Verglichen wurden Elmshorn, Quickborn, Wedel, Ahrensburg und
Itzehoe; alle Stadte weisen unterschiedliche Rahmenbedingungen auf, die Einfluss auf die
Personalpolitik und -ausgaben haben. Die Vergleichbarkeit ist dadurch kaum gegeben, da die
Kommunen jeweils deutlich andere Schwerpunkte in ihrer Arbeit setzen.

Elmshorn, zum Beispiel, hat als einzige der betrachteten Stadte noch eine eigene operative
IT im Kernbetrieb mit relativ groBem Personaleinsatz. Die Stadt Wedel hingegen hat mit
groBem Einsatz den Bereich der Schulkinderbetreuung selbst organisiert. Ein reiner Vergleich
der bloBen Zahlen greift deshalb aus Sicht der Stadt Wedel zu kurz.

Elmshorn und Itzehoe profitieren zudem mabBgeblich von ihrem Einzugsbereich in das
landliche Umfeld. Ahrensburg wiederum zieht auch Arbeitskrafte aus dem landlichen Raum
des Ratzeburger Umlandes und der Region Westmecklenburg an. Diese Stadte befinden sich
daher nicht in einer vergleichbaren Konkurrenzlage mit Hamburg (unterschiedliche
Tarifvertrage mit hoherem Brutto in HH) wie es fir Wedel mafRgeblich ist.

Bei Bewertung der Stellen halt sich in Wedel exakt an den Eingruppierungsmerkmalen des
TVoD bzw. an den Bewertungsmerkmalen der KGSt. Die Aussage, dass trotz adaquater
Stellenzahl die Personalausgaben zu hoch seien, ist daher nicht nachvollziehbar.

Lt. LRH werden die Personalkosten durch den Pro-Kopf-Vergleich Personalkosten der
Kernverwaltung je Einwohner vergleichbar. Hier liegen Ahrensburg und Wedel gleichauf.
Elmshorn weist deutlich hohere Kosten auf. Warum Itzehoe als VergleichsgroBe
herangezogen wird ist nicht so recht nachvollziehbar. Denn die Situation der Gemeinden im
sog. Speckgurtel um Hamburg ist sicher anders zu bewerten als von Kommunen im
Landesinneren. Im Ubrigen ergibt sich bereits im Haushalt 2021 und insbesondere im
Haushalt 2022 ein ganzlich anderes Bild zugunsten der Stadt Wedel: IST-Delta 2020 +35,27%,
Plan-Delta 2022 -3,84%, d.h. die Personalkosten liegen 2022 im Plan unter denen ltzehoes.

4, Personal
4.3.4 Personalaufwendungen in der Kernverwaltung
auf S. 116 ff.

Im Vergleich zu den anderen Kommunen ist die Entwicklung der Planstellen in der
Kernverwaltung verhaltnismaBig moderat. Da ist nur Itzehoe besser. Bei der Betrachtung der
Entwicklung je 1.000 Einwohner schneidet Wedel am besten ab. (Siehe hierzu auch
Anmerkungen zu 4.3.1).

Wedel hat sich bereits vor ca. 20 Jahren entschieden, attraktive Arbeitsbedingungen zu
schaffen. Das bedeutet in diesem Kontext die Schaffung von flachen Hierarchien und dem
Zulassen einer hohen Eigenstandigkeit. Letzteres macht sich dann sicher auch in der
Vergutung bemerkbar. Die Stadt orientiert sich bei Eingruppierungen und Besoldung an den
tariflichen Rahmenbedingungen und der KGSt. Externe Unternehmen haben
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Eingruppierungen bzw. die Besoldungen bestatigt. Insofern gibt es aus Sicht der Stadt Wedel
nichts zu beanstanden.

Die Stadt Wedel ist Mitglied der Versorgungsausgleichskasse. Um keine Ausgleichszahlungen
leisten zu missen, haben Kommunen eine bestimmte Anzahl an Beamten vorzuhalten. Fur
Wedel waren das in der Vergangenheit 49 Beamte. Die Stadt Wedel war immer bemiiht, diese
Anzahl zu halten, da auch die Versorgungsausgleichskasse im Prinzip eine
Solidargemeinschaft darstellt.

Da sich jedoch nicht alle Mitglieder diesem Solidargedanken verpflichtet gefuhlt haben,
wurde vor ca. 3 Jahren das Tarifsystem umgestellt. Da die Stadt Wedel ein ausgewogenes
Verhaltnis zwischen aktiven und inaktiven Beamten vorweisen kann, halten sich die Beitrage
weiterhin im Rahmen.

4, Personal
4.4.2 * Der Personalbericht als Steuerungsinstrument
auf S. 119

Die Stadt Wedel uberarbeitet zurzeit das Personalberichtswesen und wird dabei auch die
Hinweise des LRH einflieBen lassen.

Die Anzahl der beschaftigten Personen und die Zahl der Planstellen wurden ab 2017 in den
Personalbericht aufgenommen.

Das Fortbildungsbudget kann erst ab 2022 abgebildet werden, da es bis 2020 dezentral
verwaltet wurde.

Das Thema BEM wurde bereits 2020 in den Personalbericht aufgenommen, die Fehlzeiten
(allerdings ohne Quote) bereits seit 2019 mit Daten ab 2017, die Altersstruktur wird bereits
seit Jahren im Personalbericht dargestellt.

Ob durch die Auswertung der Uberstunden auf die Angemessenheit von Planstellen Bezug
genommen werden kann, wird angezweifelt. Es wird zum Teil sicherlich die Arbeitssituation
wiederspiegeln, allerdings in nicht unerheblichen MaBe auch in einem zeitweise erhohten
Krankenstand begriindet sein.

4, Personal
4.4.3 Beurteilungsrichtlinie
auf S. 121

Beurteilungen sind nur fur Beamte erforderlich. Die Stadt Wedel hat es auch auf die
Beschaftigten ubertragen. Wenn der LRH hier von einem wichtigen Feedback fiir
Mitarbeitende spricht, halten wir dies als Begriindung flir nicht zielfuhrend. Letztlich wirde
das ja bedeuten, dass es nur alle 3 Jahre ein Feedback gibt. Hinzu kommt, dass die Stadt
Wedel durch jahrliche MA- und Qualifizierungsgesprache in der Lage ist, regelmabig
Feedback zu geben. AuBerdem sind unsere Fiihrungskrafte dazu angehalten, bei
,yAuffalligkeiten“ sofort zu reagieren und Gesprache zu suchen und nicht auf formelle
Termine zu warten. Die Beurteilungsrichtlinie ist deshalb nicht als EinzelmaBnahme, sondern
eher als fester Rahmen fiir ein regelmaBiges, kontinuierliches und aus unterschiedlichen
Elementen bestehendes MA-Feedback zu sehen, das die Elemente die auch schon vor 2020
gelebt wurden, einmal ausdriicklich zusammenfasst und in einen Kontext stellt.
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4, Personal
4.4.4 Leistungsorientierte Bezahlung - lohnt sich Leistung?
auf S. 122

Wedel hat sich mit Einfuhrung des TVoD bereits sehr frihzeitig mit dem Thema der
leistungsorientierten Bezahlung befasst. Die Stadt gehorte zu den ersten, die dieses System
eingefuhrt haben. Mit der Zeit hat sich jedoch gezeigt, dass der Aufwand und der Nutzen
dieses Systems aus Sicht der Stadt Wedel nicht angemessen waren. Insofern hat sich die
Stadt Wedel fur ein anderes System entschieden.

Dass die Tarifvertragsparteien sich im vergangenen Jahr entschieden haben, dieses Vorgehen
zu rehabilitieren, hat sicher gute Grinde. U.a. sicher auch, dass eine Vielzahl von Kommunen
die Leistungsorientierte Bezahlung in der von den Tarifvertragsparteien geforderten Form
als nicht zielfiihrend angesehen haben und einen anderen Weg beschritten haben.

Die Tarifvertragsparteien haben im letzten Jahr neue Moglichkeiten der LOB zugelassen. Die
Stadt Wedel wird die Moglichkeiten, die sich dadurch ergeben, nutzen.

Es wird von hier auch angezweifelt, dass Mitarbeitermotivation und Eigenverantwortung
ausschlieBlich durch die LOB gewahrleitet werden kann. Die Stadt Wedel bildet ihre
Flhrungskrafte kontinuierlich weiter und ermoglicht auch den Mitarbeitenden, sich
kontinuierlich weiterzuentwickeln. Aus Sicht der Stadt Wedel sind das bedeutsamere und
effizientere Stellschrauben.

Stellungnahme zu Themenbereich
..D. Kostenrechnende Einrichtungen*

Die Stadt Wedel teilt nach Studium des Priifberichtes die Einschatzung des LRH, dass in den
kostenrechnenden Einrichtungen zu wenig kostenrechnerisch gearbeitet wird. Es wird vom
LRH in verschiedenen Bereichen ein deutlicher Optimierungsbedarf gesehen und eine
kostendeckende Gebiihrenkalkulation gefordert. Dieser Handlungsbedarf kann nicht in
Abrede gestellt werden und ist umzusetzen.

Einzelfeststellungen zu ,,5. Kostenrechnende Einrichtungen*

5. Kostenrechnende Einrichtungen
5.4 * Zentrale Kostenrechnung vs. dezentrale Kostenrechnung
auf S. 130

Eine Zentralisierung der Kostenrechnung fir die Einrichtungen erscheint der Stadt Wedel
sinnvoll.

5. Kostenrechnende Einrichtungen
5.6 Vorschlag fiir ein einheitliches und intern verbindliches Vorgehen
auf S. 132

Fir alle kostenrechnenden Einrichtungen sind jahrlich Betriebsabrechnungen zu fertigen.
Ggf. sind auch jahrlich Neukalkulationen der Gebuhren anzufertigen und in den pol. Gremien
zur Abstimmung zu bringen. Jahrliche Betriebsabrechnungen fir die kostenrechenden
Einrichtungen konnten bisher aufgrund personeller Engpasse nicht umgesetzt werden.
Gleiches gilt fur die Neukalkulation der Gebuhren. Ziel ist es, diese in 2022 spatestens aber
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in 2023 unter Nutzung der Arbeitshilfe des LRH umzusetzen und so eine Verbesserung der
Kostenabrechnungen zu erreichen.

Die Arbeitshilfe sollte in Form einer Dienstanweisung fur die Stadt Wedel gelten.

5. Kostenrechnende Einrichtungen
5.7.1 Volkshochschule
auf S. 134

Das Engagement der VHS in den Jahren 2014 bis 2018 war schwerpunktmaRig auf den Bereich
der Integration ausgerichtet. Damit leistete die VHS einen erheblichen Beitrag zum sozialen
Frieden in der Stadt Wedel. Eine Schwerpunktverlagerung des Kursangebotes vom offenen
Kursbereich auf den Ausbau von Integrationskursen und integrativen Projekten implizierte
eine Veranderung der Einnahmenstruktur. Integrationskurse und Projekte wurden nicht
durch Kursgebuihren, sondern durch Kostenerstattungen und Zuschussen von Bund, Land und
Kreis finanziert.

Dem Rickgang der Ertrage aus Benutzungsgeblihren steht ein Zuwachs der Ertrage
gegeniber, die sich aus der Finanzierung von Integrationskursen und Projekten durch Bund
Land und Kreis ergeben.

Bei der Priufung der Kennzahl ,,Deckung der Honorare soll durch die Gebiihren zu 100 %
erfolgen*“ durfen aus Sicht der Stadt Wedel nicht nur die Kursgebuhren herangezogen
werden, sondern auch die Kostenerstattungen von Bund und Lander, da daraus auch
Honorare flr Integrationskurse und Projekte zu finanzieren waren. Berucksichtigt man diese
Zahlungen, durfte die erforderliche Kennzahl im gesamten Prifungszeitraum mehr als
erreicht worden sein.

Zur Kennziffer ,,Deckungsgrad der Aufwendungen durch Ertrdge soll mindestens 65 %
betragen:

Die im Bericht des Landesrechnungshofes ausgewiesenen Deckungsbeitrage beinhalten
Steuerungsleistungen, auf die die VHS aktiv keinen Einfluss hat. So sind diese von 2017 auf
2018 um rd. 45 % gestiegen. Inwieweit bei einem Vergleich mit anderen Volkshochschulen
Steuerungsleistungen Berlicksichtigung finden, ist nicht nachvollziehbar. Weiterhin sagt der
Vergleich auch nichts iiber die Bandbreite der Tatigkeitsfelder (u.a. Integrationskurse,
Projekte ja/nein) aus. Die Deckungsbeitrage der VHS Wedel lagen ohne Beriicksichtigung der
Steuerungsleistungen zum Teil weit uber der erforderlichen Kennziffer.

Die VHS errechnet bereits seit Jahren jahrlich den Kostendeckungsbeitrag nach den
Ergebnisrechnungen des Controllings, die alle Ertrags- und Aufwandsarten enthalten. Dabei
wurde das Gesamtergebnis aus allen Tatigkeitsfeldern der Volkshochschule zu Grunde
gelegt, so dass sich der Kostendeckungsbeitrag sowohl aus Gebuhren fir den offenen
Kursbereich als auch aus Kostenerstattungen des Bundes, der Lander, interner
Verrechnungen etc. ergab.

Eine Aktualisierung der Gebuhrenordnung wurde bereits in die Wege geleitet und befindet
sich in Vorbereitung. Diese beinhaltet eine Kalkulation der Gebuhren anhand der
durchschnittlichen Ergebnisse aus den Teilergebnisrechnungen der letzten Jahre und wird,
sofern die politischen Vertreter dies befurworten, eine Gebuhrenerhohung im offenen
Bereich nach sich ziehen.

Der LRH schlagt vor, den Bedarf an hauptamtlichem Personal kritisch zu Uberprufen. Die
Stadt Wedel verweist dazu auf die Wedel-spezifischen Rahmenbedingungen: Die VHS Wedel
fuhrt seit 2005 Integrationssprachkurse fiir das Bundesamt fir Migration und Fliichtlinge
durch. Die Nachfrage und das Kursangebot stiegen kontinuierlich an, neue Kursmodelle
wurden stets zeitnah umgesetzt (z. B. Spezialkurse Alphabetisierung, Kurse fur Frauen mit
Kinderbetreuung), das Kurskonzept ,,Berufssprachkurs“ sowie die Lernplattform ich-will-
deutsch-lernen.de wurde in der VHS Wedel pilotiert. Mit der Fliichtlingskrise 2015 stieg
bundesweit der Bedarf an qualifizierten Dozenten sprunghaft an, ein Dozentenmangel
zeichnete sich ab. Die VHS Wedel fing dies durch verschiedene MaBnahmen auf: Zum Einen
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schrieb die Stadt zwei volle (vier halbe) Stellen fiir Lehrkrafte aus, die aus den eigenen
Reihen besetzt werden konnten. Seitdem konnen die neuen Mitarbeiter als festangestellte
Lehrkrafte sehr flexibel eingesetzt werden. Zudem werden von diesen vier Mitarbeitern
Verwaltungsaufgaben tibernommen, die im Jahr 2016 enorm zugenommen haben. Um nur
einige zu nennen: die wochentliche Aktualisierung aller freien Integrationskursplatze auf
KURSNET, der online-Plattform der Arbeitsagentur, die Uberpriifung von Anwesenheitszeiten
der Kursteilnehmer und die Dokumentation fur die Abrechnung mit dem BAMF, das Ausstellen
von Teilnahmebescheinigungen und Anmeldebestatigungen fur das Jobcenter, die
Durchfiihrung und Dokumentation von mehr Prifungen mit deutlich groBeren Gruppen. Diese
Aufgaben konnen freiberuflichen Lehrkraften nicht Ubertragen werden, da diese einerseits
keinem Weisungsrecht unterliegen und sich andererseits bei Ubernahme dieser Aufgaben
einem arbeitnehmerahnlichen Beschaftigungsverhaltnis nahern wurden.

Gegenuberstellung von Personalkosten und fiktiven Honorarkosten (2017):

Jahresbrutto Jahresarbeitszeit | Aquivalent Fiktives Honorar
2017 Unterrichtsstunden | (2017: 35,00€/ 45
(45 Minuten) Minuten
Mitarbeiterin A | 33.875€ 1017h 1356 47.460€
19,5h/Woche
Mitarbeiterin B | 33.870€ 1017h 1356 47.460€
19,5h/Woche

Fazit:

Die Vergleichsrechnung zeigt, dass die Festanstellung der Lehrkrafte keine finanzielle
Mehrbelastung bringt, sondern dass im Gegenteil die Personalaufwendungen sogar niedriger
als die Honorarkosten sind. Die =zusatzlich anfallenden Verwaltungsaufgaben
(Dokumentationspflicht fiir das BAMF) diirften aus arbeitsrechtlichen Uberlegungen nicht von
freiberuflichen Lehrkraften Ubernommen werden. Durch die Festanstellung konnte hier fur
die Durchfuhrung der Integrationskurse eine kostengunstigere und verlasslichere Losung
gefunden werden.

5. Kostenrechnende Einrichtungen
5.7.2 * Wohnmobilstellplatz
auf S. 138

Die Zustandigkeit flr das Produkt Wohnmobilstellplatz wurde im Jahr 2019 verlagert.
Aufgrund des bis dato defizitaren Betriebes, wurden Losungen gesucht, den
Wohnmobilstellplatz wirtschaftlicher zu betreiben. Ein Verkauf, wie im Bericht aufgefuhrt
wurde, spielte jedoch in den Uberlegungen keine Rolle.

Als Losung wurde die Verpachtung und die Vergabe des Betriebes des Wohnmobilstellplatzes
an einen externen Betreiber favorisiert. Mit Beschluss des Rates vom 28.11.2019 wurde dem
Verwaltungsvorschlag zugestimmt.

Der Betrieb des Wohnmobilstellplatzes wurde zum 01.01.2021 an die KombiBad GmbH Wedel
ubergeben. Als jahrliche Pacht wurde ein Pachtzins in Hohe von 14.000,00 € zzgl. MwSt.
vereinbart. Zusatzlich erhalt die Stadt eine Umsatzbeteiligung in Hohe von 5 %. Mit der
Ubergabe sind zudem samtliche Unterhaltungsverpflichtungen und -kosten an den neuen
Betreiber ubergegangen.
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Der vereinbarte Pachtzins ubertrifft die jahrlichen festen stadtischen Ausgaben flir den
Wohnmobilstellplatz (kalk. Zinsen, Abschreibungen etc.), so dass das Produkt
Wohnmobilstellplatz nicht mehr defizitar betrieben wird.

5. Kostenrechnende Einrichtungen
5.7.3 StraBenreinigung
auf S. 140 ff

Die Kalkulation der StraBenreinigungsgebiihren wurde zuletzt in 2012 durchgefuhrt. Fir die
notwendige Kalkulation in 2015 hat der FD 2-60 gemeinsam mit 3-20 die notwendigen
Zuordnungen auf die verschiedenen Konten festgelegt und dies entsprechend bei den
Auftragen und Abrechnungen des Bauhofes sowie bei den Rechnungen bertcksichtigt. Leider
konnte zu dem Zeitpunkt keine Neuberechnung mehr erfolgen, da der zustandige Mitarbeiter
der zentralen Steuerungsunterstiitzung die Stadt Wedel verlassen hat.

Eine notwendige Nachkalkulation konnte seitdem nicht erfolgen.

Dies wurde im Fruhjahr 2020 nachgeholt. Dabei wurden die bereits in den Gesprachen
aufgezeigten Themen berucksichtigt. Hierzu gehoren:

- Betriebskostenabrechnung mit Aufnahme des Winterdienstes
Offentlichkeitsanteil der Gebuhr
3-jahriger Kalkulationszeitraum - wird kiinftig angestrebt

5.7.3.1
5.7.3.2
5.7.3.3

Um diese Themen rechtssicher bearbeiten zu konnen, ist eine neue StraBenreinigungssatzung
zwingend erforderlich. Die Arbeiten hieran haben bereits begonnen und dauern
voraussichtlich noch bis Anfang 2022 an. Es wird eine Anderung zum 01.07.2022 angestrebt.

5. Kostenrechnende Einrichtungen
5.7.4 Bauhof
auf S. 146

Die Betriebsabrechnungen und Kalkulationen erfolgen uber den FD 3-20 / Zentrale
Steuerungsunterstiutzung. Eine dafir notwendige Zuarbeit erfolgt - auch mit Hilfe des
Programms Limes - durch den Bauhof.

Eine zu umfangreiche Personalausstattung, die zum angegebenen Verlust beitragt, wird hier
von der Stadt Wedel nicht gesehen. Allerdings sollte gemeinsam eine Nachkalkulation bzw.
Neukalkulation erfolgen.

5. Kostenrechnende Einrichtungen
5.7.5 Stadtbiicherei
auf S. 147

Die Stadtbiicherei ist ein modernes Kommunikations- und Informationszentrum, Treffpunkt
und Lernort zugleich, mit einem umfassenden analogen und digitalen Medienangebot,
offentlichen Internet- und PC-Arbeitsplatzen, W-LAN und Veranstaltungen fir alle Wedeler
Burger*innen.

Die Stadtbiicherei ist ein Anlaufpunkt fiur Fragen des taglichen Lebens und wichtige
Ansprechpartnerin in  Sachen Leseforderung und Vermittlung von Lese- und
Sprachkompetenz.

Zu ihrem Bildungsauftrag gehort auBerdem die Vermittlung von digitaler Bildung, inzwischen
ein wesentlicher Schwerpunkt der taglichen Aufgaben.

Speziellen Zielgruppen werden besondere Dienstleistungen angeboten, wie die
Vorlesestunden fur Kinder, bibliotheks- und medienpadagogische Angebote fur Schulklassen,
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Veranstaltungen zur Sprach- und Leseforderung, wie Ferienleseclub, Jugendbuchwochen und
Dezembergeschichten.

Durch Bereitstellung digitaler Inhalte und die Vermittlung von Lese-, Sprach-, Medien- und
Informationskompetenz fir alle Bevolkerungsschichten, schafft sie Zugang und Orientierung
in digitalen Wissenswelten.

Die Kernaufgabe besteht also nicht mehr in der Beschaffung und Bereitstellung und Ausleihe
von Medien, sondern eher in der Vermittlung von Kompetenzen.

Der Riickgang der Ausleihzahlen ist keine regionale Auffalligkeit, sondern betrifft die
Bibliotheken landes- und bundesweit.

Buchereiverein und Geschaftsfihrung der Buchereizentrale erarbeiten derzeit eine
Neufassung der Forderkriterien, die voraussichtlich ab 2023 fur die Bezuschussung der
Buchereien in SH Anwendung finden soll. Derzeit sind die Forderbetrage bis einschlieBlich
2022 eingefroren, auf dem Stand von 2019 (coronabedingt).

Der Medienetat flieBt in Zukunft nicht nur in den Medienbestand selbst, sondern auch in die
vielfaltige Arbeit mit dem Medienbestand:
e Steigerung der Aufenthaltsqualitat (Dritter Ort, Makerspace, Zeitschriften)
Klassenflihrungen / auBerschulischer Lernort
Veranstaltungen
Besucher
Programmarbeit (mit Kooperationspartnern)
Vernetzung / Kooperationspartner
Zertifizierung (darin enthalten u.a. auch Mindestausstattung an Personalstellen)

Im Jahresbericht 2019 der Stadtbiicherei wurden die neuen Forderkriterien bereits umrissen,
dann kam Corona und die Entscheidung des Landes, die Zuschusse bis 2022 einzufrieren.

Der LRH begriindet seine Empfehlung, die Personalstunden abzubauen, ausschlieBlich mit
den sinkenden Ausleihzahlen. Das ist nicht sachgerecht, weil das Aufgabenspektrum der
Einrichtung (inzwischen) viel groBer ist. Die noch gultigen Forderkriterien lassen einen
weiteren Stellenabbau aus Sicht der Stadt Wedel nicht zu, wenn die Stadt nicht sofort in
voller Hohe auf den Landeszuschuss verzichten will, da bereits auf Mindestforderstandard
gearbeitet wird (auBer Schulbibliothek 0,5-Stelle). Darauf hat der Blichereiverein bei der
letzten Sparrunde eindringlich hingewiesen. Dieser ausfallende Landeszuschuss musste dann
mit weiterem Personalabbau aufgefangen werden, so dass die Stadtblicherei nicht mehr
handlungsfahig ware. Dieser Zusammenhang wurde dem LRH vermittelt, fand aber nicht
Eingang in seine Betrachtung. Unabhangig von einer Zuschusslage gab es bisher in der Stadt
Wedel einen Konsens, wie die Stadtblicherei im Stadtgeschehen agieren sollte, u.a. mit
moglichst angemessenen Offnungszeiten. Die jetzigen Offnungszeiten sind akzeptiert und
mit dem bestehenden Personal auch zu gewahrleisten. Die Frage ist, was mit weniger
Personal noch machbar ist und ob das, was ggf. noch Ubrigbleibt, den Anspriichen aus Politik
und Blrgerschaft geniigen kann.

Wenn politisch eine erhebliche Aufwandsreduzierung gewiinscht ist, muss allerdings Personal
abgebaut werden, und auch der Medienersatz kann nicht einfach zuschussunschadlich
reduziert werden. Inhaltlich wirde weniger Personal auch weniger Angebot und weniger
Offnungszeiten bedeuten, weniger aktuelle Medien schleichende Unattraktivitat.

AuBerdem ist die Kostenentwicklung der Blicherei selbst moderat, wenn man von den ca.
200 Tsd. € fur Gebaudeunterhaltung absieht.

Fur das Haushaltsjahr 2022 betragt der Aufwand ohne ILV 745.900 €, hiervon 585.200 € fur
Personal und 115.100 € fur die Erneuerung des Medienbestandes.
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Bei den Veranstaltungen muss differenziert werden. Es gehoren auch samtliche Kita- und
Klassenflihrungen im Rahmen des Curriculums dazu, Vorlesestunden, Dialog in Deutsch,
Lesekreise usw. Die Stadtbucherei ist also keine Eventagentur. Sie ist auch keine
hauptsachliche Ausleihstation fir Medien mehr. Eine Personalklirzung mit geringeren
Ausleihzahlen zu begriinden, geht daher am Konzept einer modernen Blicherei vorbei. Der
LRH bemangelt, dass die Veranstaltungen nicht zu mehr Nutzung (Ausleihe) fuhrten. Das
ware zwar ein wunschenswerter Nebeneffekt, ist aber nicht das Hauptziel dieser
Veranstaltungen, die die breite inhaltliche Aufstellung der Stadtbucherei dokumentieren.
Auch hier ist aus Sicht der Stadt Wedel der Fokus auf die Ausleihe ein viel zu enger Blick des
LRH.

5. Kostenrechnende Einrichtungen
5.7.6 * Markte
auf S. 152

Hingewiesen wird auf die Ausweisung der Planstelle des Marktmeisters im Bereich
Marktwesen und nicht im Bereich Feuerwehr, dem Hauptarbeitsplatz. Hierzu ist
anzumerken, dass dies bei der Verteilung der Personalkosten bericksichtigt wird und die
Kosten richtig zugeordnet werden. Eine Anderung im Stellenplan kann zudem erfolgen.

Es fehlen aus Sicht des LRH die Betriebskostenabrechnung und eine aktuelle
Gebuhrenkalkulation. Beides wird angeschoben von der Stadt Wedel vom Fachdienst Ordnung
und Einwohnerservice gemeinsam mit dem Fachdienst Finanzen umzusetzen sein.

Die dargestellte Unterdeckung bis zum Jahr 2018 hangt groBtenteils mit den Kosten des
Ochsenmarktes zusammen. Dieser wird nicht mehr vom Fachdienst veranstaltet und die
Kosten sind auch nicht mehr bei den Markten verbucht. Es wurde in den Jahren 2017 bis 2019
ein Uberschuss von 10.000 bis 15.000 € erwirtschaftet. Aber auch dieser Uberschuss ist Grund
fur eine erforderliche Nachkalkulation und die Betriebskostenabrechnung.

5. Kostenrechnende Einrichtungen
5.7.7 Museum
auf S. 154

Der LRH schlagt vor, das Museum ehrenamtlich flihren zu lassen. Die Stadt Wedel hatte
allerdings keinen Betreiber, weil z.B. der Schleswig-Holsteinische Heimatbund nach eigener
Einschatzung dazu nicht willens und in der Lage ware. AuBerdem ist der Wille zur
Hauptamtlichkeit mit der Einstellung eines neuen Museumsleiters Anfang 2020 deutlich
dokumentiert, der auch den neuen Teil ,,Technicon“ betreut.

Der LRH schlagt vor, ein Café im EG und Garten einzurichten und im OG Ausstellungen laufen
zu lassen. Das Haus ist hierflir baulich nicht eingerichtet. Ein Stadtmuseum ware bei dieser
Konstruktion nicht mehr moglich. Ausstellungsmoglichkeiten und ein Café halt die Stadt
Wedel in ahnlicher Weise bereits im Reepschlagerhaus vor.

5. Kostenrechnende Einrichtungen
5.7.8 Parkdeck am Bahnhof
auf S. 156

Die P+R Anlage wurde bislang nicht in die Gebuhrenpflicht des ruhenden Verkehrs vom
Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice einbezogen. Dies kann aus Sicht der Stadt
nachgeholt werden, wenn die Anlage in einen ordnungsgemaBen Zustand gebracht wurde.

Alle weiteren Schritte, wie z.B. Fuhrung als kostenrechnende Einrichtung, jahrliche
Betriebskostenabrechnungen usw. sollten sich dann anschlieBen. Die Einnahmen aus der
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bestehenden Parkraumbewirtschaftung konnen kunftig vom FD 1-30 in das Produkt
Parkplatze/-bauten eingepflegt werden. Hierzu ist aus Sicht der Stadt Wedel eine Klarung
mit 3-20 notwendig. Bei den Parkgebuhren hat bislang keine Kalkulation stattgefunden.

Stellungnahme zum Themenbereich
.,60. 8 2 b UStG - Wie gut sind die Kommunen vorbereitet?“

Die Stadt Wedel gibt dem Landesrechnungshof ausdrucklich Recht, dass die neuen
steuerlichen Vorgaben erhebliche Herausforderungen fur die Kommunen darstellen und dass
genau deshalb eine intensive und rechtzeitige Ertlichtigung der daflir notwendigen
Verwaltungsprozesse unerlasslich ist. Die Stadt Wedel freut sich deshalb, dass der
Landesrechnungshof die bisherigen Anstrengungen der Stadt Wedel in diesem Bereich
wirdigend zur Kenntnis genommen hat und wird die Bereiche, in denen noch
Optimierungsbedarf  besteht, weiter vorantreiben, um hier den zukinftigen
Herausforderungen gewachsen zu sein.

Einzelfeststellungen zu
,60. 8 2 b UStG - Wie gut sind die Kommunen vorbereitet?*

6. § 2 b UStG - Wie gut sind die Kommunen vorbereitet?
6.3.3 Organisatorische Rahmenbedingungen
auf S. 166 ff

Eine Dienstanweisung fiir Steuerangelegenheiten wurde Ende 2020 fertiggestellt, vom
Burgermeister in Kraft gesetzt und verwaltungsweit kommuniziert. Aktuell erfolgt noch eine
Uberarbeitung, um Erfahrungen aus dem laufenden Betrieb in 2021 einflieBen zu lassen.

MaBnahmen zur Erweiterung bestehender Regelungen eines Tax Compliance Systems wurden
inzwischen ergriffen und werden aktuell fortgesetzt.

Eine regelmabhige Vertragsdokumentation und -iberprifung in steuerlicher Hinsicht ist in der
0.g. Dienstanweisung verankert und inzwischen etabliert.

Der Vorschlag, die Unterrichtung der Gremien in steuerrechtlichen Angelegenheiten
auszuweiten, wird begriift und zeitnah umgesetzt.

6. § 2 b UStG - Wie gut sind die Kommunen vorbereitet?
6.4 Personaleinsatz und externe Beratungsleistungen im Vergleich
auf S. 169

Die Darstellung, dass die ,,Steuerstelle” im Rahmen der 2b-Umstellung 1,0 Stellenanteile
umfasst, ist missverstandlich. Tatsachlich sind auf dieser Stelle mehrere Tatigkeiten
zusammengefasst. Hierzu gehoren - neben der 2b-Umstellung - die Bearbeitung von
laufenden Angelegenheiten der Umsatz- und der Ertragsbesteuerung (Prufung von
Vorgangen, Erstellung von Steuervoranmeldungen, Jahresabschlussen, Korperschafts- und
Gewerbesteuererklarungen der Betriebe gewerblicher Art) sowie die Wahrnehmung des
Beteiligungsmanagements der Stadt Wedel.
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Aufgrund der Projektstruktur der 2b-Umsetzung unterliegen die Stellenanteile fur die
»oteuerstelle® Veranderungen. Im Zeitraum 2018 - 2020 betrugen diese:

- fur die 2b-Umstellung: 0,4 Stellenanteile
- fur lfd. Steuerangelegenheiten: 0,4 Stellenanteile und
- fur das Beteiligungsmanagement: 0,2 Stellenanteile.

Aktuell bzw. zukunftig verteilen sich Anteile wie folgt:

- fur die (restl.) 2b-Umstellung: 0,1 Stellenanteile
- fur lfd. Steuerangelegenheiten: 0,6 Stellenanteile und
- fur das Beteiligungsmanagement: 0,3 Stellenanteile.

Die aufgewendeten Sachkosten flir die externe steuerliche Beratung haben nach inzwischen
deutlich abgenommen. Im Jahr 2020 betrugen diese noch einmal 4.454,- €, im Jahr 2021 sind
keine Beratungskosten mehr angefallen.

Wedel, 9. Marz 2022

Niels Schmidt
Burgermeister
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Inhalt der Mitteilung:

Der Rat hat am 21.3.2013 beschlossen, die Annahme oder Vermittlung von Spenden bis zu einem
Betrag von 10.000,00 Euro auf den Blrgermeister zu libertragen, dartiber hinaus auf den Haupt- und
Finanzausschuss. Uber die Annahme oder Vermittlung von Spenden oder Schenkungen ab einem
Betrag von 50,00 Euro soll der Biirgermeister einmal jahrlich unter Angabe des Spenders, der Hohe
bzw. dem Wert der Spende oder der Schenkung und dem Verwendungszweck berichten.

In der Anlage 1 sind die entsprechenden Spenden ab einem Betrag von 50,00 Euro aufgefiihrt. Das
zu berichtende Spendenaufkommen im Jahr 2021 betrug, soweit uns die Spenden gemeldet wurden,
26.881,98 Euro.

Es gab auBerdem Spenden an und von Schulvereinen, welche gemaBl § 76 Abs. 4 der
Gemeindeordnung (GO) kein Bestandteil dieses Berichtes sind.

Hintergrund zur offentlichen Beratung:

Fur Spenden, Schenkungen und ahnliche Zuwendungen an die Stadt Wedel ist § 76 Abs. 4 der
Gemeindeordnung (GO) die Rechtsgrundlage. Die Kommentierung zu § 76 Abs. 4 GO - Spenden,
Schenkungen und ahnlichen Zuwendungen - von Dehn/Wolf, 15. Aufl. 2018, fuhrt aus, dass sowohl
die Kommunalaufsicht als auch das ULD (auch mit Hinweis auf das Informationszugangsgesetz) das
Transparenzgebot und den Grundsatz der Offentlichkeit stets als gegeben ansehen und a priori eine
Interessenabwagung im Einzelfall nach § 35 GO verneinen. Diese Ansicht wurde zusatzlich mit
Kolleg*innen der Mittelstadte sowie der Landeshauptstadt Kiel diskutiert und hier wird diese
Auffassung ebenfalls geteilt. Der § 76 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GO) dient der
Korruptionspravention und der Schaffung einer moglichst groBen Transparenz im
Entscheidungsverfahren.

Anlage/n
1 Anlage1_Spendenannahmen_2021



Anlage 1: Spendenannahmen Stadt Wedel 2021

TOP 13.1

Datum Von wem gespendet? An wen gespendet? Verwendungszweck Betrag/Wert Sachspende Schenkung
28.01.2021 Schulverein des Johann Rist Gymnasiums e.V. JRG 2 x Sitzgruppe mit Tisch fiir den Mittelstufenhof 3.970,00 € X
29.01.2021 Fa. Bade Freiwillige Feuerwehr Wedel | Unterstitzung Freiwillige Feuerwehr Wedel 100,00 €
29.01.2021 Hamburger Volksbank eG Freiwillige Feuerwehr Wedel | Unterstiutzung Jugendfeuerwehr Wedel 612,98 €
23.02.2021 Kulturstiftung der Stadtsparkasse Wedel Technicon/Stadtmuseum Beteiligung an den Umzugskosten und der Umgestaltung der 3.500,00 €

technischen Sammlung des Moller Technicons
23.02.2021 Michael Ohler Freiwillige Feuerwehr Wedel | Unterstiitzung Freiwillige Feuerwehr Wedel 50,00 €
22.03.2021 Martin Heimann Freiwillige Feuerwehr Wedel | Unterstitzung Freiwillige Feuerwehr Wedel 50,00 €
28.04.2021 Medac Villa Eine Fotoausriistung fur Bewerbungsfotos 500,00 €
28.04.2021 Herr Jirgen Gunther Stadtmuseum Flaschensammlung - zum Teil Gber 200 Jahre alte mundgeblasene 726,00 € X
Bier- und Brantweinflaschen, div. Objekte
04.05.2021 Aysen Ciker Stadtteilzentrum Mittendrin ca. 750,00€
Smartboard (Beamer, Board, PC inkl. Software) fur digitale X
Unterrichtshilfe bei Sprachkursen und Nachhilfe.
05.05.2021 Regio Kliniken GmbH Stadtmuseum Zwei Skulpturen aus dem Eingangsbereich des in Auflésung Nicht zu ermitteln
befindlichen Klinikum Wedels, Holzbildhauer Otto Flath / Wedel. - X
"Vertrauen" - "Leben" Uberfiihrung der Skulpturen in den Bestand
des Stadtmuseums
11.05.2021 Rene Grassau GmbH Volkshochschule Bereitstellung von 15 Laptops, um diese bedurftigen Teilnehmern fur|  Nicht zu ermitteln,
online-Kurse / virtuelles Klassenzimmer zur Verfugung stellen zu Gerate wurden fiir X
koénnen. Gerate wurden von Herrn Grassau fiir einen symbolischen einen symbolischen
Wert von AstraZeneke erworben. Wert erworben
27.05.2021 Stadtsparkasse Wedel Kinder aus Wedel Aktion zum Weltspieltag (28.05.2021) auf sechs Spielpléatzen. 400,00 €
Jun 21 Kreisjugendring Pinneberg e.V. Kinder- und Jugendzentrum | 500€ Projektgelder fiir "Pfiffige Jugendprojekte" im Rahmen von 500,00 €
Medienpéadagogik
10.06.2021 Frau Tuve Freiwillige Feuerwehr Wedel | Unterstiitzung Freiwillige Feuerwehr Wedel 100,00 €
10.09.2021 Kurt und Katrin Barnekow-Stiftung Stadtmuseum Wedel 2.000,00 €
c/o Frank Schneider Erhaltung des Kubah-Zimmers im Stadtmuseum
17.09.2021 Club der Kreuzer-Abteilung e.V. Freiwillige Feuerwehr Wedel | Unterstiitzung Freiwillige Feuerwehr Wedel 500,00 €
11.10.2021 Kurt und Katrin Barnekow-Stiftung Stadtjugendpflege 2.000,00 €
c/o Frank Schneider Projekte der Stadtjugendpflege
30.10.2021 Citizens Forests e. V. Stadt Wedel Pflanzflache Spende von 2500 Forstpflanzen verschiedene Arten und deren 6.958,00 €
Pflanzung, inkl. Ausbringen von Stroh gegen das Aufkommen von X
Beiwuchs und die Austrocknung des Bodens.
04.11.2021 Herr Jirgen Geschwandtner Stadtmuseum Schlauchkarre der Feuerwehr nebst Zubehor. Im Einsatz ab 1935 auf| Nicht ermittelbar. Es
dem Werksgelande der Mobil Oil, dann im Reserve bestand der besteht aber eine
Feuerwehr bis 1960. Drager-Atemschutzgerat aus den 40er Jahren. hohe X
Nach der Ausmusterung wurde die Ausrustung durch die stadtgeschichtliche
"Ehrenabteilung" der FW Wedel ehrenamtlich gepflegt und verwahrt. Relevanz.
10.11.2021 Sabine Oldach Freiwillige Feuerwehr Wedel | 10 Miitzen mit Stickerei "Feuerwehr Wedel" 65,00 € X
09.12.2021 Hamburger Volksbank eG Freiwillige Feuerwehr Wedel | Unterstiitzung Jugendfeuerwehr Wedel 1.500,00 €
13.12.2021 Dieter Lasczok Freiwillige Feuerwehr Wedel |Beschaffung Feuerwehrgeréite 100,00 €
21.12.2021 Deutschen Stiftungstreuhand AG, Stadtmuseum Teilerneuerung der Beleuchtung im Stadtmuseum: Flur EG, 2 1.500,00 €
Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Wedel Vitrinen Dauerausstellung, Herren WC
21.12.2021 Deutschen Stiftungstreuhand AG, Amschler Stiftung 500,00 €
Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Wedel Amschler Stiftung
21.12.2021 Deutschen Stiftungstreuhand AG, JRG 500,00 €
Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Wedel JRG - zu grindende Schulstiftung

Gesamt

26.881,98 €
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Inhalt der Mitteilung:

Dem Haupt-und Finanzausschuss werden einmal im Jahr die Kosten aufgezeigt, die durch Arbeiten
des Bauhofes fur Veranstaltungen in der Stadt Wedel entstehen. Nachfolgend die Kostenaufstellung
fur das Jahr 2021 (alle Betrage gerundet).

Die Arbeiten des Bauhofes umfassen Personalkosten, Einsatzkosten KFZ z.B. Doppellader,
Pritschenwagen, Radlader, Einsatzkosten Maschinen, z.B. Kehrmaschine, Millpresse. Die
Personalkosten entstehen durch die folgenden Arbeiten: Plakatierungen im Stadtgebiet, Auf- und
Abhangungen von Bannern an den Ortsein- und Ausgangen, Transporte (z.B. Millbehalter,
Millentsorgung, Absperrbaken), Vor-, Zwischen- und Endreinigung von Veranstaltungsflachen,
AbsperrmaBnahmen, Umsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen, Verteilung von Sandsacken zur
Sicherung von Aufbauten, Rickschnitte auf/bei Veranstaltungsflachen.

Die Gesamtkosten 2021 beliefen sich auf 625,00 €, davon 567,00 € Personalkosten (Gesamtkosten
2020: 493,00 €). Die Kosten in den Jahren 2020 & 2021 waren so gering, weil alle Veranstaltungen
aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten.

Die Kosten sind fur die folgenden Veranstaltungen bzw. Arbeiten entstanden:

Thema Gesamtsumme 2021
Stadtradeln 233 €
Plakatierung im Stadtgebiet Ausstellung Stadtmuseum 218 €
Seniorenweihnachtsfeier 174 €
625 €

Anlage/n
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Inhalt der Mitteilung:

Die Verwaltung wurde im Oktober 2021 vom Lenkungsausschuss zur Haushaltskonsolidierung beauftragt, aus
der Gesamtliste der EinzelmaBnahmen die schnell realisierbaren ,,Selbstganger® heraus zu selektieren und
diese umzusetzen. Die in Anlage 1 befindliche Liste wird nun zur Kenntnis gegeben und umfasst die kurzfristig
realisierbaren Mafnahmen. Zusatzlich wurden die MaBnahmen aufgefiihrt, die bereits auf den Weg gebracht
wurden (durch vorherige Ratsentscheidung oder eigenstandige Umsetzung durch die Verwaltung).

Die verbliebenen MaBnahmen werden in den Fachausschissen beraten und separat vorgelegt.

Anlage/n
1 Anlage1_Haushaltskonsolidierung_Timing_kurzfristig_realisierbare_MaBnahmen
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L Nr. der Beschlussvorlage Auswirkungen
MaBnahme . 8 Titel der MaBnahme X X 8 " Weitere Bemerkung Ausschuss
2021 (Finanziell / anderweitig)
It. Konzept
11 BV/2021/060 Standards Schulsozialarbeit keine BKS am 11.08.21: keine Personalausweitung innerhalb der BKS
nachsten fiinf Jahre
12 BV/2021/061 Kulturforderung sichern Ergebnisverbesserung 1.000€ jahrl. BKS 11.08.21 beschlossen BKS
13 BV/2021/061 Musikpflege sichern Ergebnisverbesserung 200€ jahrl. BKS 11.08.21 beschlossen BKS
14 BV/2021/061 Heimatpflege sichern Ergebnisverbesserung 200€ jahrl. BKS 11.08.21 beschlossen BKS
15 BV/2021/061 Sportforderung sichern Ergebnisverbesserung 2.300€ jahrl. BKS 11.08.21 beschlossen BKS
27 BV/2021/063 Verkauf Theaterparkplatz als Gewerbestandort an Medac Sicherung des Unternehmensstandorts in Wedel HFA
17 BV/2021/074 Reduzierung Pflegeaufwand bei Ausgleichsflachen (aus B- Ergebnisverbesserung 8.000€ jahrl. ist bere'qts im Haushaltsentwurf 2022 beriicksichtigt worden PLA
Planung) (Reduzierung des Ansatzes um 8.000 Euro)
. . . noch nicht zu beziffern (Ausschreibung aktuell in . .
21 BV/2021/052 Anpassung der Leistungen an die Integrationspauschale Vorbereitung) SO: Ausschreibung und Neuverhandlung der Leistungen SO
38 BV/2021/071 Erhohung der Grundsteuern A und B Ergebnisverbesserung 1.829.300€ in 2022 Beschlossen mit Haushalt, daher keine erneute Vorlage HFA
28 Pflege der Branchenbucheintrage auf wedel.de Ergebnisverbesserung 2.400€ jahrl. eigenstandige Umsetzung durch Verwaltung HFA
: . Nach jetzigem Planungsstand ist von mindestens 25.000 € | . o
30 Besetzung der Rathausinformation jahrlich ab HH2023 auszugehen. eigenstandige Umsetzung durch Verwaltung HFA
31 Outsourcing de.r. Vollstreckung oder Ubernahme der Ergebnisverbesserung 90.000€ jahrl. eigenstandige Umsetzung durch Verwaltung HFA
Vollstreckung fiir andere Kommunen

Ergebnisverbesserung im Jahr 2022: 1.958.400,00 €

Legende

|:|Diese MaBnahmen wurden bereits umgesetzt bzw. befinden sich in der Umsetzung
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Inhalt der Mitteilung:

Ein Prozessregister ist eine Darstellung aller Prozesssteckbriefe in tabellarischer Form. Im Grunde
ist diese Auflistung eine Datenbank und enthalt samtliche Prozesse der Stadtverwaltung. Sie gibt
Auskunft u.a. Uber Zustandigkeiten, Adressaten, Beteiligte, Frequenz und Ziel der Prozesse. Wir
gehen derzeit davon aus, dass bei der Stadt Wedel weit mehr als tausend Prozesse in einem
Prozessregister zu erfassen sind.

Das Prozessregister ist dann Basis flir alle weiteren Optimierungsuiberlegungen und wird ebenfalls
benotigt zum Aufbau von digitalen Workflows wahrend der Verwaltungsdigitalisierung. Fur die Stadt
Wedel sind daher auch Parameter interessant, die Aufschluss Uber Anzahl und Haufigkeit von
Druckvorgangen innerhalb des Prozesses oder uber formelle Anforderungen wie zum Beispiel das
Schriftformerfordernis geben.

Der Aufbau eines Prozessregisters ist also dringend notwendig. Bereits seit 2019 arbeitet der
Fachdienst Interner Dienstbetrieb im Rahmen der personellen Moglichkeiten daher an der
Umsetzung des Projektes. Das Projekt wurde mit dem Aufbau der digitalen Akte (E-Akte)
kombiniert.

Die derzeit vorhandenen personellen Ressourcen sind jedoch nicht ausreichend, um alle Prozesse
der Stadtverwaltung in kurzester Zeit aufnehmen und bewerten zu konnen. Die Projektarbeit wiirde
sich nach jetziger Erkenntnis Uber mehrere Jahre erstrecken, wenn Screening und Dokumentation
der Prozesse weiterhin ,,nebenbei*“ erfolgen. Eine externe Begleitung wiirde den Projektablauf
erheblich beschleunigen und die Laufzeit auf wenige Monate verkiirzen. Die externe Begleitung des
Projektes wird daher angestrebt.

Aus diesem Grunde wurden fur das Jahr 2021 bereits finanzielle Mittel eingeplant und ein
Vergabeverfahren durchgefiihrt. Der Leistungskatalog fur die Ausschreibung umfasste neben dem
Aufbau des Prozessregisters auch die Priorisierung der Prozesse hinsichtlich der Digitalisierungs-
fahigkeit sowie die Ausarbeitung einer Optimierungsempfehlung.

An der Ausschreibung beteiligten sich 3 Marktbewerber. Die Angebote wiesen Gesamtsummen von
198.000,00 € bis 348.000,00 € auf und sahen zudem eine aktive, intensive Mitarbeit des stadtischen
Personals vor. Das Vergabeverfahren wurde ohne Zuschlagserteilung beendet, da die Gesamt-
maBnahme als unwirtschaftlich eingestuft wurde.

Im weiteren Verlauf wurde nun der Fortgang des Projektes neu durchdacht. Unstrittig ist, dass der
Aufbau eines Prozessregisters notwendig ist und zeitnah durchgefiihrt werden muss. Zudem sollte
die gesamte Stadtverwaltung zeitgleich betrachtet werden, damit Prozesse, an denen mehrere
Fachdienste oder sogar Fachbereiche beteiligt sind, ebenfalls vollstandig aufgenommen und einer
nachfolgenden, kritischen Betrachtung unterworfen werden konnen.

Eine Markterkundung wurde daher durchgefiihrt. Mit einem Aufwand von 50 Personentagen bzw.
64.500,00 € zzgl. MwSt. zum Aufbau des Prozessregisters ist zu rechnen. Diese Kostenschatzung
beruht jedoch auf der Annahme, dass die gesamte Stadtverwaltung neu betrachtet werden muss
und die Prozesse vollstandig neu aufgenommen werden. Da jedoch bereits zahlreiche Prozesse im
Rahmen der Einfuhrung der elektronischen Akte in den Fachdiensten Interner Dienstbetrieb,
Personal, Wirtschaft und Steuern sowie im Personalrat aufgenommen wurden, reduziert sich der
erforderliche Aufwand, so dass die im Rahmen der Kostenschatzung prasentierten Aufwendungen
tatsachlich geringer ausfallen durften. Die Beauftragung der externen Begleitung soll daher als
Rahmenkontingent erfolgen, d. h. nicht verbrauchte Zeitanteile werden nicht vergitet.

Es ist anhand der kalkulierten Personentage davon auszugehen, dass der Aufbau des Registers rund
drei Monate in Anspruch nehmen wird. Das Projekt wird durch Mitarbeitende des Sachgebietes
Organisation & Digitales betreut und gesteuert.

Die Fortfihrung und Aktualisierung des Prozessregisters, eine nachfolgende Visualisierung der
Prozesse in einer Prozesslandkarte sowie die Ausarbeitung von Optimierungs- und Digitalisierungs-
empfehlungen fir die Verwaltungsleitung waren aufgrund der begrenzt verfligbaren, personellen
Kapazitaten mit dem vorhandenen Personal nicht abgedeckt. Folglich waren weitere
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Beauftragungen von externen Dienstleistern oder die Ausweitung des Personalbestandes im
Sachgebiet Organisation & Digitalisierung ab 2023 erforderlich.

Da die Stelle im Sachgebiet Organisation, die dieses Projekt fur die Stadt Wedel begleiten musste,
ebenfalls mit der Organisation der Burgermeister- und Landtagswahl 2022 federfiihrend betraut ist,
kann ein Projektstart erst nach dem 08.05.2022 liegen.

Anlage/n

Keine



	Bekanntmachung
	Ö Top 4 ANT/2021/068 Vorlage
	Ö Top 4 ANT/2021/068 Anlage  1 Antrag SPD HFA 17.01.22 Beratungsgesellschaft
	Ö Top 5 BV/2022/023 Vorlage
	Ö Top 5 BV/2022/023 Anlage  1 Übersicht der zu sperrenden Investitionsmaßnahmen
	Ö Top 6 BV/2022/022 Vorlage
	Ö Top 6 BV/2022/022 Anlage  1 2. Nachtragssatzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Wedel
	Ö Top 6 BV/2022/022 Anlage  2 Lesefassung der Hauptsatzung der Stadt Wedel in der Fassung der 2. Nachtragssatzung zur Änderung der Hauptsatzung mit Änderungen
	Ö Top 6 BV/2022/022 Anlage  3 Gegenüberstellung alte Fassung- neue Fassung
	Ö Top 7 BV/2021/116 Vorlage
	Ö Top 7 BV/2021/116 Anlage  1 1. Nachtrag zur Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Wedel
	Ö Top 7 BV/2021/116 Anlage  2 Lesefassung Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Wedel idF 1. Nachtrag
	Ö Top 8 BV/2022/014 Vorlage
	Ö Top 8 BV/2022/014 Anlage  1 I. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Wedel über die Benutzung der städtischen Unterkünfte sowie die Erhebung von Benutzungsgebühren 15.02.2022
	Ö Top 9 BV/2022/015 Vorlage
	Ö Top 9 BV/2022/015 Anlage  1 Anlage 1
	Ö Top 9 BV/2022/015 Anlage  2 Anlage 2
	Ö Top 9 BV/2022/015 Anlage  3 Anlage 3
	Ö Top 9 BV/2022/015 Anlage  4 Anlage 4
	Ö Top 9 BV/2022/015 Anlage  5 Anlage 5
	Ö Top 10 BV/2022/016 Vorlage
	Ö Top 11 BV/2022/019 Vorlage
	Ö Top 11 BV/2022/019 Anlage  1 Anlage1_LV_WedelMarketing_2022_V3_Änderungen_nachzuvollziehen
	Ö Top 11 BV/2022/019 Anlage  2 Anlage2_LV_WedelMarketing_2022_V5_Änderungen_umgesetzt
	Ö Top 12 BV/2022/021 Vorlage
	Ö Top 12 BV/2022/021 Anlage  1 Bericht der überörtlichen Prüfung 2019 der Stadt Wedel durch den Landesrechnungshof Schleswig-Holstein
	Ö Top 12 BV/2022/021 Anlage  2 Anlage 2_ Stellungnahme der Stadt Wedel zum LRH-Bericht 2019
	Ö Top 13.1 MV/2022/015 Vorlage
	Ö Top 13.1 MV/2022/015 Anlage  1 Anlage1_Spendenannahmen_2021
	Ö Top 13.2 MV/2022/018 Vorlage
	Ö Top 13.3 MV/2022/021 Vorlage
	Ö Top 13.3 MV/2022/021 Anlage  1 Anlage1_Haushaltskonsolidierung_Timing_kurzfristig_realisierbare_Maßnahmen
	Ö Top 13.4 MV/2022/020 Vorlage

